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182	 Beute und Conquista

te der Versklavung von Indios und die Abschaffung der Encomiendas auch 
de facto umgesetzt wurden.50 Zur teilweisen Entlastung der Indios beigetra-
gen hatte die ab 1516 stark zunehmende Einfuhr versklavter Westafrikaner 
in die Antillen.51 Diese Sklaven begleiteten auch die Eroberungszüge, wobei 
in Mexiko die Präsenz von Schwarzen mit nur zwei gesicherten Fällen – von 
freien Schwarzen – im Vergleich zu Panama und anderen schwindend klein 
war.52

Anhand der hier beleuchteten Rolle des Indios als Beute erhielt die spe-
zifische Verflechtung politischer und ökonomischer Belohnungsschemata 
schärfere Konturen. Die Conquista stellt einen Scheidepunkt dar, an dem 
aus einer Art Ad-hoc-Beutepraktik die Institution Encomienda hervorging. 
Aus der Logik der Beuteökonomie leiteten die Konquistadoren ihren An-
spruch auf versklavte Indios ab. Aufgrund der Einwände der Missionare so-
wie durch die vorhandenen prähispanischen Tribut- und Arbeitsdienstleis-
tungssysteme veränderte sich der Zugriff der Sieger auf die Besiegten. In der 
Praxis vermischten sich dabei die Nießbrauch- und Besitzrechte über Boden, 
Tribute, Menschen, ihre Arbeitsdienste und Reproduktionsfunktionen. Aus 
den einmaligen Ansprüchen auf Beute hatten sich zeitlich unbeschränkte 
Ansprüche auf die perpetuierte Beute in Form der kolonialherrschaftlichen 
Institution Encomienda abgeleitet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle Beutetypen entweder 
von den spanischen Konquistadoren genommen oder als Gabe von den Indi-
genen gegeben werden konnten. Bei den Menschenjagden traf mehrheitlich 

	 50	Zum Beispiel verbot die Krone 1526 für Neuspanien das Versklaven und Brandmarken 
der Einheimischen sowie die Zwangsarbeit in Minen. Vgl. Real Cédula v. 9. Nov. 1526, 
ediert in Puga, Provisiones, S. 29; vgl. AGI, Indif. 421, L. 12, f. 4v, Real Cédula v. 8. Dez. 
1526, ediert in Konetzke, Colección 1, S. 97f. Die Freiheit der Indios musste in div. weite-
ren Befehlen der Krone angeordnet werden. Vgl. Recop. 2, lib. 6, tít. 2. 1529 empfahl der 
Indienrat der Krone, die Encomiendas abzuschaffen, aber damit die eroberten Gebiete 
nicht entvölkert würden, einen moderaten Tribut von den Indios zu kassieren und wäh-
rend einem halben Jahr die Hälfte davon an die ehemaligen Encomenderos zu verteilen. 
Vgl. AGI, Indif. 737, n. 5, f. 1r–2v. Die päpstliche Bulle Sublimis Deus v. 1537 sprach so-
gar »allen Völkern der Erde« generelle Freiheit und Anrecht auf Besitz zu. Auf Englisch 
ediert in Parry/Keith/Jiménez, World, Bd. 1, S. 386f.

	 51	Während der illegale Sklavenhandel beträchtlich war, stiegen die registrierten Sklaven 
von 347 für 1505–15 um das Neunfache auf 3.107 für 1516–18. Mira Caballos, Indio, 
S. 51. Hispaniolas Schatzmeister Miguel de Pasamonte erhielt eine Lizenz, um versklavte 
Westafrikaner für seine Zuckermühlen zu importieren. AGI, Patr. 174, r. 21, f. 3v.

	 52	Grunberg, Conquistadores, S. 447. Zum berühmteren Fall, Juan Garrido, vgl. Alegría, 
Garrido; weiterführend Restall, Black Conquistadors.
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Ersteres zu. Bei den von Herrschern als Gaben überreichten Edelmetallen, 
Lebensmitteln, Frauen- oder Sklavenkontingenten ist die Trennung von der 
Erpressung schwieriger. Denn die Quellen verschleiern oft, ob und in wel-
chem Ausmaß dem Geben Gewalt oder Gewaltandrohung vorausgegangen 
war. Die Formen der Beuteakquise unterschieden sich kaum von vorspani-
schen bzw. mittelalterlichen Praktiken. Der Beuteinhalt gestaltete sich eben-
falls ähnlich: Die mesoamerikanische Beute enthielt oft Menschen – wenn 
auch zwecks sakraler Opferrituale –, hingegen weniger Edelmetalle und ge-
genüber der Reconquista weniger Häuser und Ländereien. Die Beute aus der 
Reconquista kannte dafür keinen Federschmuck und kein dermaßen verbrei-
tetes Encomienda-System sowie weniger Perlen, dafür mehr Gärten (huertas) 
einschließlich ihrer Erzeugnisse, Gebäude und Nutztiere wie Pferde, Vieh 
etc.

Damit wurde primär die materielle Beute inklusive Menschen und Tiere 
angesprochen, während die Forschung zur spirituellen Conquista und der Er-
oberung der geistigen Welt der indigenen Kulturen hier aufgrund des Fokus 
ausgeklammert wird.53 Im Kapitel zu den Mikrodynamiken komme ich auf 
die vergebenen Ämter und militärischen Positionen sowie – um mit Bour-
dieu zu sprechen – auf das symbolische Kapital zu sprechen. Denn dieses 
gehörte zuvor zwar nicht dem Feind, aber Ämter, Titel, Ruhm und sozia-
ler Aufstieg entstanden als Nebenprodukte aus den Raub- und Eroberungs-
zügen und ließen sich meist in einem zweiten Schritt in materiellen Profit 
ummünzen.54

	 53	Vgl. zu diesen Themen: Adorno, Polemics; Greenblatt, Possessions; Gruzinski, Colonisati-
on; Richter, Translation; Ríos Castaño, Translation; Todorov, Eroberung.

	 54	Zu Bourdieus Typologie von Kapital vgl. Bourdieu, Kapital.





2.2	� »Jedem seinen Anteil«.  
Praktiken der Beuteverteilung

Der Beuteverteilprozess war in vielerlei Hinsicht der ›Moment der Wahr-
heit‹. Hier zeigte sich, ob sich die Investitionen und eingegangenen Risiken 
der Konquistadoren auszahlten. Wie dieses erwartungs- und höchst konflikt-
trächtige Prozedere vonstattenging, ist besonders für die Conquista mit ihrer 
mehrstufigen Belohnungsökonomie interessant. Die unmittelbare Beutever-
teilung folgte einem chronologischen Verlauf: In der Regel wurde als Ers-
tes die mobile Beute inklusive der Gefangenen entweder direkt verteilt oder 
zuerst versteigert und anschließend der Ertrag daraus ausgehändigt (reparto 
del oro/-plata oder repartimiento de indios). Wenn der eroberte Ort besiedelt 
wurde, verteilte der Anführer als Zweites die Wohnparzellen (repartimiento 
de solares/-tierras) mit den Häusern und dem dazugehörenden Grundstück 
und eventuell Ackerland sowie Gärten (huertas). Als drittes sprach der Ge-
neralkapitän den Konquistadoren und Siedlern die Encomiendas zu (repar-
timiento de encomiendas/indios), also die Bezirke, aus denen die Besitzer (en-
comenderos) Arbeitsdienste (servicios personales) und alle 80 Tage materielle 
Abgaben einfordern konnten. Zudem ernannte der Generalkapitän die nö-
tigen Amtleute für die eroberten Orte bzw. die neu gegründete Stadt und 
beförderte einzelne Konquistadoren in ihrem militärischen Rang für neue 
Raub- und Eroberungszüge. Wenn durch diese Unternehmungen abermals 
Beute gemacht wurde, begann der Verteilungsprozess von vorn.

Hier sollen in der genannten Reihenfolge die Praktiken der Beute-, Land- 
und Encomienda-Zuweisung genauer beleuchtet werden, um sie mit jenen 
der Reconquista zu vergleichen und hinsichtlich ihrer Verteillogik zu ana-
lysieren. Die daraus entstehenden Institutionen, Dynamiken und Diskurse 
werden in den anschließenden Kapiteln behandelt.
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2.2.1	Mobile Beute. Gold, Silber, Edelsteine und Gefangene

Der Prozess der Verteilung mobiler Kriegsbeute verlief in den vier wesent-
lichen Schritten der 1) Registrierung, 2) Bewertung, 3) Teilung und 4) Ver-
teilung. Je nach Umfang und Beschaffenheit der Beute dauerte der Vorgang 
kürzer oder länger. Zusätzliche Zeit beanspruchten etwaige Transportwege, 
wenn die Beute zur Schmelzung bzw. Versteigerung in die regionale ›Haupt-
stadt‹ oder zu abwesenden Empfängern an einen anderen Ort gebracht wer-
den musste. Wie sahen also die einzelnen Abläufe aus und was verraten sie 
über die Eroberung Neuspaniens und über die Conquista per se? Es sind 
fünf Fälle von Beuteverteilprozessen im engeren Sinne aus der Conquista 
überliefert. Sie spielten sich in Michoacán/Mexiko-Stadt (1522), Nicaragua/
Panama-Stadt (1524–27), Cajamarca (1533), Cartagena (1534) und Santa 
Marta (1536–38) ab. Dass nur so wenige Fälle bekannt sind, wirft Fragen 
auf, die weiter unten geklärt werden. Hier gehe ich in chronologischer Rei-
henfolge jeweils auf die gut dokumentierten Teilschritte und Spezifika ein, 
um ein detailliertes Gesamtbild der Verteilpraktiken zu zeichnen. Dieses ist 
aufschlussreich für die Analyse der Organisation und Dynamiken der Con-
quista. So kann der in der Forschung übliche und prinzipiell richtige, aber 
oberflächliche Verweis auf die Tradition der Beutepraktiken der Reconquista 
weiterentwickelt werden.1

Beuteverteilung und Kohäsion. Das Beispiel Michoacán/Mexiko-Stadt (1522)

Cortés schickte im Sommer 1522 seine engen Vertrauten, Cristóbal de Olid 
und Juan Rodríguez de Villafuerte, als Anführer in das Reich der Tarasken, 
um die Provinzen Colima, Zacatula und Michoacán zu erobern.2 Dieses 
Gebiet westlich von Mexiko-Stadt galt als reich, was sich im Eintrag der 
Geschenken des »señor de la provinçia de mechuacan« – vermutlich dem 
Cazonci Tangaxoan Tzintzicha – vom 18. November 1521 in den Büchern 

	 1	Inwiefern dieser Eindruck daher rührte, dass nur bestimmte Quellen überliefert sind, 
wird in Kapitel 2.5 eingehender reflektiert.

	 2	AGI, Méx. 203, n. 2, f. 3r, 7r, IMS Juan Rodríguez de Villafuerte v. 1525. Olid und Cor-
tés hatten sich bereits gemeinsam an den Eroberungen Trinidads und Kubas beteiligt 
und Olid hatte Cortés als einer der Anführer der Schiffe und mit einem der 16 Pferde 
begleitet. Grunberg, Dictionnaire, S. 379–381.
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des Schatzmeisters widerspiegelt.3 Ein Beteiligter glaubte sich fast 40 Jahre 
später zu erinnern, dass die Leute für die Expedition ab Juni 1522 mobili-
siert wurden und sie Tzintzuntzan in der Provinz Michoacán am Jakobstag, 
also am 25. Juli 1522, erreichten.4 Dort wurden die Spanier und ihre alli-
ierten Mexica den meisten Quellen zufolge von den Tarasken kampflos auf-
genommen, weshalb verglichen mit anderen Eroberungszügen wohl weniger 
Gefangene gemacht wurden.5 Sie erpressten aber die angesammelten Gold- 
und vor allem Silberschätze des Cazonci in Tzintzuntzan sowie Kleider und 
Tücher. Während Letztere vor Ort versteigert wurden und über mögliche 
Sklaven oder die Belohnung für die alliierten Mexica keine Quellen vor-
liegen, dokumentierte ein Bericht die Verteilung der Edelmetallbeute unter 
den spanischen Konquistadoren.6

Die Beuteverteilung des »weißen und goldenen Silbers« aus Michoacán 
führten Cortés und die Amtleute gemäß diesen Quellen folgendermaßen 
durch: Das Edelmetall wurde verkauft, woraus sich ein Wert von insgesamt 
9.601 Pesos 4 tomines 6 granos ergab. Wie der Verkauf verlief – in der Regel 
mittels einer Versteigerung – und wie der Wert bestimmt wurde, geht aus den 
Quellen nicht hervor. Von der Gesamtsumme wurde der königliche Fünf-
te – hier 1.920 ps 11 gs – für die Krone und ein neuerliches Fünftel (16 Pro-
zent der Gesamtbeute) – 1.536 ps 2 ts – für Cortés abgezogen (vgl. Abb. 7).7 
Die verbleibende Summe (6.145 ps 1 to 7 gs) teilte der repartidor, Francisco de 
Santa Cruz, in 307,258 Anteile (partes) von je 20 Pesos. Er verteilte sie unter 
den spanischen Konquistadoren und Amtleuten wie folgt: Die beiden An-
führer Olid und Villafuerte erhielten je 160 ps, also jeder acht Anteile; der 
Anführer der unberittenen Konquistadoren bekam sechs Anteile, die zehn 

	 3	Diese Bücher enthalten für den gleichen Zeitraum mehr als doppelt so umfangreiche 
›Geschenke‹ aus Michoacán als aus Teguantepec, heute Tehuantepec im Südosten Oa-
xacas im damaligen Zapotekenreich. Vgl. AGI, Cont. 657, n. 1, f. 7v–8v. »porque la pro-
vincia y señorío […] era grande y se habían visto muestras de haber en ella muchas ri-
quezas, y por ser tan cercana a esta gran ciudad […] envié un capitán«, Vierter Brief v. 
Cortés an Karl V. v. 15. Okt. 1524, Cortés, Cartas, S. 290f.

	 4	AGI, Patr. 63, r. 18, f. 7v, Zeugenaussage v. Pedro de Vargas in IMS Cristóbal de Maeda 
bzw. seinem Sohn Juan de Maeda 1560.

	 5	BME, ç.IV.5, f. 43v–56r, ediert in Alcalá, Relación, S. 248–273.
	 6	In den Büchern des Schatzmeisters, Diego de Soto, steht, dass ihm 159 Pesos und 4 to-

mines aus der Kleiderversteigerung aus Michoacán übergeben wurden. AGI, Cont. 657, 
n. 1, f. 15r. Für die Beuteliste vgl. AGI, Just. 223, f. 336r–341v.

	 7	AGI, Just. 223, f. 336v. Warren transkribierte fälschlich beim Fünftel für Cortés den 
gleichen Betrag wie den des Königs. Vgl. Warren, Conquista, S. 380.

	 8	Im Bericht steht fälschlicherweise »300,5 Anteile«.
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Abb. 7: Anteile der Krone und Cortés’ im Bericht zur Silberverteilung aus Michoacán v. 1522, 
Abschrift ca. 1529, AGI, Just. 223, f. 336v
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Abb. 8: Anteile der Konquistadoren »a pie« im Bericht zur Silberverteilung aus Michoacán 
v. 1522, Abschrift ca. 1529, AGI, Just. 223, f. 340v
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Amtmänner erhielten je vier Anteile, die 28 Reiter drei, die 18 Armbrust- und 
zwei Gewehrschützen eineinhalb und die 113 Konquistadoren zu Fuß einen 
Anteil (vgl. Abb. 8).9 Der Schreiber Francisco de Orduña und der repartidor 
Francisco de Santa Cruz, die zusammen die Beuteteilung durchführten und 
dokumentierten, erhielten je zweieinhalb Anteile und Letzterer bekam zu-
sätzlich neun Viertel Anteile, weil er die Beute verteilte.10 Anschließend ord-
nete Cortés Sonderprämien in einer kollektiven ›Boni-Runde‹ an, in der sein 
Anteil von 1.536 ps 2 ts zu je 10 Pesos an die 136 unberittenen Konquistado-
ren inklusive der Armbrustschützen als Dank und Belohnung verteilt wurde.11 
Mit den restlichen 176 Pesos wurden zum Schluss Cristóbal Martín de Gam-
boa und Miguel Díaz Aux je zur Hälfte für »Schäden« bzw. den Verlust ihrer 
Pferde entgolten.12

Vergleichen wir diesen Distributionsprozess mit der normativen Folie 
der Siete Partidas, entspricht er ihr mehrheitlich, weicht jedoch in folgen-
den Punkten von ihr ab: Allen voran in der Berücksichtigung von Cortés 
mit dessen Fünftel bzw. den 16 Prozent. Dieses Privileg hatte ihm das Stadt-
regiment bei der Wahl zum Generalkapitän in Veracruz wie gezeigt zuge-
sprochen, wofür sich keine normative Vorlage fand. Dieser außerordentli-
che Anspruch scheint auf den ersten Blick ein Spezifikum der Eroberung 
Neuspaniens gewesen zu sein, was insofern tatsächlich zutraf, als er schrift-
lich von der Gemeinschaft bestätigt und mit deren Schulden legitimiert 
wurde.13 Cortés’ Fünfter (quinto cortesiano) – wie dieser Anspruch in der 
Forschung genannt wird – gründete somit nicht auf dem üblichen Privileg 

	 9	AGI, Just. 223, f. 336r–341v.
	 10	»para ayuda de los pesos porque dio las partes«. Was mit »Hilfe der Pesos« genau gemeint 

ist, bleibt zu klären. AGI, Just. 223, f. 341r. Der hier als Schreiber handelnde Orduña 
vertrat die 1. Audiencia v. 1529–30 als Gouverneur in Guatemala, wo er Encomiendas 
verteilte. Vgl. das Kapitel dazu Kramer, Encomienda, S. 85–99.

	 11	»por hacer buena obra y gracia a la gente de pie«, AGI, Just. 223, f. 341v. Aufgelistet sind 
allerdings nur 133, entweder fehlen also drei Namen in der Liste oder es wurden weitere 
drei aus anderen Kategorien berücksichtigt.

	 12	AGI, Just. 223, f. 341v. Ob die Entschädigungen für die »daños« der Sache angemessen 
waren oder ob sie eher auf die soziale Stellung der beiden Empfänger hinweisen, lässt 
sich nicht endgültig klären. Die Beträge (je 88 ps) entsprechen mehr als vier Anteilen, 
was nach relativ viel aussieht, doch verglichen mit den zeitgenössischen Preisen, die für 
Pferde bezahlt wurden (200–400 ps), deuten sie eher auf Verletzungen eines Pferdes 
oder eine symbolische Entschädigung hin. Vgl.: die Belege der Pferdekäufe: AGNM 1, 
vol. 52, ficha 67, f. 163v–164r; AGNM 1, vol. 52, ficha 237, f. 177r u. 207v; AGNM 1, 
vol. 54, ficha 299, f. 251v–252r.

	 13	Vgl. das Vereinbarungsschreiben v. Cortés u. dem Cabildo v. 5.–6. Aug. 1519, ediert in 
DC 1, S. 86–90.



	 »Jedem seinen Anteil«� 191

des Anführers auf die Wahl eines Schmuckstücks (joya) vor der Beutever-
teilung.14 De facto beanspruchten und erhielten auch andere Generalkapi-
täne, Adelantados oder Gouverneure Extrarationen: Der Gouverneur Santa 
Martas, García de Lerma (1528–32), imitierte Cortés, indem er ebenfalls 
einen Fünften auf jegliche Beute erhob.15 Pedro Hernández de Lugo bekam 
als Adelantado dieser Provinz (1535–36) zehn Anteile aus der Beute von 
Santa Marta.16

Das Vorrecht auf ein besonders attraktives Beutestück (joya) ist ein 
kaum erforschtes Privileg des Generalkapitäns (derecho de capitán), mit dem 
primär dessen Autorität gewürdigt wurde. Im Falle der Goldbeute aus Ni-
caragua nahm sich der Gouverneur und Generalkapitän in Panama-Stadt, 
Pedrarias Dávila, ein großes Goldgefäß (baçineta), das 180 Pesos wog.17 Be-
stand die Beute hingegen primär aus gefangenen Indios, verkörperte eine 
junge, hübsche Indigene oder ein männliches Pendant die joya.18 In der Er-
oberung Mexikos tauchte die Institution der joya nicht explizit auf, aller-
dings könnte Cortés’ Fünfter als ein solches Sonderrecht des Generalkapi-
täns betrachtet werden. Cortés’ Fünfter übertraf den relativen Wert einer 
joya aber deutlich, weshalb es nicht verwundert, dass Cortés seinen Spezial-
anteil statt mit dem Privileg des Generalkapitäns mit Schulden der Com-
pania bei ihm rechtfertigte.19 Insofern bestand in der neuspanischen Erobe-
rung zwar keine namentliche joya, aber dennoch eine Sonderbelohnung für 
den Generalkapitän.20

	 14	Die Herkunft des Privilegs der joya ist unklar u. wird in den Partidas nicht erwähnt. 
Mena García, Oro, S. 319f.

	 15	Góngora, Grupos, S. 35f.
	 16	AGI, Just. 546, f. 28v–56v, Amtsführungsprüfung v. Jímenez de Quesada v. 1547–48, 

z. T. ediert in Friede, Adelantado 2, S. 77–99. Pedrarias Dávila und Francisco Pizarro 
forderten in Berufung auf ihr Recht als Generalkapitäne das Schmuckstück ( joya) aus 
der Beute von Nicaragua bzw. von Cajamarca. Vgl. Salazar del Camino, Expedición, 
S. 682; AGI, Just. 1042, n .2, r. 1, f. 115r–117v, Fiscal mit Diego Márquez v. 1527, hier Ko-
pie v. compañía-Vertrag v. Pedrarias Dávila mit dem Schatzmeister Alonso de la Puente, 
Contador Diego Márquez, Juan Rodríguez de Alarconcillo und dem Anführer Francis-
co Hernández zur Eroberung Nicaraguas, ediert in Góngora, Grupos, S. 130.

	 17	AGI, Just. 1043, n .1, r. 1, f. 16r.
	 18	Mena García, Oro, S. 319f.
	 19	In Michoacán hätten die 1.536 ps 2 ts für Cortés rund 16 Prozent der gesamten Beu-

te ausgemacht. Vgl. AGI, Just. 223, f. 336v. In Cajamarca kamen die 12.000 ps von 
Pizarros joya – dem Thron von Atahualpa – nur gerade auf 0,8 Prozent der Bruttobeute. 
Vgl. Lockhart, Men, S. 13, 79f.

	 20	Im Nachhinein behauptete Cortés jedoch, dass er weder bei der Beute aus Michoacán 
noch bei jener aus Tututepec auf seinem Fünften beharrt habe. Vgl. die Antworten auf 
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Vor der Folie der Partidas wird ersichtlich, dass die Reiter in der ersten 
Runde dreimal statt doppelt so viel wie die unberittenen Konquistadoren 
bekamen. Vermutlich war also nicht unbedingt Cortés derart zufrieden mit 
der Leistung der ›gente de pie‹ und der Armbrustschützen, sondern diese 
vielmehr so unzufrieden mit ihrem Anteil. Nach der Prämienrunde entspra-
chen die 30 Pesos der Konquistadoren zu Fuß und die 60 Pesos der Reiter 
dem 1:2-Verhältnis, das die Siete Partidas grundsätzlich vorsahen. Im vor-
liegenden Fall kann also vermutet werden, dass die individuell empfundene 
Verteilungsgerechtigkeit die Akteure dazu zwang, eine Nachverteilung vor-
zunehmen, die ein ›gerechteres‹ Verhältnis der Anteile herstellte. Am Ende 
berücksichtigte die Verteilarithmetik trotz dieser Verdoppelung weiterhin 
die soziale Hierarchie – ganz im Sinne der iustitia distributiva. Insofern trug 
die Erhöhung der Belohnung der tiefsten Empfängerkategorien dazu bei, die 
Kohäsion in der Gruppe aufrechtzuerhalten.

Die Höhe der Entschädigungen für die Pferde von Martín de Gamboa 
und Díaz de Aux müssten den Partidas zufolge – wenn nicht im Vorfeld fest-
gelegt – von zwei Hidalgos unter Schwur, dass sie den genannten Preis an-
gebracht fänden, beziffert werden. Im hier behandelten Fall geht der Betrag 
aber aus den Umständen hervor: Es ist der übrig gebliebene Rest.21 Dies ist 
eine pragmatische, aber keine verbreitete Vorgehensweise, weil in der Regel 
die gefallenen Pferde und weitere Kriegsschäden vor der Beuteteilung er-
mittelt und kompensiert wurden.22 Durch diese Zuschüsse erhielten beide 
Pferdebesitzer – zumindest auf dem Papier – mit 168 Pesos jeweils 8 Pesos 
mehr als die Anführer und somit am meisten von allen – abgesehen von der 
Krone. Mit dem Einsatz ihrer Pferde und dem Verdienst ihrer Ämter hatten 
sie Anrecht auf die größten Anteile.

Ihre jeweilige Position verdankten sie ihrem sozialen und ökonomischen 
Kapital sowie ihrer Anciennität in der Neuen Welt. Diego Kolumbus er-
nannte 1509 Miguel Díaz Aux zum alguacil mayor von Puerto Rico, der 
dort über Land, Sklaven und indigene Arbeitskräfte (naborias) verfügte. Er 
kam als Anführer einer Gruppe von circa 50 Konquistadoren und angeb-

die Fragen 183 u. 184 der Amtsführungsprüfung v. Cortés, ediert in DC 2, S. 328f.
	 21	Vgl. Part. 2, tít. 25, ley 5.
	 22	Der Prozessvertreter von Pedrárias Dávila sagte am 17. Okt. 1527, dass verstorbene Pfer-

de zu einem unter den Reitern ausgemachten Preis zu kompensieren seien und aus den 
Abzügen, nicht aus der Nettobeute bezahlt würden. Vgl. AGI, Just. 599, ediert in Sala-
zar del Camino, Expedición, S. 664f.; vgl. AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 18r–22v, Prozess 
Alonso de Cáceres u. a. vs. Pedrarias Dávila v. 1528.
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lich sieben Pferden nach Mexiko. Nach der Eroberung von Tenochtitlan 
schickte ihn Cortés unter der Befehlsgewalt von Francisco de Orozco zur 
Eroberung Oaxacas, wo er sich gegen Orozco erhob und dafür gefesselt 
nach Mexiko-Stadt zurückgebracht wurde. Cortés ließ ihn frei. Daraufhin 
zog er als offenbar angesehener Teilnehmer mit Pferd und wahrscheinlich 
persönlichem Gefolge mit nach Michoacán, wo er zum regidor ernannt 
wurde.23

Auch Cristóbal Martín de Gamboa befand sich schon längere Zeit in 
der Neuen Welt. Er war bereits mit Nicolas de Ovando 1502 nach Santo 
Domingo gekommen und hatte sich an den Eroberungen mehrerer klei-
ner Inseln sowie der Expedition von Juan Grijalva beteiligt, bevor er mit 
Cortés nach Mexiko zog. Er war an zahlreichen zentralen Ereignissen der 
Conquista beteiligt und diente als Pferdemeister (caballerizo mayor).24 Wei-
ter erhielt Juan de Salcedo ohne bekannte Begründung – was sehr unge-
wöhnlich ist – einen ganzen Anteil mehr als die restlichen Reiter, wodurch 
sich sein Teil um ein Drittel erhöhte. Das mag damit zusammenhängen, 
dass er ebenfalls viele Pferde besaß und schon an der Eroberung Kubas 
1511 beteiligt gewesen war.25 Entsprechend naheliegend ist es, dass auch 
er im Sinne der leistungsabhängigen Ergebnisbeteiligung für den Einsatz 
von Pferden, Diensten und Verdiensten besser belohnt werden musste. Da-
durch konnte sich Cortés seine Loyalität sichern und die Gruppenkohäsion 
beibehalten.

Vergleichen wir die Beuteverteilung von Michoacán mit jener von Nica-
ragua, zeigt sich ein anderes Bild. Hier erhöhten sich die Beuteanteile derje-
nigen zu Fuß nicht um 50 Prozent wie in Michoacán, sondern verkleinerten 
sich um 100 Prozent zur kompletten Vorenthaltung ihrer Anteile. Weil der 
dadurch ausgelöste Gerichtsprozess von 1527 seltene Einblicke in die Prakti-
ken der Beuteverteilung und besonders in die Kontraktualistik der Konquis-
tadorenzüge gewährt, will ich den Fall genauer betrachten.

	 23	Eigenen Aussagen zufolge brachte er auf einer Brigantine und einer Karavelle 150 unbe-
rittene und 20 berittene Konquistadoren sowie Munition für die Artillerie mit – An-
gaben, die rund dreimal so hoch wie jene von Bernal Díaz und wohl übertrieben sind. 
Grunberg, Dictionnaire, S. 147–149.

	 24	Grunberg, Dictionnaire, S. 310–312; Fernández del Castillo, Conquistadores, S. 14–20; 
Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 190f.

	 25	Vgl. AGI, Just. 223, f. 337v; AGI, Patr. 70, n. 12, r. 1, f. 4r–v, IMS Juan u. Felipe de Salce-
do v. 18. März 1570; AGI, Just. 224, f. 660v–722r, Zeugenaussage Juan de Salcedo in Re-
sidencia v. Cortés, z. T. ediert in DC 2, S. 380–382; Grunberg, Dictionnaire, S. 479–481.
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Beuteverteilung und protokapitalistische Investitionen. 
Das Beispiel Nicaragua/Panama-Stadt (1524–27)

Der Generalkapitän Francisco Hernández de Córdoba26 und seine compa-
ña27 beauftragten am 5. Mai 1524 Alonso Fuentes, Francisco de la Fuente 
und Juan Téllez, als Gesandte (diputados) das eroberte Edelmetall in einer 
Brigantine vom Hafen Isoatega im heutigen Nicaragua nach Panama-Stadt 
zu bringen. Von dort hatten sie den Eroberungszug mit Erlaubnis des Gou-
verneurs Pedrarias Dávila mit drei ausgerüsteten Schiffen gestartet. Vor den 
Amtleuten in Panama-Stadt musste das Edelmetall eingeschmolzen und ge-
teilt werden. Ein Großteil des Goldes sollte als Dienst für die Krone nach 
Spanien geschifft werden, ein weiterer an die Ausrüster der Schiffe gehen 
und der Rest an die Konquistadoren verteilt werden; hierzu war dann das 
Gold zurück nach Nicaragua zu bringen, wo die Eroberer siedelten.28

Pedrarias Dávila hatte vor der Expedition mit dem licenciado Juan Rod-
ríguez de Alarconcillo, dem Buchhalter Diego Márquez, dem Schatzmeister 
Alonso de la Puente und dem Anführer Francisco Hernández einen compa-
ñía-Vertrag geschlossen. Darin hatten sie die Kosten- und Ergebnisbeteili-
gungen für den Kauf und die Ausrüstung der nötigen Schiffe bei zwei Sechs-
teln für Pedrarias und jeweils einem Sechstel für die vier anderen festgelegt. 
Die Schiffe kauften sie für 2.000 Pesos von Andrés Niño und das Geld liehen 
sie sich größtenteils von Juan Téllez. Die Investitionen galt es bei der Beute-
verteilung zu berücksichtigen.29

Die Gesandten brachten neben dem Edelmetall ein memorial de socorros 
nach Panama-Stadt (Abb.  9). Darin hatte Hernández am 1. Mai 1524 die 
einzelnen Beträge auflisten lassen, die 93 der insgesamt mindestens 145 Be-
teiligten für ihre Leistungen in dem Eroberungszug zustanden.30 Daran las-

	 26	Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Anführer, der 1517 die erste Expedition 
von Kuba an die yukatekische Küste unternahm. Grunberg, Dictionnaire, S. 241.

	 27	In den Eroberungen in Tierra Firme lautete die zeitgenössische Selbstbezeichnung der 
Konquistadorengruppe mehrheitlich conpaña/compaña – also der im 1. Kapitel erläuterte 
mittelalterliche Begriff für kleinere Aggregationen als die hueste in der Reconquista.

	 28	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 12r–v, Instruktion v. Hernández an die Gesandten v. 5. Mai 
1524.

	 29	Der Vertrag ist überliefert in AGI, Just. 1042, n. 2, r. 1, f. 115r–117v, ediert in Góngora, 
Grupos, S. 129–131. Weiterführend zu Kreditvergaben im kolonialen Mexiko vgl. Mar-
tínez López-Cano, Génesis.

	 30	»para en parte de pago de lo que an de aver por el trabaxo de sus personas y vestias y 
nabios y negros y costa que en la dicha su armada se a hecho en serbiçio de sus magesta-
des para hefetuar esta dicha conquista y paçificaçion de estas partes e para remedio de 
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Abb. 9: Auszug aus der Liste individueller Beiträge zur Eroberung Nicaraguas, wodurch die An-
sprüche festgehalten wurden. Abschrift ca. 1527, AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 19r
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sen sich soziale Hierarchien und finanzielle Abhängigkeiten ablesen, denn 
es wurden Schulden und die Gründe für die Anteile vermerkt sowie wer sie 
stellvertretend entgegennehmen konnte. So stand bei 14 der Konquistado-
ren, dass sie verschuldet waren – davon acht bei Alonso de Fuentes und fünf 
bei Juan Téllez. Als Gründe für die Anzahl der Anteile galten neben der Per-
son und ihrem eventuellen Amt die Anzahl mitgeführter Pferde, versklav-
ter Schwarzafrikaner oder Diener. Es hieß zum Beispiel, Alonso de Fuentes 
seien »für seine Person und einen Schwarzen und ein Pferd und die Hälfte 
eines weiteren 1.200 Pesos guten Goldes zu geben«31. Mit der Registrierung 
der Ansprüche ging Hernández den Partidas gemäß vor.

Das Mitführen von persönlichen Dienern und Sklaven war weit verbrei-
tet. Hier wird nun außerdem ersichtlich, dass Sklaven und Diener genau-
so wie Pferde im Sinne einer frühkapitalistischen Investitionsform in phy-
sischer Abwesenheit des Herrn von diesem auf Eroberungszüge geschickt 
wurden.32 Der Herr konnte dafür ihre Beuteanteile komplett – bei Sklaven 
und Dienern – oder partiell – häufiger bei Pferden – beanspruchen. So er-
staunt es nicht, dass viele Empfänger von Beuteanteilen diese stellvertretend 
für jemanden anderes entgegennahmen.33 Weiter wurden teilweise Famili-
enangehörige dazu berechtigt, stellvertretend Anteile anzunehmen. Auch 
Konquistadoren, die gewissermaßen Kommissionen für Handelsgüter, Ver-
pflegung oder militärische Ausrüstungen kassierten, die sie anderen Kon-
quistadoren geliehen oder vermacht hatten, nahmen statt des eigentlichen 
Empfängers Beuteanteile entgegen.34 Insofern lassen sich hier quasifeudale 
Kriegsdienste und frühkapitalistische Investitionsketten (Gläubiger/Geldge-
ber  – 1. Schuldner/Ausrüster  – 2. Schuldner/Konquistadoren) gleichzeitig 
beobachten.35

algunas neçesidades que las tales personas tienen«, AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 18r–22v, 
hier 18r. In der Summe beliefen sich die Beträge auf 35.724 Pesos de buen oro – knapp 
14 Prozent der Beute. Das memorial ist mit kleinen Fehlern ediert in Góngora, Grupos, 
S. 47–53.

	 31	»anse de dar alonso de fuentes [sic] por su persona y un negro y vn caballo y la mitad de 
otro mill y doçientos pesos de buen oro«, AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 18r.

	 32	In Neuspanien schickte z. B. Alonso de Ávila, der mit einer eigenen Karavelle und 22 
Pferden nach Neuspanien gekommen war, zwei Spanier, die er ausgerüstet hatte, für ihn 
zur Eroberung nach Motín. Grunberg, Dictionnaire, S. 59f.

	 33	Vgl. AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 18r–21v, 24v–26v.
	 34	Góngora, Grupos, S. 54.
	 35	Die Schuldenkette könnte man mit den Dienern und Sklaven noch weiterschmie-

den, aber diese Dienstverhältnisse unterschieden sich qualitativ – sie gingen über den 
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Das erbeutete Erz aus Nicaragua wog am 19. September 1524 in Panama-
Stadt 260.130 Pesos 4 tomines. Es wurden aber nur 15.459 ps eingeschmol-
zen, woraus 15.215 ps Gold mit 16 Karat hervorgingen. Wie kam es, dass 
nur knapp sechs Prozent der Beute eingeschmolzen wurden? Der Anführer 
Hernández wollte der Krone statt dem üblichen königlichen Fünften – hier 
52.026 ps – satte 185.000 ps verarbeiteter Goldstücke, also gut dreieinhalb-
mal so viel nach Spanien schicken, um – ähnlich wie Cortés mit seinen ers-
ten Goldlieferungen aus Mexiko – königliche Gnaden zu erlangen. Darüber 
waren die Konquistadoren informiert und hatten ihr Einverständnis gege-
ben. Sie erwarteten allerdings, nicht erst im Rahmen der Gnadenökonomie 
von der Krone belohnt zu werden, sondern bereits durch ihre Anteile aus 
dem Rest der konkreten Beute.36 In Panama-Stadt stuften die Amtleute den 
Großteil des Metalls zu guanín herab, eine geringwertige, weil kupferreiche 
Goldlegierung. Das reinere Gold teilten sich der Gouverneur Pedrarias Dá-
vila und die Ausrüster sowie Gesandten. Währenddessen gingen die Kon-
quistadoren, die in Nicaragua siedelten, nach den Abzügen für die Kosten 
der Ausrüster leer aus.37

Der Encomendero und Sklavenhalter, Juan Téllez, erhielt offiziell den 
größten Anteil der Beute. Er stand am Anfang der Investitionskette und hat-
te nicht nur den meisten Ausrüstern, sondern mithin einzelnen Konquista-
doren Geld und weitere Ressourcen geliehen.38 Von seinen 3.241 Pesos aus 
der Beute kassierte er 1.575 für Ausgaben für die Gemeinschaft, 250 hatte 
er Pedrarias Dávila, 166 Rodríguez de Alarconcillo und 500 Francisco Her-
nández geliehen. Weitere 750 hatte ihm Letzterer für zwei Pferde und einen 
Diener geschuldet.39 Hier manifestieren sich zum einen soziale Abhängigkei-
ten der ärmeren Konquistadoren von denjenigen, die über mehr materielle 
Ressourcen verfügten. Dieses Phänomen trat besonders bei den investitions-

auf die Expedition begrenzten Rahmen hinaus und beinhalteten bei den Sklaven ihre 
Verfügbarkeit.

	 36	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 11r.
	 37	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 12r–v; Góngora, Grupos, S. 46f. Zu guanín vgl. Mena García, 

Oro, S. 520f.
	 38	Téllez sollte z. B. dieser Auszahlungsanordnung zufolge 14 der 50 Pesos des Konquista-

dors Cristóbal García erhalten, weil er ihm diese geliehen hatte: »anse de dar a xpoval 
garçia [Cristóbal Garcia] çinquenta pesos de buen oro a de aver juan tellez xiiii pesos que 
le presto para su venida a este viaje y a su hermano santiago garçia lo restante«, AGI, Just. 
1043, n. 1, r. 1, f. 19v.

	 39	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 16v–17r, 56v–57r, Cartas de pago v. Juan Téllez v. 20. Okt. 
1524.
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reicheren Expeditionen mit Schiffen – wie anfangs bei der Eroberung Neu-
spaniens – auf. Die Investitionshöhe der einzelnen Beteiligten strukturierte 
sich bei Beutezügen zu Land ausgeglichener.40 Zum anderen spiegelt das Bei-
spiel von Juan Téllez die Logik der leistungsabhängigen Ergebnisbeteiligung 
der Beuteökonomie wider. Materiell investierte er am meisten und schöpfte 
entsprechend am meisten aus den Erträgen ab.

Téllez agierte als Hauptinvestor des Eroberungsunterfangens. Er lieh 
nicht nur den einfachen Konquistadoren Geld, sondern auch den Hauptaus-
rüstern inklusive dem Gouverneur. Téllez war 1512 in die Neue Welt gekom-
men, hatte als Encomendero in Panama verschiedene erfolgreiche compañía-
Verträge zur Goldgewinnung geschlossen und gehörte zu den wichtigsten 
›Steuerzahlern‹ der 1520er Jahren.41 Im November 1522 vertrat er interims-
mäßig den Schatzmeister Alonso de la Puente und am 20. Februar 1524 er-
teilte ihm die Krone das Amt eines notariellen Schreibers (oficio de escribano 
notario público de los reinos) als königliche Gnade.42 Weiter war er Schatz-
meister von León in Nicaragua, Anführer der Eroberung von Veragua und 
im Sklavengeschäft tätig.43 Dass er über beachtliche finanzielle Ressourcen 
verfügte, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass ihn am 22. Dezember 1529 so-
gar die Krone bat, ihr Gold für ihre Kriegsausgaben gegen die Türken zu 
leihen.44 An den ökonomischen Tätigkeiten von Téllez lässt sich erkennen, 
dass die materiellen Mittel für die Eroberungszüge ab der karibischen Etappe 
größtenteils aus der Region bzw. aus Beute und verschiedenen Formen von 
Ausbeutung stammten. Dieser generelle Befund wurde in der Forschung be-
reits gemacht, aber nur selten konkret nachgewiesen.45

Nachdem die Konquistadoren sich beschwert hatten, sie seien übergan-
gen worden, ließ Pedrarias Dávila in Panama-Stadt öffentlich ausrufen, dass, 

	 40	Góngora, Grupos, S. 58f.
	 41	AGI, Contr. 5536, L. 1, f. 150r. Die höchsten Abgaben des Quinto Real aus den Minen-

geschäften zahlten der Gouverneur Pedrarias Dávila und an zweiter Stelle Francisco Pi-
zarro zusammen mit Diego de Almagro und dem Padre Hernando Luque, die später die 
Eroberungsexpeditionen nach Peru unternahmen. Mena García, Oro, S. 437–441.

	 42	AGI, Pan. 233, L. 1, f. 344v–345r, Real Provisión v. 20. Febr. 1524.
	 43	AGI, Guat. 110, n. 15, f. 1r–12v, IMS Juan Téllez v. 1533; AGI, Guat. 110, n. 13, f. 1r–53r, 

IMS Juan u. Francisco Téllez v. 1533 bzw. 1559; AGI, Indif. 1961, L. 3, f. 114v–115r 
u. 124v, Lizenz f. Sklaven v. 7. u. 22. März 1534.

	 44	AGI, Pan. 234, L. 4, f. 60r–61r, Real Cédula v. 22. Dez. 1529. 1532 bat Karl V. auch die 
indigene Elite Neuspaniens um Spenden für den Krieg gegen die Türken. Vgl. AGI, 
Patr. 180, r. 50, f. 757r–758r. Cortés hatte er um einen Kredit für den Krieg gegen Frank-
reich gebeten. Vgl. DC 1, S. 276, Real Cédula v. 10. Dez. 1523.

	 45	Vgl. Reinhard, Unterwerfung, S. 302.
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wer Anspruch auf das Gold habe, diesen erheben solle. Darauf habe sich 
niemand gemeldet, was Pedrarias kaum überrascht haben dürfte, denn die 
Konquistadoren siedelten ja in Nicaragua.46 Im hier behandelten Fall ob-
siegte die Macht der finanziell und soziopolitisch potenten Beteiligten, denn 
die einfachen Konquistadoren verzichteten am Ende auf ihre je 30 Pesos. 
Der Aufwand, also die notwendige Reise nach Panama-Stadt, schien sich 
für den geringen Betrag nicht zu lohnen. So überschrieben sie ihre indivi-
duellen Anteilsansprüche auf den Buchhalter, Alonso de Cáceres und auf 
Pedro de Barreda, die den Gerichtsprozess gegen Pedrarias bestritten. Cáce-
res und Barreda erhielten Recht, ein Teil des Goldes wurde erneut verteilt.47 
Dabei kassierten die beiden die Anteile der Konquistadoren und profitierten 
davon, dass die Mehrheit der Konquistadoren finanziell schwach und der 
Rechtsweg zu langwierig war.48

Dieser Fall zeigt weiter, dass die Transportwege ein erhöhtes Risiko bar-
gen, die Beute wieder zu verlieren. Das Misstrauen war offensichtlich berech-
tigt; deshalb agierten die Konquistadoren aus Nicaragua pragmatisch, als sie 
noch vor dieser Verlusterfahrung gleichzeitig mit der Goldlieferung Pedra-
rias Dávila um Erlaubnis baten, zukünftig das Edelmetall direkt in Nicara-
gua schmelzen zu dürfen.49 Im Falle von Michoacán musste das Gold und 
Silber nach Mexiko-Stadt gebracht werden, während bei der Eroberung Pe-
rus Pizarro den Schatz von Atahualpa direkt in Cajamarca einschmelzen und 
verteilen ließ. Allerdings brachten bekanntlich davor die Indios das Edel-
metall aus den umliegenden Provinzen nach Cajamarca. Es war den Quellen 
zufolge üblich, dass die Schmelzvorgänge in den regionalen ›Hauptstädten‹ 
durchzuführen und dafür das erbeutete Gold und Silber dahin zu transpor-
tieren waren. Ausschlaggebend dafür waren die Kontrollversuche der Gou-
verneure und der Krone, ihre jeweilige Autorität durchzusetzen und sich 
mit zentralisierten Schmelzprozessen einen besseren Zugriff auf ihre Beu-
teanteile zu verschaffen. Diesem Gesichtspunkt ist ein eigenes Unterkapitel 
gewidmet.50

	 46	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 15r.
	 47	Auf die Forderung, das Gold zurückzugeben, um es erneut zu verteilen, sagte Juan Tél-

lez am 19. Okt. 1524 aus, dass er 1.000 ps erhalten habe, diese aber bereits ausgegeben 
habe. AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 13r.

	 48	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 1r u. 26r–v.
	 49	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 12v, Instruktion v. Hernández an die Gesandten v. 5. Mai 

1524.
	 50	Vgl. Kap. 2.4.2.
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Hier sei nur darauf verwiesen, dass diese Maßnahme die Rentabilität der 
Beute tangieren konnte. Nach der ökonomisch-rationellen Logik müsste die 
Beute an dem Ort versteigert werden, wo der Markt am günstigsten dafür 
ist. Das heißt dort, wo für sie der höchste Preis geboten wird. In der Regel 
traf dies auf diejenigen Orte zu, an denen nicht nur die Nachfrage groß, 
sondern auch die nötige Liquidität vorhanden bzw. die Kaufkraft hoch war. 
Dass die Preise generell in die Höhe schossen, wenn die Liquidität der Kon-
quistadoren stieg, zeigen die Tage nach der Beuteverteilung in Cajamarca, 
die den Empfängern oft ein Vielfaches ihres Vermögens bescherte. Betrach-
ten wir kurz die Besonderheiten dieses Falls.

Beuteverteilung und Autorität. Das Beispiel Cajamarca (1533)

Die Beuteverteilung von Cajamarca brachte den Beteiligten den bis zu die-
sem Zeitpunkt größten materiellen Ertrag und Gewinn in der Neuen Welt.51 
Entsprechend bekannt ist der Fall, weshalb hier nur die für die Analyse we-
sentlichen Punkte behandelt werden. Dem Rechnungsbuch (libro de cuenta) 
des Schatzmeisters ist zu entnehmen, dass die Verteilung ein 1:2-Verhältnis 
zwischen den Konquistadoren zu Fuß und den Berittenen vorsah.52 Damit 
hielt sich Pizarro an die traditionellen mittelalterlichen Normen. Der Verteil-
liste zufolge erhielten am Ende 66 Prozent der unberittenen Konquistadoren 
weniger als einen ganzen Anteil.53 Dies rührte von ihren Schulden, und ange-
sichts des beachtlichen absoluten Gewinns führte es zu keinem nachhaltigen 
Aufbegehren. Bei den Reitern bekamen nur 23 Prozent weniger als die vor-
gesehenen zwei Anteile und ebenso viele erhielten mehr als zwei Anteile. Da-
rin spiegeln sich die größeren Investitionsressourcen der Berittenen, was im 
Sinne der erfolgsabhängigen Ergebnisbeteiligung ihre umfangreichere Be-
lohnung rechtfertigte. Das Verhältnis zwischen dem regulären Anteil eines 
unberittenen Konquistadors zu dem von Francisco Pizarro fiel mit 1:13 im 
Vergleich zu anderen Generalkapitänen hoch, aber gegenüber anderen Gou-

	 51	Lockhart, Men, S. 13.
	 52	Vgl. AGI, Cont. 1825, Caja de Cuzco 1532–72, ediert in Loredo, Repartos; Lockhart, 

Men, S. 79.
	 53	Diese und die folgenden Berechnungen habe ich auf Basis der Verteilliste durchgeführt, 

die ediert ist in Lockhart, Men, S. 96–102.
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verneuren moderat aus.54 Beim relativ flachen Anteilsquotienten kamen die 
Anführer wie Hernando de Soto verhältnismäßig schlecht weg, dafür profi-
tierten besonders die berittenen und sogar die unberittenen Konquistadoren. 
Damit vermochten die Pizarros, sich die Loyalität dieser Männer zu sichern. 
Das war für die Kohäsion in der Gruppe und die Aufrechterhaltung der Au-
torität und Beutehoheit der Pizarros fundamental.

Nur diejenigen Spanier, die dabei gewesen waren, als Atahualpa, der 
Herrscher der Inkas, am 16. November 1532 in Cajamarca gefangen genom-
men worden war, erhielten Anteile aus der von Januar 1531 bis Juli 1533 ge-
sammelten Beute.55 So schloss Pizarro eine Fraktion seiner Compania von 
rund 20 Mann aus, die in Piura zurückgeblieben war und mehrheitlich aus 
Alten und Schwachen bestand. Angeblich ließ Atahualpa als Lösegeld für 
sich einen Raum mit Gold und Silber füllen. In den Monaten bis zu seiner 
Hinrichtung Ende Juli 1533 wurde das Edelmetall aus dem Umland heran-
geschafft und die Spanier schmolzen es von Mai bis August in Gold- und 
Silberbarren. Währenddessen traf im April 1533 eine weitere Fraktion unter 
Pizarros Co-Capitulante Diego de Almagro ein. Weil sie aber nicht unmittel-
bar zur Beuteakquise beigetragen hatte, sollte sie sich ebenfalls mit der Hoff-
nung auf künftige Reichtümer abfinden. Dass sich die Männer von Almagro 
aber bereits in Cajamarca einen Teil der Beute zu erstreiten versuchten, zeigt 
der kurz darauf ausgebrochene blutige Konflikt zwischen den Almagristas 
und den Pizarristas. Festzuhalten bleibt, dass generell nur jene legitime An-
sprüche auf Beuteanteile erheben durften, die geholfen hatten, sie zu akqui-
rieren – was in der Praxis variabel gehandhabt wurde.56

	 54	In Santa Marta lag das Verhältnis bei 1:9 (Generalkapitän) bzw. 1:10 (Gouverneur), in 
Nicaragua bei 1:5 bzw. 1:32, in Michoacán bei 1:8 bzw. 1:77 vor dem Verzicht von Cortés 
und bei 1:0 danach. Zu Cartagena fehlen die Zahlen.

	 55	Dieser Abschnitt beruht auf Lockhart, Men, S. 10–12, 78, 82–85.
	 56	Auch im Kontext der Beuteverteilung von Nicaragua beschwerten sich die Konquista-

doren, dass die Amtleute Anteile beanspruchten, ohne bei der Eroberung präsent gewe-
sen zu sein. Früher hätten ausschließlich diejenigen Beuteanteile erhalten, die geholfen 
hatten, sie zu machen. AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 23v. Sogar ein Dominikanermönch 
beklagte um 1525 bei der Krone, dass die Amtmänner auf Tierra Firme Beuteanteile kas-
sierten, ohne die Beutezüge begleitet zu haben. AGI, Patr. 26, r. 5, f. 51v–53r, Memorial 
v. Bruder Francisco, ca. 1525, ediert in CDIC 1, S. 92.
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Beuteverteilung und demokratische Partizipation. 
Das Beispiel Cartagena (1534)

Der vierte der fünf dokumentierten Fälle bezieht sich auf Pedro de Heredias 
(1532–54) Eroberungszug von Cartagena zum Fluss Sinú vom 5. Januar bis 
Mai 1534.57 Aus den Schreiben vom 4. und 5. Juni 1534 geht hervor, dass die 
Konquistadoren in Cartagena drei statt der üblichen zwei Verteiler ([re-]par-
tidores) für die Beuteteilung wählten. Einer von ihnen, Gaspar Gallego, war 
zwischen der Abstimmung am 2. Juni und der Beuteverteilung eingesperrt 
worden, weshalb es am 4. Juni zur Ersatzwahl kam. Der Gouverneur Heredia 
sagte, er würde Gallego freilassen, wenn die Mehrheit erneut für diesen stim-
men würde, was aber überflüssig wurde, denn der Aufseher (veedor), Juan de 
Villoria, erhielt mit 13 Stimmen den größten Zuspruch und der Gouverneur 
bestätigte ihn am folgenden Tag. Über die Wahlvorgänge erfährt man außer-
dem, dass der Schreiber, Diego de Santa Cruz, die Stimmen notierte und 
auszählte. Weiter seien alle anwesend gewesen, obwohl nur die Stimmen von 
27 Leuten festgehalten sind. Das heißt, dass nicht alle abstimmen konnten 
oder nicht alle Namen überliefert sind. Dieser Fall belegt erstens, dass auch 
in der Conquista die Verteiler tatsächlich gewählt wurden; zweitens, dass die-
ser Moment sehr konfliktträchtig war; und drittens zeigt der Fall exempla-
risch, dass die Verteiler durch einen – zumindest grundsätzlich – demokra-
tischen Wahlprozess bestimmt wurden. Dass hier aber der Aufseher, Juan de 
Villoria, also einer, der bereits eine privilegierte Position belegte, die Wahl 
gewann, weist wiederum darauf hin, dass die soziale Hierarchie beibehalten 
wurde.

Die Dokumentation der Beuteteilung folgt weitgehend den normativen 
Vorgaben: Die von Januar bis Mai erbeutete Menge an Edelmetallen wur-
de im zusammengetragenen ›Haufen‹ (montón) beziffert und ihre Teilung 
aufgelistet. So seien von den insgesamt 43.422 Pesos und 4 tomines der kö-
nigliche Fünfte (8.664 ps58) abgezogen, danach die Pferdebesitzer, Ausrüs-
ter, Arbeitsdienste und materiellen Investitionen individuell entschädigt, der 
Kirche ein Almosen zugesprochen und der Schreiber und Interessensvertre-
ter sowie die zur Verteidigung des Ortes Zurückgebliebenen berücksichtigt 

	 57	Dieser Abschnitt basiert auf den Berichten über die Wahl der Verteiler und die Kosten-
abzüge aus der Residencia de Santa Fe, AGI, Just. 524, ediert in Góngora, Grupos, S. 59–
62, hier 59f.

	 58	Das sind 20 ps zu wenig, was aber nicht bemerkt wurde. Vgl. AGI, Just. 524.
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worden.59 Der verbleibende Rest belief sich auf 29.651 Pesos, wovon 153 glei-
che Anteile von 193 ps 5 ts 6 gs unter den Konquistadoren verteilt wurden, 
was einen Rest von 13 Pesos – alle de buen oro mit 21 Karat – ergab. Die tat-
sächliche Übergabe der Beute fehlt im Dokument, woraus der chilenische 
Historiker Mario Góngora schloss, dass alle Beteiligten gleich viele Anteile 
erhielten, was eine höchst egalitäre Verteilung darstellte.60 Das würde Ci-
ceros Postulat der gleichmäßigen Beuteverteilung (aequabilis praedae parti-
tio) folgen, dafür dem Konzept der Verteilungsgerechtigkeit widersprechen.61 
Es scheint mir sehr unwahrscheinlich, bleibt aber aufgrund der fehlenden 
Quellen ungewiss.

Die Anteile fielen vergleichsweise gut aus und zudem erhielten die Be-
teiligten zwar keine besonderen Auszeichnungen (mejoras/mejorías), jedoch 
einen fixen Betrag gemäß ihren Leistungen. Darunter fielen neben Pferden, 
Waffen und Werkzeugen wie Messer, Macheten und Äxte auch Munition 
und Material für die Schiffe und den Transport wie Schießpulver, Nägel, 
Kisten und Eisenbeschläge, außerdem Lebensmittel (Fisch) und Leinenschu-
he (alpargates). Auch die (Kalfaterungs-)Arbeit am Schiff, die Dienste des 
Schreibers, des Schmieds, der nach Kastilien zu entsendenden Interessens-
vertreter, der zur Verteidigung Zurückgebliebenen sowie der Transporteure 
des Goldes wurden mit Fixbeträgen kompensiert.62 Obwohl also offiziell kei-
ne Sonderprämien für herausragende Leistungen vergeben wurden, belohnte 
man nach Diensten und materiellen Investitionsleistungen.

Interessanterweise wurden nicht nur die anwesenden Konquistadoren 
belohnt, sondern mit einem kollektiven Fixbetrag auch diejenigen, die zur 
Verteidigung der Siedlung – welcher bleibt unklar – zurückgeblieben wa-
ren.63 Über eine Ergebnisbeteiligung von Abwesenden hatten sich in Panama 
in den 1520er Jahren noch verschiedene Stimmen beschwert, wie oben ge-
zeigt wurde. Cortés versprach seinerzeit in Veracruz denjenigen, die zur Ver-
teidigung an der Küste blieben, die gleiche Beutemenge wie denjenigen, die 
mit ihm ins Landesinnere zogen.64 In Cajamarca berücksichtigte Pizarro je-

	 59	Vgl. AGI, Just. 524, ediert in Góngora, Grupos, S. 60–62.
	 60	Góngora, Grupos, S. 60–62.
	 61	Cicero, De officiis, II, 11, 40.
	 62	Góngora, Grupos, S. 60–62.
	 63	Weil die Anzahl der Zurückgebliebenen nicht genannt wird, kann nicht evaluiert wer-

den, in welchem Verhältnis die Belohnung zum regulären Beuteanteil stand. »Sacaron 
que se da a los que quedaron el pueblo [sic, V. H.] para la guarda del [3.258 ps 4 ts, 
V. H.]«, zit. nach Góngora, Grupos, S. 61.

	 64	Vgl. Kapitel 1.3.2.
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doch nur diejenigen, die sowohl bei der Akquise als auch der Verteilung der 
Beute präsent waren. Eine Ausnahme stellten einzelne während der Erobe-
rungszüge Verstorbene dar, denen – wie Contreras in Cajamarca oder An-
drés de Murcia in Santa Marta – ein reduzierter Anteil zugeteilt wurde. Einer 
Kirche oder einem Klosterorden wurde zudem oft ein variierender Betrag zu-
gesprochen, damit für die verstorbenen Konquistadoren eine Messe gehalten 
wurde.65 Jiménez de Quesada schloss von der Beuteverteilung in Santa Marta 
hingegen die Gruppe aus, die auf einer Brigantine die Compania wieder ver-
lassen hatte, bevor die Erträge distribuiert wurden.66 Daraus ist zu schließen, 
dass je nach Situation und Kräfteverhältnis der je opportune Umgang mit 
Abwesenden gewählt wurde.

Beuteverteilung und individuelle Prämien.  
Das Beispiel Santa Marta (1536–38)

Die Beuteverteilung von Santa Marta weist die detaillierteste Dokumentati-
on auf. Hier sollen daher die Spezifika des dritten Schrittes, der Teilung der 
Beute, beleuchtet werden. Der Adelantado der Kanaren, Pedro Hernández 
de Lugo, wurde zum Gouverneur von Santa Marta ernannt, wo er im Janu-
ar 1536 mit rund 1.200 Männern landete. Sein Sohn Alonso Luís de Lugo 
führte erste Entradas durch, bevor der Gouverneur am 4. April 1536 Gon-
zalo Jiménez de Quesada mit einer Instruktion anwies, das Umland zu er-
obern und Gold von den Indios zu erbitten. Dazu sollte dieser so vorgehen, 
dass die Indios ihnen wohlgesonnen blieben.67 Über das Gewicht und den 
Wert der Beute bzw. des Goldes mussten Jiménez de Quesada und der veedor 
in ihrem jeweils eigenen Heft Buch führen. Die doppelte Registrierung und 
zwangsläufige Anwesenheit des jeweils anderen sollte die Kontrolle erhöhen. 
Auch die schönsten Schmuckstücke (joyas), die der Generalkapitän für den 

	 65	An die Hauptkirche in Santa Marta gingen neben 200 ps für zwei Kelche weitere 200 ps 
für eine Messe für die im Río Grande Verstorbenen. Salazar del Camino, Expedición, 
S. 670. Pizarro teilte der Kirche einen halben Anteil, 90 Silbermark und 2.220 ps zu. 
Vgl. Lockhart, Men, S. 96, 100. Heredia wies 100 ps der Kirche Nuestra Señora de la 
Merced de Abreva zu. Vgl. AGI, Just. 524, ediert in Góngora, Grupos, S. 60.

	 66	AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 681.
	 67	Instruktion f. Jiménez de Quesada v. 4. April 1536, überliefert in Residencia v. Jiménez 

de Quesada v. 1557–58, AGI, Just. 599, n. 3, f. 3v, ediert in CDIC 4, hier S. 76. Die In-
struktion und der Vorgang der Beuteverteilung sind quellennah nacherzählt bei Sim-
mer, Gold, S. 291–305.
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Adelantado Hernández de Lugo aus der Beute auswählen sollte, hatten Jimé-
nez de Quesada und der Aufseher in ihren Büchern zu notieren.68

Weil der Generalkapitän dieser Instruktion nachkam, lässt sich heute der 
damaligen Route des Eroberungszuges und der an den unterschiedlichen 
Stationen gemachten Beute relativ genau folgen. Am 5. April 1536 brach die 
Compania von Jiménez de Quesada auf. Die erste Goldmenge (14 Pesos 4 to-
mines = ca. 60,6 Gramm) wurde einen Monat später am 6. Mai 1536 in Chi-
riguana ins Rechnungsbuch eingetragen.69 Nach über zweijährigen Beute- 
und Eroberungszügen entlang des Río Grande alias Río Magdalena ordnete 
Jiménez de Quesada am 6. Juni 1538 die Beuteteilung an – die sich bis zur 
Verteilung am 15. Juni hinzog.70 Er begründete diesen Befehl mit dem Hin-
weis, dass die Konquistadoren mit ihren Personen und Vermögen Gott und 
dem König gedient hätten, wofür ihnen Gott aus Gnade für ihre Arbeit eine 
Belohnung – also die gemachte Beute – gegeben habe.71 Davon sollte jeder 
das erhalten, was ihm zustünde: »a cada vno lo que le cupiere«72.

Die Teilung der Beute beinhaltete mehrere Schritte: Zuerst verglich der 
Schreiber die Aufzeichnungen der Beutemenge von Quesada und des veedor 
Diego de Aguilar, um sie für übereinstimmend zu erklären. Am 7. Juni 1538 
durchsuchte (hacer cata) der Bruder Hernán Pérez de Quesada als Haupt-
wachmann (alguacil mayor) alle Hütten und die Wäsche der Beteiligten, 
um unterschlagene Beute zu sichern – was sich als überflüssig erwies.73 Am 
9. Juni 1538 wurden zwei Vertreter (die Anführer bachiller Antonio Cardo-
so und Jerónimo de Ayuso) von der Gruppe gewählt. Sie hatten anhand 
der Pferdeliste die Kompensationszahlungen an die geschädigten Besitzer der 
21 verstorbenen Hengste und fünf Stuten zu bestimmen (censos y enchas de los 
caballos). Dies schworen sie, gerecht zu tun und erstellten daraufhin ein me-
morial – auch »cenços de los cavallos«74 genannt – mit den Namen der Pfer-
debesitzern, der Anzahl umgekommener Pferde, der Orte, an denen diese 

	 68	AGI, Just. 599, n. 3, f. 3v, ediert in CDIC 4, S. 76.
	 69	AGI, Escr. 1006A, ediert in CDIC 4, S. 79.
	 70	AGI, Just. 599, n. 3, Residencia v. Jiménez de Quesada 1557, ediert in CDIC 4, S. 79–91.
	 71	AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 662.
	 72	»para que se parta entre toda la gente del dicho rreal a cada vno lo que le cupiere segund 

justicia y rrazon y mandamiendo e ynstrucciones del dicho señor gouernador«, AGI, 
Just. 599, n. 3; zit. nach Salazar del Camino, Expedición, S. 663. Für den fast gleichen 
Wortlaut in den Siete Partidas vgl. Kapitel 1.1.2.

	 73	AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 663.
	 74	AGI, Just. 599, n. 3, zit. nach Salazar del Camino, Expedición, S. 671.
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gestorben waren, sowie der dafür zu bezahlenden Kompensationssumme.75 
Die hier zwar nicht überlieferte, aber erwähnte Pferdeliste beweist, dass sol-
che geführt wurden und – wie in den Siete Partidas verlangt – bei der Beute-
verteilung herangezogen wurden.

Ebenfalls den Normen der Partidas folgend, wählte danach jeder Rang 
einen Vertreter zum partidor, die gemeinsam die Beträge für individuelle 
Leistungen bestimmen und die Beuteteilung sowie -verteilung durchführen 
sollten.76 Die Anführer wählten Juan de San Martín, die Reiter Baltasar Mal-
donado und die unberittenen Konquistadoren Juan Valenciano. Nachdem 
die partidores geschworen hatten, jedem das zuzuteilen, was ihm zustünde, 
wurde öffentlich ausgerufen, dass im Verlauf des Tages dem Schreiber etwai-
ge Investitionen und Leistungen bzw. ›Schulden der Gemeinschaft‹ anzuge-
ben seien.77 Basierend auf diesen Selbstauskünften legten die drei partidores 
in einer Schulden-memoria fest, wem wie viel zu bezahlen sei. Die Forde-
rungen für Dienste wie jene von Ärzten und Schmieden reduzierten sie fast 
immer, während die Ansprüche für materielle Investitionen wie Werkzeuge 
und Waffen einem Tarifsystem zu unterstehen schienen, denn diese Beträge 
blieben fix: acht Pesos für ein Messer, 15 ps für eine Machete etc. Freiwil-
lige Abgaben bestimmten die partidores für die Kirche von Santa Marta und 
Nuestra Señora de la Merced (je 100 ps für zwei Kelche), für die Totenmes-
sen für die Gefallenen (200 ps) sowie Beträge für vier Geistliche, denen kei-
ne Beuteanteile zustanden (50–150 ps). Insgesamt beliefen sich die Schulden 
und Abgaben auf 7.315 Pesos (ca. 30 kg).

Um die Beuteverteilung zu beginnen, wogen und bewerteten der Buch-
halter Juan de San Martín und der Anführer Baltasar Maldonado, der den 
kranken Schatzmeister Antonio de Lebrija vertrat, am 13. Juni das Edelme-
tall und die Edelsteine.78 Sie kamen auf 191.294 Pesos Feingold (ca. 800 kg), 

	 75	Die Kompensationsliste enthält 19 Pferdebesitzer, sieben davon mit zwei Pferden, wofür 
insgesamt 2.450 ps als Entschädigungszahlungen bestimmt wurden. Irrtümlich addier-
ten sie die Beträge zu 2.500 ps. Die individuellen Summen reichen von 40 bis 160 ps pro 
Pferd, wobei der Normalpreis bei 100 ps zu liegen scheint. AGI, Just. 599, n. 3; ediert in 
Salazar del Camino, Expedición, S. 664f.

	 76	Dieser Abschnitt basiert auf AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedi-
ción, S. 666–670.

	 77	In den Siete Partidas mussten die cuadrilleros sich die Leistungen der Beteiligten merken 
bzw. sie registrieren, was bei materiellen Leistungen schon im Voraus festzuhalten war. 
Vgl. Kap. 1.1.

	 78	Dieser Abschnitt basiert auf AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedi-
ción, S. 671–673. Die Angaben in kg schon bei Simmer, Gold, S. 296–300.
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37.288 Pesos mittelwertiges Gold (ca. 155 kg), 18.450 Pesos geringwertiges 
Gold (ca. 77 kg) und 1.815 Smaragde. Nach Abzug des königlichen Fünf-
ten79 und der Begleichung der ›Schulden der Gemeinschaft‹ mit dem ge-
ringwertigen Gold richteten die partidores mit 5.000 Pesos eine Art Fonds 
ein, um besondere Leistungen einzelner Konquistadoren zu prämieren. Sie 
sagten:

Es scheint ihnen, dass man 5.000 Pesos Feingold für die Vorteile und Sonderprä-
mien beiseitelegen muss. Diese sind an die Reiter und Soldaten [sic] zu vergeben, 
die mehr gearbeitet und sich mehr hervorgetan haben, die in mehr Eroberungszügen 
gedient haben und ihr Leben öfter riskiert haben. Der Herr Statthalter sollte ihnen 
entsprechend dem, was er gesehen hat und dem, was sie ihm berichten würden, was 
sie gesehen haben und ihnen erscheint, über ihre Anteile hinaus Gnaden erlassen.80

Hier zeigt sich deutlich die Idee einer leistungsabhängigen Belohnung. 
Außerdem funktionierte bereits hier die besondere Prämierung aufgrund des 
vom Anführer Beobachteten und des ihm Berichteten. Die Kommunikati-
onskanäle mussten folglich in beide Richtungen offenstehen.81 In der an-
schließenden Liste der Sonderprämien stehen keine individuellen Gründe 
für die Boni, sondern nur der Betrag in Pesos und der Name des Empfän-
gers. Es wurden 49 Einzelpersonen, also 28 Prozent der 174 Beuteteilnehmer 
mit insgesamt 3.875 Pesos (16,2 kg) aus dem Prämientopf mit Beträgen zwi-
schen 20 und 300 Pesos (83,6 g bis 1,25 kg) – ein Quotient von 1:15 – be-
lohnt. Dabei fielen die Prämien korrelierend mit dem Rang und bei den 
Berittenen zudem am häufigsten aus. So erhielten 19 der 50 Reiter (38 Pro-
zent) durchschnittlich knapp 130 Pesos (539 g), sechs der 32 Armbrustschüt-
zen und Arkebusiere (knapp 19 Prozent) im Schnitt 83,3 Pesos (348 g) und 
24 Unberittene inklusive der Macheteros (fast 29 Prozent) durchschnittlich 
45,2 Pesos (189 g).82 Die Anführer und Berittenen hatten demnach nicht nur 

	 79	38.259 ps Feingold (ca. 160 kg), 7.257 ps mittelwertiges (ca. 30 kg) u. 3.690 ps gering-
wertiges Gold (ca. 15 kg).

	 80	„que les paresce que se deve sacar cinco mill pesos de oro fino para las ventajas y mejorias 
que se an de dar a personas de cavallos y soldados que an trabajado y se an aventajado 
mas que los otros y se an hallado prestos a mas jornadas y han mas arrizado [sic, V. H.] 
mas vezes sus personas para que el señor teniente conforme a como el a visto y lo que 
ellos le ynformaren que an visto y les paresce para que se las de su merced allende de sus 
partes.« AGI, Just. 599, n. 3, zit. nach Salazar del Camino, Expedición, S. 671–673. Hier 
wird z. B. von Soldaten gesprochen, obwohl, wie eingangs der Arbeit erklärt, die Kon-
quistadoren keinen Sold verdienten.

	 81	Zu dieser Thematik weiterführend Brendecke, Imperium, besonders Kapitel 1 u. 6.
	 82	Vgl. AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 679f.
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die besten Aussichten auf Boni, sondern bekamen zusätzlich die höchsten 
davon.

Das mag daran gelegen haben, dass die Berittenen dank ihres militä-
rischen Ranges oder Pferdes potenziell bedeutendere Individualleistungen 
verrichten konnten oder sie ihre Ansprüche dem Generalkapitän leichter 
signalisieren konnten. Ein dritter Erklärungsansatz läge darin, dass der Ge-
neralkapitän primär seine Anführer und einflussreichen Reiter zufriedenstel-
len musste, um ihre Loyalität zu garantieren. In Cajamarca ging Pizarro wie 
erwähnt anders vor; er belohnte gerade die Anführer verhältnismäßig mode-
rat, um die Loyalitäten der Reiter und Unberittenen zu stärken. Auch Cor-
tés verbesserte in Michoacán die Anteile der Konquistadoren zu Fuß mit 
der Ausschüttung seines Fünften als kollektive ›Boni-Runde‹. Die konkreten 
Motive hierfür bleiben unbekannt, jedenfalls ist festzuhalten, dass die In-
stitution der Sonderprämie (mejora/mejoría) ein fundamentales Element der 
Beuteverteilung war. Wie bereits der galardón, mit dem herausragende Leis-
tungen den Siete Partidas zufolge ausgezeichnet werden sollten, diente dieses 
Instrument dazu, zu Sonderleistungen anzuspornen bzw. sie entsprechend 
zu prämieren. Außerdem verschaffte sie dem Anführer eine für seine Auto-
rität wichtige situative Flexibilität bei der Belohnung.

Nachdem die partidores die beiden Listen erstellt hatten, die festhielten, 
wem wie viele Anteile zustünden und wer zusätzlich aus dem Prämientopf 
einen Betrag erhalten sollte, konnten sie die Anzahl und den Umfang der 
Anteile aus der Netto-Summe kalkulieren. Sie benötigten 291 Anteile der 
Smaragde und 290 Anteile Gold für 174 Personen.83 Ein einzelner Anteil ent-
hielt 510 Pesos Feingold (ca. 2 kg), 57 Pesos mittelwertiges Gold (ca. 238 g) 
und fünf Smaragde. Als der Generalkapitän Jiménez de Quesada diese Be-
rechnung inspiziert hatte, ordnete er an, ab dem nächsten Tag alle Personen 
der besagten Compania einzeln aufzurufen und ihnen die in den Listen für 
sie bestimmten Anteile und Sonderprämien auszuhändigen.84 Er wollte per-
sönlich anwesend sein, um weiteren Personen mejorías zu geben, wenn er 
fand, dass sie einen Zuschuss verdient hätten. Am Ende der Beuteverteilliste 

	 83	Der verstorbene Andrés de Murcia hatte Anrecht auf einen Anteil Smaragde, weil er vor 
seinem Tod zu ihrer Akquise beigetragen hatte. Vgl. AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Sala-
zar del Camino, Expedición, S. 681. Die ›Netto-Summe‹ betrug 148.000 Pesos Feingold 
(ca. 618 kg), 16.964 ps mittelwertiges Gold (ca. 71 kg) und 1.455 Smaragde.

	 84	»den a todas las personas del dicho rreal llamandolas vno a vno las partes contenidas en 
el dicho su parescer y memoria […] y ansy mismo que den las dichas mejorias a las otras 
personas que tienen sentadas en el dicho parescer«, AGI, Just. 599, n. 3, zit. nach Salazar 
del Camino, Expedición, S. 681f.
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erwähnt der Schreiber Gil López dann auch, dass Jiménez de Quesada weite-
re Sonderprämien vergab, bis der Fonds von 5.000 Pesos aufgebraucht war. 
An wen die Zuschüsse gingen, hielt er nicht fest.85 Hier wird der Spielraum 
sichtbar, den der Generalkapitän nutzen konnte, um durch seine Beuteho-
heit und Autorität Dienste und Loyalitäten zu belohnen.

Am 15. Juni erfolgte die Beuteverteilung. Dazu stellten sich die drei par-
tidores, der Schreiber und der Generalkapitän vor dem Gold und den Sma-
ragden auf, um jeden der Konquistadoren einzeln aufzurufen und ihm sei-
nen Anteil auszuhändigen: »hicieron la dicha particion y dieron a cada uno 
las partes que le cupieron«86. Um Konflikte über unterschiedlich große Edel-
steine zu vermeiden, hatten die partidores auf die Autorität von Jiménez de 
Quesada gesetzt: Sie hatten die Smaragde der Größe nach in fünf Haufen ge-
teilt und den Generalkapitän gebeten, dass er statt sie die Anteile zusammen-
stelle, indem er aus jedem Haufen jeweils einen Stein nehme. Das tat er auch 
und der Schreiber hielt in einer Liste fest, wem wie viel übertragen wurde, 
was die Begünstigten jeweils mit einer Unterschrift quittierten.87

Die Verteilung richtete sich nach der Vorlage der Instruktion des Adel-
antado Pedro Hernández de Lugo. Diesem wurden zehn Anteile, Jiménez 
Quesada fünf plus vier aus seiner compañía zugeteilt.88 Die Anführer erhiel-
ten in der Regel je vier Anteile, die Reiter, die Musikanten und die beiden 
Geistlichen Domingo und Lezcano bekamen je zwei Anteile.89 Die Arkebu-
siere und Armbrustschützen erhielten eineinhalb und die Macheteros sowie 
die unberittenen Konquistadoren einen Anteil.90 Diese Arithmetik erinnert 
an den Verteilschlüssel der Kreuzzüge, der für die Ritter – hier die Anfüh-
rer – doppelt so viel wie für die bewaffneten Reiter und für diese wiederum 
doppelt so viel wie für die unberittenen Krieger vorsah. Außerdem hält der 
1:2-Quotient der unberittenen gegenüber den berittenen Konquistadoren in 

	 85	AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 686.
	 86	AGI, Just. 599, n. 3, zit. nach Salazar del Camino, Expedición, S. 682.
	 87	AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 682–687.
	 88	Zehn Anteile entsprachen 5.100  ps Feingold (ca. 21 kg), 570  ps mittelwertiges Gold 

(ca. 2,5 kg) u. 50 Smaragde. Neun Anteile enthielten 4.590  ps Feingold (ca. 19 kg), 
513 ps mittelwertiges Gold (ca. 2 kg) u. 45 Smaragde.

	 89	Vier Anteile entsprachen 2.040  ps Feingold (ca. 8,5 kg), 228  ps mittelwertiges Gold 
(ca. 953 g) u. 20 Smaragde.

	 90	Eineinhalb Anteile enthielten 765 ps Feingold (ca. 3 kg), 85,5 ps mittelwertiges Gold 
(ca. 357 g) u. 7,5 Smaragde, was durch kleinere und größere Steine zu erreichen versucht 
wurde. Vgl. AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 682–686. 
Die Umrechnungen schon bei Simmer, Gold, S. 302.
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Santa Marta die normative Folie der Partidas ein. Die Belohnungen und be-
sonders die Sonderprämien wurden auch in diesem Fall leistungsabhängig 
begründet und legitimiert.

Diese minutiöse Dokumentierung des Divisions- und Distributions-
prozesses erlaubt seltene Einblicke in die einzelnen Schritte dieses Vorgan-
ges. Die Implikationen des Befundes, dass sie aufgeschrieben und überliefert 
wurden, diskutiere ich weiter unten. Hier sei nur vorweggenommen, dass 
die Dokumentierung unter anderem dazu diente, den Vorgang gegenüber 
den höheren Autoritäten zu legitimieren und sich gegen potenzielle Vor-
würfe unrechtmäßiger Beuteverteilung zu schützen. Inwiefern die Akteure 
tatsächlich normkonform handelten, lässt sich nur teilweise überprüfen. Es 
kann lediglich bestimmt werden, ob sie sich innerhalb des situativ tolerierten 
Handlungsspielraums bewegten oder nicht.

Idealtypische Beuteverteilung? Eine Synthese

Aus den diskutierten Fällen lassen sich in der Synthese die Spielräume und 
Spannungsfelder herauskristallisieren, die zwischen den Praktiken und dem 
auf normativen Texten der (Re-)Conquista basierenden Idealtypus der Beute-
verteilung bestanden. Die (1) Registrierung der Beute variierte in der Dauer, 
je nachdem ob die Beute auf einmal oder in einem mehrere Tage bis Mona-
te oder gar Jahre andauernden Raubzug gemacht wurde. Ein damit beauf-
tragter Kronbeamter – in der Regel der Buchhalter (contador) – und der Ge-
neralkapitän trugen die ihnen rapportierte Beute in ihre jeweiligen Bücher 
(libros de cuenta) ein. Die zweifache Buchführung sollte vermutlich gleichzei-
tig konflikthemmend sein und die königliche Kontrolle – oder den Anschein 
davon – erhöhen. Inwiefern die Dokumentierung vollständig gemacht wur-
de und inwiefern der Generalkapitän die Handlungen des Buchhalters be-
einflusste, lässt sich nicht sagen. Offensichtlich ist aber, dass in allen fünf 
Fällen – ob sukzessive oder einmalig – die Beute registriert wurde. Wie in 
den meisten Fällen fehlen hierzu weitere Quellen. Im Anschluss musste zu-
erst die akkumulierte Beute, falls sie nicht in den Kisten des Schatzmeisters 
aufbewahrt wurde, an einem Ort – ›Haufen‹ (montón) genannt – zusammen-
getragen werden. Ein prüfender Amtmann (veedor) und/oder der General-
kapitän glich den Haufen mit den Angaben in den Büchern ab. Auch hier 
kann aufgrund von möglichen Schweigekartellen nur spekuliert werden, in-
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wiefern die Überprüfung manipuliert oder tatsächlich keine Beute unter-
schlagen wurde.

Um die Beute (2) zu bewerten, wurden die Edelmetalle von den Amt-
leuten gewogen, und ihr Karatgehalt (quilates) bzw. ihr Wert in maravedís 
geschätzt. Dieser Schritt musste oft mehrmals durchgeführt werden: pro-
visorisch schon beim Registrieren der Beute, dann um die Beute teilen zu 
können und erneut beim Schmelzvorgang, bevor die Anteilnehmer das Edel-
metall ausgehändigt bekamen.91 Das Gold wurde je nach Reinheit in drei 
Kategorien unterschieden: Feingold (oro fino, oro de ley perfecta, oro de minas 
oder buen oro) mit einem Wert von 450 maravedís, mittelwertiges Gold (oro 
bajo oder oro común) mit 300 bis 375 maravedís und geringwertiges verarbei-
tetes Gold (chafalonía) bzw. eine kupferreiche Legierung (oro de tepuzque) 
mit 272 maravedís.92 Edelsteine konnten hingegen nach Größe geordnet 
und Decken sowie Versklavte öffentlich versteigert werden. Die Mess- und 
Bewertungsvorgänge werden mehrheitlich nur insofern (implizit) sichtbar, 
als die Gewichts- und Wertangaben aufgeschrieben wurden, so als bestünde 
hier kein Konfliktpotenzial.

Für die (3) Teilung der Beute wählte die Gemeinschaft ein bis drei Ver-
teiler (repartidores oder partidores) – in der Regel bestimmte jeder militäri-
sche Rang seinen Vertreter –, sofern die Teilung nicht der Anführer selbst 
durchführte. Die repartidores schworen in Berufung auf Gott und ihr Ge-
wissen, gerecht, vernünftig und nach den Instruktionen vorzugehen. Der 
Wahlvorgang verlief demokratisch, dennoch wurden jeweils Personen mit 
bereits privilegiertem Status gewählt – aber nicht zwangsläufig Amtleute. 
Sie hatten die Ansprüche auf Anteile (copia) aus den Bestandsaufnahmen 
(alarde oder censo) mit der vorhandenen Menge der Beute abzugleichen, um 
die Höhe eines Anteils (parte) in Pesos zu berechnen. Zuerst mussten sie je-
doch jegliche Abzüge wie den königlichen Fünften, Privilegien des Gouver-
neurs oder Generalkapitäns (joya etc.), Kriegsentschädigungen (enchas oder 
enmiendas), Kompensationen für individuelle Dienste für die Gemeinschaft 
sowie ›Boni‹ (mejora oder mejoría) für herausragende Leistungen machen.93 

	 91	Vgl. AGI, Just. 599, n. 3, f. 3v, ediert in CDIC 4, S. 76.
	 92	Zu den Währungen vgl. Hoffman, Crown, S. 254–260. Vgl. Kap. 2.4.2 Prozess der 

Edel- und Buntmetallschmelze.
	 93	In Santa Marta wurden mit den Anführern Antonio Cardoso und Jerónimo de Ayuso 

zwei zusätzliche Personen gewählt, die nicht die Teilung durchführten, sondern nur die 
Schadensersatzzahlungen an die Pferdebesitzer berechneten (sacar censos y enchas de los 
caballos). Vgl. AGI, Just. 599, n. 3, ediert in Salazar del Camino, Expedición, S. 664f.
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Dafür ermittelten sie die Schadensersatzzahlungen für verstorbene Pferde 
gegebenenfalls anhand der Pferdelisten (memoria de caballos). Die Konquis-
tadoren mit bestimmten Sonderdiensten konnten eine Entlohnung für die-
se ›Schulden der Gemeinschaft‹ vor dem Schreiber reklamieren.94 Darun-
ter fielen zusätzliche Waffen, Munition, Schiffsausrüstung, Nahrungsmittel 
und Medikamente, aber auch Dienste als Arzt, Zimmermann, Schneider 
oder Schmied. Die auszubezahlenden Beträge legten die repartidores in Pe-
sos fest, wobei sie sie bei der Entlohnungsforderung eines Arbeitsdienstes 
oft nach unten korrigierten, während jene für materielle Leistungen wie 
das Mitführen eines Messers einheitlich und fix waren. Die Evaluierung der 
Leistungen durch die repartidores bildete den zentralen Akt der Beutetei-
lung, denn an diesem Punkt entschied sich, wer wie viel bekommen sollte.

Über sonstige Abgaben für Kirchen und Klöster einigten sich alle ge-
meinsam, bevor der Rest in gleichmäßige Anteile dividiert wurde, um ent-
sprechend den Anrechten verteilt zu werden. Diese von allen bewilligten 
Beträge belegen, dass die Kirche und einzelne Geistliche ebenfalls von der 
Beute profitierten, wenn sie nicht sogar auf der Empfängerliste für Beute-
anteile standen. Die überhöhten Beträge, die Hernández aus Nicaragua und 
Cortés aus Villa Rica de la Veracruz der Krone als Extradienst zusätzlich zum 
königlichen Fünften schickten, zeugen von der Autorität der jeweiligen Ge-
neralkapitäne. Sie konnten der Krone größere Beträge zuteilen oder zumin-
dest die Mehrheit der Compania überzeugen, dass es in ihrem Interesse sei, 
der Krone in der Hoffnung auf Gnaden diesen Dienst zu erweisen.

Für die (4) Verteilung der Beute stellten sich die repartidores in Anwe-
senheit des Anführers und des Schreibers vor dem Beutehaufen auf und 
riefen die einzelnen Beteiligten vor, um ihnen ihre Anteile sowie etwaige 
Zusatzentschädigungen und ›Boni‹ auszuhändigen. Der Schreiber doku-
mentierte den Vorgang in einer Namensliste mit den zugeteilten Anteilen 
oder Beträgen (memoria de partes) und ließ sich die Übertragung der Beute 
durch die Unterschrift des Empfängers oder eine Quittung (cartas de pago) 
bestätigen. Zur Beute aus Michoacán werden solche Dokumente weder er-
wähnt noch sind welche überliefert. Weil aber das Edelmetall offiziell ge-
schmolzen werden musste, fand die Übertragung zu diesem Zeitpunkt oft 

	 94	»asy mismo digo que el conçierto que ay que dize que el cavallo o yegua que se muriere 
se pague esta se entyende con los firmados en la escriptura e no del monton e asi se deve 
entender segun se ha hecho e vsado en otras cavalgadas que los mismos de cavallo se con-
çiertan a pagar entre sy la bestia que muriere en vn çierto preçio«, AGI, Just. 1043, n. 1, 
r. 1, f. 24r.
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nur pro forma statt. Das Gold und Silber transportierten im Anschluss in-
digene Träger (tlameme/tlamama) oder Lastesel unter Aufsicht von delegier-
ten Vertretern in die Schmelzeinrichtungen (casas de fundición) der regiona-
len ›Hauptstädte‹ wie Mexiko-Stadt, Santa Marta oder Panama-Stadt. Dort 
wurde es vom Schmelzer (fundidor) eingeschmolzen, erneut gewogen und 
bewertet und erst im Anschluss tatsächlich und endgültig an die Empfänger  
übergeben.95

Die dokumentierten Fälle zeichnen alle das Bild, dass grundsätzlich die 
mittelalterlichen Normen und Praktiken angewandt wurden. Zu einem ge-
wissen Grad lag genau darin der Zweck der Dokumentierung, weil so rechts-
konformes Verhalten demonstriert wurde.96 Die Quellen erlauben es den-
noch, einige Schlüsse über die Verteilpraktiken der Conquista zu ziehen, 
darunter den, dass die Postulate und Praktiken in der Conquista mit jenen 
der Reconquista strukturell übereinstimmten. Zum Vergleich die Eckpunkte 
der Siete Partidas und der analysierten Repartimientos aus der Reconquista: 
Im Prinzip postulierten bzw. im Resultat praktizierten sie eine ergebnisbetei-
ligte Verteilung, die hinsichtlich des Beitrags der Person von einem 1:2-Quo-
tient für diejenigen mit Pferd ausging und durch Entschädigungen und Son-
derprämien leistungsabhängig angepasst wurde. Davor sollten gewählte oder 
bestimmte Personen (cuadrilleros/repartidores) die Beutemenge versteigern, 
von der Summe den königlichen Fünften und Entschädigungen berechnen 
und abziehen, bevor sie schließlich den Rest verteilten. Individuelle Sonder-
prämien konnten das Verteilverhältnis von 1:2 auf 1:x, aber in der Regel nicht 
auf über 1:3 hinaus erhöhen.

In welchen Aspekten und in welchem Ausmaß beeinflusste also die nor-
mative Vorlage die untersuchten Fälle? Die Einhaltung der traditionellen 
Verteilpraktiken reduzierte das Konfliktpotenzial und förderte die Kohäsi-
on der Gruppe. Sonderprämien schufen die notwendige situative Flexibili-
tät, mit der in praxi zwar die gerechten Verteilverhältnisse partiell relativiert 
wurden, aber den Anführer befähigten, sich Loyalitäten zu sichern und seine 
Autorität zu garantieren. Die Sonderprämien dienten außer zur Kohäsion in 
der Gruppe als Incentives für herausragende Leistungen. Bemerkenswert ist, 
dass die Chancen auf ›Boni‹ mit der Anciennität in der Neuen Welt und der 
›Qualität‹ der Empfänger korrelierten. Je höher der Status und je verdienst-
voller jemand war, desto eher erhielt er zusätzliche und umfangreichere Prä-

	 95	Im Fall von Michoacán bleibt ungewiss, wo und wann genau das Gold und Silber aus-
gehändigt wurde. Vgl. AGI, Just. 223, f. 336r–341v.

	 96	Vgl. Kap. 2.3 Staatsbildende Konquistadoren.
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mien. Es lässt sich aber nicht sagen, ob das an der sozialen Stellung, der per-
sönlichen Beziehung zum Generalkapitän oder an der tatsächlichen Leistung 
lag. Denn die Leute höheren militärischen Ranges verfügten mit Pferd oder 
Gefolgschaft über mehr Kapazitäten für herausragende Dienste.

Die Entschädigungen und Schuldenrückzahlungen richteten sich eben-
falls nach individuellen Leistungen, allerdings nur nach materiellen Beiträ-
gen und geleisteten Arbeitsdiensten, nicht aber nach persönlichen Quali-
täten. Daraus resultierte, dass ein Encomendero und Sklavenhalter dank 
seiner Investitionen von Kapital, Dienern und Versklavten am Ende den 
größten Anteil – größer als der des Gouverneurs – aus der Beute beanspru-
chen konnte. Außerdem ermöglichten diese compañía-Verträge, dass sich 
Ausrüster manchmal trotz physischer Abwesenheit an den Beuteerträgen 
beteiligten. Abgesehen vom König und einzelnen Generalkapitänen war 
das unüblich. Cortés versprach zwar den in Veracruz Zurückbleibenden ge-
nau das, aber das war in dem Eroberungsunterfangen aus militärtaktischen 
Gründen notwendig. Pizarro hingegen schloss dem Brauch nach diejenigen 
von der Beute aus, die bei Atahualpas Gefangennahme abwesend bzw. un-
beteiligt waren.

Als letzter Punkt sei die stellvertretende Entgegennahme der Beuteanteile 
bei Abwesenheit zum Zeitpunkt der Belohnung genannt. In der Reconquista 
erhielten regelmäßig stellvertretende Empfängerinnen die Beute- oder Land-
anteile für ihre abwesenden oder verstorbenen Männer. In den überlieferten 
Beuteverteilungen der Conquista sind stellvertretende Entgegennahmen von 
Beuteanteilen meistens ein Indiz für ein Abhängigkeitsverhältnis.

2.2.2	Boden des Imperiums. Landverteilung und 
Bürgerpflichten

Der Zuteilung von Land (repartimiento de solares, de tierras und de huertas) 
gebührt deshalb erhöhte Aufmerksamkeit, weil sie sich im Spannungsfeld 
zwischen Beuteökonomie und empire building abspielte. Zum einen dyna-
misierte sie die Eroberungs- und Migrationsbewegungen aus Europa, indem 
die Konquistadoren und Siedelnden, durch Land belohnt, einen wortwört-
lichen Grund hatten, in den eroberten Gebieten ansässig zu werden. Zum 
anderen wollte die Krone eine Neofeudalisierung der neuen Territorien ver-
hindern, sprich die politische Gewalt der Konquistadoren und ihre Boden-
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besitzrechte beschränken.97 Weil die Krone gleichzeitig aber auf die Präsenz 
der Spanier vor Ort angewiesen war, musste sie einen Drahtseilakt zwischen 
lokalen Handlungsspielräumen und staatlicher bzw. imperialer Regelungsge-
walt vollführen. Hier will ich danach fragen, wie und nach welchen Kriterien 
die Nutzungs- oder Besitzrechte von Wohnparzellen, Gärten und Ackerland 
an die Konquistadoren und Siedler übertragen wurden. Welche Rolle spielte 
dabei die Verteilungsgerechtigkeit? Und an welche Pflichten waren die Rech-
te gekoppelt? Erneut geht es damit um die Frage, ob und in welcher Weise 
die Beute- und Verteilungspraktiken für die Dynamik der Eroberungsbewe-
gungen ursächlich waren.

Die Zuteilung von Land gehörte schon bei Kolumbus zum Repertoire, 
wie Leistung der Konquistadoren und Siedler belohnt wurde.98 Die erober-
ten Ländereien wurden grundsätzlich als integraler Teil des Besitzes der kas-
tilischen Krone betrachtet, die sie als gnädige Spenden (donativos graciosos) 
oder königliche Gnaden (mercedes reales) ihren Untertanen auf unterschied-
lich lange Zeit zum Nießbrauch zuteilen konnte.99 Doch bevor sie ihre Auto-
rität in situ zu etablieren vermochte, verteilten die Anführer die Ländereien 
wie Beute unter ihren Konquistadoren. Die erste Verteilung in Neuspanien 
führte Cortés also in der Logik der Beuteverteilung durch und erst unter 
der zweiten Audiencia (1531–35) begann die Krone, die Landverteilungen 
als Gnaden zu erlassen.100 Eigenen Aussagen zufolge ernannte Cortés 1522 
in Coyoacan die Alkalden (alcaldes) und Ratsmitglieder (regidores) und ver-
teilte erstmals die Grundstücke von Mexiko-Stadt, die umliegenden Gärten 
(huertas) – darunter die ›schwimmenden Gärten‹ (chinampas) –, das Acker-
land sowie die weiter unten zu behandelnden Encomiendas des ehemaligen 
Aztekenreichs.101 Technische Details dazu sind spärlich: Inwiefern dabei die 

	 97	Zu den Bemühungen der Krone vgl. Pietschmann, Staatliche Organisation, S. 24f.
	 98	Als Admiral und Vizekönig war Kolumbus implizit befugt, Land zu verteilen. 1497 

ermächtigte ihn die Krone auch explizit. Vgl. die englische Edition von Parry/Keith/
Jimenéz, World, S. 220.

	 99	»en ningún tiempo del mundo, la dicha Nueva España no será enajenada ni la apartare-
mos de nuestra corona real, […] sino […] la ternemos [sic, V. H.] como a cosa incorpo-
rada en ella«, Real Provisión v. 22. Okt. 1523, zit. nach DC 1, S. 273; Solano, Cedulario, 
S. 77; Martínez, Cortés, S. 87. Zur historiografischen Debatte über die Herkunft der Ha-
ciendas in Neuspanien siehe Weckmann, Herencia, Bd. 1, S. 346–349.

	100	Zu den Zentralisierungsbestrebungen der Krone vgl. Ruiz Medrano, Reshaping, beson-
ders S. 19–56.

	101	Cortés, Cartas, S. 276; Grunberg, Univers, S. 123. Die chinampas waren besonders im 
Süden der Stadt von Kanälen durchzogene Anbauflächen. Schüren, Kulturen, S. 13. Zu 
Tenochtitlan und den Wasseranlagen siehe Mundy, Death.
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Parzelleneinheiten aus prähispanischer Zeit übernommen wurden, lässt sich 
beispielsweise für diese frühe Phase nur für Einzelfälle wie die Häuser von 
Moctezuma belegen. Später – ab dem 14. Januar 1527 – sollten Wohnpar-
zellen erst bebaut werden, nachdem sie der Maurer und Baumeister (ala-
rife) Alonso García ausgemessen hatte. Dessen Besitz mesoamerikanischer 
Sklaven und die präzisen Messtechniken der Azteken lassen vermuten – und 
ab den späten 1530er Jahren ist es belegt –, dass die Indigenen an diesen 
Vorgängen beteiligt waren, die Vorgaben aber dem Schachbrettschema (vgl. 
Abb. 10 und 11) folgten.102

Die Übertragung wurde durch Zuteilungsbescheinigungen (cédulas de 
depósito) schriftlich festgehalten, wobei originale Dokumente aus diesen frü-
hen Jahren für Grundstücke und Gärten fehlen. Erst ab 1524 lassen sich 
Belege finden: In einem Schenkungsschreiben (escritura de donación) vom 
30. März 1524 teilte Cortés einem seiner Leute, dem Bürger von Tenuxtitan 
(= Mexiko-Stadt) Juan Jiménez, ein Grundstück zu, das ihm und seinen Er-
ben aufgrund seiner Leistungen in der Conquista als königliche Gnade für 
immer gehören sollte, wogegen weder Richter noch Ratsmitglieder in Me-
xiko-Stadt etwas einwenden sollten:

Unter Berücksichtigung, dass Sie, Juan Jiménez, […] in meiner Compania in diese 
Länder gekommen sind, wo Sie gedient und gearbeitet und sich in den Kriegen, Er-
oberungen und Befriedungen aufgehalten haben, gebe ich Ihnen im Namen Ihrer 
Majestät als Gnade, die Ihnen Ihre Hoheit für das Erwähnte zu erlassen hat, eine Parzel-
le in dieser Stadt […]. Damit Sie Ihr Haus und Heim bauen […] und […] damit Sie 
und Ihre Erben und Nachfahren sie […] als rechtmäßig erlangtes Eigentum besitzen. 
Und damit Sie sie weitergeben, verkaufen oder tauschen oder machen können, was 
Sie für richtig halten. Und ich befehle dem Rat, der Justiz und den Regidoren dieser 
Stadt, dass sie Sie hinsichtlich Ihrer Parzelle weder stören noch behindern.103

	102	Grunberg, Univers, S. 124. Er besaß mind. 50 Indiosklaven, vgl. Grunberg, Dictionnai-
re, S. 183. Zu den Messtechniken der Nahua vgl. Jorge u. a., Accuracy, S. 15056f. Vgl. zu-
dem die präzisen Berechnungen und Zeichnungen der Felder der einzelnen Familien im 
Codex Vergara v. 1539, BNF, Ms. Mex. 37–39, f. 7r–56r. Zu den humanistischen Plan-
städten vgl. Recop. 2, lib. 4, tít. 5–17; weiterführend zur indigenen Kartografie Mundy, 
Mapping; u. Aguilar-Robledo, Terrain.

	103	»acatando que vos Juan Jiménez […] pasaste en mi compañía a estas tierras […] e lo que 
en ella habéis servido y trabajado, y os habéis hallado en las guerras, conquistas y pacifi-
cación de ellas; en nombre de Su Majestad os doy e hago gracia en parte de las mercedes 
que Su Alteza por lo susodicho os ha de hacer, un solar que es en esta dicha ciudad […] para 
que hagáis vuestra casa y morada […] y […] para que lo tengáis y poseáis para vos y para 
vuestros herederos y sucesores, como cosa vuestra, propia, bien y justamente adquirida, 
y lo podáis dar, vender o trocar y hacer de él lo que por bien tovierdes; e mando al conce-
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Abb. 10: Plan von Mendoza mit verteilten Wohnparzellen, 1561, AGI, MP-B.Aires 221
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Abb. 11: Plan von Mendoza mit verteilten Landparzellen, 1561, AGI, MP-B.Aires 222
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Hier kann auf Cortés’ Rhetorik verwiesen werden, der sich als derjenige 
inszeniert, der die ›Pflicht‹ der Krone, Jiménez’ Dienste als Konquistador 
durch eine Parzelle zu belohnen, stellvertretend ausführt. Damit impliziert 
Cortés, nicht als Generalkapitän die Beute auszuhändigen, sondern im Sinne 
der Gnadenökonomie königliche Gnaden zu erteilen – worauf ich noch ein-
gehen werde. Dieses Schenkungsschreiben ist neben seinem frühen Datum 
außerdem speziell, weil es Jiménez unmittelbar Eigentumsrechte gewährte. 
In der Regel glichen die zugeteilten Parzellen vielmehr einem Pachtverhält-
nis, denn nur bei zusätzlichen Lizenzen durften sie verkauft oder als ›Eigen-
tum‹ (cosa propia) behandelt werden.104

Weitere frühe escrituras de donación de solares wurden in den ab März 
1524 überlieferten Stadtregimentsakten (actas de cabildo) in Mexiko-Stadt als 
Abschriften aufbewahrt – gewissermaßen als Proto-Grundbuch. Ähnlich der 
späteren cédula de encomienda wurde den Konquistadoren eine solche Be-
scheinigung ausgestellt und im lokalen Verzeichnis des Cabildos ihre Namen 
mit den zugeteilten Parzellen sowie dem Datum der Registrierung festgehal-
ten.105 Andernorts, wie in Michoacán, fehlte eine zentralisierte Dokumenta-
tion der Verteilung, wodurch die cédula de depósito/encomienda zum einzigen 
schriftlichen Beweis für den Besitzanspruch wurde. Daraus entsprangen etli-
che Gerichtsprozesse aufgrund verloren gegangener cédulas.106

Grundsätzlich erhielten die spanischen Konquistadoren von Tenochtit-
lan-Mexico je zwei Parzellen (solares107), wie aus den Stadtregimentsakten 
hervorgeht. Die eine für die geleisteten Dienste in der Eroberung und die 
andere zur Eintragung als Bürger (vecino) von Mexiko-Stadt.108 In den da-
rauffolgenden Jahren erhielten viele Spanier weitere Parzellen durch Tausch 
(trueque), Kauf oder als Belohnung – was die Analyse des Zuteilungspro-

jo, justicia y regidores de esta dicha ciudad, que no os pongan embargo ni impedimento 
en el dicho vuestro solar.« [Hervorhebung V. H.] zit. nach DC 1, S. 284; zudem ediert 
in Sevilla del Río, Estudio.

	104	Vgl. Grunberg, Univers, S. 125.
	105	Einen Hinweis gibt der Fall von Juan Díaz, der 1525 im Stadtrat darum bat, dass sein 

Grundstück im Register aufgenommen werde, da er abwesend war, als Cortés es ihm 
zugeteilt hatte. Bejarano, ACCM, 27. Okt. 1525.

	106	Für Michoacán datieren die frühesten cédulas de encomienda von Cortés auf den 24. Juli 
1524. Vgl. AGI, Just. 113, n. 2, Prozess comendador Juan Fernández Infante vs. contador 
Rodrigo de Albornoz v. 1531; AGI, Just. 185, r. 1, Prozess fiscal vs. Gonzalo de Salazar y 
Pedro Almíndez Chirino v. 1529.

	107	Ein solar maß 1537 noch 141 Fuß im Quadrat (ca. 40 m2) u. 1543 150 (ca. 42 m2). Grun-
berg, Univers, S. 124.

	108	Bejarano, ACCM, 6. Mai 1524.
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zesses bei den Immobilien erschwert.109 Offensichtlich gab Cortés einzel-
nen Konquistadoren zentraler gelegene und prestigeträchtigere Parzellen als 
anderen. So belohnte er beispielsweise Martín López, den erwähnten Zim-
mermann aus Rivera, unter dessen Anleitung die 13 Brigantinen für die Er-
oberung Tenochtitlans gebaut wurden, mit Häusern, die davor Moctezuma 
gehört hatten.110 Eine egalitäre Parzellenzuteilung hätte auch den Prinzipien 
der Verteilungsgerechtigkeit widersprochen. Diese Prinzipien postulierte 
Karl V. im Gesetz zur Verteilung von Ackerland, Wohnparzellen und Enco-
miendas an die neuen Siedler vom 26. Juni 1523 deutlich:

Beim Verteilen soll zwischen den Reitern und dem Fußvolk sowie denjenigen unte-
ren Ranges und mit weniger Verdienst distinguiert werden. Und entsprechend der 
Qualität der Leistungen und der Person sollen mehr und bessere Indios anvertraut 
werden.111

Die 37. Frage in Cortés’ Amtsführungsprüfung, ob dieser beim Verteilen der 
Parzellen etc. die geleisteten Dienste gerecht berücksichtigt und keine Per-
sonen aus Liebe und Freundschaft bevorteilt habe, verneinten dennoch alle 
Zeugen.112 Cristóbal de Ojeda formulierte die Beschuldigung exemplarisch 
folgendermaßen:

Beim Verteilen der Ländereien und Parzellen nahm [Cortés] die meisten und besten 
für sich. […] Und bezüglich der Indios machte er das Gleiche und das, was er verteil-
te, […] verteilte er nach Freundschaft und Verwandtschaft und nicht entsprechend 

	109	Hernando Vázquez verkaufte z. B. am 15. Juli 1527 Pedro García Moreno und Juan de 
Salamanca ›ein paar Häuser‹ für 275 Pesos. AGNM 1, vol. 53, ficha 345, f. 253v–254v. 
Weiter verkaufte Cristóbal de Rodríguez am 20. Aug. 1528 Blas Monteroso, beide Kon-
quistadoren, seine Rechte über ›ein paar Häuser‹ und fünf Indios, die ihm der interim 
regierende Schatzmeister Alonso de Estrada zugeteilt hatte, nachdem dieser sie davor 
Juan de Morales weggenommen hatte. AGNM 1, vol. 54, ficha 516, f. 456r–457r; vgl. 
Grunberg, Univers, S. 124–126.

	110	AGI, Patr. 57, n. 1, r. 1, f. 2v, 4r u. 7r, IMS Martín López (1529) 1544. Die Häuser vertrau-
te López verhängnisvollerweise Hernando Medel an, als er zur Eroberung nach Neuga-
licien zog. Medel verkaufte sie kurzerhand an Zumárraga für 800 Pesos und war bei der 
Rückkehr von López bereits verstorben, worauf die Häuser für Letzteren verloren blie-
ben. Grunberg, Univers, S. 282f.

	111	»que se […] repartan […] haziendo distincion entre escuderos y peones, y los que fueren 
de menos grado y merecimiento, y los aumenten y mejoren, atenta a la calidad de sus ser-
vicios […] y assimismo conforme a su calidad, el Gobernador, ó quien tuviere nuestra 
facultad, les encomiende los Indios en el repartimiento«, zit. nach Cadenas y Vicent, 
Carlos I, S. 307.

	112	DC 2, S. 28.
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dem Dienst an Ihrer Majestät und auch nicht entsprechend dem, was jeder Einzel-
ne geleistet hatte.113

Bekanntlich stammen diese Zeugenaussagen von Konquistadoren, die bei 
der Befragung 1529 zu Cortés’ Feinden gehörten. Trotzdem kann festgehal-
ten werden, dass der Vorwurf des Klientelismus als Skandalon eingesetzt 
wurde und der meritokratische Ansatz der Verteilungsgerechtigkeit als Ide-
al galt. Indem Cortés sich selbst sowie seine Freunde und Verwandten mit 
mehr und besseren Parzellen, Gebäuden, Gärten und Indios bevorteilt habe, 
verletzte er den Vorwürfen zufolge das Postulat der iustitia distributiva.114 Der 
Beschuldigte versuchte sich mit der etwas hilflos wirkenden Behauptung zu 
verteidigen, dass die Landverteilungen während seiner Regierungszeit von 
den Ratsmitgliedern durchgeführt worden seien, also nicht von ihm.115 Für 
Mexiko-Stadt traf dies nur für die Zeit von Cortés’ Eroberungszug nach 
Honduras (1524–26) zu, in der die stellvertretend regierenden Amtleute vie-
le Parzellen und Encomiendas umverteilten.116

Dass statt Leistungen Loyalitäten belohnt worden seien, beklagten Kon-
quistadoren auch direkt bei der Krone.117 Ihre Interessenvertreter, die ›noto-
rischen Feinde von Cortés‹ (enemigos notorios), Bernardino Vázquez de Tapia 
und Antonio Carvajal, formulierten es so:

Es gibt viele Konquistadoren, […] die bis jetzt weder durch Repartimientos noch ir-
gendwelche andere Erträge in diesem Land belohnt worden sind. Schuld daran sind 

	113	»en el repartir de las tierras e solares [Cortés, V. H.] se las tomo lo mejor e lo mas para sy 
[…] e que en lo de los yndios fizo lo mismo e que de lo que repartio […] lo repartio con-
forme a amistad e parentesco e no conforme al servicio de su magestad e no conforme a 
lo que cada uno avia servido«, zit. nach López Rayón, Sumario, S. 122.

	114	Der Zeuge Bernardino Vázquez de Tapia formulierte die Vorwürfe so: »al tiempo que 
se hizo la traza desta cibdad, dio a muchos sus solares e primero a sus amigos e debdos, 
e para sí tomo cincuenta e seis o sesenta solares en lo mejor de la plaza«, AGI, Just. 220, 
n. 1, f. 3v–525v, zit. nach DC 2, S. 41.

	115	DC 2, S. 265.
	116	Die stellvertretende Regierung bildeten Alonso de Estrada, Gonzalo Salazar, Rodrigo 

Albornoz und Pedro Almíndez Chirino. In den anderen Orten vergab üblicherweise der 
jeweilige Anführer des Eroberungszuges die Parzellen, wie z. B. Cortés’ Cousin Hernan-
do de Saavedra, der 1531 die erste Landzuteilung der zweitgrößten spanischen Siedlung 
Puebla durchführte. Dort lässt sich wiederum das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit 
erkennen. Vgl. CDIAO 41, S. 80; u. Grunberg, Univers, S. 127f.

	117	Vgl. AGI, Patr. 180, r. 33, Gonzalo Mejía dokumentierte die Verhältnisse der verteilten 
Ländereien am 10. Juli 1529.
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diejenigen, die das Land regiert haben und das Beste ihren Freunden, Verwandten 
und Zöglingen gaben, statt den Konquistadoren, die zu bevorzugen wären.118

Viele erste Konquistadoren seien daher für ihre Arbeit, Gefahren und Nöte 
noch nicht entschädigt worden, weshalb sie darum baten, die Krone möge 
sie bei der Verteilung von Land, Indios und Weiterem favorisieren.119 Die 
Königin bekundete daraufhin  – wie schon 1530  – ihren Willen, dass die 
Konquistadoren entsprechend ihren Diensten begünstigt und bevorteilt 
würden.120 Sie erteilte am 17. Februar 1531 der Audiencia in Mexiko-Stadt 
den Befehl, dass diese die ersten Konquistadoren und Siedler (primeros con-
quistadores y pobladores) zu bevorzugen habe:

Ich befehle und beauftrage Euch, speziell darauf zu achten, den ersten Konquistado-
ren und Siedlern und Personen, die uns in der Eroberung gedient und für uns gear-
beitet haben, Sachen aus unserem Dienst zu geben. Und sie in denjenigen Sachen zu 
bevorzugen, in denen sie uns dienen könnten und von denen sie je nach Qualitäten 
ihrer Personen profitieren würden.121

Die Krone bestätigte und erneuerte damit das Postulat der iustitia distribu
tiva. Gleichentags genehmigte sie der Audiencia, dass diese den Bürgern von 
Mexiko-Stadt Grundstücke zuteile, allerdings unter der Bedingung, dass sie 
sich die Verteilung innerhalb von eineinhalb Jahren von der Krone bestäti-

	118	»ay muchos de los conquistadores que la ganaron y conquistaron con muchos trabajos 
peligros e neçesidades los quales hasta agora no han sido remunerados en los reparti-
mientos ni otros provechos ningunos que ha avido en la tierra por culpa de los que la han 
governado dando lo mejor a sus amigos parientes y criados deviendo ser preferidos los 
dichos conquistadores«, AGI, Méx. 1088, L. 1bis, f. 68v, Real Cédula v. 17. Febr. 1531.

	119	»nos suplicaron e pidieron por merçed vos mandase que los desagraviasedes y tuviese-
des cuydado a los fauoresçer y aprovechar preferiendolos en el repartimiento de los yn-
dios y tierras y otras cosas en que pudiesen resçevir merçed«, AGI, Méx. 1088, L. 1bis, 
f. 68v–69r.

	120	»porque mi voluntad es que avido respecto a lo que l nos han servido y trabajado resçiban 
merçed y sean fauoresçidos y aprovechados«, AGI, Méx. 1088, L. 1bis, f. 69r. In der Real 
Cédula v. 12. Juli 1530 hatte die Krone bereits der Audiencia befohlen, die ersten Kon-
quistadoren zu bevorzugen. Vgl. Grunberg, Univers, S. 232.

	121	»yo vos mando y encargo que tengays espeçial cuydado de mirar y fauoresçer a los prime-
ros conquistadores y pobladores y personas que nos han servido y trabajado en la dicha 
conquista encomendandoles cosas de nuestro seruiçio y prefiriendoles a ellas en que nos 
puedan servir y ser aprovechados en aquellas cosas que segund las calidades de sus per-
sonas oviere logar«, AGI, Méx. 1088, L. 1bis, f. 69r. Eine ähnliche Empfehlung sandte 
die Krone an die Regierenden in Panama. Vgl. AGI, Pan. 234, L. 4, f. 165r, Real Cédula 
v. 18. Sept. 1531.
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gen lassen musste.122 Darin lässt sich der eingangs genannte Drahtseilakt er-
kennen: Zum einen überlässt die Krone den Akteuren vor Ort den Hand-
lungsspielraum bzw. die Entscheidung, wer was erhalten soll, zum anderen 
festigt sie formal ihre Autorität als Sanktionierungsinstanz. Damit wandte 
sie die Gnadenökonomie auf die eroberten Gebiete an, wodurch zugleich die 
Loyalität ihrer Vasallen zu ihr gefestigt werden sollte. Diesen Mechanismus 
werde ich noch genauer analysieren, weil er konstitutiv für die territoriale 
Expansion und den Prozess des empire buildung war.

Neben der Befugnis, Grundstücke zu verteilen, fanden ab 1526 immer 
wieder Vorschriften Eingang in die Kapitulationen, wonach den Konquista-
doren und Siedlern die Bürgerschaft (vecindad) verliehen werden sollte. Da-
ran war das Anrecht auf je zwei caballerías, also circa 300 Hektar Agrarland, 
und zwei Wohnparzellen geknüpft.123 Auf dem vorerst nur provisorisch zu-
geteilten Land mussten die Empfänger mindestens vier – später fünf – Jahre 
siedeln, sonst fielen die Grundstücke an die Krone zurück.124 Erfüllten sie 
einmal die vorgeschriebene Mindestzeit, autorisierte sie dies, über die Län-
dereien als ihr persönliches Eigentum frei zu verfügen und sie nach Belieben 
zu veräußern.125

Solche Maßnahmen zur Förderung der permanenten Besiedlung der er-
oberten Gebiete hatte Cortés bereits in den Ordenanzas de buen gobierno 
vom 20. März 1524 vorgeschrieben: Alle diejenigen, die Indios – und auch 
Land – zugeteilt bekommen hatten, mussten binnen zwei Monaten verspre-
chen, mindestens acht Jahre in Neuspanien bzw. ›in der Gegend‹ zu bleiben. 
Wer das Versprechen breche, solle seinen gesamten Besitz in Neuspanien ver-
lieren.126 Cortés begründete diese Vorschrift damit, dass das Sesshaft-Werden 
und die längerfristige Beziehung zu den Indios vorteilhafter für den Erhalt 

	122	»vos mando que repartays las dichas tierras entre los vezinos de la dicha çibdad […] con 
tanto que dentro de año y medio de la fecha de esta mi çedula sean obligados a llevar de 
ello confirmaçion nuestra«, AGI, Méx. 1088, L. 1bis, f. 69v–70r, Real Cédula v. 17. Febr. 
1531.

	123	»Otrosí, que a los nuestros pobladores y conquistadores [se les dén] sus vezindades, y dos 
cavallerías de tierra y dos solares, y que cunplan la dicha vezindad en quatro años ques-
tén y bivan en la dicha tierra, y aquellos cunplidos los puedan vender y hazer dello como 
de cossa suya.« AGI, Indif. 415, L. 1, f. 86v–94v, ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, 
S. 224–233, hier 226.

	124	1513 gestattete die Krone noch, dass die Frist von vier Jahren bereits ab der Ankunft im 
zu erobernden Gebiet, in diesem Falle Tierra Firme, zählte. Real Cédula an Pedrarias 
Dávila v. 24. Dez. 1513, AGI, Pan. 233, L. 1, f. 132v–133r.

	125	Cadenas y Vicent, Carlos I, S. 307.
	126	DC 1, S. 281.
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der Indios und der Ländereien seien.127 Der Erhalt der eroberten Gebiete war 
für Cortés fundamental, denn wenn diese verloren gingen, würden Cortés’ 
militärischer Erfolg und Dienst für die Krone entwertet. An die Bürgerschaft 
waren daher auch die Verpflichtungen gekoppelt, auf dem Grundstück ein 
Haus und je nach Anzahl zugeteilter Indios eine Reihe von Waffen und bei 
adligem Stand (hidalguía) ein Pferd zu unterhalten.128 Die Bürger und Enco-
menderos waren also verpflichtet, das Land zu verteidigen.

Als weitere Indizien für das Anstreben einer permanenten Besiedlung las-
sen sich die Vorschriften von Cortés anfügen, dass alle verheirateten Männer 
ihre Frauen innerhalb von eineinhalb Jahren zu sich holen mussten und alle 
ledigen Männer in derselben Zeitspanne zu heiraten hatten.129 Ein obliga-
torischer Familiennachzug bzw. eine Heiratspflicht nach der Verteilung von 
erobertem Land kannte bereits die Reconquista. Beispielsweise wurde im Re-
partimiento de Almería um 1490 den rund 500 Empfängern von Grundstü-
cken angedroht, dass, wer nach drei Monaten weder seine Familie nachgezo-
gen noch geheiratet habe, das Grundstück wieder verlieren würde.130 Zum 
Ende der Conquista wurden diese Vorgaben etwas aufgeweicht. Es war dann 
erlaubt, dass nicht der Konquistador oder Siedler persönlich vor Ort blei-
ben musste, sondern ein Schildknappe (escudero) stellvertretend für ihn die 
Bürgerpflichten für sein Grundstück wahrnehmen und dadurch den Besitz-
anspruch aufrechterhalten konnte.131

Hier kann also festgehalten werden, dass die Landverteilung und die da-
mit verbundenen Pflichten auf eine permanente Besiedlung des Gebiets ziel-

	127	»Ítem: porque para la conversión e perpetuación de las gentes destas partes, la principal 
cabsa es que los españoles que en ellas poblaren e de los dichos naturales se hobieren de 
servir, tengan respeto e permanencia en ellas, e no estén de cada día con pensamientos 
de la dejar e se ir en España [sic, V. H.], que sería cabsa de disipar las dichas tierras e na-
turales dellas«, zit. nach DC 1, S. 281.

	128	DC 1, S. 277–282. Real Cédula v. 11. Aug. 1552, Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 4; Real Cédu-
la v. 1. Dez. 1573 u. 27. Febr. 1575, Recop. 2, lib. 6, tít. 8, ley 44. Die Waffenpflicht für 
Encomenderos galt später ab vier Monaten, nachdem die Encomienda zugeteilt worden 
war. Real Cédula v. 20. Nov. 1536 u. 28. Okt. 1541, Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 8.

	129	Wem die finanziellen Mittel fehlten, um die Gattin zu sich zu holen, dem sollte durch 
Gelder der Krone geholfen werden. DC 1, S. 281.

	130	Segura Graíño, Almería, S. 35.
	131	Vgl. die Kapitulation für Alvaro de Mendaña v. 27. April 1574, AGI, Indif. 415, L. 1, 

f. 278r–285r, ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, S. 453–460, hier 458. Bspw. beauf-
tragte Cristóbal de Olid im Mai 1528 García Gómez, für ihn in seiner Encomienda 
Capula zu residieren und seine Tribute einzukassieren, wofür diesem ein Siebtel davon 
zustand. Grunberg, Dictionnaire, S. 378.
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ten und fundamentale Bestandteile der Expansionsökonomie ausmachten. 
Weil ein Teil der Belohnung der Konquistadoren aus Immobilien bestand, 
mussten sich die Begünstigten vor Ort aufhalten, wollten sie davon profitie-
ren. Weiter ist hier anhand der königlichen Erlasse und der Vorwürfe von 
Konquistadoren an Cortés klar geworden, dass die Verteilungsgerechtigkeit 
auch bei der Vergabe von Land grundsätzlich zu berücksichtigen war. Dass 
Cortés, der die Grundstücke wie Beute verteilte, in der Praxis mitunter Lo-
yalitäten belohnte, kann nicht ausgeschlossen werden. Falls er es tat, wurde 
es zumindest so lange geduldet, wie seine Autorität anhielt. In diesem Span-
nungsfeld nutzten Gegner von Cortés das Postulat der Verteilungsgerechtig-
keit, um den Generalkapitän vor der Krone zu diskreditieren. Grundbesitz 
wurde schließlich primär dort vergeben, wo spanische Siedlungen gegründet 
wurden, überall sonst verteilten die Spanier lediglich Encomiendas.132

2.2.3	Encomiendas. Zuteilung ›anvertrauter‹ Indios

Die Encomiendas entpuppten sich retrospektiv als wichtigstes Belohnungs-
instrument der Eroberung Neuspaniens. Die Zuweisung der Encomiendas 
weist viele Parallelen zur Landverteilung auf, provozierte jedoch wegen des 
Umgangs mit den Indigenen mehr politische Debatten und fiel ökonomisch 
viel stärker ins Gewicht. Die Forschung konzentrierte sich bisher auf in-
stitutions- und rechtshistorische oder auf prosopografische Fragen zum be-
reits etablierten Encomienda-System, weniger auf die Praxeologie der Vertei-
lung.133 Das mag daran liegen, dass die 1520er Jahre sowohl hinsichtlich der 
begrifflichen Definition – wie oben gezeigt –, der normativen Regulierung 

	132	Die frühen Siedlungen im heutigen Mexiko entstanden in Veracruz 1519, Mexiko-Stadt 
1521, Espíritu Santo (Coatzacoalcos) 1522, Colima, Pánuco u. Zacatula alle 1523, Oaxa-
ca u. San Ildefonso 1528, Puebla u. Michoacán (Tzintzuntzan) 1531. Grunberg, Univers, 
S. 131f. Von den Encomiendas ausgeschlossen waren die von den Indigenen kollektiv ge-
nutzten Kommunalböden (ejidos) und die Länder der indigenen Elite (pillalli). In der 
Praxis dehnten spanische Encomenderos aber oft ihren Besitzanspruch auf eventuelle 
ejidos aus, was das Weideland der Indios reduzierte und diese ab den 1540er Jahren zu-
nehmend abhängig von den Encomenderos machte. Martínez, Cortés, S. 87.

	133	Vgl. Himmerich y Valencia, Encomenderos; Icaza, Diccionario; Zavala, Encomienda; 
Simpson, Encomienda; Álvarez, Conquista; Riley, Cortés; Miranda Ontaneda, Klien-
telismus; Pasenal y Fontcuberta, Repartimientos. Eine Ausnahme gibt es zu Guatemala: 
Kramer, Encomienda.
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als auch der praktischen Verteilung von Encomiendas sehr chaotisch verlie-
fen. Außerdem fehlt eine über Einzelfälle hinausgehende Dokumentierung 
dieser Vorgänge. Dennoch erfordert die eminente Bedeutung der Encomien-
da innerhalb der Expansionsökonomie, dass die Verteilpraktiken hier skiz-
ziert und bezüglich der Verteilungsgerechtigkeit analysiert werden.

In der frühen Phase der Eroberung Neuspaniens wurde die Zuteilung 
von Encomiendas wie jene von Land und Beute ebenfalls unmittelbar von 
Cortés oder einem seiner Anführer durchgeführt.134 Dazu stellten sie den 
Empfängern wie erwähnt cédulas de depósito – später cédulas de encomienda 
oder títulos de encomienda – genannte Bescheinigungen aus.135 Diese Praxis 
begann 1498 mit Kolumbus, der sich gezwungen sah, dem rebellierenden 
Francisco Roldán Jiménez Kaziken und Indios zuzuweisen und dies schrift-
lich zu bestätigen, um die Kohäsion in der Gruppe wiederherzustellen.136 Die 
ersten Bescheinigungen in Neuspanien verfasste der Schreiber Alonso de Vil-
lanueva im Auftrag von Cortés am 4. April 1522 in Coyoacan. Der in einer 
Abschrift von 1543 überlieferte Wortlaut blieb – abgesehen von den Namen 
und Daten – fortan mit nur leichten Abweichungen immer der gleiche:

Für den Moment deponiere (deposito) ich bei Ihnen, Gonzalo Cerezo, Bürger von 
Mexiko-Stadt, den Herrn und die Eingeborenen des Dorfs von Cocula, das in der 
Provinz Cuylco liegt. Damit Sie sich an ihnen bedienen und sie Ihnen auf Ihrem Gut 
und bei Ihren Arbeiten helfen entsprechend der Anordnungen, die dazu gemacht 
werden; und mit der Aufgabe, die Sie haben, sie in den Angelegenheiten unseres 
heiligen katholischen Glaubens zu unterrichten, wobei Sie alle mögliche und nötige 
Achtsamkeit und Gewissenhaftigkeit aufzubringen haben. Erstellt in Coyoacan am 
4. April 1522. Hernando Cortes. Im Auftrag des Generalkapitäns, meines Herrn, 
Alonso de Villanueva.137

	134	Zum Beispiel verteilte Francisco de Montejo bzw. der Anführer Alonso Dávila in seinem 
Namen in Acalan und Mazatlan die pueblos an die Konquistadoren. AGI, Just.1005, 
n. 3, r. 1, f. 29v–30r.

	135	In den IMS und Gerichtsprozessen sind z. T. Kopien der cédulas als Beweisdokumente 
beigelegt. Vgl. z. B. AGI, Just. 192, n. 1, r. 6, f. 6v u. 11v, Prozess des Fiskals Villalobos 
vs. Juan de Valdivieso v. 1531–40. Bereits bekannt sind die Zuteilungsbescheinigungen 
für Encomiendas, die Cortés für zwei der drei Töchter von Moctezuma ausstellte: am 
27. Juni 1526 für die ›letzte Aztekenprinzessin‹ Tecuichpo alias Ichcaxóchitl, getauft als 
Isabel Motecuhzoma und am 14. März 1527 für Marina. Ediert in DC 1, S. 377–382.

	136	Miranda Ontaneda, Klientelismus, S. 80–85.
	137	»Por la presente deposito en vos gonçalo çerezo vezino de la çibdad de tenuxtitan el se-

ñor e naturales del pueblo de cocula que es en la probinçia de cuylco para que os sirvays 
de ellos e os ayuden en vuestras haziendas e granjerias conforme a las ordenanças que 
sobre ello se haran e con cargo que tengais de los endustriar en las cosas de nuestra santa 
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Bereits aus den ersten Wörtern wird ersichtlich, dass die Zuteilung zwar un-
befristet, aber dennoch temporär war. Weitere Flexibilität brachte der Hin-
weis auf die zu erlassenden – später auch auf die bereits bestehenden – Or-
denanzas, in denen Details zum Umgang mit den Indigenen festgehalten 
wurden. Außerdem zeigt sich hier, dass Cortés die Zuweisung der Indios als 
Arbeitskräfte von Anfang an mit der Aufgabe zur Unterrichtung im christli-
chen Glauben verknüpfte. Während von dieser frühesten bisher bekannten 
Cédula nur eine Abschrift von 1543 erhalten ist, stammt das älteste überlie-
ferte Original (Abb. 12) aus Segura de la Frontera, wo Cortés am 24. August 
1522 Rodrigo de Segura, einem Bürger dieses Orts, die Hälfte der Herren 
und Indios der Dörfer Ixcatlan und Zapotitlan in der Provinz Cuestlaguaca 
bzw. Teguacan sowie die Hälfte der Herren und Indios von Tiltepec in Oa-
xaca zuteilte.138 Gleichentags erhielten mindestens vier weitere Konquistado-
ren solche Bescheinigungen.139 Die Krone verbot Cortés in einer Instruktion 
vom 26. Juni 1523, den Konquistadoren Indios zuzuweisen (repartir) oder 
anzuvertrauen (encomendar) und befahl ihm, gegebenenfalls schon zugeteilte 
Encomiendas zu annullieren. Mit Verweis auf den drastischen Bevölkerungs-
rückgang in den Antillen empfahl sie, der Bevölkerung das Christentum 
über die indigene Elite statt direkt durch die Encomenderos zu vermitteln, 
um den Zugriff Letzterer auf die Indigenen zu begrenzen. Ebenso sollte mit 
den Indios die Art und Höhe der Tribute, die diese der Krone als Zeichen 
der Untertänigkeit schuldeten, anhand der Abgaben aus der prähispanischen 
Zeit festgelegt werden.140

fee catolica poniendo para ello toda vigilançia e soliçitud posible e nesçesaria fecho en 
cuyuacan a quatro dias de abril de mill e quinientos e veynte e dos años hernando cortes 
por mandado del capitan general my señor alonso de villanueva«, AGI, Patr. 56, n. 4, r. 4, 
f. 85v, IMS Gonzalo Cerezo v. 7. Juli 1543. Mit einem Fehler und ohne den Schlussteil 
ediert bei Zavala, Títulos, S. 62.

	138	Cédula de depósito v. 24. Aug. 1522 in AGI, Patr. 55, n. 1, r. 5, f. 2r, IMS Rodrigo de Se-
gura v. 1533, ediert in ENE 3, S. 129. In der cédula wird fälschlich auch Zapotitlan der 
Provinz Cuestlaguaca zugeschrieben. Peter Gerhard verwechselt seinerseits das Tiltepec 
der Provinz Villa Alta mit dem in Nochistlan (Oaxaca). Vgl. Gerhard, Guide, S. 261, 
372.

	139	Bekannt sind jeweils Abschriften davon für Pedro de Alvarado, Fernando Aragonés, 
Juan de Losa und Diego de Coria, bis auf Ersteren alle Bürger von Segura de la Frontera, 
das zu diesem Zeitpunkt in Tututepec lag. Vgl. Zavala, Títulos, S. 62f. Siehe ebd. für 14 
weitere Cédulas v. 1524–30, wobei ab 1526 angefügt wurde, dass durch die Aufgabe zur 
Christianisierung das Gewissen des Empfängers belastet und jenes des Königs entlastet 
würde. Zavala, Títulos, S. 66f.

	140	DC 1, S. 265–267.
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Abb. 12: Cédula de depósito für Rodrigo de Segura mit Cortés’ Unterschrift unter dem Text, 1522, 
AGI, Patr. 55, n. 1, r. 5, f. 2r

Hier muss daran erinnert werden, dass die mesoamerikanischen Indige-
nen wie die anderen Untertanen des Königs diesem Tribut für Schutz und 
Schirm und der Kirche den Zehnten zu zahlen hatten.141 In der Logik der 
Beuteökonomie – und der bis dato üblichen Praxis der Zuteilungen von In-
dios (repartimientos de indios) – stand aber auch den Konquistadoren der Zu-
griff auf die Indigenen zu. In der Gnadenökonomie hatten die Konquista-
doren außerdem Anrecht auf eine Belohnung ihrer Dienste und Verdienste 
durch die Krone. In diesem Spannungsfeld und im Sinne der Verteilungsge-
rechtigkeit übertrug die Krone den Konquistadoren die königlichen Tribut-
rechte gekoppelt an Schutz- und Missionierungspflichten zum Nießbrauch 
auf beschränkte Zeit.

Cortés hatte die Encomiendas bekanntlich eigenmächtig im Rahmen der 
Beutehoheit verteilt und einen Rückruf der vergebenen Encomiendas aus-
geschlossen. Schließlich hatte er selbst als Besitzer der profitabelsten Enco-

	141	Miranda, Tributo, S. 90.
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miendas am meisten zu verlieren.142 Dennoch musste er die in der Beutelo-
gik vergebenen Encomiendas samt ihrer Abgaben und Arbeitsdienste von 
der Krone, der die Tribute als königliches Privileg zu- und die Indios als freie 
Vasallen unterstanden, bestätigen lassen.143 Hervorhebenswert ist, dass Cortés 
schon mit der ersten Gesandtschaft an den spanischen Hof um die Befugnis 
bat, den ›Ersten Konquistadoren und Siedlern‹ vererbbare Indios zuteilen zu 
dürfen. Die vier Hauptgründe dafür, die er später mehrmals wiederholte, wa-
ren: 1) mehr Einnahmen für die Krone, 2) die Christianisierung und 3) bes-
sere Behandlung der Indios sowie 4) die verdiente Belohnung für die Siedler 
und Eroberer.144 Auch in dem Karl V. vorbehaltenen Brief vom 15. Oktober 
1524 erklärte Cortés die Vorteile für die Krone, wenn sie den Konquistado-
ren entsprechend ihren Leistungen und Verdiensten Tribute und Indios zu-
teilen würde. Weiter plädierte er erneut dafür, die Indios erblich zu vergeben: 
Da die Naturalabgaben statt aus Universalgütern wie Edelmetallen aus Mais, 
fermentiertem Agavensaft (pulque) und Baumwolle bestünden, nützten sie 
der Krone weniger als den Spaniern vor Ort. Diese hingegen müssten ohne 
Zuteilung dieser Tribute das Land mangels Unterhaltsmöglichkeiten wie-
der verlassen.145 Die Verteidigung des Territoriums käme der Krone mit be-
soldeten Kriegern (gente a sueldo) teurer als mit den Konquistadoren. Und 

	142	Cortés hatte sich die gesamten Provinzen Texcoco u. Chalco sowie die cabeceras Otum-
ba u. Coyoacan zugeteilt. Gibson, Aztecs, S. 59f.

	143	Miranda, Tributo, S. 73–75.
	144	DC 1, S. 80, Instruktion an Fr. de Montejo u. Hernández Puertocarrero v. Juli 1519. In 

seinem Brief v. 1522 hatte Cortés Karl V. die Zuteilung der Indigenen zwar als moralisch 
problematisch geschildert, sie gegenüber den vorgeschlagenen Hilfszahlungen für die 
Konquistadoren aus den Einnahmen der Krone dennoch vorgezogen: »cómo los natura-
les de estas partes eran de mucha más capacidad que no los de las otras islas, […] y por 
esta causa me parecía cosa grave por entonces compelerlos a que sirviesen a los españoles 
de la manera que los de las otras islas, y que también cesando esto, los conquistadores y 
pobladores de estas partes no se podían sustentar. […] y visto también el mucho tiempo 
que hemos andado en las guerras, y las necesidades y deudas en que a causa de ellas todos 
estábamos puestos, fuéme casi forzado depositar los señores y naturales de estas partes a 
los españoles, considerando en ello las personas y los servicios que en estas partes a vue-
stra majestad han hecho«, Cortés, Cartas, S. 285.

	145	Cortés warnte vor der für Gott und den König verheerenden Kettenreaktion, wenn die 
Krone die Tribute der Indios für sich nehmen würde, statt sie den Konquistadoren zu 
geben: »habiendo [los indios, V. H.] de contribuir desto [los tributos, V. H.] a Vuestra 
Majestad no habrán de dar nada a los españoles; pues sin ellos no se podrían sostener; 
pues no teniendo con que sostenerse, forzado habrán de dejar la tierra; pues dejándola 
habránse de perder, y perdiéndose vea Vuestra Alteza el servicio que Dios Nuestro Señor 
y Vuestra Majestad recibirían;« zit. nach DC 1, S. 290.
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diese hätten sowieso das Anrecht, für ihre Ausgaben in der Eroberung von 
der Krone entsprechend ihren Diensten und Verdiensten belohnt zu werden. 
Auf der anderen Seite würden die Indigenen durch die Zuteilung an Spanier 
von der vorspanischen Sklaverei befreit und im christlichen Glauben unter-
richtet. Allerdings müsse es die Krone gestatten, die Indios vererbbar zuzu-
teilen, damit diese besser behandelt würden.146 Cortés sei nach eigenen Aus-
sagen gezwungen gewesen, die Indios zu verteilen, weil sonst die eroberten 
Siedlungen wieder verlassen worden und verloren gegangen wären.147 Ge-
stützt auf dieser argumentativen Mixtur aus synergetischen Vorteilen, exis-
tenzieller Verlustgefahr und äußeren Zwängen verteilten Cortés und seine 
Anführer weiterhin indigene Tributeinheiten an die Spanier.148 Retrospektiv 
gesehen war das für die permanente Besiedlung und Etablierung der impe-
rialen Dominanz eine fundamentale Entscheidung, denn sie band die Kon-
quistadoren an das eroberte Gebiet. In der weiteren Conquista fand die En-
comienda Eingang ins übliche Belohnungsrepertoire für die Konquistadoren 
und Siedler.149

Die Krone konnte diese Dynamik nicht stoppen, die Cortés am 20. März 
1524 durch die Verkündung seiner erwähnten Ordenanzas noch katalysiert 

	146	Zavala, Encomienda, S. 41f.; DC 1, S. 288–291; »conviene mucho que Vuestra Majestad 
mande que los naturales destas partes se den a los españoles […] perpetuamente, ha-
biendo respeto a las personas y servicios de cada uno, quedando a Vuestra Excelencia la 
suprema jurisdicción de todo; porque desta manera cada uno los miraría como cosa pro-
pia, y los cultivaría como heredad que habrá de suceder en sus descendientes«, zit. nach 
DC 1, S. 289. Der Buchhalter Albornoz wiederholte diese Argumente in einem Brief an 
Karl V. v. 15. Dez. 1525 und plädierte zudem dafür, die Siedler entsprechend der Anzahl 
anvertrauter Indios zum Anpflanzen von Weizen und Weinreben sowie zum Züchten 
von Nutztieren zu verpflichten. CDIAO 40, S. 84–86.

	147	»me fue forzado, para que no se perdiesen los pueblos y el fruto dellos, encomendarlos a 
españoles«, zit. nach DC 1, S. 290.

	148	Cortés verteilte die Encomiendas von Coliman basierend auf einer Liste der umliegen-
den Dörfer, die sein Anführer Gonzalo de Sándoval erstellt hatte, an 25 Reiter und 120 
unberittene Konquistadoren. Eine gleiche Liste ließ er von Antonio de Carvajal in Mi-
choacán erstellen, der von Oktober 1523 bis Juli 1524 die fünf Orte Comanja, Uruapán, 
Turicato, Huaniqueo und Erongarícaro (alles Hauptorte, cabeceras) als Tributgeber (sub-
jetos) von Michoacán ausmachte. Warren, Conquest, S. 67, 73–77. Domingo Niño, ein 
Reiter in Olids Expedition, warf Cortés im Juicio de residencia vor, die Orte in Michoa-
cán zwei Jahre nicht als Encomiendas verteilt zu haben, weil Cortés ihren Reichtum für 
sich wollte. AGI, Just. 220, f. 239r.

	149	Zu den Auswirkungen vgl. Kap. 3.2.3. In Peru adaptierten die Spanier das mita-System, 
das Arbeitsdienste für befristete Perioden enthielt. Weiterführend Bakewell, Miners.
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hatte.150 Darin schrieb er neben der Mindestsiedlungsdauer von acht Jahren 
inklusive der Haus-, Ehe-, Waffen- und gegebenenfalls Pferdepflicht einer-
seits vor, dass die Spanier die ihnen zugeteilten Indios gut behandeln soll-
ten, um sie zu »erhalten und zu vermehren«151. Andererseits versprach er den 
Spaniern, dass er bei der Krone aushandeln würde, dass sie die Indios ver-
erben dürften. Denn rechtlich gesehen verfügte die Krone über die Indios 
als ihre Untertanen. Die Vorschriften und Versprechen von Cortés förderten 
die permanente Besiedlung und Festigung einer im Sinne der damaligen Zie-
le nachhaltigen – und durch die Reproduktion perpetuierten – Ausbeutung 
der materiellen sowie personellen Ressourcen des eroberten Gebiets. Cortés 
stärkte damit außerdem seine Position der Beutehoheit und gab den Spa-
niern einen Grund, ihm als ihr Interessenvertreter gegenüber der Krone zu 
folgen und zu gehorchen.

Während Cortés anschließend auf den Eroberungszug nach Honduras 
(Oktober 1524 bis Juni 1526) ging, herrschten in Mexiko-Stadt unter den 
stellvertretend regierenden Amtmännern (Alonso de Estrada, Rodrigo de Al-
bornoz und Alonso de Zuazo) chaotische Zustände.152 Am 29. Dezember 
1524 übernahmen Gonzalo de Salazar (factor) und Pedro Almíndez Chiri-
no (veedor) die Macht und enteigneten viele Encomenderos – besonders die 
Cortés-Treuen wie Cortés’ Cousin Rodrigo de Paz. Sie vergaben die Enco-
miendas neu und bevorteilten primär die Velazquistas.153 Nach seiner Rück-
kehr am 10. Juni 1526 annullierte Cortés alle in seiner Abwesenheit zuge-
wiesenen Encomienda-Bescheinigungen.154 Obwohl ihm der Richter Luis 

	150	Dieser Abschnitt basiert auf DC 1, S. 277–283.
	151	»de los conservar e multiplicar«, zit. nach DC 1, S. 281.
	152	Vgl. AGI, Patr. 180, r. 11, Información v. Pedro Sánchez Farfán v. 9. Mai 1525. Ein Zwist 

zwischen Albornoz und Estrada führte zum Skandalon, weil sie im Cabildo nach den 
Schwertern gegriffen hatten: »avian hechado mano a la espada«. AGI, Patr. 180, r. 6, f. 1r, 
Prozess vs. Albornoz u. Estrada v. 26. Nov. 1524.

	153	Cortés hatte Salazar und Almíndez Chirino beauftragt, den Streit zwischen Estrada und 
Albornoz beizulegen. Sie nutzten die Macht aus, verbreiteten 1526 das Gerücht, Cor-
tés sei tot und versuchten, sich sein Vermögen anzueignen. Rodrigo de Paz wollte dies 
verhindern, wofür ihn Salazar hinrichtete. Provisión v. Cortés v. 14. Dez. 1524, DC 1, 
S. 304–307; zuerst ediert in Chamberlain, Documents, S. 523–525. AGI, Just. 1004, n. 1; 
u. AGI, Just. 111, Prozess v. Inés de Paz vs. Salazar, Almíndez Chirino u. Villarroel 
v. 1529–37; AGI, Patr. 180, r. 12, f. 2r–18r, Anschuldigungen gegen Salazar u. Almíndez 
Chirino v. 1526. Der Verwahrer der Güter von Verstorbenen, Hernán López Dávila, er-
laubte Jerónimo de Salinas am 7. Dez. 1525, die Encomienda-Abgaben von Cortés aus 
Oaxaca zu kassieren. AGNM 1, vol. 52, ficha 356, f. 290v–291r.

	154	AGI, Just. 113, n. 2, f. 3r, Prozess v. Juan Fernández Infante vs. Albornoz, 1530–42. Im 
5. Brief an Karl V. v. 3. Sept. u. einem ergänzenden Brief v. 11. Sept. 1526 rechtfertig-
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Ponce de León Anfang Juli das Regierungsamt im Auftrag der Krone ent-
zog, mischte er sich weiterhin in die Angelegenheiten der Encomienda-Ver-
teilung ein.155 Am 1. Januar 1529 übernahm die erste Audiencia die Amts-
geschäfte in Mexiko-Stadt und ordnete ebenfalls eine Neuverteilung an.156 
Dabei ignorierte sie die Instruktionen der Krone, die ersten Konquistadoren 
sowie verheiratete Männer zu favorisieren und nur Encomiendas mit maxi-
mal 300 Indios zu verteilen. Stattdessen bereicherte sie sich selbst, was Un-
zufriedenheit und zahlreiche Prozesse um Encomiendas hervorrief.157

Besonders stark protestierte der 1527 von der Krone ernannte Beschützer 
der Indios (protector de indios) und erste Bischof der Diözese von Mexiko, 
Juan de Zumárraga. Daraufhin befahl die Krone, einzelnen Konquistado-
ren – vor allem Cortés und seinen Sympathisanten – die enteigneten Enco-
miendas zurückzugeben und ersetzte die erste durch eine zweite Audiencia 
(1531–35). Diese annullierte die von ihrer Vorgängerin vergebenen Enco-
miendas und stellte viele davon unter die Aufsicht eines Kronbeamten (cor-
regidor).158 Die Krone intendierte, ihren politischen Zugriff auf Neuspanien 
zu intensivieren. Sie verlangte von der Audiencia Informationen über die 
Encomiendas und Encomenderos, riet ihr, bei den Zuteilungen vorsichtig 
vorzugehen und erweckte die Erwartung, dass in Kürze eine offizielle Ver-
teilung (repartimiento general) durchgeführt würde.159 1531 befahl die Krone 

te Cortés seine Handlungen und beschwerte sich über die stellvertretenden Amtleu-
te. Cortés, Cartas, S. 337–427; DC 1, S. 402–408. Vgl. eine anonyme Memoria zu die-
ser Periode v. 1526, die Cortés unterstützt, DC 1, S. 423–431; sowie die zwei Briefe des 
Schreibers Diego Ocaña v. 31. Aug. u. 9. Sept. 1526, die Cortés’ Verhalten anprangern. 
AGI, Patr. 184, r. 6, f. 1r–7r, ediert in DC 1, S. 391–401.

	155	Vgl. DC 2, S. 11; u. DC 1, S. 387.
	156	Vgl. Verfügung der Audiencia v. 11. Jan. 1529, ediert in CDIAO 29, S. 298–300.
	157	Für die 30 Jahre nach der Eroberung habe ich in 93,4 Prozent aller Gerichtsakten zu 

Neuspanien im Indienarchiv Prozesse um Encomiendas gefunden: alle 18 Akten der Au-
tos fiscales México u. 39 der 43 Akten der Autos entre partes – die Residencias ausgeschlos-
sen, weil dort zwar in 100 Prozent der 16 Akten Encomiendas thematisiert werden, aber 
diese nur einer von vielen Streitpunkten sind. Vgl. AGI, Just. 185–202; AGI, Just. 107–
149; u. AGI, Just. 220–235. Für frühere Fälle vgl. z. B. AGI, Indif. 419, L. 4, f. 100r–100v, 
Repartimiento de indios auf La Española v. 23. Jan. 1513; u. AGI, Just. 1003, n. 1, Pro-
banza Gaspar de Astudillo v. 1515.

	158	Bericht v. Bischof Zumárraga an Karl V. v. 27. Aug. 1529, ediert in CDIAO 13, S. 104–179; 
weiterführend zu Zumárraga vgl. Ruiz Medrano, Reshaping, S. 16–19; AGI, Méx. 1088, 
L. 2, f. 123r–124r, Real Cédula v. 21. Mai 1529.

	159	Die Krone verlangte: Kenntnis der Anzahl der Provinzen und der indigenen sowie spa-
nischen Einwohner; Details über die Fruchtbarkeit des Bodens; die Namen der Kon-
quistadoren, die mit Cortés gekommen waren; eine Liste der bereits verteilten Enco-
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aufgrund von Beschwerden der Indigenen, die Höhe der in der prähispa-
nischen Zeit geleisteten Abgaben zu eruieren und offiziell festzulegen (tasa-
ción).160 Die erwähnte Debatte um die Versklavung und Quasiversklavung 
der spanisch-amerikanischen Indigenen bewog die Krone außerdem, durch 
mehrere Befehle und Gesetze – besonders die Leyes Nuevas von 1542/43 – 
den Zugriff der Encomenderos auf die anvertrauten Indios als Arbeitskräfte 
zu verbieten.161 Während diese Gesetze in Peru einen blutigen Aufstand pro-
vozierten, setzte sie der erste Vizekönig Antonio de Mendoza (1535–50) in 
Neuspanien aufgrund des Widerstands der Encomenderos nicht um. Daran 
manifestiert sich, wie abhängig die Krone von den Encomenderos und wie 
groß deren Spielraum in situ war. So finden sich auch zum Ende des 16. Jahr-
hunderts noch neuspanische Encomendero-Familien. Die ›goldene Ära‹ der 
Encomienda ging aber um circa 1555 zu Ende.162

Grundsätzlich bestanden zwei Verteilstrategien: Entweder wurden so vie-
le Konquistadoren wie möglich mit Encomiendas belohnt oder nur eine klei-
ne ausgewählte Gruppe. Bei letzterer Option drohte die Gefahr einer Meute-
rei, doch erstere konnte dazu führen, dass aufgrund der größeren Anzahl die 
folglich kleineren Encomiendas die Belohnungsansprüche der Empfänger 
nicht befriedigten und sie das Land verließen. Cortés nahm zwar große und 
ertragreiche Encomiendas für sich, konnte aber genügend weitere verteilen, 
um die kritische Masse zum permanenten Siedeln zu bewegen.163 Wie bei der 
Landverteilung warfen ihm seine feindlichen Zeugen in der Amtsführungs-
prüfung vor, dass er Loyalitäten statt Leistungen und Meriten belohnt habe. 
Viele verdienstvolle Konquistadoren, die der Krone gedient hätten, habe er 

miendas inkl. ihrer Größe und Anzahl der Indios; sowie welche Ressourcen wie Minen 
und Fischerei zugänglich seien. Ruiz Medrano, Reshaping, S. 33–38. In der Real Cédula 
v. 25. April 1532 riet sie, im Repartimiento von Antequera (Oaxaca) niemanden zu be-
nachteiligen. AGI, Méx. 1088, L. 2, f. 70v–71r.

	160	Miranda, Tributo, S. 21f. Dort auch zum Ablauf der Bestimmung der Tributhöhe.
	161	Real Cédula v. 9. Nov. 1526, Verbot von Versklavung und Brandmarkung der Indigenen 

Neuspaniens, Encinas, Cedulario, Bd. 4, S. 362; Real Cédula v. 8. Dez. 1526 verbot, die 
Indios zu Minenarbeit zu zwingen. AGI, Indif. 421, L. 12, f. 4v, ediert in Konetzke, Co-
lección 1, S. 97f.

	162	Ruiz Medrano, Reshaping, S. 77; Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 16f. Zu Peru 
vgl. Lohmann Villena, Ideas.

	163	In Panama, Yukatan, Peru und Chile versahen die jeweiligen Anführer zuerst so viele 
Spanier wie möglich mit Encomiendas. Außer in Peru mussten aber alle kurz darauf die 
Gruppe der Begünstigten limitieren, weil die Encomiendas sonst zu klein ausgefallen 
wären. Kramer, Encomienda, S. 14f.
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übergangen.164 Die Vorwürfe lassen sich nicht überprüfen, da ausführliche 
qualitative Angaben zu den einzelnen Encomiendas für diese frühe Phase 
fehlen.165 Außerdem wechselten die Encomienda-Besitzer schon vor dem ers-
ten Zensus oft, zu etlichen Besitzrechten liefen andauernd Gerichtsprozes-
se, und die Erträge der einzelnen Encomiendas variierten je nach Zeit. Eine 
klare Bestandsaufnahme ist dadurch unmöglich. Hingegen kann festgehal-
ten werden, dass sowohl Cortés als auch seine Gegner gegenüber der Kro-
ne eine meriten- und leistungsorientierte Verteilung der Encomiendas emp-
fahlen bzw. forderten. Postulat und Praxis der Verteilung von Encomiendas 
stimmen weitestgehend mit jenen der Immobilienverteilung überein, nur 
dass die Encomiendas wirtschaftlich bedeutender waren und eine religiöse 
Rechtfertigung beinhalteten. Schließlich entwickelte sich die in Neuspanien 
modifizierte Encomienda zur fundamentalen Institution für die Etablierung 
der spanischen Herrschaft in Neuspanien.

	164	Der Zeuge Diego de Orduña sagte: »en el repartimiento […] de los yndios e pueblos del-
los e de los solares […] que lo dio [Cortés, V. H.] a quien quiso e de la manera que quiso 
syn aver consyderascion a los serviscios que cada uno avia hecho en estas partes a su ma-
gestad e merescimiento de su persona syno que lo fizo todo acerca desto a su voluntad e 
dexo a muchas personas que lo avian servido en estas partes e a su magestad syn yndios«, 
AGI, Just. 220, n. 1, f. 525v–541v, zit. nach López Rayón, Sumario, S. 438.

	165	Die Zahlen von Himmerich y Valencia, der – ohne Cortés und Nuño de Guzmán – 506 
Encomenderos und 767 Encomiendas für 1522–50 in Neuspanien zählte, zeigen nicht, 
wie gut jemand belohnt wurde. Dennoch konnte ich berechnen, dass die Konquistado-
ren, die nach Cortés kamen, am meisten Encomiendas, durchschnittlich 1,58 pro Per-
son, bekamen. Vgl. für die Datenbasis Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 28, 54, 
100.



2.3	� Die Conquista ernährt sich selbst. 
(Mikro-)Dynamiken der Conquista

Im Verlauf der Conquista Neuspaniens schöpften die einzelnen Unterneh-
mungen sowohl die materiellen wie auch die personellen Ressourcen weitest-
gehend aus lokalen Quellen – teils friedlich durch Gaben und Allianzen und 
teils gewaltsam durch Plünderung, Versklavung und Zwangsrekrutierung. 
Pierre Chaunu wies darauf hin, dass sich die Conquista zu einem »Selbst-
läuferprozess« mit einem sich wiederholenden »Beutezyklus« entwickelte.1 
Die Beuteverteilung bzw. die Belohnung der Akteure formte den End- und 
Ausgangspunkt der Entradas in der – wie ich in Hinsicht auf das expanis-
ve Moment sagen würde – Beutespirale. Aber wie und warum formierten 
sich neue Eroberungszüge, die weiter expandierten? Wie die Beutevorgänge 
und die daraus entstehenden Dynamiken miteinander verbunden sind, ist 
für das Verständnis der Conquista zentral. Die These lautet: Die Beutever-
teilung dynamisierte die Conquista kurz- bis mittelfristig zu weiteren Beute-
zügen und mittel- bis langfristig zur Kolonialisierung, also zu perpetuierter 
Ausbeutung. Wolfgang Reinhard formulierte – ähnlich der antiken Devise 
bellum se ipse alet2  – die Metapher, der Prozess der Conquista ›speise sich 
selbst‹, was es hier zu konkretisieren gilt.3 In zwei ersten Teilen werden die 
strukturelle und personelle Ebene untersucht: Welche Umstände begünstig-
ten die weitere Expansion und wie veränderte sich die Position des einzel-
nen Konquistadors materiell, sozial und geografisch kurz- und mittelfristig 
während der Conquista? In einem dritten Teil frage ich nach der materiellen 
Dynamik: Wohin und mit welchen Folgen bewegte sich die Beute besonders 
in der mikrokolonialen Dimension?

	 1	Reinhard, Unterwerfung, S. 302, 337; vgl. Chaunu, Conquête; u. Chaunu/Chaunu, 
Séville.

	 2	Das Cato dem Älteren zugeschriebene Zitat galt den Söldner- und Heerführern im 
Dreißigjährigen Krieg als Leitsatz. Das Phänomen lässt sich in den neueren Kriegen 
durch die verstärkte Privatisierung des Kriegsgeschäfts wieder beobachten. Münkler, 
Kriege, S. 33, 75–89; weiterführend Ruf, Ökonomie.

	 3	Reinhard, Kolonialismus, S. 70.
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2.3.1	Conquista-Itinerare. Geografische Mobilität der 
Konquistadoren

»Ich habe Ihrer Majestät in allen Kriegen und Eroberungen dieses Neuspa-
niens oder in den meisten davon gedient […] genauso wie im Krieg und der 
Eroberung Guatemalas«4, teilte der Konquistador Rodrigo de Castañeda in 
seinem Dienst- und Verdienstbericht von 1533 der Krone mit. Dass er nicht 
bei regelrecht allen Kriegs- und Eroberungszügen anwesend sein konnte, ge-
stand er selbst, dennoch diente er Cortés unter Pedro de Alvarado während 
der gesamten Eroberung Mexikos und im Anschluss in Michoacán, Pánu-
co, Tustepec, dann gegen die Misteken und Zapoteken sowie in Guatema-
la und bei der Befriedung von Coatlan.5 Castañedas Dienstitinerar zeigt 
exemplarisch, dass die geografische Mobilität individueller Konquistadoren 
oder auch gesamter Konquistadorenzüge hoch war. Sie konnte von Kriegs-
schauplätzen Europas, Afrikas über die der Großen Antillen, Meso-, Süd- 
und Nordamerikas bis in den Pazifik und zu den Philippinen reichen. Wo-
durch wurde diese geografische Dynamik erzeugt und wohin trieb sie die 
spanischen Konquistadoren Mexikos? Der Konquistador Jerónimo López 
beschwerte sich in einem Brief vom 10. Februar 1534 bei der Krone, dass sich 
Neuspanien entvölkere, weil verlockende Nachrichten aus Peru eingetroffen 
seien und weil keine Indios verteilt würden.6 López benannte damit neben 
der Notwendigkeit eines Siedlungsanreizes sowohl Push- als auch Pull-Fak-
toren der Conquista. Einerseits sahen sich diejenigen, deren Erwartungen 
bei der Beuteverteilung enttäuscht wurden, oft gezwungen, weiterzumachen 
und mit dem nächsten Eroberungsunternehmen mitzuziehen. Andererseits 
wirkten vielversprechende Nachrichten aus den peripheren Eroberungsräu-
men mobilisierend.

Die Beuteverteilung schuf die materiellen Umstände, unter denen die 
Beteiligten sich – aus diversen Gründen – entschieden, ob sie weiterzogen, 
siedelten oder zurück nach Spanien gingen. Dabei konnten sowohl kleine als 

	 4	»yo he seruido a su magestad en todas las guerras e conquistas de esta nueva españa o en 
las mas de ellas desde que el capitan general la primera vez a esta tierra vino e ansy mis-
mo en la guerra e conquista de guatimala«, AGI, Patr. 55, n. 1, r. 1, f. 2r, IMS Rodrigo de 
Castañeda v. 1533.

	 5	AGI, Patr. 54, n. 7, r. 3, f. 4r; AGI, Patr. 54, n. 8, r. 7, f. 10r–11r; AGI, Patr. 56, n. 2, r. 1; 
AGI, Just. 223, f. 19r; weiterführend Grunberg, Dictionnaire, S. 112–114.

	 6	Brief v. Jerónimo López an Karl V. v. 10. Febr. 1534, ediert in ENE 3, S. 132–135; weiter-
führend Arenas Frutos, Jerónimo.
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auch große Beuteanteile die Conquista dynamisieren. Die kleinen entweder 
deshalb, weil sie den gewöhnlichen Konquistadoren nicht reichten, um da-
mit ihre Investitionen oder die dazu gemachten Schulden zu begleichen oder 
weil ihre Erwartungen enttäuscht wurden und sie andernorts auf größeren 
Erfolg hofften.7 Hier muss daran erinnert werden, dass die Konquistado-
ren in der Regel ihr Hab und Gut sowie ihr Leben in das Unternehmen in-
vestierten. Falls sie sich dafür verschuldet hatten, hafteten sie gleichsam mit 
ihrem gesamten mobilen und immobilen Eigentum (con sus bienes muebles y 
raíces) sowie ihrer Person.8 Wer sich ›verspekulierte‹, das heißt mit einer un-
rentablen oder scheiternden Entrada mitzog, der hatte seine Schulden bzw. 
seinen Bankrott selbst zu tragen, wobei sein Vermögen und im schlimmsten 
Fall sein Leben verloren ging. Für die Konquistadoren bestand keine be-
schränkte Haftung und sie konnten ihre Anteilspapiere des Unterfangens bei 
drohenden Verlusten nicht einfach abstoßen, wie das bei handelsgesellschaft-
lich geführten Unternehmen wie der niederländischen Ostindienkompanie 
möglich war. Ein gescheiterter Konquistadorenzug bedeutete für Beteiligte 
eine gescheiterte Biografie, die nur durch einen Erfolg zu retten war. Abge-
sehen von dem erwähnten politischen Erfolgsdruck von Cortés’ ›abtrünni-
ger‹ erster Expedition, unterstanden die Konquistadoren generell einem öko-
nomischen und sozialen Zwang weiterzumachen, bis sie reüssierten.9

Ein weiterer – in der Forschung noch zu wenig berücksichtigter – Punkt 
war der Faktor Hunger.10 In Neuspanien wurden die Konquistadoren oft von 
ihren Alliierten oder Gastgebern  – ob freiwillig oder nicht  – alimentiert. 
Logischerweise zogen sie also dahin, wo Menschen siedelten, weil sie dort 
auch an Nahrungsmittel kamen. Hinsichtlich der Eroberungsleistungen von 
Francisco de Montejo berichteten Zeugen, dass die Spanier in der Frontier-
siedlung Villa de la Victoria je nach Bedarf Beutezüge mit 25 bis 30 Mann 

	 7	Vgl. Kap. 1.3.1 zu den Versprechen.
	 8	»por esta carta doy poder conplido a todos y qualesquier alcaldes juezes justiçias de qual-

quier fuero e jurediçion que […] puedan prender y prendar y hagan y manden faser ent-
rega y serviçio de my persona y bienes muebles y rayzes de qualquier os hallaren he los 
yo aya y los vendan y rematen«, AGN, HJ 362, leg. 203, f. 124r–v, Schuldbrief v. Luis 
Alonso f. Cortés v. 5. Dez. 1535.

	 9	Über 90 Prozent der identifizierten Überlebenden der Expeditionen von Hernández de 
Córdoba von 1517 und Grijalvas von 1518 gingen erneut zur Eroberung nach Neuspa-
nien: mindestens 33 von Ersterer und total 64 der Grijalva-Veteranen. Grunberg, Uni-
vers, S. 384–407. Zu den Expeditionen vgl. Wagner, Yucatan; u. Wagner, Grijalva.

	 10	Hunger zumindest als Motiv in Betracht gezogen haben Mena García, Oro, S. 153f.; u. 
Sauer, Main, S. 263.
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zur Lebensmittelbeschaffung organisierten. Weil ihnen die Einheimischen 
keine Tribute gaben, sei ihnen nichts anderes übriggeblieben, als in Kanus 
die Dörfer der Indigenen flussaufwärts zu überfallen und dort vor allem 
Mais zu plündern. Wenn ihnen das Essen ausging, formierten sie erneut 
solche Beutezüge.11 Diese Entradas folgten primär einer Plünder- und keiner 
Eroberungslogik, denn sie waren nicht expansiv. In der Makroperspektive 
trugen diese kleineren Beuteunternehmen wortwörtlich zur Ernährung der 
Conquista bzw. ihrer Akteure bei. Und auch im metaphorischen Sinn speis-
ten die auf die Befriedigung existenzieller Bedürfnisse ausgerichteten Ent-
radas gleichzeitig das Eroberungsunterfangen, indem durch sie die Stellung 
gehalten, neue Gebiete erkundet und die feindlichen Bewohner geschädigt 
oder gar vertrieben werden konnten. Wie für mittelalterliche iberische Fron-
tiersituationen als Modus Vivendi beschrieben, fungierten Plünderzüge auch 
hier als regelrechtes Produktionsmittel.12

Neben Bedarf führte auch Überschuss in bestimmten Fällen zu neuen 
Eroberungen. Große Beuteanteile trieben die Expansion voran, weil die An-
führer und Generalkapitäne, die sie mehrheitlich erhielten, oft in neue Un-
ternehmungen investierten, wie die folgenden militärischen und protodi-
plomatischen Unterfangen in die Peripherie des Aztekenreichs und darüber 
hinaus zeigen.13 Auch wenn die Quellen primär die Namen der spanischen 
Anführer nennen, so muss man sich vor Augen halten, dass diesen jeweils 
20 bis 200 spanischen Konquistadoren stets zehn- bis hundertmal so vie-
le Indio-Konquistadoren, Träger, Köchinnen und Sklaven zur Seite stan-
den.14 Cristóbal de Olid zog wie erwähnt im Juni 1522 nach Michoacán, von 
wo schon davor Boten zur friedlichen Unterwerfung nach Tenochtitlan ge-
schickt worden waren. In Tuxtepec führte die Garnison von Pánfilo de Nar-
váez Scharmützel mit Chinantecas und Mazatecos, worauf unter Sandovals 

	 11	Der Konquistador Bautista Corzo sagte aus: »n[o] salian de esta villa sino para entradas 
veynte e çinco o treynta juntos e que sabe que todas las mas entradas que se hazian heran 
en canoas el rio ariba […] lo que trayan de las entradas se basteçia esta villa« u. ein weite-
rer Konquistador namens Juan de Salgado bestätigte: »que sabe que se hazia entradas el 
rio ariba por canoas e davan en vn pueblo e cargavan de mayz e de otras cosas e bolbianse 
e desta manera se sustentavan en esta villa«, AGI, Just. 1005, n. 3, r. 1, f. 45r–46v, Prozess 
v. Fr. de Montejo v. 1532–33.

	 12	Vgl. Mena García, Oro, S. 307f. Schon Baki Tezcan beschrieb für die osmanische Ex-
pansion im Spätmittelalter Plünderungen als Produktionsmittel. Tezcan, Empire, S. 85.

	 13	Die berühmtesten Konquistadoren, Cortés und Pizarro, akkumulierten bekanntlich 
beide die Ressourcen für ihre Eroberungsunternehmen mittels zugeteilter Indios der Er-
oberungen Kubas bzw. von Tierra Firme.

	 14	Vgl. Matthew/Oudijk, Conquistadors.
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Befehl die Spanier verteidigt wurden. Dennoch kam es zu weiteren Unruhen 
und Sandoval zog weiter nach Coatzacoalcos (im heutigen Bundesstaat Ve-
racruz), wo er im Juni 1522 Espíritu Santo (Coatzacoalcos) und Medellín, 
das 1523 versetzt und 1528 wieder aufgegeben wurde, gründete.15 Rodrigo 
Álvarez Chico versuchte erfolglos in Zacatula zu siedeln, wo schließlich 1523 
eine Hafensiedlung errichtet wurde. Juan Rodríguez de Villafuerte scheiterte 
seinerseits bei der Eroberung des Reichs Colima – auch beim zweiten Ver-
such trotz Hilfe von Olid. Erst unter Sandoval gelang 1523 der dritte Angriff 
gegen Colímotl, den Herrscher von Coliman, worauf am 25. Juli 1523 die 
Siedlung Caxítlan/Colima gegründet wurde. Olid und Villafuerte gründeten 
ihrerseits eine Siedlung in Acapulco, woraus später der wichtigste Hafen für 
den Asienhandel entstand.16 Cortés’ Cousin, Francisco Cortés, zog 1524 ge-
gen die noch nicht unterworfenen Caxcanes in Jalisco, bis er im April 1525 
am Fluss Santiago umkehrte und aufgrund mangelnder Ausbeutungsoptio-
nen die Gegend nicht besiedelte. Francisco de Orozco y Tovar gründete be-
reits am 25. November 1521 eine Siedlung in Huaxyacac (Nahuatl für Oaxa-
ca) – die 1532 als Antequera Stadtstatus erhielt – im Tal von Oaxaca südlich 
von Mexiko-Stadt. Nach anfänglichen Feindseligkeiten schlossen die dort 
ansässigen Zapoteken eine Allianz mit den Invasoren gegen die Mixteken. 
Mit Unterstützung von Pedro de Alvarado besiegte die Allianz die Mixteken 
und Orozco y Tovar gründete am 16. März 1522 die Siedlung Tututepec.17 
Somit waren der Westen, Süden und Osten um Mexiko-Stadt herum unter-
worfen. In Pánuco, im Nordosten von Mexiko-Stadt, scheiterten Alonso Ál-
varez de Pineda und danach Diego de Camargo im Auftrag des Gouverneurs 
von Jamaika, Francisco de Garay, gegen die Huasteken. Cortés hingegen un-
terwarf die Huasteken und ließ Pedro Vallejo als stellvertretenden Statthalter 
der neu gegründeten Siedlung Santiesteban del Puerto zurück. Garay fand 
als Adelantado im dritten Anlauf somit Cortés’ Leute vor, worauf er sich mit 
Cortés verbündete, doch bereits Ende 1523 starb er.18

	 15	Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 43f.
	 16	Grunberg, Dictionnaire, S. 47, 461f., 498f.; DC 2, S. 115; DC 2, S. 262.
	 17	Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 46f. Orozco starb kurz danach an einer Krank-

heit. Seine IMS erstellte sein Bruder im Namen seiner Mutter, vgl. AGI, Méx. 203, n. 1, 
f. 1v, IMS Juan de Villaseñor v. 1525.

	 18	Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 45f. Garay hatte mit Miguel Díaz Aux auf Hi-
spaniola einen 36.000-Peso-Nugget Gold gefunden. Er kaufte mit seinem Anteil Indios 
und Vieh und rüstete die Expeditionen nach Pánuco (Pineda) aus. Chipman, Texas, 
S. 24f.
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1523, also nachdem Cortés im vorangegangenen Jahr erstmals im großen 
Stil Landparzellen und Encomiendas verteilt hatte, fand eine Reihe von Er-
oberungsexpeditionen in den entfernteren Südosten statt. Pedro de Alvarado 
zog mit den Cholulteca, Tlaxcalteca und Mexica kampflos durch Tehuante-
pec und Soconusco und verbündete sich mit den Cakchiqueles gegen deren 
Feinde, die Quichés im heutigen Guatemala (Quauhtlemallan). Nach deren 
Unterwerfung ging die Allianz gegen die anderen indigenen Einheiten vor 
und gründete am 25. Juli 1524 Santiago de Guatemala.19 Cristóbal de Olid 
steuerte 1523 mit dem Schiff nach Hibueras (auch Higueras, heute Hondu-
ras), wo er auf der Suche nach einer Passage zum Pazifik Puerto de Caballos 
und Villa de Triunfo de la Cruz gründete. Beim Zwischenhalt auf Kuba hat-
te er sich mit Cortés’ Erzfeind Velázquez verbündet und in Honduras gegen 
Cortés rebelliert. Dessen Anführer Gil González Dávila und Francisco de 
las Casas wurden zwar von Olid gefangen genommen, aber mit den Cortés-
Treuen überwältigten sie Olid, der danach zum Tode verurteilt wurde.20 In 
Chiapas sollten Luis Marín und Diego de Godoy 1523 rebellierende Tribut-
geber unterjochen, was ihnen nur langsam über die nächsten Jahre hin ge-
lang. Gegen die ebenfalls aufständischen Zapoteken war Rodrigo Rangel, 
der mit Pedro de Ircio in Veracruz das Kommando hatte, in Cimatlan und 
Talatupan erst im zweiten Anlauf vom 5. Februar 1524 erfolgreich.21 Noch 
mehr Widerstand leisteten die Maya-Chontales in Tabasco, wo diese das von 
Cortés am 25. März 1519 gegründete Santa María de la Victoria dem sie-
gessicheren Namen zum Trotz niederbrannten. Luis Marín, Rodrigo Ran-
gel und Juan de Vallecillo versuchten von 1523 bis 1525 die Siedlung wieder 
zu errichten, was erst Letzterem gelang, doch die Umgebung konnte auch 
Baltasar de Osorio 1527 noch nicht befrieden. 1528 begann Francisco de 
Montejo mit Alonso de Ávila die Gegend zu unterwerfen, was bis 1535 nur 
teilweise gelang und noch bis 1564 andauerte.22 In den kommenden Jahr-
zehnten weiteten sich die Eroberungszüge im Südosten nach Yukatan und 
in den Norden nach Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Neumexiko und Nuevo 

	 19	Zur Mobilisierung für die Eroberung Guatemalas vgl. die Zeugenaussagen der Indio-
Konquistadoren in AGI, Just. 291, n. 1, z. B. Alonso López f. 174r–v. Die lokalen Her-
ren verkündeten Cortés’ geplante Guatemala-Expedition und stellten Anführer, Krieger 
und Helfer zur Verfügung. Die Indio-Konquistadoren gliederten sich in Einheiten ihrer 
altepetl, geleitet von eigenen Anführern. Weiterführend Matthew, Conquest.

	 20	Grunberg, Dictionnaire, S. 379–381.
	 21	Grunberg, Dictionnaire, S. 256f., 301–303, 438–440.
	 22	Vgl. weiterführend die Rolle der Maya betonend Restall, Maya; Clendinnen, Conquests; 

klassisch Chamberlain, Conquest Yucatan.
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Reino de León aus. Hier spielten die Missionarsorden eine größere Rolle.23 
Cortés rüstete Entdeckungsunternehmen in den Pazifik aus, die vorerst statt 
zu den Gewürzinseln nur ins unwirtliche Baja California führten. An Aller-
seelen 1527 setzte in seinem Auftrag sein Cousin Álvaro de Saavedra Cerón 
zu den begehrten Molukken über, dieser starb aber 1528 auf der Rückfahrt.24

Solange Cortés’ Autorität nicht herausgefordert wurde, blieb er in 
Coyoacan oder Mexiko-Stadt und kommandierte von dort seine Anführer. 
Je weiter die Konquistadoren expandierten, desto leichter verlor Cortés sei-
nen Einfluss auf sie, sei es wegen Ungehorsam oder eigenen königlichen Ka-
pitulationen. Das lässt sich an den Entwicklungen der sechs überlebenden 
der ersten zehn Anführer unter Cortés beobachten. Von ihnen führten alle 
nach dem Fall Tenochtitlans in dessen Auftrag weitere Eroberungen in Neu-
spanien durch:25 Cristóbal de Olid zog 1522 nach Michoacán, im Anschluss 
erfolglos nach Colima, wo er Juan Álvarez Chico zu Hilfe kam und 1523 wie 
erwähnt nach Honduras, wo er hingerichtet wurde.26 Gonzalo de Sandoval 
führte Eroberungen in Coatzocalcos, Huatusco, Tuxtepec und Oaxaca im 
Süden von Mexiko-Stadt durch. Nach einem Einsatz in Pánuco und Coli-
ma zog er 1524–26 mit Cortés nach Honduras und begleitete ihn 1527 nach 
Spanien, wobei er erkrankte und kurz nach der Ankunft in Palos starb.27 Von 
den vier Anführern, welche die 1520er Jahre überlebten, hatten drei – nur 
Ordaz nicht – schon als Anführer mit eigenen Schiffen an der Expedition 
von Grijalva 1518 partizipiert.28 Alle vier außer Alonso de Ávila erhielten spä-
ter Kapitulationen für eigene Eroberungsunterfangen. Ávila und Francisco 
de Montejo sollten 1522 die Goldlieferung des königlichen Fünften nach 
Spanien bringen, wo sie aber erst nach der Gefangenschaft in Frankreich an-
kamen. Montejo sicherte sich bei der Gelegenheit am spanischen Hof die 
Kapitulation inklusive Ernennung zum Adelantado für Yukatan, wo ihn auf 
beiden Eroberungszügen (1527–29 und 1530–35) Alonso de Ávila als einer 

	 23	Vgl. weiterführend Hausberger, Gott; Gerhard, North Frontier, S. 3–10; Chipman, 
Texas, S. 44–59.

	 24	Thomas, Who, S. 380.
	 25	Juan de Escalante, Francisco de Morla, Francisco de Salcedo u. Juan Velázquez de León 

kamen im Verlauf der Eroberung Mexikos um. CDIAO 35, S. 453.
	 26	Grunberg, Dictionnaire, S. 379–381.
	 27	Grunberg, Dictionnaire, S. 497–500.
	 28	AGI, Patr. 54, n. 7, r. 6, f. 13r–v, IMS Alonso de Ávila v. 7. Aug. 1531; DC 1, S. 109; DC 1, 

S. 205; Grunberg, Dictionnaire, S. 386.
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der Anführer begleitete.29 Pedro de Alvarado eroberte nach Honduras Guate-
mala und zog von dort mit eigenen Kapitulationen für das Südmeer (Pazifik) 
von 1532 und 1538 bis nach Peru.30 Diego de Ordaz erhielt 1530 eine Kapitu-
lation für die Eroberung der Küste von Cabo de la Vela im heutigen Kolum-
bien bis Venezuela.31 Alonso de Ávila zog nach den Eroberungen in Yukatan 
zur Eroberung von Neugalicien in den Norden Neuspaniens, jedoch weiter-
hin als Anführer unter Cortés. Dieser hatte 1529 selbst eine Kapitulation für 
Inseln und Festland im Südmeer erhalten.32 Nicht zuletzt bekam 1526 auch 
der Anführer Pánfilo de Narváez, der unter Cortés in Gefangenschaft war, 
eine eigene Kapitulation für das Gebiet von dem Fluss Las Palmas bis Flori-
da.33 Damit eroberten sie nicht nur geografisch zu Mexiko-Stadt periphere 
Gebiete, sondern verbesserten ihren politischen Status vom Anführer unter 
Cortés zum Generalkapitän bzw. Adelantado der Krone.

Außer den Kapitulationen wurden Ordaz und Montejo auch Wappen-
schilder (escudos de armas) und Ordaz und Alvarado die Aufnahme in den 
mächtigen Orden von Santiago von der Krone zugesprochen.34 Abgesehen 
von politischen Ämtern und Titeln entsprachen diese den höchsten symbo-
lischen Ehren. Hier sind also sowohl soziale als auch geografische Mobilität 
enthalten. Diese Entwicklungen lassen sich auch auf unteren Rängen beob-
achten. Schon im Verlauf der Eroberung Tenochtitlans ernannte Cortés bei 
Bedarf neue Anführer und Amtleute.35 Nach dem Fall dieser Stadt schickte 
er Eroberungszüge unter neuen und alten Anführern in alle Himmelsrich-
tungen aus.

	 29	AGI, Indif. 415, L. 1, f. 86v–94v, ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, S. 224–233, Kapi-
tulation v. 8. Dez. 1526. Auch in Peru supplizierten im Anschluss an die Eroberung von 
Cajamarca ein paar Anführer erfolgreich um eigene Kapitulationen: AGI, Indif. 415, 
L. 1, f. 37r–41r, Kapitulation f. Hernando de Soto v. 20. April 1537; AGI, Indif. 415, L. 1, 
f. 187r–193v, Kapitulation f. Fr. Pizarro u. Diego de Almagro v. 13. März 1536; AGI, In-
dif. 415, L. 1, f. 242r–250r, Kapitulation f. Sebastián de Benalcázar v. 30. Mai 1540.

	 30	AGI, Indif. 415, L. 1, f. 133r–139v; AGI, Indif. 417, L. 1, f. 3r–10r, Kapitulationen 
v. 5. Aug. 1532 u. 16. April 1538, Letztere realisierte er nicht, da er 1541 verstarb.

	 31	AGI, Indif. 416, L. 3, f. 1r–4v, Kapitulation v. 20. Mai 1530; AGI, Patr. 28, r. 46, f. 1r–12v, 
Befugnisse D. de Ordaz v. 20. Mai 1530.

	 32	AGI, Indif. 415, L. 1, f. 109v–115r, Kapitulation v. 27. Okt. 1529.
	 33	AGI, Indif. 415, L. 1, f. 94v–101v, Kapitulation v. 11. Dez. 1526.
	 34	AGI, Indif. 421, L. 12, f. 1r–3r, Wappen f. Fr. de Montejo v. 8. Dez. 1526; Grunberg, Dic-

tionnaire, S. 42, 388; AGI, Indif. 737, n. 3, f. 1v, Consulta v. Indienrat v. 4. Dez. 1529.
	 35	Neue Anführer: Gil González Dávila (1524 Honduras mit Las Casas), Francisco de las 

Casas (u. a. 1524 Honduras mit González Dávila). Thomas, Who, S. 295, 343. Cortés, 
Cartas, S. 276.
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Die starke Expansionsdynamik, die aus den oft enttäuschenden Beute-
verteilungen hervorging, musste in gewissen Fällen gebremst werden, um 
die eroberten Gebiete nicht sogleich wieder zu verlieren. Zur Verteidigung 
bestimmter Orte zurückbleibende Konquistadoren forderten gleiche Beu-
teanteile wie die der Weiterziehenden. So versprach Cortés den in Veracruz 
zurückbleibenden Spaniern, dass er sie in der Beuteteilung berücksichtigen 
werde, was er auch tat.36 In dieser Hinsicht konnte die Aussicht auf Beute 
ebenso eingesetzt werden, um Konquistadoren an einem Ort anzusiedeln 
bzw. zu stationieren. Fiel die Belohnung aber aus, drängten die Betroffenen 
zum Abzug. Weil zum Beispiel die am Grijalva-Fluss in Tabasco niedergelas-
senen spanischen Konquistadoren ihre Ausgaben mit nichts kompensieren 
konnten, wollten sie die Siedlung Villa de la Victoria wieder aufgeben und 
weiterziehen, wozu der Anführer, Juan Lepe, in Mexiko-Stadt um Erlaub-
nis bat. Sie wurden aber zum Bleiben aufgefordert, damit sich die Gegend 
nicht entvölkere.37 Ebenfalls eine Entvölkerung Neuspaniens befürchtete der 
Indienrat 1529, als Cortés um eine Kapitulation zur Entdeckung, Erobe-
rung und Besiedlung der Inseln im ›neuspanischen Südmeer‹ supplizierte. 
Im Gutachten für Karl V. warnten sie davor, dass alle Spanier vor Ort mit 
ihm mitziehen würden, was das eroberte Land entvölkere. Weil der Schaden 
für Cortés, der die Expedition vorbereitet hatte, aber groß wäre, sollte ihm 
sein Vorhaben dennoch gewährt werden.38 Ob die Krone andernfalls einen 
etwaigen Alleingang Cortés’ fürchtete oder sie sich weitere Reichtümer er-
hoffte, ist unergründlich. Jedenfalls ist nicht allein auffällig, dass hier trotz 
der Furcht vor Territoriumsverlust die Expansion weiter gefördert wurde, 
sondern wie dies geschah. Neben der Kapitulation für Cortés verfügte die 
Krone, dass denjenigen, die sich der Expedition anschlossen, ihre Encomien-
das in Neuspanien nicht weggenommen werden dürften.39 Damit sich die 
Konquistadoren auf weitere Expeditionen einließen, musste ihnen in diesem 
Fall also der Erhalt des bisher Erreichten zugesichert werden. Genügend ge-
genteilige Fälle sind überliefert – und wurden weiter oben erwähnt –, in de-
nen Cortés oder die Audiencia Encomiendas von Konquistadoren in deren 

	 36	DC 1, S. 86–90. Bereits mittelalterliche Fueros schrieben denjenigen, die zur Stadtver-
teidigung zurückblieben, während die anderen Männer Beutezüge unternahmen, einen 
Anteil zu. Mena García, Oro, S. 327.

	 37	AGI, Just. 1005, n. 3, r. 1, f. 6v–7r, 17v, Prozess v. Fr. de Montejo v. 1532–33.
	 38	AGI, Indif. 737, n. 5, f. 1r–2v, Consulta des Indienrats v. 1529.
	 39	AGI, Méx. 1088, L. 1, f. 129r–130r, Real Cédula v. 13. Dez. 1529; AGI, Indif. 415, L. 1, 

f. 109v–115r, Kapitulation f. Cortés v. 27. Okt. 1529.
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Abwesenheit an Dritte weitergaben. Cortés wurde sogar vorgeworfen, dass 
er den besonders fähigen Konquistadoren die Encomiendas absichtlich wie-
der wegnahm, um ihnen keinen Grund zu geben, sesshaft zu werden und sie 
für neue Expeditionen mobilisieren zu können.40 Insofern konnten sowohl 
die Zusicherung als auch die Konfiszierung von Encomiendas die Expansion 
dynamisieren.

Diese gleichzeitige Push- und Pull-Logik funktionierte bei anderer Beute 
wie bei versklavten Indios oder Edelmetallen ähnlich. Wurden sie an einem 
eroberten Ort nicht oder nur in – aus Sicht der Konquistadoren – unbe-
friedigendem Maße verteilt, wirkte dies als Push-Faktor zu weiteren Erobe-
rungszügen.41 Bevorzugt zielten diese auf einen Ort, wo die am Ausgangs-
punkt untersagte oder enttäuschend geringe Beute nun (in größerem Maße) 
ausgehändigt werden sollte und somit einen anziehenden Effekt hatte. Von 
der Enttäuschung über unerfüllte Erwartungen bzw. zu geringe Beuteanteile 
zeugt auch der eingangs erwähnte Brief von Jerónimo López. Dieser warnte 
die Krone 1534 nicht nur, dass sich Neuspanien entvölkern würde, weil die 
zweite Audiencia in Mexiko-Stadt keine bzw. zu wenige Encomiendas ver-
teilt habe und verlockende Nachrichten von unbeschreiblichem Reichtum 
aus Peru kämen. Er empörte sich darüber hinaus, dass

ein Großteil derer, die in der Eroberung dieses Landes gearbeitet und Ihrer Majestät 
gedient haben, arm und elend sind, ohne jemanden [= anvertraute Indios, V. H.] zu 
haben, der ihnen etwas zu Essen gebe. Und diejenigen, die, ohne in der Eroberung 
gedient zu haben, später gekommen sind, haben die sehr großen Repartimientos und 
leben in Wohlstand. Und wir, die wir das Land in Ihrer Gunst gewonnen haben, ha-
ben bis jetzt nur geweint.42

	 40	»el dicho marques del valle sienpre que mandava hazer las dichas entradas a todos los 
soldados e capitanes que en ellas yvan a los que tenyan yndios de rrepartimiento en esta 
nueva espana a algunos de ellos quales que savian que heran buenos honbres para la guer-
ra les quitava los tales yndios que les avia encomendo [sic] porque no tubiesen ocasion 
de dexar las tales jornadas que yvan a hazer e se bolviesen a esta dicha ciudad de nueva 
espana«, AGI, Just. 336, n. 2, f. 42v, Zeugenaussage v. Antonio de Villarroel v. 23. Sept. 
1565. Himmerich y Valencia behauptete, dass es sich nicht lohnte, sich von seiner Enco-
mienda wegzubewegen, weil die Anciennität wichtig gewesen sei. Dem widersprechen 
seine eigenen Zahlen, vgl. Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 55, 87.

	 41	Für den mobilisierenden Effekt der Aussicht auf Indios als Beute vgl. Kap. 1.3.4.
	 42	»por la mayor parte, los que trabajaron y sirvieron en la conquista desta tierra a vuestra 

majestad están pobres e míseros sin tener quien les dé de comer e los que después vinie-
ron sin lo haber servido tienen los repartimientos muy largos y viven en prosperidad y los 
que ganamos la tierra con el favor de vuestra majestad hemos llorado hasta agora«, Brief 
v. Jerónimo López an Karl V. v. 10. Febr. 1534, zit. nach ENE 3, S. 132–135, hier 132.
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Viele Enttäuschte würden daher über Guatemala nach Peru gehen, wodurch 
das eroberte Land und die schwindende spanische durch die überwiegend 
indigene Bevölkerung gefährdet würden. Hier wird abermals die Erwartung 
deutlich, dass entsprechend dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit die ers-
ten Konquistadoren besser belohnt werden müssten als die anderen. Im Kern 
zeigt dieses Beispiel, wie stark die Beute und ihre Verteilung – ob verspro-
chen oder erwartet, ob ausgeführt oder versagt – die Dynamik der Conquista 
beeinflussten.

Enttäuschend geringe Beuteanteile, die nicht zum Ausstieg aus dem 
Kriegsgeschäft reichten, waren für das Gros der gemeinen spanischen Kon-
quistadoren der Normalfall. Für die Eroberung von Tenochtitlan und Neu-
spanien finden sich deshalb in den Dienst- und Verdienstberichten beein-
druckende Itinerare der vielen Stationen, wo die Konquistadoren überall 
gewesen waren. Diese Orte reichen von Afrika, Italien, den Großen An-
tillen über Mexiko-Stadt und Neuspanien, Honduras und Guatemala bis 
nach Peru, Chile sowie auf die Gewürzinseln und die Philippinen.43 Ein Bei-
spiel eines besonders weitgereisten Konquistadors liefert Diego Marmolejo, 
der vor seiner Ankunft in Neuspanien in Nordafrika kämpfte. Seinem Leis-
tungsbericht zufolge diente er seit seinem 18. Lebensjahr: zuerst unter Gon-
zalo Mariño in Melilla, wo er in Cazaza über fünf Jahre gegen die Mauren 
kämpfte, danach ging er nach Oran und beteiligte sich am Krieg gegen Bar-
barossa in Tremecen (Tlemcen). Weil die Eroberung von Algier scheiterte, 
gelangte er nach Ibiza und angeblich noch vor dem Fall Tenochtitlans nach 
Mexico. Dort beteiligte er sich unter Gonzalo de Sandoval an der Eroberung 
von Tustepec und unter Rodrigo de Rangel an jener von Zapotecas.44 Ein 
anderes Beispiel ist Gómez de Alvarado. Er ging mit Cortés von Kuba nach 
Neuspanien und zog unter seinem Bruder Pedro nach Tututepec und gegen 
die Chontales. 1534 kam er erst nach der Beuteverteilung von Cajamarca in 
Peru an, daher zog er gegen die Araukaner auf heute chilenischem Gebiet 
und kämpfte danach an der Seite von Almagro erneut in Peru. Anschließend 

	 43	Vgl. die Angaben in den jeweiligen informaciones de méritos y servicios unter AGI, 
Patr. 50–168. Weiterführend vgl. Córdoba Ochoa, Guerra.

	 44	Er verfasste 1533 seine persönliche IMS in Veracruz und beteiligte sich 1541 an der kol-
lektiven IMS von Francisco Téllez. Ihm waren Ozumacintla und Tlatectla als Enco-
mienda zugeteilt, die 1564 als »muy pocas« eingestuft wurden. AGI, Patr. 55, n. 1, r. 3, 
f. 1v–2r; die einleitende relación ist ediert in ENE 3, S. 35–37; vgl. zudem Grunberg, 
Dictionnaire, S. 169.
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ging er zur Eroberung nach Chachapoyas, nachdem ihm Pizarro mehrmals 
seine Encomiendas wieder weggenommen hatte.45

Statt weiterzuziehen, kehrten Konquistadoren in seltenen Fällen zurück 
in ihre Herkunftsorte. In Cajamarca fielen die Anteile absolut gesehen aus-
nahmsweise so lukrativ aus, dass viele der 168 beteiligten Spanier mit dem 
mobilen Reichtum zurück nach Spanien ziehen wollten. Pizarro bremste 
diese Dynamik mit einem einjährigen Ausreiseverbot, um den Exodus zu 
unterbinden, der sonst den bis dahin erreichten Eroberungserfolg gefährdet 
hätte. Nur einer Delegation von 13 Mann, vor allem der Alten und Schwa-
chen, erlaubte Pizarro, nach Spanien zurückzukehren, um der Krone vom 
Erfolg zu berichten und den königlichen Fünften zu überbringen. Erst im 
Juli 1534 – als das Land unterworfen schien und ihre Forderungen nach En-
comiendas und weiteren Entlohnungen lauter wurden – gestattete Pizarro 
seinen Männern, nach Spanien aufzubrechen. Circa 61 der 168 Konquis-
tadoren, die in Cajamarca dabei waren, verließen Peru, was zusammen mit 
den 13 Mann der ersten Delegation insgesamt 74 ergibt – also 44 Prozent.46 
Während zu kleine Anteile zum Weitermachen zwangen, erlaubten große 
Beuteanteile bei materieller Saturiertheit den Ausstieg aus dem Konquista-
dorengeschäft. Im Falle der Heimkehr erzeugte das keine Eroberung, son-
dern stellte lediglich eine Plünderung dar, die also nicht langfristig expansiv, 
aber auch nur die Ausnahme war.

Die individuellen Beweggründe, an einem Ort zu bleiben, weiterzu-
ziehen oder zurückzukehren, waren kaum je monokausal und lassen sich 
nur ansatzweise eruieren. Die Konquistadoren entschieden nicht allein auf-
grund ihrer materiellen Ressourcen, sondern unter anderem aufgrund so-
zialer Zwänge, ob sie nach Spanien zurückkehrten oder nicht. Francisco de 
Meza Matamoros schrieb seiner Frau 1586 aus Lima, dass die Männer aus 
Kastilien nicht ohne Geld – im Sinne von Reichtum – dorthin zurückkeh-
ren konnten, weil sie sonst von allen verhöhnt würden. Er wolle jedenfalls 
nicht arm nach Kastilien gehen, weshalb er seine Frau bat, zu ihm nach Peru 
zu kommen.47 Das Beispiel stammt zwar von keinem Konquistador der ers-

	 45	Grunberg, Dictionnaire, S. 37.
	 46	Lockhart zeigte, dass je 66 Konquistadoren in Spanien und in Las Indias starben – bei 

36 unbekannten Fällen. Es fällt auf, dass von den berittenen Konquistadoren doppelt 
so viele in Spanien wie in Las Indias verstarben (40:19), während das Verhältnis bei den 
conquistadores a pie umgekehrt ausfiel (26:47), weil sich Letztere die Rückkehr nicht leis-
ten konnten. Lockhart, Men, S. 19, 44–52, 189.

	 47	»los hombres que vienen a esta tierra no pueden ir a Castilla sin plata, porque les afren-
tarán todo el mundo. […] yo no quería ir a Castilla pobre, porque yo no iré allá sin pla-
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ten Stunde, dennoch verweist es auf einen wichtigen Punkt: Der Erfolgs-
druck der Spanier, der sich kaum messen lässt, machte die Rückkehr nach 
Europa für die meisten unattraktiv.48 Bernard Grunberg zufolge seien nur 
neun und somit unter einem halben Prozent (0,4 Prozent) der ursprünglich 
2.099 ›Ersten Konquistadoren‹ Mexikos zurück nach Spanien gegangen, da-
runter drei reich gewordene ehemalige Amtmänner und ein Kranker.49 Von 
den 766 identifizierten Konquistadoren, die bei der Land- und Encomien-
da-Verteilung von 1522 noch am Leben waren, belegte er für 646 von ihnen 
ihre geografische Endstation. Demnach blieben mindestens 83,2 Prozent der 
Überlebenden langfristig in Spanisch-Amerika, was für die Eroberung und 
Etablierung der Kolonialherrschaft fundamental war.50

Von den in Neuspanien bleibenden Konquistadoren ließ sich nach der 
Eroberung mehr als die Hälfte in Mexiko-Stadt nieder. Viele Spanier be-
vorzugten diese Stadt gegenüber den neu gegründeten Siedlungen, sei es aus 
Schutz-, Versorgungs- oder anderen Motiven. Cortés musste ihnen deshalb 
zur Förderung der Kolonisierung vorschreiben, mindestens acht Jahre am 
neuen Ort zu siedeln, bevor sie nach Mexiko-Stadt zurückkehren durften.51 
Weitere Faktoren wie Arbeitsmarkt und Klima spielten ebenfalls eine Rolle, 
denn bei der Wahl der Siedlungsorte lassen sich Grunbergs Statistiken zufol-
ge klimatische Vorlieben und berufliche Tendenzen erkennen: Zimmerleute 
lockte es zu den Häfen an der Ostküste wie Zacatulas, wo sie im Schiffbau 
für die Erkundung des Südmeeres und der Gewürzinseln arbeiten konnten. 
In Veracruz ließen sich besonders viele Händler nieder, die auf der Handels-

ta.« Zit. nach Otte, Cartas, S. 415f. Meza war kein Konquistador der ersten Stunde, be-
hauptete aber, an Entradas teilgenommen zu haben. AGI, Contr. 5230, n. 4, r. 7, f. 1r–3v; 
AGI, Indif. 2101, n. 54, f. 1r–6r.

	 48	Der reich gewordene Anführer Diego de Ordaz genoss hingegen sein gewonnenes 
Ansehen in Sevilla, bevor er erneut in die Neue Welt aufbrach. Otte/Bernal, Sevilla, 
S. 239f. Zur Korrespondenz spanischer Emigranten vgl. neben Ottes Edition Stangl, 
Authentizität.

	 49	Grunberg, Univers, S. 135; AGI, Patr. 54, n. 5, r. 1, IMS Pedro González de Nájera 
v. 1526.

	 50	533 (69,6 Prozent) in Neuspanien, 99 (12,9 Prozent) in der Region, 5 (0,7 Prozent) in 
Peru u. 9 (1,2 Prozent) in Spanien. Von den außerhalb Neuspaniens sesshaft geworde-
nen Konquistadoren waren 46 (6 Prozent) in Guatemala, 27 (3,5 Prozent) in Kuba, 20 
(2,6 Prozent) in Chiapas und 6 (0,8 Prozent) auf Hispaniola. Trotz einzelner Fehler vgl. 
weiterführend zur Besiedlung und die statistische Dominanz der Andalusier belegend 
Boyd-Bowman, Patterns; Boyd-Bowman, Indice.

	 51	Grunberg, Univers, S. 135f.
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route zwischen Tenochtitlan und der Metropole ihre Geschäfte machten.52 
Daran wird erkennbar, dass Handwerker und Händler, die zugleich als Kon-
quistadoren dienten, gegenüber jenen ohne weitere berufliche Qualifikatio-
nen weniger auf Beute angewiesen waren. Mit Ausnahme der Hafenstädte 
mieden die Spanier die tiefer gelegenen, ungewohnt heißfeuchten Gegen-
den, in denen Malaria verbreitet war – außer die Siedler erhofften sich gerade 
dort bessere Encomiendas wie in Chiapas oder Guatemala.53

Daraus lässt sich schließen, dass zahlreiche Faktoren die geografische 
Mobilität der Konquistadoren beeinflussten. Neben familiären und weite-
ren Banden aus der Heimat sowie situativen Loyalitäten oder Abhängigkei-
ten innerhalb der Gruppe war die Marktlogik besonders bestimmend: Die 
Konquistadoren zogen meist dort hin und ließen sich am Ende dort nieder, 
wo sie eine Einnahmemöglichkeit bzw. ein Auskommen hatten oder zu ha-
ben glaubten. Den Siedlungsort der Konquistadoren determinierte somit oft 
die Verteilung von Land und Encomiendas. Gegenüber der mobilen Beu-
te banden die Encomiendas die Konquistadoren ökonomisch an die Neue 
Welt, weil der Großteil der aus ihnen gewonnenen Güter wie Mais, Bohnen, 
Tücher etc. außerhalb der Region keinen ausreichenden Absatzmarkt fand. 
Die Ausfuhr versklavter Indios war verboten und die Arbeitsdienste der an-
vertrauten Indios waren auf einen beschränkten Umkreis des Herkunftsor-
tes der Indios begrenzt. Bergbau und Landwirtschaft bzw. Zuckerplantagen 
sollten universale Handelsgüter erzeugen, erforderten aber vorerst, dass die 
Konquistadoren sesshaft wurden. Um die Expansion anzutreiben oder zu 
bremsen bzw. die Kolonisierung zu fördern, bot die Verteilung mobiler Beu-
te und Encomiendas folglich ein wirkmächtiges und flexibles Instrument. 
Sie bescherte den Anführern Mittel für neue Eroberungszüge, während die 
unteren Ränge durch die kleineren Anteile oft materiell abhängig blieben 
und weitermachen mussten.

	 52	AGN, HJ 479, leg. 271, exp. 11, f. 5r–6r, Tarifvorgaben v. Cortés f. Gaststätten, ca. 1524.
	 53	Grunberg, Univers, S. 130. Die mythische Klimatheorie, dass in den heißen Gebieten – 

also zwischen den Wendekreisen – große Goldvorkommen zu finden seien, überzeugte 
bei besserem Kenntnisstand offensichtlich nicht. Wey Gómez behauptete, dass Kolum-
bus aufgrund dieser Klimatheorie auf seinen zweiten bis vierten Reisen immer weiter 
südlich gesegelt sei. Vgl. Wey Gómez, Tropics, besonders S. 42.
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2.3.2	Conquista-Karrieren. Soziale Mobilität der 
Konquistadoren

Anhand der behandelten Listen der Beuteverteilungen ließ sich bereits able-
sen, an wen die Beute ging. Die Verteilungsgerechtigkeit wurde entlang der 
militärischen Ränge weitgehend eingehalten, weshalb sich die materiellen 
Besitzverhältnisse in der Gruppe proportional verbesserten und die sozia-
le Stellung des Einzelnen gruppenintern kurzfristig unverändert blieb bzw. 
die sozioökonomische Hierarchie gefestigt wurde. Ein berittener Konquis-
tador besaß unmittelbar nach einem Beutezug in der Regel weiterhin we-
niger als ein Anführer und mehr als ein unberittener Konquistador. Mittel-
bar konnten sich die sozialen Positionen jedoch verändern. Letzterer kaufte 
mit den gewonnenen Mitteln etwa ein Pferd oder bessere Waffen und er-
langte dadurch eine bessere Stellung in der Gemeinschaft. Ein Reiter konn-
te womöglich mehr Leute um sich scharen und zu einem Anführer werden, 
während ein Anführer im Stande war, mit dem Gewonnenen eine eigene 
Expedition auszustatten und zum Generalkapitän zu werden. Die Beute-
verteilung konnte eine vertikale Dynamik auslösen, die für gewöhnlich ne-
ben der ökonomisch verbesserten Position der Beteiligten einer politischen 
Sanktionierung bedurfte, deren Aushandlungsverfahren ich oben schon an-
gesprochen habe und im dritten Teil der Arbeit vertiefe. Hier soll nun das 
Spektrum der durch die Beuteverteilung dynamisierten sozialen Mobilität 
skizziert werden.

Die Anführer aus Neuspanien, die im Verlauf der Conquista eine eigene 
Kapitulation von der Krone erhielten, wurden oben schon genannt. James 
Lockhart zufolge konsolidierte Francisco Pizarro mit der Beuteverteilung in 
Cajamarca seine gruppeninterne Machtposition, indem er den zuvor privile-
gierten Anführern, Cristóbal de Mena, Juan de Salcedo, Hernando de Soto 
und Sebastián de Benalcázar, mit relativ kleinen Anteilen zu verstehen gab, 
dass sie sich mit zweitrangigen Positionen zufriedenzugeben oder weiterzu-
ziehen hatten. In dieser Konkurrenz und dem verdeckt ausgeführten Ver-
drängungskampf zwischen den Anführern sah Lockhart einen Grund für 
die rasche Expansion und Eroberung im heute südamerikanischen Raum.54 
Cortés ernannte im Verlauf der Eroberung Mexikos nach der verlustreichen 
Flucht aus Tenochtitlan vom 30. Juni 1520 in Tepeaca und nach dem Fall Te-
nochtitlans in Coyoacan neue Anführer. Die wichtigsten von ihnen versuch-

	 54	Lockhart, Men, S. 85.
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te er an sich zu binden, indem er sie wie erwähnt unautorisiert zu Rittern 
schlug, wofür er in der Amtsführungsprüfung kritisiert wurde.55 Zudem er-
nannte er die Stadträte, Wachmänner und weitere Amtleute. In seiner Amts-
führungsprüfung wurde ihm von seinen Gegnern vorgeworfen, er habe ein-
zelne Anführer weniger deshalb befördert, weil sie militärisch herausragende 
Fähigkeiten besaßen, als vielmehr weil sie mit Cortés befreundet oder ver-
wandt waren.56 Überdeutlich war dies bei seinen Cousins, Francisco Cortés, 
Francisco de las Casas und Rodrigo de Paz, die erst nach der Eroberung Te-
nochtitlans nach Neuspanien kamen, wo Cortés sie dennoch mit Ehren aus-
stattete: Francisco Cortés zog als Anführer nach Colima, Las Casas führte die 
Strafexpedition gegen Olid in Honduras an und Paz wurde Ratsmitglied und 
Cortés’ Sekretär.57 So stärkte Cortés seine Machtposition, indem er ihm er-
gebene Leute zu Anführern und Amtmännern machte und die überlebenden 
ersten Anführer Alonso de Ávila, Francisco de Montejo und Diego de Ordaz 
mit dem Gold wie erwähnt nach Spanien zurückschickte.

Vom unberittenen Konquistador zum Reiter stieg anfangs nur eine be-
schränkte Zahl auf. Gründe dafür waren die limitierte Verfügbarkeit von 
Pferden und das Vorrecht der Adligen, Pferde zu reiten.58 Gerade wegen die-
ser Verknüpfung mit dem sozialen Status waren im Verlauf der Conquista 
die meisten Spanier darauf erpicht, sich ein Pferd zu besorgen und es zu 
unterhalten. Zwar brachte es während der Raubzüge bekanntlich größere 
Beuteanteile ein, aber vor allem gehörte es zu den Kriterien, die es zu er-
füllen galt, um den Status eines Hidalgos zu bekommen bzw. für sich zu 
beanspruchen.59

	 55	AGI, Just. 220, n. 1, f. 525v–541v, ediert in DC 2, S. 115.
	 56	Zum Beispiel die Ernennungen von Juan Rodríguez de Villafuerte, Francisco de las Ca-

sas oder den Brüdern Luis und Juan de la Torre, die alle Cortés’ Freunde, Verwandte 
oder Diener waren. López Rayón, Sumario, S. 144f.

	 57	Vgl. Instruktion v. Cortés an Francisco Cortés v. 1524, ediert in DC 1, S. 310–315; Brief 
v. Cortés an Fr. Cortés v. 1524, ediert in DC 1, S. 316–318; Thomas, Who, S. 354f., 372.

	 58	ENE 14, S. 195, IMS Juan de Mansilla v. 1525, mit dem Hinweis, dass während der Con-
quista alles sehr teuer war, auch die Pferde: »serví a su magestad todo este tiempo e a 
mi costa y en todos estos tiempos valieron todas las cosas muy caras ansí armas como 
caballos e bastimentos e todas las cosas porque llegó a valer un caballo mil pesos de oro 
e las herraduras a peso de plata«. Nach den anfänglich nur 16 Pferden brachten div. Ex-
peditionen Pferde ins Land, wie z. B. Diego Halcón, der 20 mitführte. AGI, Méx. 203, 
n. 10, f. 1r, IMS Diego Halcón v. 1531. Weiterführend neuerdings Dubon, Chevaux.

	 59	Vgl. die sehr häufigen Bekundungen in den IMS, dass man mit seinen Waffen und sei-
nem Pferd gedient habe: »con mis armas e cavallo«, AGI, Patr. 54, n. 6, r. 1, f. 2v, IMS 
Francisco Granada v. 1529; »compré un caballo e una yegua […] fuí en compañía del ca-
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Der Hidalgo-Status befreite zudem von der Steuerplicht. Umgekehrt 
mussten Konquistadoren, die sich als Hidalgos ausgaben, nachweisen, dass 
sie keine Steuern zu zahlen hatten. Die Zuteilung von Encomiendas – um 
nun den Beobachtungsrahmen von der unmittelbaren Beuteverteilung auf 
die ›anvertrauten‹ Indios zu erweitern – genoss unter anderem deshalb be-
sondere Beliebtheit, weil sie den Encomendero zum Steuerempfänger statt 
-zahler machten. Außerdem reinvestierten die Konquistadoren ihre Enco-
mienda-Einnahmen in Bergbau und Plantagenwirtschaft. Diese Reinvesti-
tionen gaben den Betreibern ein Argument, mit dem sie der Krone gegen-
über den Einsatz und die Einfuhr von Sklaven rechtfertigten.60 Der Bau von 
Zuckermühlen und der Betrieb von Minen lockten aber nicht nur als lukra-
tive Geschäfte. Dank dem Besitz von versklavten Schwarzafrikanern und zu-
geteilten Encomiendas mussten die Ex-Konquistadoren und Siedler keine 
körperliche Arbeit verrichten. Diese war beim spanischen Adel verpönt, wes-
halb die Befreiung davon für Nichtadlige ein wichtiger Schritt war, um den 
Adelsstatus für sich zu beanspruchen bzw. ihn zu behaupten. Wie sie das er-
reichten, wird im letzten Teil der Arbeit behandelt. Hier ist festzuhalten, dass 
die Beuteverteilung im weiteren Sinne die soziale Mobilität dynamisierte. 
Die materiellen Erträge, welche die Konquistadoren in einem ersten Schritt 
aus der mobilen Beute, in einem zweiten aus den Arbeitsdiensten und Tri-
butabgaben aus den Encomiendas sowie gegebenenfalls in einem dritten 
Schritt aus den Minen-, Plantagen- und Handelsgeschäften erhielten, schu-
fen die ökonomische Grundlage für den sozialen Aufstieg.

Vertikalen Abstieg erlitten hingegen die wenigsten in unmittelbarer Ver-
bindung mit der Beuteverteilung, höchstens ex negativo, wenn Leute bei Be-
förderungen übergangen wurden. Das heißt aber nicht, dass niemand ab-
stieg, denn Konquistadoren konnten am Ende einer Expedition aus ihren 
Ämtern enthoben, durch den Verlust des Pferdes zum unberittenen Kon-
quistador oder durch ungenügende Beuteanteile zum Schuldner und so-
mit materiell abhängig werden.61 Letzteres verursachte am häufigsten eine 

pitán Pedro de Alvarado con mis armas e caballo«, zit. nach ENE 14, S. 195, IMS Juan 
de Mansilla v. 1525.

	 60	ENE 6, S. 7–9, Brief v. Andrés de Tapia an lic. Chávez v. 11. März 1550. In den Orden-
anzas von Philipp II. v. 1573 wurde das Enteignungsverbot von Zuckermühlen- und 
Sklavenbesitzern festgeschrieben. León Pinelo, Recopilación, Bd. 2, S. 1756.

	 61	Für Beispiele verarmter Konquistadoren vgl. Grunberg, Univers, S. 75–79. Grunberg 
deutet die Conquista für die Mehrheit der Konquistadoren als ökonomischen Misser-
folg. Der Topos der Armut muss aber als solcher in den Supplikationsdiskurs eingebettet 
werden, was ich im dritten Teil der Arbeit vertiefe.
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Schlechterstellung, die aber relativ zu den restlichen Konquistadoren zu be-
trachten ist. Geriet die ganze Gruppe durch zu kleine Beuteanteile in ein 
Schuldenverhältnis, wie bei der Beuteverteilung von Nicaragua, fiel der in-
dividuell gefühlte ›Abstieg‹ geringer aus, als wenn ein Teil der Gruppe gleich-
zeitig materiell deutlich bessergestellt wurde und sich durch die Beute- und 
Encomienda-Verteilung Pferde, seidene Kleidung oder die Befreiung von 
körperlicher Arbeit leisten konnte.62 Die ursprünglich materielle Benachtei-
ligung wirkte sich dann als sozialer Abstieg aus.

Über die Allüren der ›neureichen‹ Spanier beklagte sich der Buchhal-
ter Rodrigo de Albornoz zum Ende seines erwähnten Berichts vom 15. De-
zember 1525 an Karl V.: Die Spanier hätten früher noch als Hirten, Land-
wirte und in den Minen gearbeitet, aber seit der Einfuhr von Seide führten 
sich alle auf wie Adlige, lehnten die Arbeit ab und erwarteten, dass ihnen 
die Krone Indios zuteile.63 Mit der erhöhten Kaufkraft der Konquistadoren 
und ihrem oft neuen sozialen Status oder zumindest dem entsprechenden 
Habitus wuchs die Nachfrage nach europäischen Statussymbolen, wodurch 
sich – der These Bernd Hausbergers zufolge – ein Markt für Seide etc. in 
Spanisch-Amerika entwickelte.64 So dynamisierte die Verteilung von Beute 
im weiteren Sinn die soziale Mobilität und eröffnete, wie nun zu vertiefen 
ist, neue Handelsräume.

2.3.3	Reinvestierte Beute. Mikrokoloniale materielle Dynamik

Verfolgt man die Spuren der materiellen Beute, zeichnen sich anhand der 
Weiterverwendung und Investitionen der Beute die Dynamiken der Expan-
sion und des empire building ab. Während in der Forschung primär aus euro-
zentrischer oder makroökonomischer Perspektive die Gold- und Silberliefe-
rungen nach Europa oder Asien beleuchtet wurden, interessieren hier zuerst 

	 62	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 12r–v. Juan de Cuellar bezeugte Unmut gegen Cortés auf-
grund geringer Beuteanteile für die Konquistadoren: »el dicho don hernando tenia los 
mejores repartimientos de esta nueva españa como es notorio e que podia satisfazer de 
lo que tenia a las personas que con el pasaron syn que diera lugar a que se quexaran de el 
e a el le quedara bien largo repartimiento«, AGN, HJ 526, leg. 293, exp. 146, f. 17v–18r, 
Cortés vs. J. Nuñez Sedeño v. 1531.

	 63	Vgl. CDIAO 13, S. 45–84.
	 64	Hausberger/Ibarra, Oro, S. 21f.
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die Wirtschaftsdynamiken in ›mikrokolonialer Dimension‹ – wie Nestor Mi-
randa den auf Spanisch-Amerika begrenzten Raum nannte.65 So lautet meine 
Frage: Wozu wurden die erbeuteten Güter verwendet und was bewirkten sie?

Wie die Einnahmen aus früheren Eroberungen für die Ausrüstung und 
Durchführung weiterer Expeditionen verwendet wurden, wird aus den 
Rechnungsbüchern der königlichen Buchhalter ersichtlich. Der Schatzmeis-
ter Diego de Soto überreichte Cortés aus den Edelmetallschmelzungen vom 
Mai 1522 bis Juli 1523 rund 62.235 Pesos für neue Eroberungszüge. Cortés 
investierte sie in die Expeditionen nach Michoacán, Zacatula, Coliman, Ci-
guatan sowie in die Provinzen der Huastecas und Zapotecas. Außerdem rüs-
tete er damit fünf Schiffe mit 400 Spaniern – und einer verschwiegenen Zahl 
an Indio-Konquistadoren – aus, die er nach Cabo de Higueras zur Eroberung 
und Besiedlung von Honduras schickte. Schließlich finanzierte er Pedro de 
Alvarado, der mit ebenfalls 400 Spaniern entlang der Pazifikküste in die Pro-
vinzen Utlatlan, Xicalango und weiteren in Cabo de Higueras vordrang.66 In 
der Amtsführungsprüfung von 1529 wurde Cortés vorgeworfen, dieses Geld 
aus der Staatskasse gestohlen zu haben, wogegen ihn sein Prozessvertreter 
García de Llerena verteidigte, Cortés habe es rechtmäßig vom Schatzmeister 
für die Kosten der Conquista-Züge entliehen.67 Die bekanntere Reinvestition 
in neue Expansionsunternehmen von Cortés ist jene für die Expedition zu 
den Molukken unter seinem Cousin Álvaro Saavedra de Cerón. Nachdem er 
davor gescheiterte Entdeckungsversuche entlang der neuspanischen Pazifik-
küste unternommen hatte, behauptete er, 40.251 Pesos und 12 Tomines für 
die Armada zu den Gewürzinseln ausgegeben zu haben.68 Die Auflistung 
der Kosten für dieses Unterfangen enthält unter anderem Federschmuck, 
der zum Handeln mitgenommen wurde. Dies betrachteten der Cortés-Bio-
graf José Luis Martínez als bemerkenswert und die Kunsthistorikerin Ales-
sandra Russo als Neuheit, weil die Handelsware aus Neuspanien stammte.69 
Mir scheint es zudem besonders, weil die regionale Taxonomie übernommen 
bzw. (aus-)genutzt wurde, indem die Spanier die für sie wertlose Beute und 
Geschenke als Handelsgüter kapitalisierten. Die Ressourcen schöpfte Cortés 

	 65	Miranda Ontaneda, Klientelismus, S. 10.
	 66	AGI, Cont. 657, n. 2, f. 19r, Buchungsprüfung v. Diego de Soto, 1522–24.
	 67	DC 2, S. 181. Zu Cortés’ eigener Rechtfertigung vgl. 4. Brief an Karl V. v. 15. Okt. 1524, 

Cortés, Cartas, S. 327f.
	 68	Vgl. AGN, HJ 438, 1, f. 7v–20v, Bericht v. Cortés’ Ausgaben f. die Armada v. Saavedra 

Cerón v. ca. 1528, ediert in DC 1, S. 491–503.
	 69	Russo, Objects, S. 245.
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zum einen aus seinen Encomiendas, zum anderen hatte er die aus der Er-
oberung gewonnenen Mittel diversifiziert in Minen, Land- und Plantagen-
wirtschaft, Vieh- und Pferdezucht, Mühlen- und Häuserbau, Waffen- und 
Warenimporte und in Gewerbe investiert.70

Die Beute wurde nicht immer direkt in den nächsten Raubzug inves-
tiert. Oft gründeten die Konquistadoren zu zweit Unternehmen (compañías) 
zur Goldgewinnung oder zu diversem Handel. Aus den daraus gewonnenen 
Mitteln wurden weitere Expansionszüge ausgestattet. In Einzelfällen akku-
mulierten Konquistadoren dank der Investitionen in die Encomiendas oder 
den Handel genügend Ressourcen, um sogar eigene Expeditionen auszurüs-
ten. Beispielsweise finanzierte der frühere Anführer unter Cortés, Diego de 
Ordaz, bekanntermaßen die Expedition zum Cabo de la Vela als Capitulante 
mit 12.000 Golddukaten aus seiner Encomienda in Neuspanien.71

Diesen Selbstantriebsmechanismus der Conquista richteten schon die 
Kapitulationen vertraglich so ein. Wie im Kapitel zur Kontraktualistik der 
Conquista bereits dargestellt, hatten die Beteiligten einer Expedition in die 
Neue Welt aus den dort akquirierten Ressourcen belohnt zu werden.72 Um 
diese Belohnung zu steigern, wurden die Mittel reinvestiert, womit entweder 
die Expansion durch Beutezüge in neue geografische Räume vorangetrieben 
wurde oder die Ausbeutungsstrukturen vor Ort etabliert und konsolidiert 
wurden. Neben den Löhnen für die Statthalter und Amtmänner wurden 
auch der Bau kolonialer Institutionen sowie der öffentlichen Infrastruktur 
durch die erbeuteten Ressourcen finanziert bzw. von indigenen Arbeiterko-

	 70	Vgl. die Anweisungen an Fr. de Santa Cruz, seinen Gutsverwalter v. 6. März 1528, DC 1, 
S. 486–490. Weil ihm die Waffenimporte aus Spanien untersagt worden waren, ließ 
Cortés Kupfer, Salpeter und Zinn (aus Taxco) aus den regionalen Minen und Schwefel 
aus dem Vulkan Popocatepetl holen, um selbst Kanonen und Munition zu gießen. Cor-
tés, Cartas, S. 322f. Francisco de Meza hatte schon davor aus dem Vulkan Talmanalco 
Schwefel für das fehlende Schießpulver geholt. AGI, Patr. 55, n. 2, r. 2, f. 2r, IMS Alonso 
Gómez Hidalgo v. 1535.

	 71	AGI, Indif. 416, L. 3, f. 1r–4v, Kapitulation f. Ordaz v. 20. Mai 1530; davor schon Dam-
ler, Imperium, S. 68; u. Kellenbenz, Finanzierung, S. 153, 177f.

	 72	Deutliches Beispiel dafür ist die Kapitulation f. Fr. Pizarro v. 26. Juli 1529. »Otrosí, ha-
zemos merçed al dicho capitán Diego de Almagro de la tenençia de la fortaleza que ay o 
oviere en la dicha çiudad de Tanbez [sic], ques en la dicha provinçia del Pirú, con salario 
de çinco mill maravedís cada un año, con más dozientos mill maravedís en cada un año 
de ayuda de costa, todo pagado de las rrentas de la dicha tierra, […]. E le faremos Ome 
fijodalgo [a Almagro] para que goze de las honrras e preheminençias que los omes fijos-
dalgo pueden y deben gozar en todas las Yndias, yslas e tierra firme del mar Oçeano.« 
AGI, Indif. 415, L. 1, f. 115r–120r.
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lonnen umgesetzt.73 Krone und Kirche unterstützten Projekte mit ›gemein-
schaftlichem Nutzen‹. Mit dem Kirchenzehnt (diezmo) wurden Kirchen er-
richtet und Kleriker unterhalten.74 Aus den Abgaben für die Krone und aus 
ihren Corregimientos sprach die Krone Subventionen für den Bau von Stra-
ßen, Brunnen und Spitälern. Für Letztere erlaubte es die Krone beispielswei-
se, Einnahmen aus dem am Boden zusammengekehrten Goldstaub und aus 
dem Spülwasser der Goldschmelzereien sowie Gelder aus den Bußenkassen 
zu verwenden.75 Indem die Krone genehmigte, dass ein Teil der ihr zustehen-
den Beute in die Löhne ihrer Untertanen und die Infrastruktur floss, förder-
te sie die Etablierung der Kolonialherrschaft.

Neben den königlichen und klerikalen Investitionen trugen besonders 
individuelle Initiativen zur perpetuierten Ausbeutung der eroberten Gebiete 
und ihrer Bewohner bei. Die versklavten Indios und die Encomienda-Tribu-
te investierten die Encomenderos oft in eigene Unternehmen. Damit rüste-
ten sie aber nicht nur neue Eroberungszüge aus, sondern intensivierten die 
Ausbeutung der lokalen Bodenschätze. Allem voran schickten sie Sklaven, 
Arbeiterkolonnen und Nahrungsmittel in die Gold- und später Silberminen 
oder setzten sie in der Plantagen- und Landwirtschaft, Vieh- und Schweine-
zucht ein – in geringerem Maße zudem im Handel und Gewerbe.76 Aus den 
Festlegungen der Art und Höhe der Tribute (tasaciones) geht hervor, dass die 
Indios oft einen Teil der Abgaben direkt zu den Minen zu bringen hatten 
oder selbst darin arbeiten mussten. Die Taxierung vom 8. Juni 1537 schrieb 
zum Beispiel den Indios von Zacualpa vor, dass sie für Pedro de Salcedo 30 
Indios in die Minen von Taxco zu schicken hatten und alle 20 Tage bestimm-

	 73	Karl V. schrieb den frisch ernannten Amtleuten, Schatzmeister Estrada und Buchhalter 
Albornoz, vor, Cortés aus den Einnahmen aus Neuspanien (»de las rentas y provechos 
que nos de la dicha tierra«) jährlich 1.105.000 mrs zu geben, damit dieser die Löhne für 
sich als Gouverneur und Generalkapitän (360.000 mrs) sowie für weitere Leute, wie 
Ärzte, Wachleute und einen Böttcher, bezahlen konnte. Real Cédula v. 15. Okt. 1522, 
ediert in DC 1, S. 257f.

	 74	Vgl. den Sammelband Borges, Iglesia, daraus besonders Escobedo Mansilla, Economía; 
Rivera Pagán, Evangelización; Rivera Pagán, Oro.

	 75	Zum Beispiel in der Kapitulation f. Fr. Pizarro v. 26. Juli 1529, aber für diese Zeit Stan-
dard, vgl. AGI, Indif. 415, L. 1, f. 115r–120r.

	 76	Zahlreiche Belege dafür finden sich in den lokalen Notariatsarchiven wie z. B. der Fall 
von Pedro de Villalobos und Alvaro Maldonado, die am 25. Aug. 1525 vereinbarten, je 
50 Sklaven zu stellen, um diese in einer gemeinsamen Compañía für ein Jahr unter Auf-
sicht eines Minero für sie arbeiten zu lassen. Villalobos lieferte zusätzlich Werkzeuge 
und Maldonado stellte einen Teil der Verpflegung in den Minen. AGNM 1, vol. 52, ficha 
17, f. 17r–18r.
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te Lebensmittel (Mais, Hühner, Salz, Honig, Bohnen etc.) zu deren Unter-
halt direkt in die Minen liefern mussten.77 Durch die Encomiendas wurde 
die Ausbeutung der indigenen Unterschichten nicht nur institutionalisiert, 
sie alimentierten in vielen Fällen zudem ›private‹ Unternehmen zur Ausbeu-
tung der mesoamerikanischen Bodenschätze.

Die Encomiendas waren sowohl für die Ex-Konquistadoren und Siedler 
als auch für die Kolonialherrschaft eminent wichtig. Dies zeigte sich nicht 
zuletzt am bereits angesprochenen langwierigen Abschaffungsprozess, den 
die Krone mit den Leyes Nuevas von 1542/43 initiierte. Wo die Einnahmen 
aus den von einem Kronbeamten verwalteten ›Encomiendas‹ (corregimien-
tos) zur Finanzierung der Kolonialverwaltung nicht ausreichten, nahmen die 
Amtleute die fehlenden Mittel aus den Abgaben der individuellen Edelme-
tallerträgen der Encomenderos.78 Insofern war die Encomienda aus ökono-
mischer Sicht für die Kolonialherrschaft eine konstitutive Institution. Eben-
so war sie dies aus politischer Perspektive, weil über die Encomiendas die 
Herrschaftssphären zwischen den Spaniern und den indigenen Oberhäup-
tern ausgehandelt wurden.79 Die indigene Elite gewährleistete, dass die Spa-
nier die vereinbarten Abgaben aus den Encomiendas erhielten, während sie 
ihre innerethnische Machtposition gegenüber den unteren Schichten vorläu-
fig behalten konnte. Im Gegenzug für politische sowie fiskalische Privilegien 
verwalteten die lokalen Herren die Encomienda-Tribute für die spanischen 
Encomenderos. Diese wiederum sicherten die spanische Hegemonie für die 
Krone, die sich fortan 300 Jahre halten ließ.80

Aus diesem Kapitel lassen sich folgende Erkenntnisse ziehen: Im Unter-
schied zur Beuteverteilung in Cajamarca erhielten die gewöhnlichen Kon-
quistadoren Neuspaniens in keinem überlieferten Fall ausreichende Mittel, 
um damit sogleich wohlhabend nach Spanien zurückzukehren. Vielmehr 
schlossen sich die meisten Konquistadoren neuen Eroberungszügen an, weil 
die kleinen Beuteanteile es den gewöhnlichen Konquistadoren Neuspaniens 
verunmöglichten, ihre Schulden zu tilgen, wodurch sie sich kurzfristig zum 
Weitermachen gezwungen sahen. Einige Anführer akkumulierten ihrerseits 
aus der Beute die Mittel, um neue Conquista-Züge zu lancieren oder zu fi-
nanzieren. Insofern war der Beuteökonomie ein expansives Moment imma-
nent. Den Löwenanteil der Belohnung machten versklavte Indios und meist 

	 77	Miranda, Tributo, S. 203.
	 78	AGI, Cont. 657, n. 2, f. 11r–22v.
	 79	Weiterführend hierzu Miranda, Tributo.
	 80	Pietschmann, Eroberung, S. 19; weiterführend Kahle, Encomienda.
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erst später zugeteilte bzw. anvertraute Indios in Encomiendas aus. Dies schuf 
zwar Siedlungsanreize, doch gleichzeitig investierten viele die Tributabga-
ben und Arbeitsdienste in das Betreiben von Minen und Land- bzw. Plan-
tagewirtschaft, deren Gewinne oft in erneute Eroberungszüge flossen. Daher 
bestanden offensichtlich neue Anreize zum Weiterexpandieren. Neben der 
ökonomischen Einnahmequelle erlaubten Encomiendas den Encomenderos, 
nicht selbst arbeiten zu müssen und dadurch einen sozialen Status zu pfle-
gen, der ihnen in Spanien eventuell verwehrt worden wäre. So führten diese 
Beutemechanismen nicht bloß zu sozialer oder geografischer Mobilität, son-
dern griffen selbst genau deswegen, weil sie damit das Mindset der Konquis-
tadoren bedienten. In der Forschung sind 71 Konquistadoren Neuspaniens 
bekannt, denen der nominelle soziale Aufstieg durch das Ausstellen eines 
Wappenschilds oder das Verleihen eines Titels gelang.81 Meistens schafften 
es aber erst die Nachfahren, den Status der Hidalgos für ihr Geschlecht zu 
erlangen, spätestens nachdem 1573 Philipp II. alle Hauptsiedler (poblado-
res principales) von Las Indias zu Hidalgos erklärte.82 Symbolischer Aufstieg 
in einen der Ritterorden wurde nur einer kleinen Minderheit genehmigt. 
Die Zuteilung oder Konfiszierung von Encomiendas war ein wirkmächtiges 
und flexibles Instrument, um die Dynamik der Conquista zu steuern. Die 
Beuteverteilung führte kurz- bis mittelfristig zu neuen Entradas und mittel- 
bis langfristig zur Institutionalisierung der Ausbeutung spanisch-amerika-
nischer Ressourcen. Damit einher gingen die Kolonisierung der Neuen Welt 
und die Etablierung des transatlantischen bis globalen (Menschen-)Handels.

	 81	Grunberg, Universo, S. 101.
	 82	Recop. 2, lib. 4, tít. 6, ley 6.





2.4	� Staatsbildende Konquistadoren. 
Von der ermächtigenden Funktion  
des Steuerzahlens

30 goldverzierte Lippenpflöcke (bezotes) waren bei der Eroberung Tenoch-
titlans die ersten Beutestücke, die der Schatzmeister Julián de Alderete in 
seinen Büchern registrierte. Von dem am 18. August 1521, also nur fünf Tage 
nach dem Fall Tenochtitlans eingetragenen Schmuck verlangte die Krone 
bei der Rechnungsprüfung sechs Stück als ihren königlichen Fünften. Von 
den ursprünglich sechs Lippenpflöcken, die der Schreiber Francisco de Or-
duña für Alderete der Krone übergeben sollte, erhielt die Krone aber nur 
fünf. Einer verschwand spurlos. Dieses Beispiel entlarvt zwar die Kontroll-
methoden der Krone als lückenhaft. Das überrascht aber weniger als die Tat-
sache, dass die Konquistadoren die Krone überhaupt an der Beute partizi-
pieren ließen. Die Frage lautet daher weder, in wessen Taschen der sechste 
Lippenpflock verschwand noch weshalb das passieren konnte. Es geht nicht 
um Unterschlagung oder um die Unzulänglichkeiten herrschaftlicher Kon-
trolle über Steuern.1 Die Beobachtung, dass die anderen fünf den Weg in 
die königlichen Schatzkisten fanden, führt vielmehr zur Frage, warum die 
Steuerabgabe angesichts mangelnder Kontrolle und vielfältiger Möglichkei-
ten der Korruption trotzdem weitgehend funktionierte. Warum sich also 
ein wesentliches Merkmal vormoderner Staatsbildung trotz widriger Be-
dingungen und abseits etablierter staatlicher Institutionen ausprägte. Statt 
etatistischer und zentralistischer Staatsbildungsmodelle scheinen mir hier 
akteurszentrierte und Bottom-up-Perspektiven als die vielversprechende-
ren Ansätze.2 Was bewog die Konquistadoren zur Kooperation, dank der 
sich die Lieferungen von Edelmetallen aus Spanisch-Amerika nach Sevilla 

	 1	Arndt Brendecke verwies auf die doppelte Herrschaftswirklichkeit in diesen Jahren: 
Die aus dem europäischen Rechts- und Herrschaftsanspruch hervorgehenden Postulate 
wurden aufgrund der weiterbestehenden politischen Strukturen der Indigenen bei der 
Umsetzung stets modifiziert, um Kompromisse mit den lokalen Interessenvertretern 
auszuhandeln. Brendecke, Imperium, S. 171f.

	 2	Allen voran Holenstein, Introduction; u. Bourdieu, État.
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etablieren konnten? Auf welche Umstände trafen die Maßnahmen der Kro-
ne, die darauf zielten, die Beteiligungsansprüche an der Beute durchzuset-
zen? Welche Dynamiken löste das aus und wie beeinflussten diese die Er-
oberungszüge und Conquista insgesamt? Und inwiefern spielte der koloniale 
bzw. distanzherrschaftliche Rahmen eine Rolle? Zur Beantwortung dieser 
Fragen sollen zuerst die Funktionen der Kronbeamten, dann der Prozess der 
Edelmetallschmelze und -prägung und schließlich die Buchführungsprakti-
ken analysiert werden. Dies erlaubt es, die komplexe Verbindung zwischen 
Beute(-Verteilung) und Staatsbildungsprozessen herauszuarbeiten.

2.4.1	Die königlichen Akteure und kolonialen Institutionen

Mindestens ein Kronbeamter (oficial real) hatte den Kapitulationen zufolge 
auf jeder Expedition mitzugehen und die finanziellen Interessen der Kro-
ne zu vertreten, also deren Beuteanteil einzufordern.3 Optimalerweise sah 
die Krone für diese Angelegenheit vier Amtleute vor: einen Schatzmeister 
(tesorero), dem die Schätze bzw. Abgaben anvertraut wurden und der ent-
sprechend die wichtigste Position innehatte; einen Buchhalter (contador), 
der über diese Schätze Buch führen musste; einen ›Tributverwalter‹ (factor), 
der unter anderem die Tribute erhob; sowie einen Aufseher (veedor), der be-
sonders die Schmelzprozesse zu überwachen hatte. Hinzu kamen königli-
che und öffentliche Schreiber (escribanos reales/públicos/de minas), welche die 
meisten der überlieferten Dokumente verfassten und somit grundlegende 
Arbeit leisteten sowie teilweise zugleich als Notare dienten.4 Die Amtleu-

	 3	Ebenso hatten ein oder ab 1526 zwei Kleriker mitzuziehen, um gewissermaßen die 
›geistliche Beute‹ zu sichern. Vgl. Ordenanzas de descubrimientos v. 17. Nov. 1526 z. B. in 
AGI, Indif. 415, L. 1, f. 86v–94v. Um Betrug vorzubeugen und über die Einkünfte infor-
miert zu sein, sandte die Krone ein bis zwei Personen pro Schiff mit, die alle Erträge in 
einem ›Buch‹ (also auf einer Schnur gebündelte Blätter) aufschreiben und die Waren in 
einer Truhe mit zwei Schlössern verstauen sollten: »para que se sepa [la corona] lo que 
asy ovierdes en el dicho viaje e en ello no se pueda haser fraude nin [sic] engaño, nos 
pongamos en cada uno de los dichos navíos una o dos personas que en nuestro nonbre 
[…] esté presente a todo lo que se oviere e rrescatare […] e lo pongan por escripto e fagan 
dello libro, e tengan dello cuenta e rrasón. E lo que se rrescatare e oviere en cada un navío 
se ponga e guarde en arcas çerradas, e en cada una aya dos llaves«, AGI, Indif. 418, L. 1, 
f. 36r–38r; vgl. zudem Kap. 1.2.

	 4	Hier werden die Schreiber aufgrund ihrer schwer zu fassenden Entscheidungskompe-
tenz nur insofern behandelt, als sie die Übertragungsprozesse des königlichen Fünften 
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te sollte man sich aber nicht dem weberschen Idealtypus entsprechend als 
frei von Eigeninteressen vorstellen.5 Es bestand keine klare Dichotomie zwi-
schen Amtmann und Konquistador. Vielmehr handelte es sich bei den Amt-
leuten in der frühen Eroberungsphase um Konquistadoren, denen der An-
führer oder die Gruppe ad hoc zusätzliche Verantwortung und Befugnisse 
übergab. Auch die später direkt von der Krone entsandten Kronbeamten 
unterschieden sich von den Konquistadoren nur insofern, als sie wie der Ge-
neralkapitän von der Krone einen bestimmten Auftrag und einen jährlichen 
Lohn zugesprochen bekamen. Dieser Lohn speiste sich aus Erträgen aus der 
Neuen Welt, wodurch sie mit den Konquistadoren das Interesse an (Beute-)
Einnahmen teilten, obwohl sie de iure vom Encomienda-Besitz ausgeschlos-
sen wurden.6 Nach Bourdieu bildete sich der Staat in erster Linie aus einer 
relativ kleinen Gruppe, die ihre persönlichen Interessen als allgemeine Inte-
ressen der Gemeinschaft tarnte.7 Dieses Phänomen lässt sich in der Conquis-
ta sehr gut beobachten. Bourdieus Modell hilft zu verstehen, wieso Cortés 
die Konstituierung ›staatlicher‹ Instanzen förderte.

Neben den von Kuba aus als Schatzmeister (Gonzalo de Mejía8 und Vas-
co Porcallo de Figueroa9) mitgeschickten Amtsträgern ernannten Cortés und 
seine Compania bei der Gründung des Cabildos in Veracruz 1519 die Stadt-
räte und folgende Amtmänner: als Schatzmeister Alonso de Ávila, als Buch-
halter Alonso de Grado, als Aufseher Rodrigo Álvarez Chico und als factor 
Bernardino Vázquez de Tapia. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt – also nach 
der Lossagung von Velázquez – unautorisierten Expedition wirkt es strate-

explizit beeinflussten. Die frühesten Dokumente aus Neuspanien wurden von verschie-
denen Schreibern in diversen Funktionen verfasst. Als Erster diente 1519 Diego de Go-
doy, vgl. DC 1, S. 85; DC 1, S. 90. Für weitere frühe Schreiber vgl. DC 1, S. 128; DC 1, 
S. 248; u. AGI, Patr. 276, n. 4, r. 25, f. 1r–v. Zur Eigenheit des Amts der amerikanischen 
Schreiber gegenüber jenem in Kastilien siehe Herzog, Mediación.

	 5	Vgl. hierzu Brakensiek, Einleitung, S. 9f.
	 6	»las tales persona o personas [sic, V. H.] en cada uno de los dichos navíos fueren por nue-

stro mandado ganen parte como las otras personas que en el dicho navío fueren.« AGI, 
Indif. 418, L. 1, f. 36r–38r, zit. nach Vas Mingo, Capitulaciones, S. 133.

	 7	Vgl. Bourdieu, État, S. 333–335.
	 8	Mejía (auch Mexía) wurde von Velázquez als Schatzmeister und procurador mayor mit 

Cortés mitgeschickt. Thomas, Who, S. 89f.
	 9	Porcallo war zuvor mit Pedrarias Dávila in Guatemala und half Velázquez, Kuba zu be-

siedeln. Er galt als Kandidat für die Leitung der Expedition, die dann Cortés anvertraut 
wurde, worauf er als Diener von Cortés und Schatzmeister der Expedition teilnahm. 
Zurück auf Kuba erhielt er 1522 von Velázquez 165 Indios zugeteilt und später in Neu-
spanien die halbe Encomienda von Tlacosautitlan. Thomas, Who, S. 226. In AGI, Cont. 
657, n. 1, f. 2r, als erster Schatzmeister vor Julián de Alderete bezeichnet.
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gisch durchdacht, dass Cortés und das Stadtregiment offiziöse Amtmänner 
gewissermaßen ad interim nominierten und die Krone darum baten, offiziel-
le Amtleute aus den Reihen der Konquistadoren zu ernennen.10 Zum einen 
schufen sie so Tatsachen, und zum anderen sollte das Unterfangen mög-
lichst alle formellen Vorgaben erfüllen, damit es von der Krone legalisiert 
würde. Der erste Schritt dazu war die Ernennung der vier Amtleute, die an-
schließend über die Beute wachen und Buch führen konnten und somit die 
Voraussetzungen für den dritten Schritt, die Überbringung des königlichen 
Fünften, schufen. Das Inventar des ersten königlichen Fünften und weiterer 
prunkvoller Geschenke, das Cortés am 6. Juli 1519 der sogenannten Carta 
del cabildo anfügen und der Krone schicken ließ, segneten Alonso de Ávila 
und Alonso de Grado als »Schatzmeister und Aufseher der Krone«11 ab. Im 
Kapitel zu den mittelalterlichen Beuteökonomien wurde gezeigt, dass die 
Abgabe des Quinto Real ein Beuteunternehmen legitimierte. Zudem habe 
ich dargestellt, dass Cortés und seine Compania besonders stark daran in-
teressiert waren, die Gunst der Krone zu gewinnen und ihr sowie einzelnen 
einflussreichen Personen dafür Schiffe mit Edelmetall, Federschmuck und 
weiteren Wertsachen schickten. Bei der Eroberung Neuspaniens herrschte 
eine erhöhte Bereitschaft bzw. ein erhöhter Druck, der Krone rechtskonfor-
mes Verhalten und erbrachte Dienste demonstrativ zu signalisieren und zu 
übermitteln, während die anderen Eroberungsunternehmungen sich ledig-
lich der Gunst der Krone rückversichern mussten.12 Wie in diesem Kapitel 
ersichtlich wird, war die Ernennung der Amtleute die Bedingung, um der 
Krone ihren Fünften formal korrekt zuzustellen. Und damit war es zugleich 
die wesentliche Voraussetzung dafür, die verbliebenen vier Anteile als recht-
mäßige Beute behalten zu können. Mit anderen Worten spielten sich hier 
Dynamiken ab, die als empowering interactions beschrieben werden können, 
worauf ich noch zurückkomme.

	 10	Vgl. DC 1, S. 81–85, Instruktion an die Interessenvertreter v. Juni 1519; DC 1, S. 129, 
Probanza vs. Pánfilo de Narváez u. Diego Velázquez v. 4.–28. Sept. 1520. Sie alle waren 
bereits vor der Expedition von Cortés angesehene Männer mit militärischen oder ad-
ministrativen Ämtern gewesen. Vgl. Martínez Martínez, Veracruz, S. 160, 163; u. AGI, 
Patr. 80, n. 2, r. 1, f. 4v–5r, IMS B. Vázquez de Tapia v. 1588–90.

	 11	»tesorero y veedor de sus altezas«, Cortés, Cartas, S. 76.
	 12	Die Pflicht, der Krone über die Unternehmen zu berichten, findet sich in den meisten 

der Kapitulationen sowie weiteren Instruktionen. Vgl. Vas Mingo, Capitulaciones. Zum 
Phänomen, dass die Spanier die Krone über ihr Verhalten informierten, um statt be-
straft belohnt zu werden, vgl. Brendecke, Imperium, S. 45–57.
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Im Februar 1521 kam Julián de Alderete als königlicher Schatzmeister aus 
Santo Domingo nach Veracruz und beteiligte sich an der Eroberung Tenoch-
titlans. Er sowie der Buchhalter Alonso de Grado und Cortés selbst führten 
bis zur zweiten Goldlieferung nach Spanien im Frühsommer 1522 Buch über 
die Einkünfte für die Krone.13 Alderete zerstritt sich mit Cortés und verstarb 
auf dem Weg nach Spanien bereits vor dem Zwischenstopp auf Kuba auf un-
geklärte Weise.14 Nach Alderete verwaltete Diego de Soto, den Cortés bereits 
zum stellvertretenden Generalkapitän ernannt hatte, ad interim die Geschäf-
te des Schatzmeisters Neuspaniens vom 20. Mai 1522 bis zur Ankunft der 
offiziellen Kronbeamten aus Spanien.15 Auf den diversen Eroberungszügen 
außerhalb von Mexiko-Stadt fungierte jeweils ein von Cortés bestimmter 
Konquistador als Schatzmeister.16 Im ersten von der Krone ernannten Quar-
tett von oficiales reales amtierten Alonso de Estrada als Schatzmeister (1524–
29), Rodrigo de Albornoz als Buchhalter (1524–26), Gonzalo de Salazar als 
Tributverwalter (1525–26) und Pedro Almíndez Chirino als Aufseher (1524–
26).17 Das ist deshalb von Bedeutung, weil im Dezember 1521 Cortés’ Leute 
bei Cempoala Cristóbal de Tapia noch daran gehindert hatten, mit den von 
Juan Rodríguez de Fonseca ausgestellten Vollmachten Cortés als Statthalter 
Neuspaniens zu ersetzen. Die Entsendung der vier Kronbeamten akzeptier-
te Cortés hingegen. Mittlerweile hatte ihn nämlich die Krone zum Gouver-
neur, Generalkapitän und obersten Richter Neuspaniens ernannt.18 Zudem 

	 13	In den ersten zwei Jahren führten auch Vázquez de Tapia als factor und einer der ersten 
elf Anführer Alonso de Escobar († 1520), der bis zu seinem Tod als weiterer Schatzmeis-
ter diente, Buch über die Einnahmen von Edelmetallen. Vgl. Probanza v. Cortés’ Ret-
tungsversuche des Goldes v. 20. Aug. bis 3. Sept. 1520, ediert in DC 1, S. 114–128.

	 14	AGI, Cont. 657, n. 1, f. 7v. Er kam als Anführer und starb angeblich an einer Lebens-
mittelvergiftung. Grunberg, Dictionnaire, S. 31; Martínez, Cortés, S. 894.

	 15	Vgl. AGI, Cont. 657, n. 2, f. 11r–22v, Buchprüfung v. Diego de Soto, 1522–24. Die Bü-
cher revidierten am 12. Mai 1524 Alonso de Grado, der neue Buchhalter Rodrigo de 
Albornoz und der neue Schatzmeister Alonso de Estrada vor dem Schreiber Francisco 
de Orduña. Vgl. AGI, Patr. 180, r. 7, f. 8v; AGI, Patr. 54, n. 1, r. 1, f. 1v–2r, IMS Diego de 
Soto v. 1524.

	 16	In Michoacán 1522 z. B. Antonio de Villaroel (später zu Antonio Serrano de Cardona 
umbenannt), der davor Hauptfähnrich gewesen war, doch in Cortés’ Residencia als des-
sen Feind gegen ihn aussagte. Vgl. López Rayón, Sumario, S. 211–213; AGI, Patr. 54, 
n. 2, r. 1, f. 2r, IMS A. de Villarroel v. 1525.

	 17	Grunberg, Dictionnaire, S. 616–618.
	 18	Zu Tapia vgl. Martínez, Cortés, S. 895 ; Tapias Real Provisión v. 24.–30. Dez. 1521 ist 

ediert in DC 1, S. 210–218. Cortés ließ April bis Mai eine probanza erstellen, um sein 
Verhalten gegenüber Tapia zu rechtfertigen. Vgl. DC 1, S. 221–224. Die Krone ermäch-
tigte Cortés folgendermaßen: »seáis nuestro gobernador e capitán general de Nueva 
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konkurrierten die Amtleute mit seinem Regierungsamt nominell nicht, son-
dern stützten seine Machtposition sogar dahingehend, dass ihre Ernennung 
das Eroberungs- und Siedlungsunterfangen mit legitimierte.

Bei weiteren Entdeckungen sollte Cortés jeweils einen Aufseher mitschi-
cken, der im Namen der Krone deren Rechte, wie den Fünften, für sie ein-
forderte.19 Aus diesen Einnahmen hatten sie ihre eigenen Löhne sowie jenen 
von Cortés als Statthalter und Generalkapitän zu zahlen.20 Im Grunde ver-
suchte die Krone, Einzelne aus der Gruppe der Konquistadoren – und zwar 
jene mit der meisten Autorität, Erfahrung und/oder dem größten Kapital – 
an ihre Interessen zu binden. Indem sie Einzelne bevorzugte, sollte das ge-
samte Unternehmen diszipliniert werden. In der frühen Phase der Conquista 
waren die Aufseher direkt aus der Beute zu entlohnen – der Buchhalter mit 
zwei Anteilen –, damit die Krone sie nicht finanzieren musste.21 Auch später 
waren die Amtleute mittels der königlichen Anteile aus den eroberten Ge-
bieten zu bezahlen.22 Dadurch hingen die offiziellen Kronbeamten finanziell 
von den Konquistadoren ab und waren – wie erwähnt – ebenso an einer üp-
pigen Beute interessiert.

España […] e nuestra justicia cevil [sic, V. H.] e criminal«, zit. nach DC 1, S. 250–253, 
hier 250, Real Cédula v. 15. Okt. 1522. Gleichzeitig mit dieser königlichen Verfügung, 
die Cortés im Mai 1523 erreichte, informierte ihn die Krone über Privilegien für die 
Konquistadoren und die Entsendung der vier Amtmänner: Brief v. Karl V. an Cortés 
v. 15. Okt. 1522, AGN, HJ 446, exp. 4, f. 619r–622r, ediert in DC 1, 254–256; DC 1, 
S. 259–261, Real Cédula v. 15. Okt. 1522.

	 19	DC 1, S. 260.
	 20	DC 1, S. 257f., Real Cédula v. 15. Okt. 1522. Cortés sollte jährlich 360.000 maravedís 

erhalten, worüber er sich später beklagte, weil die Amtmänner 510.000 mrs pro Jahr 
erhielten, aber er die 200-fachen Kosten habe. Ergänzender Brief v. Cortés an Karl V. 
v. 15. Okt. 1524, DC 1, S. 285–295, hier S. 295.

	 21	»Yten, quel dicho contador aya de llevar e lleve por los derechos e salario dos soldadas 
como se acostunbra rrepartyr syn que Yo pague dello cosa alguna.« AGI, Indif. 418, L. 1, 
f. 110v–112r. Die Amtleute mussten schwören, dass sie ihr Amt nach bestem Wissen und 
Gewissen sowie mit größter Sorgfalt ausführen würden: »toda fidelidad y verdad y di-
ligencia«, zit. nach Mena García, Oro, S. 493. Die Entlohnung fiel z. T. nach vollbrachter 
Arbeit aus. Mena García, Oro, S. 494f.

	 22	»para su [Cortés, V. H.] salario y de sus oficiales es mi merced y vos [los oficiales Estrada 
y Albornoz, V. H.] mando que de las rentas y provechos que nos de la dicha tierra, e pro-
vincias e su gobernación tuviéredes le libréis, y paguéis en cada un año lo que de juso será 
contenido«, Real Cédula v. 15. Okt. 1522, zit. nach DC 1, S. 257. Hier lassen sich Paral-
lelen zu Steuereintreibern oder Meiern im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Europa ziehen, die ihre Bezahlung auch aus den eingetriebenen Abgaben bezogen.
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Die ambivalente Position, in welche die Amtmänner damit gerieten, 
zeigte sich in den Situationen, in denen es um die Belohnung durch ver-
sklavte oder ›anvertraute‹ Indios ging. Der Buchhalter Rodrigo de Albornoz 
prangerte zwar in einem Bericht vom 15. Dezember 1525 an Karl V. einerseits 
diejenigen Spanier an, die unrechtmäßig freie Indios versklavten. Anderer-
seits plädierte er – mit den grundsätzlich gleichen ökonomischen und ›zivi-
lisatorischen‹ Argumenten wie zuvor Cortés – dafür, die anvertrauten Indios 
erblich zu vergeben. Dies mache die Besiedlung der Region attraktiver, weil 
dadurch die Felder und Minen intensiver bearbeitet würden und die Krone 
durch ihren Fünften aus den gesteigerten Erträgen mehr Einnahmen erzielen 
könnte; zudem würden die Indios oder zumindest ihre Kinder zu Christen 
erzogen und kämen so vom Kannibalismus ab.23 Sein Amtskollege Alonso de 
Estrada, Schatzmeister und zwischenzeitlich Gouverneur von Neuspanien, 
segnete 1528 eine illegale Sklavennahme zur Aufbesserung der (Beute-)Er-
träge der Spanier ab, weil es sonst keine Einnahmemöglichkeiten gegeben 
habe. Er erinnerte den stellvertretenden Gouverneur von Michoacán, Zaca-
tula und Colima, bachiller Juan de Ortega, lediglich daran, den Quinto Real 
abzuziehen.24 Die beiden Fälle zeigen, dass die Amtleute zwar die Interessen 
der Krone zu vertreten hatten. Da ihre persönliche Entlohnung für das Amt 
aber aus der Beute im weiteren Sinne stammte, gewichteten sie die Ziele der 
Konquistadoren und Siedler oft stärker als jene der Krone. Die Beutelogik 
der Ergebnisbeteiligung, wonach mehr Beute bessere Belohnungen bedeu-
tete, erfasste de facto mithin die Einkommen der Amtmänner. In der Kon-
sequenz förderten diese die Beutenahme wie auch die Ausbeutung der indi-
genen Bevölkerung durch das Encomienda-System.

Die Krone versuchte ihre Interessen durchzusetzen und exzessive Verun-
treuungen und Selbstbereicherungen der Amtmänner einzudämmen, unter 
anderem indem diese am Ende ihrer Amtszeit einer Amtsführungsprüfung 
(juicio de residencia) unterzogen wurden – wie dies schon bei Cortés der Fall 
gewesen war.25 Weiter ließ sich die Krone bereits bei der Vergabe der Ämter 
von den Empfängern Garantien geben. Alonso de Estrada musste bei seiner 
Ernennung zum Schatzmeister zum Beispiel Gläubiger wie Andrés de la Zar-
za verpflichten, die »zur Absicherung der königlichen Finanzen« der Krone 

	 23	CDIAO 13, S. 45–84.
	 24	AGI, Just. 135, n. 3, Brief v. 12. Juli 1528, ediert in Warren, Conquista, S. 426–432. 

Estrada hatte bereits 1526 u. 1527 Erlaubnisse zum Brandmarken von Sklaven in Pánuco 
gegeben. Vgl. Chipman, Traffic, S. 144f.

	 25	DC 2, S. 19–21; DC 2, S. 73f.
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mit bis zu 3.000 Golddukaten garantierten, bei etwaigem Fehlverhalten des 
Schatzmeisters offene Rechnungen zu begleichen.26 Eine weitere Maßnah-
me der Krone bestand 1525 in der Entsendung einer Art Kommission, die 
ihr den königlichen Fünften aus der Beute sichern bzw. das ihr zustehende 
Gold nach Spanien holen sollte.27 Dazu beauftragte sie zum einen den kö-
niglichen Schreiber Juan de Ribera (el tuerto = der Einäugige), den Cortés 
1520 zu seinem Sekretär ernannt hatte und der als dessen Interessenvertreter 
1522 neben dem Gold mit Quiñones und Ávila den dritten Brief von Cortés 
an Karl V. überbracht hatte.28 Und zum anderen den Franziskaner fray Pedro 
Melgarejo de Urrea, der Julián de Alderete nach Neuspanien begleitet hatte 
und ebenfalls 1522 mit Juan de Ribera und der Goldlieferung nach Spanien 
zurückgegangen war.29 Hier funktionierte somit die Krone die Gesandten 
von Cortés zu ihren eigenen Interessenvertretern um, die sie nach Neuspa-
nien schickte, von wo sie das ihr zustehende Gold zurückbringen sollten.30 
Ob die abgeworbenen Gesandten erfolgreich waren, lässt sich nicht belegen. 
Sie kehrten jedenfalls beide Ende der 1520er Jahre nach Spanien zurück, 
nachdem sich Ribera mit Cortés überworfen hatte.31 Das Beispiel zeigt, dass 
die Krone auf die Akteure vor Ort angewiesen war und sich bemühte, die 
Konquistadoren und ihr lokales Wissen für eigene Interessen zu gewinnen. 

	 26	»para en seguridad de la hazienda de sus magestades de fianças llanas e abonadas«, AGI, 
Méx. 95, n. 2, f. 11r–13v, hier 11r, Gläubigerbestätigung v. Andrés de la Zarza f. Alonso 
de Estrada v. 8. Juni 1523.

	 27	»[Pedro Melgarejo y Juan de Ribera] van por mi mandado a la nueva españa a me traer 
todo el oro nuestro que alla tenemos e lo que mas fuere prestado por algunas personas 
de la dicha tierra para nos socorrer dello en las neçesidades y gastos que se nos ofreçen«, 
AGI, Patr. 251, r. 20, f. 1r–v, Prozess Casa de la Contratación v. 23. Mai bis 28. Juli 1525.

	 28	AGI, Just. 220, f. 21v; DC 1, S. 405.
	 29	DC 1, S. 405; DC 1, S. 418; CDIAO 40, S. 154. Am 13. Mai 1524 kamen die zwölf Fran-

ziskaner in Mexiko-Stadt an, was den Beginn der systematischen Missionierung in Neu-
spanien markiert. Die Kleriker hatten als Beschützer der Indios eine gewisse checks-
and-balances-Funktion. Interessant ist, dass Cortés explizit um die Entsendung von 
Klerikern bat, damit er den Missionsauftrag der Krone erfüllen konnte. Ihm lag daran, 
dass seine Eroberungen normkongruent waren und langfristig erhalten blieben. Vgl. 
DC 1, S. 255; DC 1, S. 265. Weiterführend zu den Missionaren vgl. Hernández, Cargos; 
u. Turley, Spirituality.

	 30	Francisco de Montejo, der die erste Goldlieferung von Cortés nach Spanien begleitet 
hatte, wurde ebenfalls von der Krone als deren »procurador« zu Cortés zurückgeschickt 
mit der Bitte, dass Cortés ihr Gold für ihre Kriegskosten gegen die Franzosen übersen-
den möge. Real Cédula an Cortés v. 10. Dez. 1523, DC 1, S. 276.

	 31	Vgl. Grunberg, Dictionnaire, S. 441.
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Außerdem manifestieren sich hier die flexiblen Loyalitäten der Konquistado-
ren, welche die Krone an sich zu binden versuchte.32

Möglich und/oder notwendig machten dies die Belohnungsökonomie 
der Conquista und das distanzherrschaftliche Setting. Erstere schuf für die 
Konquistadoren Anreize zur Entrichtung des königlichen Fünften und Letz-
teres den Handlungsspielraum für situativ flexible Loyalitäten sowohl der 
Konquistadoren als auch der Amtmänner. Die Grenzen der Macht der Kro-
ne offenbaren sich an dieser Stelle markant. Es handelt sich hier um staats- 
bzw. imperienbildende Interaktionen im Sinne von André Holensteins Kon-
zept der »empowering interactions«33. Demzufolge bildet sich ein Staat aus 
kommunikativen Prozessen, die eine ermächtigende Reziprozität aufweisen. 
Indem sich Gruppen und Individuen mit Bitten und Beschwerden etc. von 
unten an staatliche Instanzen wenden, anerkennen sie diese als »Quelle legiti-
mer Autorität und Macht«34. Dadurch werden beide Parteien mächtiger, weil 
auch die Herrschaftsträger ›oben‹ die Anliegen der Individuen und Gruppen 
sanktionieren. Indem die Konquistadoren einen königlichen Amtmann er-
nannten oder akzeptierten, anerkannten sie die Krone als legitime Autorität, 
während diese wiederum das Unterfangen der Konquistadoren legitimierte, 
was folglich beide Seiten stärkte.

Ein aufschlussreiches Exempel von staatsbildenden Interaktionen liefert 
ein Brief des Buchhalters Neuspaniens Rodrigo de Albornoz vom 1. März 
1533. Darin bat dieser die Krone erstens um mehr Entscheidungskompeten-
zen für die neuspanischen ›Zollbeamten‹, zweitens um mehr Kommunikati-
on seitens der Zollbehörde in Sevilla und drittens um mehr Ressourcen und 
Personal.35 Besonders vom Bau eines ›Zoll-‹ bzw. Handelshauses und Stapel-
platzes (casa de contratación) in Veracruz versprach sich Albornoz große Vor-
teile für die Krone. Nach ihm könnte es mit 1.000 Pesos de minas der Krone 
und täglich 100 bis 200 Indios pro Corregidor als Arbeitskräfte innerhalb 

	 32	Hier lässt sich an Wolfgang Reinhards These anschließen, dass personelle »Verflechtun-
gen« im Kern der Staatsbildungsprozesse steckten. Vgl. Reinhard, Freunde, S. 19.

	 33	Vgl. v. a. die Einleitung des zentralen Sammelbands Blockmans/Holenstein/Mathieu, 
Interactions, S. 1–31.

	 34	Holenstein, Introduction, S. 26, [Übers. V. H.].
	 35	So sollten die Amtmänner der Casa de la contratación in Sevilla bestätigen, wenn sie 

Goldlieferungen aus Neuspanien erhielten. Die Krone sollte zudem vorschreiben, wie 
viel Gold die neuspanischen Amtleute ihr schicken durften, damit diese freier ent-
scheiden könnten (»podamos servir más libremente«). Bis dahin hatte eine Obergrenze 
von 5.000 ps pro Schiff gegolten, um das Verlustrisiko zu streuen. Brief v. Albornoz an 
Karl V. v. 1. März 1533, zit. nach ENE 3, S. 38f.
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von vier bis fünf Monaten gebaut werden. Das bis dahin gemietete Lager-
haus koste mehr, sei zu klein und unsicher. Aufgrund der illegalen Waren-
importe rund um den Hafen San Juan de Ulua, der sechs ›Gehstunden‹ (le-
guas) von Veracruz entfernt lag, verlangte er zudem mindestens vier oder gar 
sechs Wächter, um die Küste zu bewachen.36 Symptomatisch für solche de-
monstrativ uneigennützigen Schreiben versicherte Albornoz zugleich, dass 
er und die anderen Amtmänner von den geforderten Maßnahmen keinen 
persönlichen Profit hätten. Das zog er als Beweis dafür heran, dass er allein 
dem Wohle der Krone diente. Implizit erhoffte er sich aber gerade von seiner 
demonstrativen Loyalitätsbekundung gegenüber der Krone Vorteile. Zum 
Schluss schrieb er nämlich, dass ihm die Audiencia seine Encomienda von 
Cuazpaltepec und damit sein Essen (el comer) weggenommen habe und bat 
darum, an den Hof kommen zu dürfen. Dort wolle er die Hände des Kö-
nigs küssen, eine Entschädigung erbitten und erfahren, »wie er der Krone 
zukünftig besser dienen könne«37. Während er also Vorschläge zu einem em-
pire building bzw. Institutionenaufbau inklusive indigener Partizipation an 
den Hof schickte, ermächtigte er die Krone implizit durch seine Interaktion 
mittels des Distanzmediums Brief mit ihr bzw. durch seine explizierte Treue 
zu ihr.38

Auch hinsichtlich einer weiteren zentralen kolonialen Kontrollinstanz, 
der königlichen Schmelzerei (Casa de la fundición), plädierte Albornoz dafür, 
dass die Krone aktiver werde. Er forderte, dass sie den Kaziken befehlen sol-
le, den 1529 begonnenen Bau des Schmelzhauses am Hauptplatz neben dem 
Cabildo in Mexiko-Stadt endlich fertigzustellen. Das sei innerhalb weniger 
Monate zu schaffen, wenn die Indios nicht ständig für anderweitige Arbeiten 
eingesetzt würden. Außerdem solle die halbe freie Parzelle dahinter auch zur 
Schmelzerei gehören, um ein genügend großes Lager – wie in Santo Domin-
go – zu errichten. Den Amtmännern fehle sonst der Platz, um alle Tribute 
aus den Corregimientos zu verstauen.39 Hier wird erneut deutlich, dass die 

	 36	ENE 3, S. 40f., Brief v. Albornoz an Karl V. v. 1. März 1533.
	 37	»me mande dar licencia para irle a besar las manos y para que disponga de mí como 

le pueda de aquí adelante mejor servir.« Zit. nach ENE 3, S. 44, Brief v. Albornoz an 
Karl V. v. 1. März 1533.

	 38	Der Brief enthält weitere Vorschläge, die von der ambivalenten Haltung und der ver-
mittelnden und ermächtigenden Interaktionsrolle des Amtmanns zeugen. Vgl. ENE 3, 
S. 42–44, Brief v. Albornoz an Karl V. v. 1. März 1533. Weiterführend zur distanzherr-
schaftlichen Kommunikation im vgl. Brendecke, Imperium, besonders S. 177–187. Zum 
Archivbau in Simancas im Kontext des Imperiums vgl. Grebe, Akten.

	 39	ENE 3, S. 43, Brief v. Albornoz an Karl V. v. 1. März 1533.
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vorspanische politische Verwaltungsstruktur auch zehn Jahre nach dem Fall 
Tenochtitlans weiterbestand und die ›Kaziken‹ die lokale indigene Bevölke-
rung ›regierten‹. Aber nicht nur die Krone und die Amtmänner hatten ein 
Interesse an der Errichtung von offiziellen Schmelzhäusern, sondern auch 
die Konquistadoren selbst. Im erwähnten Fall in Nicaragua baten die Kon-
quistadoren um die Bau- und Schmelzgenehmigung, damit sie das Edelme-
tall nicht bis Panama-Stadt bringen mussten, um es legal einzuschmelzen.40

Zur Zeit der Eroberung Mexikos galt noch kein Gesetz, das gebot, das 
Edelmetall in offiziellen Schmelzereien zu verarbeiten. Dies schrieb die Kro-
ne erst am 30. Juni 1525 vor.41 Bis dahin musste lediglich der Schmelz-, Be-
wertungs- und Prägungsvorgang in Anwesenheit eines Kronbeamten voll-
zogen werden. Während der Eroberungszüge schmolzen die Konquistadoren 
die erzene Beute in improvisierten Schmelzstätten dort ein, wo es dem Ge-
neralkapitän gelegen schien, wie bekanntlich Cortés 1520 in Tenochtitlan 
oder Pizarro 1533 in Cajamarca. Für die Legitimierung entscheidend war die 
Präsenz der Amtmänner, die als ›Träger‹ der teilweise erst fiktiv gegründe-
ten Institutionen diese geografisch mobil machten. Darin spiegeln sich die 
Pragmatik und das Ad-hoc-Verhalten in den ersten beiden Phasen des vier-
stufigen Institutionenaufbaus, den Horst Pietschmann als je nach Region 
unterschiedlich ablaufenden Vorgang beschrieb.42 Demnach folgte dem un-
mittelbaren Aufeinandertreffen eine zweite Phase, in der von den Konquis-
tadoren selbst eingerichtete improvisierte Herrschaftsformen dominierten. 
In der dritten Phase, jener der Siedlungskolonisation, versuchte die Krone, 
neofeudale Tendenzen einzudämmen und Verwaltungsinstanzen als Gegen-
gewicht zu den Handlungsmöglichkeiten der Konquistadoren vor Ort zu 
etablieren. Die vierte Phase beinhaltete eine Reihe von Reformen und An-
passungen, die dazu dienten, die wirtschaftlichen und politischen Interes-
sen des spanischen Hofs gegenüber jenen der Bewohner Spanisch-Amerikas 
auszutarieren. Nicht nur der Cabildo und die Stadt Villa Rica de la Vera 
Cruz wanderten mit der Zeit vom Strand bei Quiahuiztlan über La Antigua 
bis zum heutigen Standort Veracruz. Unter anderen auch das im Dezem-
ber 1522 gegründete Stadtregiment von Mexiko verlagerte Cortés beim Um-
zug von der am südlichen Ufer liegenden Siedlung Coyoacan nach Mexiko-

	 40	AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1, f. 12v, Instruktion v. Hernández an Gesandte v. 5. Mai 1524.
	 41	Real Provisión v. 30. Juni 1525, ediert in CDIAO 2, S. 9.
	 42	Pietschmann, Organisation, S. 330f.
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Stadt.43 Als erste gemeinschaftliche Gebäude wurden die Kirchen errichtet. 
Die Residenzen der Amtleute dienten neben ihrer eigentlichen Funktion 
meist zugleich zur Aufbewahrung der Bücher des Buchhalters und/oder des 
königlichen Fünften.44

Die Etablierung der politischen Instanzen erfolgte Hand in Hand mit 
der Entmachtung von Cortés. Am 4. Juli 1526 kam der Richter Luis Pon-
ce de León mit der Aufgabe der Krone in Mexiko-Stadt an, Cortés das Re-
gierungsamt abzunehmen und seine Regierungstätigkeiten in einer Amts-
führungsprüfung zu evaluieren.45 Nachdem Ponce de León am 20. Juli 1526 
und sein Nachfolger, Marcos de Aguilar, am 1. März 1527 gestorben waren46, 
verordnete Karl V. am 29. November 1527 die Errichtung einer Audiencia 
in Mexiko-Stadt, um – wie 1500 mit Francisco de Bobadillo in Santo Do-
mingo gegen das Machtmonopol der Kolumbusfamilie – ein Gegengewicht 
zu den Partikularinteressen von Cortés zu bilden.47 Diese kollegial organi-
sierte Verwaltungs- und Appellationsinstanz zielte mit ersten Anordnungen 
vom 22. April 1528 darauf, die Macht und Privilegien von Cortés zu reduzie-
ren und eröffnete die residencia zu seiner Amtsführung. Das Prüfverfahren 
zog sich über Jahre hin, ohne je zu einem offiziellen Abschluss zu kommen. 
Die Befragungen von 22 Zeugen, die alle Cortés gegenüber feindlich geson-
nen waren, begannen erst im Januar 1529 in Mexiko-Stadt.48 Der verzögerte 

	 43	Am 8. März 1524 wurde die erste Akte des Cabildos ausgestellt. Das lokale Verwaltungs-
gremium Ayuntamiento de la ciudad de Mexico bildeten Cortés’ Cousin Francisco de las 
Casas als Oberalkalde, Juan de Ortega als Alkalde, Bernardino Vázquez de Tapia, Gon-
zalo de Ocampo, Rodrigo de Paz, Juan de Hinojosa und Alonso/Juan de Jaramillo als 
Regidoren. Martínez, Cortés, S. 896. Weitere Städte wie Segura de la Frontera wechsel-
ten ihren Standort mehrmals. Orientierung über die Geografie bietet Gerhard, Guide.

	 44	Pedro Almíndez Chirino erhielt am 8. November 1538 eine ›Lizenz‹ der Krone, dass er 
als Aufseher der Audiencia im Schmelzhaus wohnen durfte und keine Miete bezahlen 
musste. AGI, Méx. 1088, L. 3, f. 214r, Real Cédula v. 8. Nov. 1538; AGI, Méx. 1088, L. 3, 
f. 2v, Real Cédula v. 26. Febr. 1538.

	 45	DC 2, S. 11.
	 46	Die Todesursachen sind der politischen Brisanz entsprechend unter Vorbehalt zu be-

trachten. Ersterer starb angeblich, weil er schlechten Quark oder Sahne gegessen habe 
und daran erkrankt sei, weshalb sich Cortés gegen den Vorwurf der Vergiftung verteidi-
gen musste. Und Letzterer sei an Altersgebrechen gestorben. DC 2, S. 11.

	 47	Real Cédula v. 29. Nov. 1527, ediert in DC 1, S. 481f.
	 48	Am 5. April 1528 gab der König die Anweisung, das Verfahren zu eröffnen. Instruktio-

nen v. Karl V. v. 5. April 1528, ediert in DC 2, S. 19–21. DC 2, S. 11. Für den Fragenkata-
log der Residencia mit 38 öffentlichen u. 15 geheimen Fragen sowie die geheime Befra-
gung im Jan. 1529 vgl. AGI, Jus. 223, n. 1, ediert in López Rayón, Sumario, S. 13–28; u. 
DC 2, S. 22–30.
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Start hing mit dem plötzlichen Tod der ersten beiden Richter zusammen, 
denen gegenüber sich Cortés noch kooperativ gezeigt hatte. Am 25. Septem-
ber 1529 erhob Cortés erfolgreich Einspruch gegen den designierten Prä-
sidenten Nuño Beltrán de Guzmán und die beiden Oidores der Audiencia 
Juan Ortiz de Matienzo und Diego Delgadillo.49 Sie galten als erklärte Fein-
de (capitales enemigos) von Cortés. Wegen bereits erwähnter Beschwerden 
gegen die Audiencia besetzte die Krone diese Ämter am 30. Juli 1530 bis auf 
Alonso Maldonado neu mit Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Francisco 
Ceynos und dem erst am 30. September 1531 eintreffenden Bischof von San-
to Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, als Präsidenten.50 Bekanntlich 
trat 1535 Antonio de Mendoza als erster Vizekönig Neuspaniens sein Amt 
an und ab 1536 nahm der Vizekönig gleichzeitig den Vorsitz der Audiencia 
ein.51 Im selben Jahr ging die erste Münzprägestätte (Casa de la moneda) in 
Mexiko-Stadt in Betrieb.52 Interessant am Aufbau der kolonialen Institutio-
nen und der gleichzeitigen Eindämmung von Cortés’ Macht ist, dass dieser 
an Letzterer mitwirkte. In der Hoffnung, durch eine Amtsführungsprüfung 
die Gunst der Krone zu behalten, bat er diese nach dem Tod Ponce de Leóns 
von sich aus, dass sie das Verfahren eröffne.53 Damit sicherte er sich aber 
nicht sein Regierungsamt, sondern erleichterte es der Krone, ihre Kolonial-
verwaltung zu etablieren.

Die Amtmänner trugen – ob offiziell von der Krone oder offiziös von den 
Konquistadoren ernannt – dazu bei, die Beuteverteilungen rechtskonform 
abzuwickeln. Die Konquistadoren teilten daher das Interesse der Krone, dass 
die Amtmänner ihre Funktion ausüben und ihre Institutionen etablieren 
konnten. Die Konquistadoren stellten sogar meist freiwillig einen Aufseher 
oder Schatzmeister, der die königlichen Rechte für die Krone einfordern soll-
te. Die Amtleute verbanden die potenziell voneinander abweichenden, aber 

	 49	Die beiden anderen Oidoren waren Parada und Alonso Maldonado. Puga, Provisiones, 
S. 6; Vila Vilar/Sarabia Viejo, Cartas México, S. XIVf.; DC 2, S. 15–18, Kooperationsbe-
zeugung v. Cortés vor Francisco Sánchez de Zorita v. 23. Juli bis 28. Aug. 1526; CDIAO 
27, S. 78–99, Einspruch v. Cortés v. 25. Sept. 1529; u. DC 2, S. 135–144.

	 50	Ruiz Medrano, Reshaping, S. 13; Vila Vilar/Sarabia Viejo, Cartas México, S. XIVf.
	 51	Ruiz Medrano, Reshaping, S. 76f. 1543 wurde eine eigene Audiencia in Guatemala und 

1548 in Guadalajara errichtet.
	 52	Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 1, Real Cédula v. 11. Mai 1535 zur Gründung einer Münzstätte 

in Mexiko-Stadt. Am 18. Nov. 1537 folgte die Bewilligung, in Las Indias Münzen wie in 
Kastilien zu prägen und zwar »reales de á ocho, de á quatro, de á dos y de uno y medios 
de reales«, Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 4.

	 53	DC 1, S. 409–411, hier S. 411, Zweiter Zusatz zum fünften Brief v. Cortés an Karl V. 
v. 11. Sept. 1526.
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grundsätzlich auf die Beute im weiteren Sinne zielenden Interessen beider 
Seiten und verkörperten so eine Art Scharnier der kolonialen Verwaltung. 
Diese Stabilisierungsdynamiken der Conquista lassen sich folglich durch den 
Faktor Beute erklären.

2.4.2	Prozess der Edel- und Buntmetallschmelze

In der Matrícula de tributos von 1522–30 (Abb. 13) befinden sich unter den 
Tributgütern von Tlaxpan im heutigen Guerrero unter anderem 20 Schalen 
(tecomates) Goldstaub und »zehn Goldbarren«54. Das Gold musste also ein-
geschmolzen werden, wie dies die Krone am 14. September 1519 für ganz 
Spanisch-Amerika befohlen hatte.55 Die von den Azteken und anderen me-
soamerikanischen Zivilisationen fabrizierten Schmuckstücke aus Gold und 
Silber schmolzen die Spanier tatsächlich größtenteils zu Gold- und Silber-
barren ein.56 Der Grund dafür wurde in der Historiografie unterschiedlich, 
aber nicht widerspruchsfrei ausgelegt. Ich werde zeigen, dass verschiede-
ne Interessen am Prozess der Edelmetallverarbeitung diesen ermöglichten 
und sich genau dabei für die Conquista zentrale empowering interactions 
manifestierten.

Bisher folgte die Forschung einerseits den normativen Quellen, das Ein-
schmelzen sei notwendig gewesen, damit die Krone die Edelmetallflüsse 
kontrollieren und ihren königlichen Fünften darauf erheben konnte.57 An-
dere meinten – allen voran Tzvetan Todorov –, dass durch die Zerstörung 
der indigenen Kunstwerke die kulturelle Dominanz der europäischen Er-
oberer manifestiert wurde und dies neben der spirituellen Unterwerfung 

	 54	»tecuitlatl coztic matlactli« und »Zwanzig tecomate-Gefäße voll mit Goldsand« (»cen-
tecpantli in xalli teocuitlatl coztic in itlacalaquil ciertas medidas de [durchgestrichenes 
Wort] de tecomates llenos de Arenas de oro.«). INAH, Matrícula de tributos (unpag.).

	 55	Alles von den Indios akquirierte Gold musste bewertet, geschmolzen, geprägt und der 
Fünfte davon abgezogen werden. Recop. 2, lib. 4, tít. 22, ley 1 (14. Sept. 1519). 1525 
schrieb die Krone vor, dass das Gold in den königlichen Schmelzereien geschmolzen 
und bewertet werden musste. CDIAO 2, S. 9, Real Provisión v. 30. Juni 1525.

	 56	Die vorspanischen Schmuckproduktions- und Schmelztechniken der Azteken sind bei 
Sahagún im 9. Buch beschrieben und gemalt und im 12. Buch die Schmelzabläufe der 
Spanier. Vgl. Sahagún, Historia, Buch 9 u. 12.

	 57	Vgl. die normgetreue Darstellung der Goldverarbeitung in Tierra Firme bei Mena Gar-
cía, Oro, S. 444–513.
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Abb. 13: Tributliste aus Matrícula de tributos, 1522–30, INAH (unpag.)
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primär der politischen Machtdemonstration diente.58 Die Kunsthistorike-
rin Alessandra Russo stellte die These auf, dass Cortés mesoamerikanische 
Schmuckstücke nicht nur nicht einschmelzen, sondern sie sogar eigens her-
stellen ließ, um durch sie die Großartigkeit und Feinfertigkeit der Indige-
nen in Europa augenscheinlich zu machen. Dadurch sollte sein Erfolg als 
Eroberer dieser mächtigen und fähigen Zivilisation betont werden.59 Russos 
plausible These muss im größeren Kontext relativiert werden. Denn trotz der 
frühen Goldlieferungen, die tatsächlich einige Kisten voller Schmuckstücke 
enthielten, entkamen nur relativ wenige dem Schmelzeifer der spanischen 
Konquistadoren.60 Ich würde drei pragmatische Gründe anfügen und den 
genannten Thesen entgegenstellen: Erstens ließen sich Barren besser in Kis-
ten verstauen, weil sie weniger sperrig waren, also weniger Platz einnahmen 
und sich folglich einfacher transportieren ließen. Zweitens musste das Edel-
metall für den Markt – ob lokal oder global – kommensurabel gemacht wer-
den, weshalb es gewogen, bewertet und geprägt werden musste.61 Als drittes 
und wichtigstes Motiv sehe ich das gemeinsame Interesse der Krone und 
der Konquistadoren an der Kontrolle des Schmelzprozesses. An ihm kris-
tallisieren sich diese unterschiedlichen Interessen als empowering interactions, 
die erneut über die Beute im weiteren Sinne eine Herrschaft stabilisierende 
Dynamik entfalteten.

Das Amt des Großschmelzers und -prägers (fundidor y marcador mayor 
de Indias) vergab die Krone als Gnade an einen ihrer Sekretäre. Von 1519 
bis 1539 trug den Titel der Sekretär des Indienrates, Francisco de los Co-
bos. Dieser ernannte die handwerklich fähigen Personen, meistens Juwelie-
re (plateros), zur operationellen Ausführung des Amtes. Dazu gehörten der 
Schmelzer (fundidor), Prüfer (ensayador), Präger (marcador), derjenige, der 
den Feingehalt bestimmte (aquilatador) und der die Waage bediente (bal-
anzario) sowie der Schreiber der Minen (escribano de minas) – wobei oft 
mehrere Arbeitsschritte von derselben Person durchgeführt wurden.62 Allen 

	 58	Vgl. Todorov, Eroberung, S. 77f.
	 59	Vgl. Russo, Objects, S. 239f.
	 60	Schon die zweite Goldlieferung nach Spanien vom Juli 1522 enthielt von den 

ca. 32.000 ps Gold ca. 24.481 ps in Form von Goldbarren, also mehr als zwei Drittel. 
Vgl. AGI, Patr. 180, r. 88, f. 1176r–1187r, Frachtbrief des Quinto Real des Edelmetalls 
v. 19. Mai 1522. Eine der drei Abschriften davon ist ediert in DC 1, S. 232–238.

	 61	Die Krone sagte bezüglich des von den Indios bearbeiteten Goldes: »sin fundicion no es 
posible saber su ley, ni quilatar su valor«. Recop. 2, lib. 4, tít. 22, ley 1 (14. Sept. 1519).

	 62	»acatando vuestra sufiçiençia y avilidad y los muchos y buenos y leales y continuos ser-
viçios que nos aveys fecho e fazeis de cada dia y esperamos que nos hareis de aqui ade-



	�St aatsbildende Konquistadore � 275

anderen war es gesetzlich verboten, Schmelzwerkzeuge und Apparate wie 
Öfen, Schmelztiegel oder Blasebalge etc. privat zu besitzen, solche Gerät-
schaften sollten stattdessen im Schmelzhaus aufbewahrt werden.63 Beson-
ders das königliche Siegel, mit dem das Edelmetall geprägt werden musste, 
um zu bezeugen, dass der königliche Fünfte davon bezahlt worden war, war 
wohlbehütet aufzubewahren. Es sollte in einer eigenen kleinen Schatulle in 
der Truhe mit drei Schlössern (arca de tres llaves) eingesperrt werden. Auf 
Entwendung der königlichen Prägesiegel stand die Todesstrafe.64 Cortés 
ließ die Krone durch die ersten Gesandten Montejo und Hernández Puer-
tocarrero der neu gegründeten Stadt Villa Rica de la Vera Cruz um die Zu-
sendung eines Prägesiegels bitten.65 In der Zwischenzeit ließ er Prägesiegel 
für das Markieren von Edelmetall und Brandeisen für jenes von versklavten 
Indigenen eigenmächtig herstellen.66 Von seinen Gegnern wurde ihm in der 
Residencia vorgeworfen, dass er nachts heimlich in seinem Haus Gold von 
indigenen Juwelieren schmelzen ließ, wozu ihm der Aufseher Álvarez Chico 
abends stets das Prägesiegel überreichen musste. Dieses habe danach Ge-
brauchsspuren aufgewiesen.67 Während dieser Fall ungelöst blieb, kann zur 
Truhe mit den drei Schlössern noch angemerkt werden, dass in ihr auch das 

lante por la presente vos hazemos merçed […] para en toda vuestra vida seays nuestro 
fundidor y marcador mayor de todo el oro e plata y otros qualesquier metales« AGI, 
Patr. 246, n. 2, r. 2, f. 3r, Merced fundidor y marcador a Francisco de los Cobos v. 9. Aug. 
1527. Schon am 10. Mai 1522 hatte er dieses Amt zugesprochen bekommen. Am 20. Mai 
1530 wurde dessen Geltungsbereich auf die neu eroberten Gebiete ausgeweitet. AGI, 
Indif. 422, L. 14, f. 85r–88r. Los Cobos erhob 1,5 Prozent auf die geschmolzenen Edel-
metalle. Mena García, Oro, S. 493. Die Krone ernannte z. B. auf Nominierung von Los 
Cobos Pedro de Espinosa zum ensayador Neuspaniens. Vgl. AGI, Méx. 1088, L. 1 bis, 
f. 149r–150r, Real Cédula v. 24. Dez. 1531.

	 63	AGI, Pan. 233, L. 1, f. 185r–186r, Real Cédula v. 29. Juni 1519; auch bei Mena García, 
Oro, S. 486. In der chaotischen Phase verbot die Krone sogar, dass überhaupt Juwelie-
re in Neuspanien tätig seien und Gold oder Silber verarbeiteten. AGI, Patr. 180, r. 16, 
f. 1r–v, Real Provisión v. 9. Nov. 1526. In der Praxis ließ sich das Verbot wohl kaum 
durchsetzen.

	 64	Mena García, Oro, S. 490–492.
	 65	DC 1, S. 77–85, hier S. 82, Instruktion an die Interessenvertreter v. Juni 1519.
	 66	DC 2, S. 114f., 171f.
	 67	Diese Vorwürfe gehen aus div. Zeugenaussagen der Residencia hervor. Vgl. jene v. Juan 

Mansilla, Antonio Carvajal, Francisco Orduña u. Andrés de Monjaraz, ediert in López 
Rayón, Sumario, Bd. 1, S. 418, 446f., Bd. 2., S. 75. Cristóbal de Ojeda sagte am 27. Jan. 
1529 aus, dass Cortés in seinem Haus ein Schmelzhaus habe und Indios nachts durch 
einen geheimen Boteneingang Gold brachten, das sie dort schmolzen. Cortés habe ein 
Kästchen besessen, worin das Prägesiegel aufbewahrt wurde, zu dem er einen Schlüssel 
um den Arm trug. DC 2, S. 51; DC 2, S. 114f., 171f.
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Edelmetall, das als königlicher Fünfter kassiert wurde, aufzubewahren war. 
Dazu mussten Zahlungsquittungen und ein Buch darin verstaut sein, in 
dem die jeweiligen Abgabenmengen samt Herkunft bzw. Name des Beiträ-
gers registriert wurden. Öffnen ließ sich die Truhe nur mit den drei Schlüs-
seln gemeinsam, wovon je einen der Schatzmeister, der Buchhalter und der 
Tributverwalter besitzen sollten.68 Es handelt sich um einen Kontrollme-
chanismus, der es erschweren sollte, der Krone zustehende Beuteanteile und 
Tributabgaben zu entwenden.

In der frühen Phase der Conquista wurde unregelmäßig, aber oft zwei-
mal jährlich offiziell Gold und Silber eingeschmolzen. Die Termine wur-
den jeweils acht Tage im Voraus öffentlich ausgeschrien, damit die Leute 
ihr Edelmetall ins Schmelzhaus brachten.69 Ab 1541 hatte der Schmelzbe-
darf so zugenommen, dass der Vizekönig Antonio de Mendoza seinen Amt-
leuten vorschrieb, den Leuten jeden Montag- und Donnerstagvormittag je 
drei Stunden von 8 bis 11 Uhr zur Verfügung zu stehen, um Edelmetalle 
zu schmelzen und den königlichen Fünften entgegenzunehmen.70 An den 
Schmelztagen kassierten auch stets die Gläubiger die Schulden, weil perma-
nent Mangel an geprägten Münzen bestand.71 Und aus ebendiesem Grund 
befand sich neben dem regulären Geld, das mit dem königlichen Wappen 
geprägt wurde, illegales Geld, von dem kein Fünfter bezahlt worden war so-
wie oro bzw. plata corriente im Umlauf.72 Deshalb mussten die Minenbetrei-
ber schwören, entdecktes Gold immer zu melden und in offiziellen Schmel-
zereien einzuschmelzen und zu prägen.73

Der Schmelzprozess sollte folgendermaßen ablaufen: Alles verarbeitete 
Gold der Indios musste in Anwesenheit der Kronbeamten und des erwähn-
ten Schmelzpersonals zusammengetragen werden und die wertvollsten Stü-
cke vom Gouverneur herausgenommen werden. Von diesen sollte der Prü-

	 68	AGI, Indif. 421, L. 13, f. 153v–154v, Real Cédula v. 5. Juni 1528.
	 69	In Neuspanien fand der erste Schmelztermin meist von Januar bis März und der zweite 

Mitte Juni statt. Mena García, Oro, S. 484.
	 70	Dabei waren die Leute der Reihe nach, wie sie gekommen waren, zu bedienen. Die-

se Anweisung erneuerte Mendozas Nachfolger, Luis de Velasco, 1550. Recop. 2, lib. 4, 
tít. 22, ley 12.

	 71	Der Kaufmann Hernando de Castro berichtete seinen Geschäftspartnern in Spanien, 
dass den Leuten bis zur nächsten Goldschmelze das Geld fehle. Brief v. Hernando de 
Castro v. 15. Sept. 1520, übersetzt in Parry/Keith/Jiménez, World, Bd. 3, S. 308–314.

	 72	Mena García, Oro, S. 488.
	 73	Recop. 2, lib. 4, tít. 19, ley 2, Real Cédula v. 24. Nov. 1525; Real Provisión v. 30. Juni 

1525, ediert in CDIAO 2, S. 9.
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fer den Feingehalt bestimmen, ohne sie einzuschmelzen. Dann waren sie zu 
versteigern und anschließend musste der königliche Fünfte abgezogen so-
wie dem Prüfer sein Anteil bezahlt werden. Von den anderen Schmuckstü-
cken sollten diejenigen, die mit Edelsteinen versehen oder zu filigran waren, 
als dass sie ohne zu verbeulen bewertet und geprägt werden konnten, nach 
Abzug der erwähnten Rechte den Besitzern mit einer Bescheinigung der 
bezahlten Steuern zurückgegeben werden. Das Gold aus den Minen (oro 
de minas) musste separat geschmolzen werden, weil es hochwertiger war. 
Davor wurde es in einem Mörser zerkleinert, damit die Goldkörner und 
der Goldsand gewaschen und im Amalgamationsverfahren mit Quecksilber 
legiert und schließlich eingeschmolzen und zu meist fingerdicken Barren 
gegossen werden konnten.74 Das kupferreiche Gold (guanín) war hingegen 
nur ein Viertel (cuarto) wert und sollte lediglich gewogen und mit einer Be-
scheinigung den Besitzern ausgehändigt werden. Auch von den letzten bei-
den Kategorien waren den entsprechenden Amtleuten ihre Rechte zu be-
zahlen. Nur bewertetes und geprägtes bzw. bescheinigtes Gold durfte nach 
Registrierung durch den Hauptschreiber der Minen (escribano mayor de mi-
nas) und die Kronbeamten in die Häfen nach Spanien oder auf andere In-
seln gebracht werden.75 Der offizielle Schmelzvorgang bezweckte einerseits, 
der Krone ihren Anteil zu garantieren und andererseits, die Erze durch die 
Bewertung berechenbar und für den Handel brauchbar zu machen.

Das Gold und Silber sollte durch den Schmelzprozess also für die euro-
päische Taxonomie kommensurabel und somit markttauglich gemacht wer-
den. Dass dies nicht so einfach umzusetzen war, zeigen die Klagen und vielen 
Reformversuche und neuen Gesetze hinsichtlich der Bewertungspraktiken 
in Spanisch-Amerika. Weil dort das Gold ursprünglich nur durch Wiegen 
bewertet wurde, verlor es durch die zunehmende Streckung mit Kupfer (te-
puzque) an Wert. 1528 verordnete die Krone, dass alles eingeschmolzene 
Gold und Silber innerhalb von drei Jahren erneut geschmolzen und bewer-
tet werden müsse, weil sein Reinheitsgrad zu gering sei.76 Aber noch 1532 be-
klagten beispielsweise in einem Gerichtsfall die Erben von Rodrigo de Paz, 

	 74	Die Einfuhr von Quecksilber nach Amerika für den Amalgamationsprozess ab den 
1560er Jahren beschleunigte die Silbergewinnung und erhöhte deren Rentabilität. 
Tremml-Werner, Spain, S. 50.

	 75	Wo nicht anders vermerkt, basiert dieser Abschnitt auf Recop. 2, lib. 4, tít. 22, ley 1 
(14. Sept. 1519); Recop. 2, lib. 4, tít. 12, ley 3 (30. Juni 1525).

	 76	Aus diesem Grund sind die einzigen erhaltenen Goldbarren der frühen 1520er Jahre aus 
Neuspanien solche, die aus gesunkenen Schiffwracks geborgen wurden. Zum Streit um 
Goldprägungen vgl. DC 2, S. 119, Cargo vs. Cortés v. 8. Mai 1529.
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dem erwähnten hingerichteten Cousin von Cortés, dass das Gold nach An-
kunft in Spanien niedriger bewertet wurde als in Amerika.77 Solche Konflikte 
rührten daher, dass die Amtmänner Neuspaniens beim Messen und Bewer-
ten der Erze immer wieder an ihre Grenzen stießen. Es mangelte ihnen an 
der nötigen Expertise, und weil die Silberschmiede (plateros) uneinheitliche 
Werte angaben, brachte der Aufseher Pedro Almíndez Chirino ein Erzstück 
nach Spanien, um bestimmen zu lassen, wie das daraus zu gewinnende Sil-
ber einzustufen sei. Diese Ungewissheit musste geklärt werden, unter ande-
rem damit die Personen, die Sklaven in die Minen schickten, besser abwägen 
konnten, welche Bergwerke profitabler waren.78 Damit die Münzen aus Spa-
nisch-Amerika mit jenen im Mutterland kommensurabel würden, verord-
nete Karl V. 1544, dass die amerikanischen Reales in Gewicht, Reinheit und 
Wert den spanischen Standards entsprechen sollten. Hierfür schrieb er vor, 
dass die Münzen künftig auf der Vorderseite das kastilisch-leonische Wappen 
mit Granada aufwiesen und auf der Rückseite die zwei (Herakles-)Säulen 
mit einem Plus-ultra-Banner dazwischen sowie den im Kreis gesetzten Satz: 
»Carolus et Juana Regis hispanien [sic] et yndiarum«79. Die in Santo Domin-
go geprägten Münzen sollten zudem ein lateinisches »S« und jene aus Me-
xiko-Stadt ein »M« tragen.

Das erste Prägesiegel hatten – wie erwähnt – Cortés und der Cabildo 
1519 von sich aus mittels ihrer Interessensvertreter bei der Krone erbeten. 
Zusammen mit einem Schmelzer, einer Lizenz zur Silberverarbeitung (die in 
Veracruz günstiger sei als in Kastilien), einem Wappen, Banner und Stem-
pel für die neu gegründete Stadt Villa Rica de la Vera Cruz und einer Reihe 
weiterer königlicher Gnaden supplizierten sie um die Erlaubnis, die Schmel-
zereien dauerhaft offenhalten zu dürfen. Es mangle an Geld und so könne 
jederzeit Gold geschmolzen werden.80 Hier konnte gezeigt werden, dass die 
Krone immer wieder austarierende Gesetze erließ, um ihre Kontrolle über 
das Edelmetall und die weiteren Wertsachen aus Spanisch-Amerika mög-
lichst zu stärken, was sich besonders an den Verfügungen zur Verarbeitung 
der Edelmetalle manifestierte.81 Die Initiative zur kontrollierten Edelmetall-

	 77	Vgl. AGI, Just. 1005, n. 2, r. 2, Erben v. Paz vs. Juan de Sandoval v. 1532.
	 78	ENE 3, S. 42, Brief v. Albornoz an Karl V. v. 1. März 1533.
	 79	AGI, Indif. 427, L. 30, f. 18v–20v, Zitat 19r, Real Cédula v. 6. Juni 1544. Für eine Abbil-

dung des Prägesiegels aus Tierra Firme von 1519 siehe Mena García, Oro, S. 492.
	 80	DC 1, S. 81f., Instruktion an die Interessenvertreter v. Juni 1519.
	 81	Zum Beispiel durften die im Schmelzprozess tätigen Amtleute keinen Anspruch auf 

den zusammengewischten Goldstaub erheben, damit sie kein Interesse am Verschütten 
von Gold hätten. Vgl. Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 22 (5. Juni 1528). Weiter durfte nur 



	�St aatsbildende Konquistadore � 279

verarbeitung kam bei der Eroberung Neuspaniens aber von den Akteuren 
in situ. Diese waren daran interessiert, ihre Beute zu legalisieren, wozu hin-
sichtlich der Edelmetalle der Schmelz- und Prägeprozess die sich allmählich 
standardisierenden Mittel waren. Um das rechtskonforme Verhalten nach 
außen demonstrieren zu können, musste das Edelmetall geprägt und – wie 
nun darzustellen ist – die Erträge schriftlich dokumentiert werden.

2.4.3	Buchhaltung der Beute und Übertragung des quinto real

Mit der Carta del cabildo, also dem Brief des Stadtregiments von Villa Rica 
de la Vera Cruz vom 10. Juli 1519, schickten die Konquistadoren in spe der 
Krone unter anderem totonakische und aztekische Schmuckstücke aus 
Gold, Silber, Federn und Edelsteinen sowie Waffen, Tierfelle, Baumwolltex-
tilien und zwei Codizes. Im dazugehörigen Inventar, das am Ende des Briefs 
angefügt ist, wird erklärt, dass sie der Krone »das beste Stück aus bestem 
Gold«82 als Quinto Real zuteilten. Dabei handelte es sich um einen großen 
goldenen Schild, mit einer, wie es in den Quellen heißt, monsterartigen Fi-
gur darauf. Dieser Schild sei 3.800 Pesos wert, der königliche Fünfte umfasse 
aber eigentlich nur 2.000 Pesos. Daher würden sie der Krone die restlichen 
1.800 Pesos sowie weitere Geschenke als Dienste offerieren. Bei 2.000 Pesos 
als Quinto Real müsste der Gesamtwert der akquirierten Güter 10.000 Pesos 
umfassen, was beides auffällig runde Zahlen sind. Die an den König adres-
sierten Güter wurden nicht alle bewertet (etwa in Federschmuck eingearbei-
tete Goldglöckchen), außerdem fehlt jede Auskunft über etwaige Güter, die 
in den Händen der Absender blieben. So ist unklar, inwiefern die 2.000 Pe-
sos dem königlichen Fünften entsprachen, was aber auch nicht entscheidend 
ist. Viel interessanter scheint mir nämlich, dass – ob inszeniert oder tatsäch-

besteuertes Silber verarbeitet werden. Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 6. Die Amtleute soll-
ten Falschgeld erkennen können. Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 13. Die Geldhäuser sollten 
Amtsführungsprüfungen unterzogen werden. Recop. 2, lib. 4, tít. 23, ley 13. Vgl. Vor-
schriften zur Goldregistrierung: AGI, Indif. 423, L. 19, f. 386v, Real Cédula v. 7. Sept. 
1540.

	 82	»una rueda de oro grande con una figura de monstruos en ella […], porque era la mejor 
pieza que acá se ha habido y de mejor oro, se tomó el quinto para sus altezas, […] los mil 
ochocientos restantes, a todo lo demás […] el Consejo de esta villa hace servicio de ellos 
a sus altezas, con todo lo demás que aquí en esta memoria va, que era y pertenecía a los 
de dicha villa.« Cortés, Cartas, S. 71–76, hier 71.
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lich – mehr als der obligate Quinto Real überbracht werden sollte, um der 
Krone damit ostentativ einen Dienst zu erweisen.83

Für die Monate August bis zum ersten Einzug in Tenochtitlan am 8. No-
vember 1519 sowie für knapp ein weiteres Jahr sind keine Beute- oder Quin-
to-Listen überliefert, obwohl solche Cortés zufolge geführt worden seien. 
Einzig zum angesammelten ›Staatsschatz‹, den sich die Konquistadoren in 
Tenochtitlan aneigneten, ist die Rechenschaft erhalten, die Juan Ochoa de 
Lejalde im Auftrag von Cortés erstellte. In dieser probanza mit 15 Fragen er-
klärten die zwölf Zeugen, dass die Spanier 32.000 Pesos geschmolzenes Gold 
und Schmuck im Wert von ca. 100.000 Dukaten als königlichen Fünften 
dem Schatzmeister Alonso de Escobar überreicht und dies in den königli-
chen Büchern (libros/cuadernos de cuenta) notiert hätten. Das Gold sei dem 
Herrn von Huejotzinco für die Flucht aus Tenochtitlan in der Nacht des 
30. Juni 1520 anvertraut worden. Begleitet von zwei bis fünf Spaniern und 
vielen naborías habe er es auf einer Stute transportieren sollen. Unglück-
licherweise habe er es in den Wirren verloren.84 Während diese Pointe be-
kannt ist, liegt der hier interessierende Punkt darin, dass in diesem Beweis-
dokument nicht bloß begründet wurde, warum die Krone vorläufig keine 
umfangreichen Schätze zugeschickt bekam. Gleichzeitig wurde demonstrativ 
das korrekte Vorgehen, sprich die Buchführung durch einen Amtmann so-
wie die Subtraktion des Quinto Real belegt. Der Zeuge Bernardino Vázquez 
de Tapia präzisierte sogar den königlichen Fünften von 32.000 Pesos auf 
32.400 Pesos, was er genau gewusst habe, weil er als offizieller factor darüber 
Buch geführt habe.85 Schuld an den großen Verlusten an Schätzen – sowie 
vieler Menschenleben – trugen die feindlichen Azteken mit ihren Angriffen 
und Pánfilo de Narváez, der durch seiner Konfrontation mit Cortés die Un-
ruhe in Tenochtitlan überhaupt erst ausgelöst habe.86 Ein Positivbeleg für 
die Existenz der Quinto-Bücher bis Ende 1520 fehlt zwar, doch – wie gleich 
gezeigt wird – darf man glauben, dass diese Listen wirklich erstellt wurden.

	 83	Weiterführend zur Patronagebeziehung durch Gabentausch vgl. Kettering, Gift-giving.
	 84	AGI, Patr. 15, r. 15, f. 1r–27v, Probanza v. Ochoa de Lejalde v. 20. Aug. bis 3. Sept. 1520, 

ediert in DC 1, S. 114–128. Am 30. Okt. 1520 erstellte Cortés zudem den längsten seiner 
Briefe, den er mit der genannten Probanza am 5. März 1521 an Karl V. schickte. Vgl. 
Cortés, Cartas, S. 79–182, hier 79f., 185.

	 85	DC 1, S. 120f. In der Residencia revidierte Vázquez de Tapia seine Aussage und warf 
Cortés vor, dass eigentlich diesem das verlorene Gold gehört habe, Cortés es aber als 
jenes der Krone ausgegeben habe, um selbst das ›gerettete‹ Gold zu behalten. López 
Rayón, Sumario, S. 69f.

	 86	DC 1, S. 118f.
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Ab dem 1. Januar 1521 liegen die Angaben der Rechnungsbücher der 
Schatzmeister vor. Genauer gesagt handelt es sich um die Abschriften der 
Prüfung (libramento oder carta cuenta) dieser Bücher von Vasco Porcallo de 
Figueroa und ab Februar 1521 von Julián de Alderete sowie dessen Nach-
folgern.87 Diese Revision und eine Kopie davon entstanden, als Cortés zum 
dritten Mal Schiffe nach Spanien schickte und dafür mit Alderete vom 16. 
bis 19. Mai 1522 in Coyoacan ihre Bücher sowie jene des Buchhalters Alon-
so de Grado mit dem Schatz abglichen, den Alderete, Antonio de Quiñones 
und Alonso de Ávila der Krone zu überreichen hatten.88 Daraus gehen ne-
ben der Qualität und Quantität der Objekte meistens auch ihre Herkunft 
und die Umstände, unter denen die Spanier an sie gelangt waren, hervor. 
Der Schatzmeister Vasco Porcallo de Figueroa verbuchte zum Beispiel einen 
königlichen Fünften von 5.397 Pesos 2 Tomines 6 Granos aus den als Skla-
ven versteigerten Gefangenen während der Kriegszüge unter anderem in der 
Provinz Acolhuacan und der Stadt Texcoco sowie 3.146 Pesos aus jenen in 
der Provinz Tepeaca seit dem 1. Januar 1521.89 Hier handelte es sich unbe-
streitbar um Kriegsbeute, ebenso bei den 59 Schmuckstücken, die am 18. 
bzw. 23. August, also nur wenige Tage nach dem Fall von Tenochtitlan am 
13. August 1521, als königlicher Fünfter von dem, was bei der Eroberung der 
Stadt erbeutet worden war, verbucht wurde.90 Fragwürdiger bleibt der Beute-
charakter bei den anderen Gegenständen, denn teilweise brachten die Herr-
scher verschiedener Provinzen Geschenke, angeblich um ihre Untertänigkeit 
gegenüber der spanischen Krone zu bekunden. So registrierte etwa Julián de 
Alderete eine ganze Reihe von Silber- und Federschmuck, Lederwaren und 
Wolldecken, die der Herr (señor) der Provinz Michoacán am 18. Novem-

	 87	Vgl. AGI, Cont. 657, n. 1. Die Krone hieß den contador de cuentas Neuspaniens noch 
1572 (!) wegen eines Rechtsstreits der Erben Alonso de Estradas nach den Originalen 
suchen – diejenigen von Julián de Alderete vergebens: »Que siga buscando las cuentas de 
Julián de Alderete«. Vgl. AGI, Méx. 1090, L. 7, f. 40v–46r, Real Cédula v. 18. Mai 1572.

	 88	AGI, Patr. 180, r. 89, f. 1188r–1189r, Abschrift Quinto-Bücher v. 16. Mai 1522, ediert in 
CDIAO 12, S. 260–268. Gleiche Information, aber Abschrift von 1522, nicht 1524 bzw. 
1571 wie in AGI, Cont. 657; AGI, Patr. 180, r. 90, f. 1190r–1191v, Abschrift des Fracht-
briefs der Wertsachen v. 22. Juni 1522, ediert in CDIAO 12, S. 253–260.

	 89	AGI, Cont. 657, n. 1, f. 7v. Eine etwas andere Abschrift ediert in CDIAO 12, S. 262f., wo 
»aculuacun« fälschlich mit Culiacan statt mit Acolhuacan transkribiert wurde.

	 90	»quinto de las piedras engastadas en oro y otras pieças e Joyas de oro de las que se obieron 
en la toma de la çiudad de tenuxtitan«, AGI, Cont. 657, n. 1, f. 2r.
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ber und der Herr der Provinz Teguantepec am 17. Dezember 1521 ›gebracht 
hatten‹.91

Frappant sind aber weniger die aus der Buchprüfung abzuleitende Land-
karte der Beute und das Itinerar der Beutezüge – worauf zurückzukommen 
ist – als vielmehr der frühe Zeitpunkt, zu dem die Listen tatsächlich ent-
standen. Aufgrund des Zerwürfnisses zwischen Cortés und Alderete kann 
weitgehend ausgeschlossen werden, dass die Quinto-Listen allzu sehr mani-
puliert worden sind. Zudem machen die Listen, die vor dem Fall Tenochtit-
lans erstellt wurden, die erwähnten Zeugenaussagen plausibel, gemäß denen 
der Generalkapitän Cortés, der Buchhalter Alonso de Grado bzw. stellver-
tretend der factor Bernardino Vázquez de Tapia und die diversen Schatzmeis-
ter schon seit Beginn der Expedition die Beute schriftlich registrierten. Wei-
ter wird in der Buchprüfung ersichtlich, dass die Quinto-Einnahmen nicht 
nur wie verlangt doppelt, sondern vom Schatzmeister, Buchhalter und von 
Cortés, sogar dreifach geführt wurden.92 Ob damit der Krone eine demons-
trativ überkorrekte Buchführung signalisiert werden sollte oder sich die drei 
Buchführenden bloß individuell gegen etwaige Veruntreuungsvorwürfe ab-
sichern wollten, lässt sich nicht sagen. In der umfangreichen Residencia ge-
gen Cortés und die ersten Amtmänner werden mehrfach Vorwürfe von un-
gerechten und unkorrekt dokumentierten Encomienda-Verteilungen oder 
Goldschmelzungen vorgebracht. Gegen den Vorwurf, Cortés habe Gold der 
Gemeinschaft und der Krone für sich genommen, verwies sein Prozessver-
treter García de Llerena darauf, dass Cortés stets registrieren ließ, welche An-
teile an wen gingen und er dazu einen Schatzmeister der Gemeinschaft und 
der Krone einsetzte. Als hingegen der Schatzmeister Gonzalo Mejía einmal 
3.000 Pesos nicht registriert hatte, ließ ihn Cortés einsperren.93 Der Doku-
mentierung der Beuteeinnahmen kann somit gewissermaßen gruppenintern 
ein konflikthemmender und disziplinierender Effekt zugeschrieben werden.

Zum Zeitpunkt der zweiten Übersendung des Quinto Real vom Sommer 
1522 hatte Cortés noch keine Antwort der Krone auf seine vorangegangenen 
zwei Gesandtschaften mit seinen Schreiben und jenen des Stadtrats. Der Ex-

	 91	Die Waren aus Michoacán beinhalteten 64 Schmuckstücke, 3 Paar Schuhe, 6 Paar Le-
derhalsbänder, 3 davon mit Federn, 20 Lederarmbänder zum Bogenschießen, 8 Arm-
bänder aus weißer Tierhaut, 12 Federbüsche, 24 bemalte Kürbisbecher und 18 Baum-
wolldecken. Jene aus Teguantepec 38 Schmuckstücke, 6 goldverzierte Kleider und 
8 verschiedene Federbüsche. AGI, Cont. 657, n. 1, f. 5r–v, 8v–10r.

	 92	Vgl. AGI, Cont. 657, n. 1, f. 7v.
	 93	DC 2, S. 158, Descargo durch García de Llerena v. 12. Okt. 1529.



	�St aatsbildende Konquistadore � 283

pedition fehlte daher noch immer die Legitimierung durch die Krone bzw. 
ihre Teilnehmer wussten nicht, wie sich die Krone entscheiden würde. So er-
klären sich die acht Kisten mit Schmuckstücken und Federschmuck, welche 
die Spanier neben dem königlichen Fünften an die Krone adressierten so-
wie die 117 Geschenke an 23 einflussreiche Leute und 13 Kirchen und Kon-
vente.94 Von den drei Karavellen mit den nicht bewerteten Geschenken und 
dem königlichen Fünften von rund 32.000 Pesos Gold und 107 Mark Sil-
ber in Form von Barren und Schmuckstücken erreichte nur die Santa María 
de la Rábida den Hafen von Sevilla. Die anderen beiden wurden mit dem 
Großteil des Edelmetalls bei den Azoren von dem französischen Piraten Jean 
Fleury geraubt.95 Im Mai 1523 erfuhr Cortés von dem Verlust, empfing aber 
gleichzeitig seine Ernennung der Krone zum Gouverneur und Generalkapi-
tän Neuspaniens. Zum Jahresende verlangte dann die Krone von ihm ei-
nerseits einen Bericht über die bis dahin durchgeführten Beuteverteilungen, 
damit sie diese – wie von ihm gewünscht – sanktionieren könne. Anderer-
seits bat sie ihn, ihr die größtmögliche Goldmenge für den Krieg gegen die 
Franzosen zu leihen.96 Cortés sollte also Rechenschaft über die königlichen 
Einkünfte ablegen. Gleichzeitig manifestiert sich aber die Handlungsfähig-
keit von Cortés und die Abhängigkeit der Krone von seiner Kooperations-
bereitschaft. Neben der ambivalenten Position der Krone als Kontroll- bzw. 
Entscheidungsinstanz und Bittstellerin zeigt sich hier zudem, dass auch die 
Krone Edelmetalllieferungen, also monetäre Zuwendungen als Dienst erach-
tete – gewissermaßen eine besondere Mischform von Dienst, Patronagebe-
ziehung und (Beute-)Steuer.

Im Herbst 1524 schickte Cortés vor seiner Expedition nach Las Hi-
bueras (Honduras) der Krone mit der dritten Quinto-Übersendung rund 
60.000 Pesos Gold, also fast doppelt so viel wie 1522. Und dies obschon die 

	 94	Vgl. DC 1, S. 239–241, Inventar der acht Kisten, die Fleury nicht geraubt hat, v. ca. 1522; 
vgl. DC 1, S. 242–249, Inventar des Federschmucks und der Schmuckstücke, die Cortés 
Kirchen, Klöstern und div. Personen schickte, v. 19. Mai 1522.

	 95	Vgl. AGI, Patr. 180, r. 90, f. 1190r–1191v, Abschrift des Frachtbriefs der Wertsachen, die 
auf der Santa María de la Rábida unter dem Schiffsmeister Juan Bautista für die Krone 
bestimmt waren, v. 22. Juni 1522, ediert in CDIAO 12, S. 253–268; vgl. AGI, Patr. 180, 
r. 88, f. 1176r–1187r, Frachtbrief des Quinto Real des Edelmetalls v. 19. Mai 1522. Eine 
der drei Abschriften davon ist ediert in DC 1, S. 232–238. Zugleich schickte Cortés sei-
nen dritten Bericht an Karl V. Cortés, Cartas, S. 185–286.

	 96	AGI, Indif. 420, L. 9, f. 208v–209r, Real Cédula v. 22. Okt. 1523, ediert in DC 1, S. 275. 
»tratéis de me enviar la más suma de oro que vos fuere posible, teniendo por cierto que 
en ello me haréis muy agradable servicio«, Real Cédula v. 10. Dez. 1523, zit. nach DC 1, 
S. 276.
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Krone den Siedlern und Konquistadoren Neuspaniens als Starthilfe für zwei 
Jahre die Steuern von 20 auf zehn Prozent gesenkt hatte.97 Neben dem Quin-
to Real und vierten Brief an Karl V. überbrachten der Interimsschatzmeister 
Diego de Soto, der Buchhalter Alonso de Grado, die Anführer Juan Veláz-
quez de León und Francisco de Montejo sowie erneut Cortés’ Sekretär Juan 
de Ribera weitere Geschenke und Gelder. Während hierzu keine Frachtbrie-
fe überliefert sind, halten zwei bei der Ankunft in Sevilla erstellte Inventare 
eine Kiste mit Schmuckstücken aus Edelmetallen und -steinen (v. a. chal-
chuis = Smaragde) sowie drei Kisten mit Federschmuck und Tüchern fest.98 
Von den Beträgen, die privat mitgeführt wurden, sandte Cortés seinem Va-
ter, Martín Cortés, 25.000 Pesos Gold und 1.550 Mark Silber, damit er ihm 
Waffen und weitere Sachen zuschicke.99 Das kurioseste Objekt der Über-
sendung war die Feldschlange »El Fénix«, die Cortés zumindest zu einem 
Teil aus dem Silber aus Michoacán als Geschenk für Karl V. schmieden ließ. 
Cortés bezifferte ihren Wert auf 24.500 Pesos Gold, was bei fünf Pesos pro 
Marco 4.900 Mark Silber entsprochen hätte.100 Interessant ist, dass er nicht 
einfach eine hohe Summe Edelmetall überbringen ließ, sondern ein extra 
angefertigtes und symbolisch aufgeladenes Objekt, das den reinen ökonomi-
schen Wert übersteigen sollte.101 Die eingravierte Widmung manifestierte die 
narrative Strategie, die sich durch die ganzen Dienst- und Verdienstberichten 
durchzog: »Diese [Kanone] ist einzigartig (geboren) / Ich diene Ihnen wie 
kein Zweiter / Sie [Karl V. sind] ohnegleichen in der Welt«102. Der eigene Bei-
trag zur Eroberung wurde zum unvergleichlich großen Dienst an der Krone 
stilisiert, um in der Folge königliche Gnaden zu erhalten. Indem Cortés der 
Krone über den gewöhnlichen Fünften hinaus dieses Geschenk aus der Beu-
te machte, signalisierte er nicht nur, sein Expeditionsunternehmen rechts-
konform zu führen, sondern zudem seinen materiellen Dienst an der Krone, 

	 97	DC 1, S. 259, Real Cédula v. 15. Okt. 1522.
	 98	AGI, Patr. 180, r. 87, f. 1168r–1170r, Inventar der Wertsachen, ediert in CDIAO 12, 

S. 339–344. Undatiertes Supplement-Inventar, ediert in DC 1, S. 301–303; u. CDIAO 
12, S. 349–352; vgl. Cortés, Cartas, S. 289–334.

	 99	Martínez, Cortés, S. 364.
	100	Dass dies Fragen über die Menge oder den Wert des Silbers aus Michoacán aufwirft, 

bemerkte zuvor schon Warren, Conquest, S. 68. Der König gab die Kanone an seinen 
Sekretär Francisco de los Cobos weiter, der sie in Sevilla einschmelzen ließ, was ihm 
ca. 20.000 Silberdukaten einbrachte. DC 1, S. 296.

	101	Vgl. weiterführend zur Praxeologie des Gabentauschs Algazi, Introduction.
	102	»Aquesta nació sin par / Yo en serviros sin segundo / Vos sin igual en el mundo«, zit. 

nach López de Gómara, Historia, Bd. 2, S. 308.
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für den er von ihr mit königlichen Gnaden belohnt zu werden verdiente. 
Der Quinto Real manifestierte schon per se einen Dienst an der Krone, der 
je wertvoller desto verdienstvoller war. Weil der Konquistador jedoch ver-
pflichtet war, ihn der Krone abzutreten, wirkten freiwillige Geschenke als be-
lohnungswürdigere Dienste. In der Logik der Verteilungsgerechtigkeit sowie 
der Gabentauschlogik führte ein Geschenk die Krone stärker in die Pflicht 
zur Gegengabe als der Quinto Real.103

Die letzte Übersendung von Edelmetallen im Auftrag von Cortés erfolg-
te nach seiner Rückkehr aus Honduras zusammen mit seinem fünften und 
letzten der berühmten Briefe an Karl V. – inklusive zweier Ergänzungsschrei-
ben.104 Zu diesem Zeitpunkt versuchte Cortés noch einmal seine Macht in 
Neuspanien zurückzuerlangen und vor allem seine Privilegien zu sichern.105 
Weil er in dem Moment verschuldet war und ein Teil seiner Encomienda-
Einnahmen an andere Empfänger ging, schickte er außer den Schmuckstü-
cken, die der Buchhalter Cristóbal de Oñate inventarisierte, mehr Briefe als 
Edelmetall nach Spanien.106 Die Kronbeamten ihrerseits hatten in der Zwi-
schenzeit weiterhin über die Edelmetallschmelzungen und die königlichen 
Einkünfte Buch geführt. Dabei bürgerte es sich ein, neben der Qualität und 
Quantität der Erze die Herkunft und den Namen des Beiträgers zu registrie-
ren.107 Hier überlappen erneut die Interessen der Krone mit jenen der Kon-
quistadoren, die durch ihre Registrierung einerseits ihr Edelmetall legalisie-
ren und andererseits ihren monetären Dienst an der Krone festhalten ließen.

	103	Im dritten Teil der Arbeit vertiefe ich diesen reziproken Dienst-Gnaden-Tausch. Weiter-
führend zum reziproken Charakter von Lehnverhältnissen vgl. White, Service.

	104	Vgl. Cortés, Cartas, S. 337–427, Fünfter Brief v. Cortés an Karl V. v. 3. Sept. 1526; DC 1, 
S. 402–408, Erster Ergänzungsbrief v. 11. Sept. 1526; auch ediert in CDIAO 12, S. 480–
490, hier allerdings in umgekehrter Reihenfolge als bei Martínez; DC 1, S. 409–411, 
Zweiter Ergänzungsbrief v. 11. Sept. 1526; vgl. CDIAO 12, S. 476–480.

	105	Seinen Vater wies er an, welche Encomiendas ihm die Krone vererbbar zuteilen solle. 
Vgl. DC 1, S. 416–422, Brief v. Cortés an seinen Vater v. 26. Sept. 1526.

	106	DC 1, S. 412–415, Inventar v. Cortés’ privater Schmucksendung v. 25. Sept. bis 1. Okt. 
1526. Die Liste enthält mehr als 600 Schmuckstücke wie Ringe und Anhänger im Wert 
von 2.359 Pesos, z. T. mit Smaragden verziert. Dass die Objekte extra für den Versand 
nach Spanien produziert worden wären, lässt sich nur bei den europäischen Sujets be-
legen: Darunter sind sieben Kruzifixe, ein Rosenkranz, mindestens fünf Marienbilder 
und zwei doppelköpfige Adler.

	107	AGI, Patr. 199, r. 1, 83f., Quinto-Listen v. 3. Jan. 1526. Wohl von den Sachbearbeitern 
des Archivs fälschlich als erste Goldschmelzungen aus Mexiko betitelt. AGI, Patr. 199, 
r. 7, f. 1r–2v, Quinto-Listen v. Medellín v. 27. Sept. 1526; u. die fünf Quinto-Listen 
v. Mexiko-Stadt v. 1527–31: AGI, Patr. 199, r. 2, 130f.; AGI, Patr. 199, r. 3, 143f.; AGI, 
Patr. 199, r. 4, 135f.; AGI, Patr. 199, r. 5, 245f.; AGI, Patr. 199, r. 6, 112f.
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In diesem Kapitel wurde am Beispiel der Amtmänner, der Edelmetall-
verarbeitung und der Buchführung gezeigt, wie die Akteure ermächtigt, die 
Praktiken und Diskurse institutionalisiert, standardisiert und medialisiert 
wurden. In allen drei Fällen entfalteten sich über den Faktor Beute und ihre 
Verteilung Herrschaft stabilisierende Dynamiken – sogenannte empowering 
interactions. Die Krone privilegierte Einzelne aus der Gruppe, um das ge-
samte Unternehmen zu disziplinieren und sich ihren Fünften zu garantie-
ren. Die Konquistadoren ihrerseits förderten die Amtleute, die Kontrolle der 
Edelmetallverarbeitung und die Dokumentierung der königlichen Einnah-
men oft gar aktiv. Eine korrekt durchgeführte – oder zumindest als korrekt 
dokumentierte – Beuteverteilung reduzierte zum einen das Konfliktpoten-
zial innerhalb der Konquistadorengruppe. Zum anderen trug sie dazu bei, 
den Anführer und das Unterfangen und somit die Besitzrechte an der Beu-
te zu legitimieren. Der königliche Fünfte manifestierte zudem die von den 
Konquistadoren geleisteten ›Dienste‹, wofür sie im Sinne der iustitia distri-
butiva königliche Gnaden erwarteten. Dass diese Reziprozität einen staats-
bildenden Effekt hatte, wird noch vertieft, nachdem ich zuerst die weiteren 
Dynamiken analysiere.



2.5	� Schweigen über Beute, sprechen  
über encomiendas. Zum Diskurs  
über Beuteverteilung

Auf dem Bild des Lütticher Kupferstechers Theodor de Bry ist vorn ein Herr-
scher namens Panchiaco zu sehen, der Vasco Nuñez de Balboa und dessen 
Spaniern wohl im heutigen Panama einen Haufen Wertsachen angeblich als 
Zeichen der Freundschaft anbietet (vgl. Abb. 14). Die um die Schätze ste-
henden Konquistadoren sind im Begriff, ihre Schwerter zu zücken und sich 
um die Gaben zu streiten. Dass sich die Konquistadoren im Moment der 
Güterverteilung gleich mit offener Gewalt begegneten, muss im Zusammen-
hang mit dem später als leyenda negra bekannten Diskurs in Europa gesehen 
werden, in dessen Kontext dieser Kupferstich entstand. Er veranschaulicht 
aber grundsätzlich richtig, dass Verteilprozesse ein erhöhtes Konfliktpoten-
zial bergen – auch heute noch. In Settings mit beschränkter obrigkeitlicher 
Kontrolle besteht zudem die Spannung zwischen etwaigen Schweigekartel-
len und der Tendenz, solche durch akribische Dokumentierung zu brechen. 
Daher regt die fiktive Szene zur Frage an, wie sich der Diskurs über Beute in 
dem Moment gestaltete, in dem diese verteilt wurde. Wie sah die Quellenla-
ge dazu aus und welche Semantik wurde verwendet?

An Quellen liegen für die ganze Conquista nur fünf ausführliche Berichte 
über den Verteilvorgang inklusive den dazugehörigen Beuteverteillisten der 
mobilen Kriegsbeute vor.1 Davon stammt ein einziger aus dem neuspani-
schen Raum, derjenige aus Michoacán, der oben mit den anderen vier ana-
lysiert wurde. Weiter existieren die Rechnungsbücher (cuentas), in welche 
die Beuteakquise eingetragen wurde, was also nicht den eigentlichen Ver-
teilungsprozess verhandelt, aber immerhin die sonst so schwer zu fassende 
mobile Kriegsbeute dokumentierte. Während für die Plünderungszüge von 
Jiménez de Quesada im heutigen Norden Kolumbiens oder von Francisco 
Pizarro in Cajamarca die Rechnungsbücher, die auf den Expeditionen ver-
fasst wurden, als Abschriften überliefert sind, liegen für die Eroberung Neu-

	 1	Vgl. Kap. 2.2.1.
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spaniens nur die zentral in Mexiko-Stadt erstellten cuentas der Kronbeam-
ten als Rechnungsprüfungen (cartas cuentas) vor.2 Diese beginnen schon 
mit den königlichen Einnahmen für eine Sklavenversteigerung vom 1. Janu-
ar 1521. Dass Cortés während seiner Eroberungszüge davor über die Beute-
einkünfte nicht Buch führte, ist hinsichtlich seines seit der Lossagung von 
Velázquez demonstrativ rechtskonformen Verhaltens auszuschließen. Denn 
erstens befahl er seinen Anführern, solche Bücher zu führen, und zweitens 
weisen die überlieferten cuentas ab dem besagten 1. Januar 1521 eine regel-
mäßige Dokumentierung des königlichen Fünften vor.3 Es scheint daher 
plausibler, dass diese Listen zwar erstellt wurden, aber den Weg nur bis zu 

	 2	Vgl. AGI, Cont. 657, n. 1–4, Cuentas v. Mexiko v. 1521–72.
	 3	Cortés befahl in der Instruktion an seinen Cousin Francisco Cortés v. 1527, alle als Beu-

te und Geschenke erhaltenen Sachen von einem Schreiber festhalten zu lassen. AGI, 
Just. 223, f. 363–371, ediert in DC 1, S. 310–315, hier S. 314.

Abb. 14: Fiktive Konfliktszene v. Theodor de Bry, 1594, BUVa, Benzoni, Americae pars quarta
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Cortés nach Mexiko-Stadt, nicht aber bis an den spanischen Hof fanden. 
Dorthin gelangten denn auch allein diejenigen Quellen zur Beuteverteilung, 
die in einem Gerichtsprozess oder in einer Amtsführungsprüfung als Beweis-
dokument eingesetzt wurden. Das heißt, dass man methodisch in der Regel 
nicht unmittelbar an die Verteilvorgänge der mobilen Beute herankommt, 
sei es aufgrund etwaiger Schweigekartelle der Konquistadoren oder weil sie 
die Vorgänge schlicht der Krone gegenüber nicht schriftlich kommunizier-
ten. Mit Ausnahme späterer Chroniken, Briefe und indigener Kodizes ge-
stattet die Quellenlage der Nachwelt, nur das zu sehen, was schon für die 
Krone sichtbar war.

Eine Analyse der überlieferten Dokumente führt zu drei Erkenntnissen: 
Zum einen zeigt sie, dass bis auf die fünf Ausnahmen der Beuteverteilberich-
te alle Quellen erst im Nachhinein erstellt wurden. Sie stammen zweitens 
alle – auch die fünf Berichte – aus Rechtfertigungskontexten, wie Gerichts-
prozessen oder Amtsführungsprüfungen, und sind entsprechend stark inte-
ressegefärbt. Sei es, um ein korrektes Verteilprozedere zu demonstrieren oder 
um den Anführer wegen einer ungerechten oder unrechtmäßigen Verteilung 
zu kritisieren. Drittens – und das ist spezifisch für die Conquista – finden sich 
in den spanisch-amerikanischen Gerichtsakten wie erwähnt unzählige Justiz-
prozesse zu den Besitz- und Eigentumsrechten an Encomiendas, kaum aber 
solche zur Verteilung der mobilen Kriegsbeute.4 Das lässt darauf schließen, 
dass die mobile Kriegsbeute, wie Edelmetalle und -steine, Perlen, Schmuck, 
Nahrungsmittel, Kleider und Versklavte, flüchtiger und längerfristig weniger 
einträglich war als die Encomienda. Logischerweise handelte es sich bei Ers-
terer bis auf die Versklavten um eine einmalige Einnahmequelle, während 
die Encomienda mittel- bis langfristige Einkünfte und Arbeitsdienste garan-
tierte. Diese Flüchtigkeit der mobilen Beute (fugitive assets) könnte mithin 
ein Grund dafür sein, dass sich die Konquistadoren von einem Gerichts-
fall zu mobiler Kriegsbeute kleinere Erfolgschancen ausrechneten als von 
dem Gang zur Justiz für Encomiendas. Außerdem zeigt die Quellenlage der 
Gerichtsprozesse, dass im Moment der Verteilung mobiler Beute kaum Be-
schwerden artikuliert wurden, sodann ab Beginn der Amtsführungsprüfung 
von Cortés von 1526 massive Vorwürfe gegen seine Zu- und Verteilungsakte 
erhoben wurden.5 Das lässt zweierlei Schlüsse zu: zum einen, dass sich die 
Situation für den Anklagenden so verändert hatte, dass ihm Protestieren da-

	 4	Vgl. hierzu Kap. 2.1.2.
	 5	Zum Beispiel klagte der oben vorgestellte Zimmermann, Martín López, Cortés we-

gen des angeblich unerfüllten Versprechens nicht an, sondern erwähnte es erst in seiner 
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nach opportun erschien. Zum anderen muss die Machtposition von Cortés 
stark genug gewesen sein, dass Unzufriedene entweder ihren Unmut für sich 
behielten oder ihr Aufbegehren von Cortés unterdrückt wurde.6

Im Speziellen können die Bemühungen um rechtskonformes Verhal-
ten neben den erwähnten Rechnungsbüchern an folgendem Beispiel veran-
schaulicht werden: Von dem Gold, das die Spanier aus Moctezumas Schatz 
plünderten, ging ein Großteil in der Nacht vom 30. Juni 1520 auf der Flucht 
aus Tenochtitlan verloren. Cortés ließ in Tepeaca von Juan Ochoa de Lejal-
de kurz darauf ein Beweisdokument erstellen, damit er gegenüber der Krone 
bezeugen konnte, dass er alles unternommen habe, das Gold der Krone zu 
retten. Außerdem führte das Beweisdokument von Ochoa de Lejalde aus, 
dass das übriggebliebene Gold, das nicht in der Lagune versunken sei, zum 
Anteil von Cortés gehöre, während jenes der Krone verloren gegangen sei.7 
Aufgrund fehlender alternativer Quellen kann über den tatsächlichen Sach-
verhalt nur spekuliert werden. Jedenfalls sollte berücksichtigt werden, dass 
Cortés zu diesem Zeitpunkt noch keine Nachricht der Krone erhalten hat-
te hinsichtlich der Bitte, ihn als Generalkapitän und Gouverneur der zu er-
obernden Gebiete anzuerkennen. Insofern hatte er ein erhöhtes Interesse, 
der Krone gegenüber normkongruentes Verhalten zu signalisieren.

Die Quellenlage zur Zuteilung von Encomiendas und Land fällt hinge-
gen viel ergiebiger aus. Einerseits lassen sich in solchen Gerichtsakten sowie 
in Dienst- und Verdienstberichten Abschriften und sogar originale Beschei-
nigungen von Encomiendas (cédulas de encomienda) finden – wie oben in 
Abb. 12. Die früheste überlieferte cédula de encomienda stellte Diego Kolum-
bus bereits am 22. Mai 1510 einem Bürger von Santo Domingo aus.8 Dieje-
nigen aus Neuspanien und die escrituras de donación de solares für Wohn- und 
Landwirtschaftsparzellen wurden wie schon gezeigt den Konquistadoren 
ausgestellt, und andererseits wurden ab 1524 im lokalen Register des Ca-

IMS. AGI, Patr. 57, n. 1, r. 1, IMS Martín López v. 1528–44. Vgl. zum Juicio de residen-
cia v. 1526–1545 das ganze DC 2.

	 6	Bekanntlich berichtete z. B. Bernal Díaz, dass unzufriedene Konquistadoren nach der 
Beuteverteilung in Coyoacan ihren Frust über die Verteilung an Cortés’ Hauswand 
schrieben. Díaz del Castillo, Historia.

	 7	DC 1, S. 114–128, Probanza zur Goldrettung v. 20. Aug.–3. Sept. 1520; Cortés, Cartas, 
S. 162f.

	 8	AGI, Just. 6, n. 4, f. 91v, ediert in Mira Caballos, Indio, S. 119, im Text steht fälschlich 
1514.
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bildos deren Namen mit den zugeteilten Parzellen sowie dem Eintragungs-
datum festgehalten.9

Die Quellensprache war mehrheitlich von Sachlichkeit geprägt. In den 
Berichten der Beuteverteilungen stehen neben ›Anteile‹ (partes) meistens In-
halt und Menge der Beute, also Indios, Gold, Silber, Schmuck und Edel-
steine.10 Ebenso sachbezogene – und prima vista Gewalt camouflierende – 
Termini finden sich in den Büchern, die auf den Expeditionen oder in 
Mexiko-Stadt von den Kronbeamten geführt wurden. In Letzteren wurden 
zusätzliche Beuteobjekte wie Kleider, Kakao und Baumwolle genannt sowie 
Angaben, woher und von wem die Beiträge stammten – wenn auch nicht 
immer aus welchem Anlass. So hieß es zum Beispiel, dass der Schatzmeis-
ter Alonso de Alderete 93 Pesos Gold aus 14 Ladungen Kakao als Quinto 
Real aus den Provinzen Tepexi und Tustepec für die Krone kassierte.11 Oder 
dass er 8 Pesos und 6 tomines als Quinto Real von Baumwolle oder 333 Pe-
sos aus dem Verkauf von 1550 Kleidungsstücken für die Krone erhielt, ohne 
dass hier die Herkunft und die Aneignungsform angegeben wurden.12 Durch 
diesen konkreten Duktus klingt das nach einer relativ gewaltfreien Angele-
genheit. So hieß es an anderer Stelle exemplarisch, dass Alderete 3.146 Pesos 
Gold für den königlichen Fünften von den Sklaven, die es in der Provinz 
Tepeaca ›hatte‹, registrierte.13 Ob die versteigerten Sklaven und Kleider er-
beutet oder von den Indios als Geschenke oder Tribute überreicht wurden, 

	 9	Die Actas del cabildo de la ciudad de México sind ediert in Bejarano, ACCM.
	 10	Vgl. Kap. 2.1.2; vgl. z. B. AGI, Just. 1043, n. 1, r. 1. In einem weiteren Prozess aus Tocuyo 

(Venezuela) stritten sich der General und dessen Oberfeldmeister um das Anrecht auf 
die Fahne und Beute (despojo) des abtrünnigen Lope de Aguirre. Hier wurde mal explizit 
von »despojo«, also Beute und Enteignung gesprochen und zudem ein ganz bestimmtes 
Beuteobjekt als solches thematisiert. Vgl. AGI, Just. 979, n. 4, f. 1r–26v, Gutiérrez de la 
Peña vs. García de Parides v. 1562.

	 11	»otrosi pareçe pro la dicha carta quenta y libros aber rreçebido el dicho julian de alderete 
nobenta y tres pesos que balieron catorze cargas de cacao que perteneçieron de quinto a 
su magestad del cacao que se hubo en la probinçia de tepesi y tustebeque«, AGI, Cont. 
657, n. 1, f. 2v, Cuentas v. Mexiko v. 1521.

	 12	»otrosi pareçe pro la dicha carta quenta y libros aber rreçebido el dicho julian de alderete 
ocho pesos seis tomines de oro de çierto quinto de algodon que perteneçio a su magestad 
[…] otrosi […] trezientos y treinta y tres pesos de oro que balieron mill y quinientas y 
çinquenta pieças de rropa de algodon que se bendieron por [sic] de su magestad«, AGI, 
Cont. 657, n. 1, f. 2v.

	 13	»aber rreçebido perteneçido a su magestad tres mill y çiento y quarenta y seis pesos que 
valieron los esclavos del quinto perteneçiente a su magestad de los que se obieron en la 
probinçia de tepeaca el año pasado de quinientos y veinte años«, AGI, Cont. 657, n. 1, 
f. 2r.
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bleibt oft unklar. Auch bei den Sachen (cosas) des Herrn von Michoacán 
oder einem von Teguantepec, die dann je nach Schmuckart präzise ange-
geben sind, fehlt eine Deklaration zum Überbringungsgrund.14 In anderen 
Fällen, wie bei den rund 5.400 Pesos von den Sklavenversteigerungen aus 
Texcoco und Acolhuacan, steht hingegen, dass sie aus den Kriegen in diesen 
Orten stammten und den Quinto Real seit dem 1. Januar 1521 ausmachten.15 
Solche Beispiele zeigen, dass die Einnahmen aus Beute semantisch nicht zu 
vertuschen versucht wurden. Lediglich der technische Jargon und die zeitge-
nössische Selbstverständlichkeit, mit denen die Erträge beschrieben wurden, 
erschweren es, sie stets als Beute zu identifizieren. Das soll aber nicht hei-
ßen, dass es generell keine Vertuschungsversuche gegeben hätte. Wie oben 
zur Quellenlage dargelegt, gab es sie sehr wohl, nur lassen sie sich schlecht 
greifen.

Die sichtbarere Beute stellten hingegen die immobilen Güter dar. In den 
Prozessen um repartimientos de indios bzw. um Encomiendas stehen in der 
Regel die Namen der indigenen Distrikte (pueblos) bzw. Encomiendas sowie 
wann und von wem der Besitzer sie zugeteilt bekam. Die direkt im Verteil-
prozess ausgehändigten cédulas de encomienda sprechen von den vorläufig 
beim Empfänger deponierten Herren und Eingeborenen des Dorfes X oder 
der Dörfer XY.16 Das markiert ein Macht- und Besitzverhältnis, das bei den 
frühen Repartimientos durch die Anführer vor Ort aus der Eroberungs- und 
Beutelogik hervorging, während es bei den späteren Zuteilungen durch die 
Krone der Logik der Gnadenökonomie folgte – wie in den nächsten Kapiteln 
zu sehen ist. Mit der gleichzeitigen Verpflichtung, die Indios in christlicher 
Lebensführung zu unterrichten, wirkte das Besitzverhältnis eher paternalis-
tisch als ausbeuterisch. Im Unterschied zu den erwähnten Gerichtsfällen, in 
denen die Encomiendas nach den Namen der Distrikte bezeichnet wurden, 

	 14	AGI, Cont. 657, n. 1, f. 2v–3r, 7v–8v. Eventuell handelt es sich um die in der Relación de 
Michoacán beschriebenen Gaben, die Don Pedro nach Tenochtitlan brachte. Vgl. BME, 
ç.IV.5, f. 49r–50v, ediert in Alcalá, Relación, S. 259–262.

	 15	»çinco mill y trezientos y nobenta y siete pesos dos tomines seis granos que perteneçio a 
su magestad del quinto de veinte y seis mill y nobeçientos y ochenta y seis pesos seis gra-
nos de oro que hasta el dicho tienpo se abian cobrado de los esclavos y otras cosas que 
se obieron y an abido en la guerra desde primero dia de henero de mill y quinientos y 
veinte y un años que el dicho capitan general hernando cortes y los otros entraron en la 
probinçia de aculuacun [= Acolhuacan] y çiudad de tescuco y en las otras probinçias de 
mexico«, AGI, Cont. 657, n. 1, f. 2r.

	 16	»se deposita en vos […] los señores e naturales de los pueblos de«, AGI, Patr. 55, n. 1, r. 5, 
f. 2r, IMS Rodrigo de Segura v. 1533. Vgl. Abb. 12.
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sprachen die Zuteilungsbescheinigungen von den Herrschern und Bewoh-
nern eines bestimmten Distriktes. Die Distriktnamen wurden zwar ebenfalls 
erwähnt, aber es ist dennoch bemerkenswert, dass in den späteren Jahren der 
direkte Zugriff auf die Indios – wie gesetzlich zunehmend vorgeschrieben – 
offensichtlich rhetorisch abnahm.

Die Quellensprache veränderte sich hauptsächlich dadurch, dass die Ver-
sklavung der Indios wiederholt sowie die Encomienda 1542 zu verbieten 
versucht wurden. Das in der karibischen Etappe verbreitete repartimiento de 
caciques oder de indios wurde in den späten 1520er Jahren vermehrt vom re-
partimiento de encomiendas abgelöst. Als kleiner Unterschied zum Diskurs 
über Beute in der Reconquista kann gesagt werden, dass die spanisch-ame-
rikanische Quellensprache Beute und Plünderung stärker verschleierte. Das 
geschah entweder dadurch, dass mehrdeutige Termini (wie rescate und repar-
timiento) oder für den Eroberungskontext euphemistische (pacificación etc.) 
verwendet wurden. Mithin konnte dies durch inhaltlich präzise und dafür 
den Gewaltkontext ausblendende Begriffe geschehen, wie beim ›Anvertrau-
en‹ von Indios (encomendar/depositar) oder der Zuteilung von Gold und Sil-
ber (repartimiento de oro, de plata).

Abschließend lassen sich vier Besonderheiten des Diskurses zur unmit-
telbaren Beuteverteilung hervorheben. 1) Es ist auffällig, dass kaum Doku-
mente zur unmittelbaren Verteilung der mobilen Beute überliefert sind. Dies 
ist umso verblüffender, weil dieses Moment ein so hohes Konfliktpotenzial 
barg und mit über 1.000 Konquistadoren sowie weiteren Akteuren die Betei-
ligtenzahl so groß war, dass Schweigekartelle schwer durchsetzbar gewesen 
sein dürften, ohne zumindest im Nachhinein aufgedeckt zu werden. Gerade 
die geschädigten Indigenen oder die zu kurz gekommenen Spanier hätten 
doch der Krone Unregelmäßigkeiten gemeldet. Die plausibelsten Erklärun-
gen hierfür sind erstens, dass – mit Ausnahme Perus – nur wenig Edelmetall 
und -steine erbeutet wurden. Und damit zusammenhängend zweitens, dass 
die Indios als versklavte, aber dann vor allem als Tribut- und Fronarbeits-
pflichtige die begehrtere Belohnung ausmachten. 2) In Neuspanien wurden 
die Encomiendas rasch zur attraktiveren Einnahmequelle als mobile Beute 
und entsprechend kam ihnen in den überlieferten Quellen mehr Aufmerk-
samkeit zu als erbeuteten Edelmetallen. Intensiviert wurde dies dadurch, 
dass 3) mit Ausnahme der fünf Berichte zu Beuteverteilungen und der En-
comienda-Bescheinigungen fast alle Quellen a posteriori zum Verteilprozess 
verfasst wurden. 4) Als letzte Besonderheit muss die cédula de encomienda be-
tont werden, weil sie ein spezifisches paternalistisches Besitzerverhältnis fest-
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schrieb. Dass und wie sie zudem zur mittel- bis langfristigen Nutzung der 
zugeteilten Encomiendas berechtigte, zeige ich in den folgenden Kapiteln.

Die Beurteilung des Diskurses über Beute zum Zeitpunkt der Beutever-
teilung fällt ambivalent aus. Zum einen herrscht Unklarheit über die poten-
ziell verlorengegangenen Quellen. Zum anderen demonstrierten die Kon-
quistadoren wo immer möglich normkongruentes Verhalten und bemühten 
sich ostentativ darum, dass die Krone den Eindruck eines rechtskonformen 
Beuteunternehmens bekäme. Leider verunmöglicht diese Quellenlage eine 
klare Einschätzung der Situation. Während zur unmittelbaren Beutever-
teilung verhältnismäßig wenig Quellen überliefert sind, häufen sie sich im 
Nachhinein hinsichtlich der Encomiendas. Um das Anrecht an der Beute 
langfristig zu garantieren, legten sie die Waffen beiseite, stattdessen eröffne-
ten sie Gerichtsprozesse oder Supplikationsverfahren – benutzten also fort-
an Feder und Papier.



3.  Vom Schwert zur Feder. 
Sicherung des Status





Wie vollzog sich der Übergang von der Raubzugsdynamik der Eroberungs-
phase zu den kolonialen Herrschaftsverhältnissen? Nachdem in den ersten 
beiden Teilen der Arbeit die Vereinbarung und Übertragung der Beute ana-
lysiert wurden, gilt es nun, die Frage nach der Sicherung der eroberten Res-
sourcen zu stellen. Sie ist deshalb so faszinierend, weil sie sich im Span-
nungsfeld oft divergierender Interessen von Krone, Kirche, ›Kaziken‹ und 
Konquistadoren abspielte. Letztere transformierten sich in vielen Fällen zu 
Encomenderos oder Amtmännern, wodurch sie von Eroberern zu lokalen 
Herrschaftsträgern der ersten Stunde wurden.1 Sie leiteten ihren Anspruch 
auf Encomiendas aus der Logik des Siegers und somit aus ihren Eroberungs-
taten ab. Weil die Indios aber grundsätzlich freie Vasallen der Krone waren, 
die diese den Spaniern nur zum Nießbrauch als Encomiendas ›anvertraute‹, 
mussten die ehemaligen Konquistadoren bei der Krone um die Legitimie-
rung ihrer Ansprüche supplizieren.

Dazu demonstrierten sie ihre Taten mittels Dienst- und Verdienstberich-
ten (informaciones de méritos y servicios) über ein spezifisches administratives 
Verfahren. Gleichzeitig baten sie für ihre treuen Dienste um weitere Beloh-
nungen und Privilegien, wie Renten, Amts- oder Herrschaftstitel und Nobi-
litierungen. Vor dem Hintergrund der Verteilungsgerechtigkeit sah sich die 
Krone verpflichtet, ihren verdienstvollen Untertanen königliche Gnaden zu 
erweisen, die sie dank den Encomiendas nicht aus iberischen Staatsgeldern 
finanzieren musste. Gleichzeitig bemühte sich die Krone qua juristischer 
und administrativer Instanzen, die faktische Macht der Encomenderos und 
deren Zugriff auf die anvertrauten Indios einzudämmen und eine Neofeu-
dalisierung zu verhindern. Das gelang der Krone nur schwer, weil sie auf die 
Kooperation der Encomenderos angewiesen war, machten diese den Herr-
schaftsanspruch der Krone doch erst möglich.

In der bisherigen Forschung dominierten zwei Erklärungsmuster hin-
sichtlich des Übergangs von der Eroberungsphase zur Kolonialherrschaft. 
Der eine Ansatz erzählt dieses Phänomen mit einem verwaltungs- und or-
ganisationszentrierten Fokus als klassisch sozialgeschichtlichen Institutio-
nenaufbau.2 Diese Herangehensweise vernachlässigt nichtstaatliche Akteure 
und Prozesse und birgt einen teleologischen Fortschrittsgedanken hin zur 
Moderne in sich, was seit den postkolonialen, kulturwissenschaftlichen und 
kommunikativen Wenden durch die Subaltern Studies und Agency-Theo-

	 1	Brendecke, Imperium, S. 174f.
	 2	Vgl. z. B. Konetzke, Weltreich, oder Pietschmann, Staatliche Organisation.
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rien in die Kritik geraten ist.3 Daneben steht der historistische Ansatz, der 
positivistisch der Sprache und den Aussagen in den Quellen folgt, ohne de-
ren narrative Strategie in den Kontext der Beute- und Belohnungslogik zu 
stellen.4 Dass bei dieser Methode die nötige analytische Distanz fehlt, wur-
de besonders in den Literaturwissenschaften erkannt, wo die performative 
Funktion bisher aber mehr mit Fragen der Identitäts- statt der Staatsbildung 
verknüpft wurde.5

Hier gilt es zu zeigen, dass sich der Aufbau des kolonialen Verwaltungs-
apparats und die Rhetorik der Gnadensupplikationen reziprok beeinfluss-
ten, ja sogar bedingten.6 Zur Institutionenbildung bedurfte es kompatibler 
Konzeptionen von Leistung und Verteilungsgerechtigkeit sowie Anreize und 
Partizipationsmöglichkeiten für die Akteure vor Ort – inklusive der koope-
rierenden Indigenen.7 Diese Akteure in situ und ihre Ideen prägten die In-
stitutionen, die mithin von den Konquistadoren und Siedlern selbst etabliert 
und belebt wurden.8 Gleichzeitig passten sich die rhetorischen Strategien 
und Konzeptionen von Diensten, Verdiensten und Gerechtigkeit ihrerseits 
dem Supplikations- und Belohnungsverfahren an. Daher lassen sich sowohl 
die Genese des kolonialen Verwaltungsapparats als auch die Belohnungsrhe-
torik und Vorstellungen von Verteilungsgerechtigkeit nur verstehen, wenn 
ihre gegenseitige Beeinflussung berücksichtigt wird. Kolonialität wurde  – 
so meine These  – durch das Zusammenspiel von der spezifischen Beloh-
nungslogik sowie -rhetorik und dem Administrationsverfahren etabliert und 
perpetuiert.

	 3	Neben Klassikern der Subaltern Studies zum kolonialen Subjekt, wie Spivak, Subaltern; 
oder zum Eurozentrismus, wie Chakrabarty, Europa; vgl. zur teleologischen Historio-
grafie Chakrabarty/Subrahmanyam/Trüper, Teleologies. Zu Spanisch-Amerika exem-
plarisch für ihre Werke zum kolonialen Diskurs vgl. Adorno, Textos; u. Mignolo, Side.

	 4	Vgl. z. B. die Arbeiten zur Encomienda von Silvio Zavala, wie Zavala, Tributos.
	 5	Vgl. Adorno, Discourse; u. Oesterreicher, Pluralisierung.
	 6	Für die Staatsbildung verwiesen konzeptionell besonders Wolfgang Reinhard und seine 

Schüler mit ihren Arbeiten zu Mikropolitik und Staatsbildung auf die Bedeutung per-
sonaler Verflechtung, Patronage und Reziprozität. Vgl. Reinhard, Mikropolitik; u. Rein-
hard, Freunde; u. Reinhard, Staatsgewalt.

	 7	Vgl. hierzu die in Kapitel 2.2.1 besprochenen Konzepte von Pierre Bourdieu zur tra-
genden Rolle der Akteure sowie der empowering interactions von André Holenstein. 
Für den spanischen Fall vgl. Brendecke, Council; u. Brendecke, Imperium, besonders 
S. 54–57. Siehe ebd. für weiterführende Literatur zu Suppliken und die Nahbarkeit von 
Herrschern.

	 8	In der neueren Kulturgeschichte der Verwaltung wird für eine Abkehr von der weber-
schen Rationalitätserzählung hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der Akteure und 
der Eigenlogik der Verwaltung plädiert. Vgl. Brakensiek/Bredow/Näther, Herrschaft.
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Im ersten Kapitel wird die Genese des Verfahrens und des damit verbun-
denen Institutionenaufbaus verwaltungsgeschichtlich beleuchtet. Danach 
analysiere ich die performative Funktion von Dienst und Verdiensten in den 
Suppliken diskursgeschichtlich und praxeologisch, um als Synthese ein kom-
pletteres Bild des Übergangs zur Kolonialherrschaft zu zeichnen. Wie kam es 
also, dass die Konquistadoren ihre Schwerter zur Seite legten und stattdessen 
zur Feder griffen?





3.1	� Gnadenökonomie.  
Die Genese der informaciones 
de méritos y servicios

Als »einer der ersten und Haupt-Konquistadoren dieses Landes und Neu-
spaniens«1 habe er an der Eroberung Neuspaniens, das Yukatan heiße, teilge-
nommen. Das diktierte Pedro González de Nájera (auch Nájara) am 5. Ok-
tober 1526 einem öffentlichen Schreiber in Sevilla, als er ein Gesuch zur 
Verfahrenseröffnung und einen Fragebogen für seinen Dienst- und Ver-
dienstbericht erstellen ließ. Er sei sich »sicher und darüber informiert«, gab 
er weiter zu Papier, »dass Ihre Majestät solche Dienste mit Gnaden belohnen 
möchte, und um dies zu erreichen, will ich Ihre Majestät über meine Dienste 
informieren, um dafür belohnt zu werden«2.

Woher González de Nájera die Gewissheit hatte, dass die Krone den ers-
ten Konquistadoren königliche Gnaden erweisen würde, wird in diesem Un-
terkapitel eruiert. Ebenso soll geklärt werden, wie das spezifische Supplika-
tionsverfahren ablief, sich etablierte und standardisierte. Das ist deshalb so 
wichtig, weil die informaciones de méritos y servicios als Instrument zur Ver-
mittlung zwischen politischen und ökonomischen Interessen dienten und 
zudem weil das Prozedere der Informaciones ein konstitutives Element für 
den Übergang von der Eroberungsphase zur Kolonialherrschaft war. Ob-
wohl vereinzelt bereits auf seine Relevanz hingewiesen wurde, ist dieses Sup-
plikationsverfahren erst wenig erforscht.3 Es gilt also erstens zu zeigen, wie es 

	 1	»vno de los prençipales y primeros conquistadores de aquella tierra y nueva españa […] 
que se dize yucatan«, AGI, Patr. 54, n. 5, r. 1, f. 2v, IMS Pedro Gómez de Nájera v. 1526.

	 2	»porque soy çierto e ynformado que su sacra e alta magestad quiere remunerar con mer-
çedes los tales serviçios e porque yo para lo alcançar quiero ynformar a sus magestades 
de los dichos mys seruiçios para ser remunerado de hello [sic]«, AGI, Patr. 54, n. 5, r. 1, 
f. 2v, IMS Pedro Gómez de Nájera v. 1526.

	 3	Die detaillierteste Studie zum Verfahren liefert Folger, Writing. Einen knappen Über-
blick zu den IMS geben Nakashima/Oliveto, Informaciones. Das Potenzial dieser Quel-
len wird erst seit ca. 2010 langsam genutzt. Vgl. exemplarisch Ruíz Ibañez/Vallejo, Vivir; 
Maffi, Defensa; Córdoba Ochoa, Guerra.
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im kolonialen Kontext entstand, zweitens wie es funktionierte und drittens 
welche staats- bzw. imperiumsbildenden Effekte es hervorbrachte.

3.1.1	 Von parte zu merced. Die Verschiebung der Beutehoheit 
zur Krone

Cortés bemühte sich seit Beginn der Eroberung Neuspaniens, seine Auto-
rität zu erhalten und seinen Status politisch zu sichern. Nach außen, also ge-
genüber der Krone, tat er dies, indem er ihr durch die berühmten fünf Brie-
fe und überreichten Schätze seinen Dienst demonstrierte; und nach innen, 
sprich gegenüber den Konquistadoren, indem er sie an der Beute teilhaben 
ließ.4 Während in der Forschung Cortés’ strategisches Geschick oft betont 
wurde, blieb ein richtungsweisender Schachzug von ihm bisher unterbelich-
tet: Als die Beute im weiteren Sinne aus Tenochtitlan verteilt war, ohne aber 
alle Konquistadoren hinreichend entgolten zu haben, wandte Cortés einen 
Kniff an, um einerseits die politische Macht zu behalten und sich anderer-
seits der ›Bringschuld‹ gegenüber den Konquistadoren zu entledigen. Am 
20. März 1524 ließ er seine Ordenanzas de buen gobierno in Mexiko-Stadt 
per Marktschreier verkünden. An die Aufzählung von Bürgerpflichten fügte 
Cortés folgenden bemerkenswerten Schlusskommentar an:

Weil es in diesem Land [Neuspanien] so viele Personen gibt und gegeben hat, die 
während der Eroberung und Befriedung Ihrer Majestät gedient haben; und obwohl 
einige für ihre Arbeit belohnt worden sind, indem man ihnen (Beute)Anteile aus 
dem gab, was es in der Eroberung gegeben hatte oder indem man sie mit Indios ver-
sah, die ihnen helfen sollten oder indem sie von mir Unterstützungen erhielten; und 
weil es so viele Personen sind, die es betrifft und die darum wetteifern und die von 
vielerlei und unterschiedlichen Verfassungen und Qualitäten sind, kann es sein, dass 
nicht alle angemessen belohnt worden sind. Entweder hat man sie mit nichts ver-
sehen oder man hat ihnen nicht so viel gegeben, wie es ihre Personen und Dienste 
verdienen.5

	 4	Vgl. v. a. die fünf Berichte an Karl V., die Quinto-Listen und Probanzas über seine Aus-
gaben für die Eroberungsexpedition. Cortés, Cartas; AGI, Cont. 657, n. 1–4, Cuentas 
zu Quinto Real v. 1. Jan. 1521–30; AGI, Just. 223, f. 12r–23r, Brief der Compania v. Okt. 
1520, ediert in DC 1, S. 156–163; weiterführend Prien, Justificación.

	 5	»porque en esta tierra ha habido e hay muchas personas que han servido a Su Majestad 
en la conquista e pacificación della, y aunque algunos se les ha gratificado su trabajo, así 
en darles partes de lo que en la dicha conquista se ha habido, como en proveerlos de los 
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Ihm und der Krone läge aber daran, »dass alle entsprechend ihren Diensten 
und der Qualität ihrer Person belohnt würden«6. Und damit sich dies gerecht 
erfüllen ließe, ordnete er an, dass alle bis dahin erst unzureichend belohnten 
Konquistadoren statt von ihm nun von der Krone entschädigt werden soll-
ten! Dafür müssten sie vor dem königlichen Schatzmeister Alonso de Estrada 
und dem flämischen Franziskanermönch Johann Dekkers alias Juan de Tecto 
angeben, seit wann sie im Lande seien, was und wo sie gedient sowie gegebe-
nenfalls welche Belohnung sie dafür erhalten hätten. Dank diesen Berichten 
würden sie – unterstützt von Cortés – zufriedenstellend entlohnt werden.7 
Cortés kanalisierte die Forderungen und Erwartungen der Konquistadoren 
zur Krone hin, beanspruchte aber die Beutehoheit in Neuspanien weiter für 
sich, indem er sich als Interessenvertreter der Gruppe präsentierte. Ob ihm 
das gelingen würde, konnte er noch nicht wissen, was zwar riskant, aber raffi-
niert war – so könnte man meinen. Ob es nicht eher der Druck der Konquis-
tadoren war, der Cortés zu diesem Manöver bewegte, kann nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Ob intendiert oder durch die Umstände aufgedrängt 
ist für die anschließende Entwicklung eine zweitrangige Frage. Hier interes-
sieren vielmehr die Konsequenzen für den weiteren Verlauf der Conquista, 
die über das bekannte Einzelschicksal von Cortés hinausreichten.8

naturales para que les ayuden, e otros socorros que de mí han habido; y por ser muchas 
personas a quien esto compete e atañe y de muchas e diversas condiciones e calidades, 
puede ser que no se haya cumplido con todas [las personas, V. H.], así en no haberlos 
[sic, V. H.] proveído de nada como en no haberles dado tanto cuanto sus personas e ser-
vicios merecen«, zit. nach DC 1, S. 282. Hier wird der Begriff der ›Beute‹ nicht explizit 
genannt, aber mit ›partes‹ sind ›Beuteanteile‹ gemeint und ›se ha habido‹ steht entspre-
chend für das Erbeutete.

	 6	»la voluntad y intención [sic, V. H.] de Su Majestad e mía, en su nombre, es que todos 
sean gratificados conforme a sus servicios e calidad de sus personas«, zit. nach DC 1, 
S. 282.

	 7	»para que más justamente esto se cumpla, yo lo remito al reverendo padre fray Juan de 
Tecto e a Alonso de Estrada, tesorero de Su Majestad; por tanto, todas las personas que 
se sintieren desto agraviados, parezcan ante ellos, dando razón del tiempo que ha que 
están en estas partes e de lo que han servido y adónde, e de lo que tienen e han habido 
de la dicha tierra, porque por su información yo me juntaré con ellos, e se proveerá de 
manera que todos queden satisfechos e contentos según razón.« Zit. nach DC 1, S. 282. 
Davor schon Nettel Ross, Testigos, S. 15f.

	 8	Cortés zog am 12. Okt. 1524 zur Eroberung nach Honduras und übernahm die Regie-
rungsgewalt nach seiner Rückkehr am 20. Juni 1526 nur für zwei Wochen, bis Luis Pon-
ce de León die Amtsführungsprüfung gegen ihn einleitete und ihn entmachtete. Wei-
terführend zu Cortés’ Biografie siehe Martínez, Cortés; u. Bennassar, Cortés.
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Die politischen Voraussetzungen für die Berichte, zu denen Cortés er-
munterte, hatte die Krone selbst geschaffen. Schon seit den ersten Kapitula-
tionen verlangte sie, dass die Capitulantes ihr oder dem Gouverneur auf Hi-
spaniola vom Verlauf der Expeditionen berichteten.9 Wie im ersten Kapitel 
erwähnt machte die Krone ab Mitte der 1520er Jahre in den Kapitulationen 
gewisse Konzessionen sogar davon abhängig, dass die Capitulantes sie zuerst 
über ihre geleisteten Dienste schriftlich informierten.10 Cortés verlangte von 
seinen Anführern ebenfalls, dass sie ihm über die diversen Eroberungszüge 
rapportierten, damit er der Krone diese Dienste kommunizieren könne.11 In 
den Kapitulationen hielt die Krone ab 1525 zudem fest, dass sie die Entde-
cker basierend auf vollkommenem Bericht (entera relación) für ihre Dienste 
entschädige.12 Insofern entsprachen Expeditionsleiter den normativen Postu-
laten, wenn sie die Krone über ihre Leistungen informierten. Cortés selbst 
hatte von Beginn der Eroberung an diverse Kommunikationsmittel genutzt, 
um sein Unterfangen von der Krone legitimieren und seinen Status sowie 
die akquirierte Beute langfristig politisch absichern zu lassen. Daran hatte er 
nach dem Bruch mit Velázquez ein besonders starkes Interesse. Zum einen 
verfasste er die umfangreichen offenen und ›geheimen‹ Briefe an Karl V., in 
denen er Rechenschaft über sein Handeln ablegte und seine persönlichen 
Leistungen schilderte.13 Ergänzend erstellte er Beweisdokumente (probanzas) 
zu einzelnen Angelegenheiten, wie etwa zur Streitfrage, ob er oder Velázquez 
Hauptinvestor der Expedition nach Mexiko gewesen war; zum Verlust des 
Schatzes von Moctezuma während der Flucht aus Tenochtitlan 1520 oder zu 

	 9	AGI, Indif. 418, L. 1, f. 134r–137r, Kapitulation f. Alonso de Ojeda v. 30. Sept. 1504, 
ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, S. 138–143, hier 140; vgl. weiterführend González 
Sánchez, Homo.

	 10	Vgl. z. B. AGI, Indif. 416, L. 3, f. 1r–4v, Kapitulation f. Diego de Ordaz v. 20. Mai 1530, 
ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, S. 270–273, hier 271. 1542 verfügte die Krone gene-
rell, dass der Entdecker dem Gouverneur oder der Audiencia, die ihm die Kapitulation 
ausgestellt hatte, einen Bericht verfassen musste, der anschließend an den Indienrat zu 
schicken war. Recop. 2, lib. 4, tít. 1, ley 14. Weiterführend zur Funktion der Informati-
onsbeschaffung unter Philipp II. siehe Brendecke, Imperium, besonders Kap. 6–9.

	 11	DC 1, S. 310–315, hier S. 314, Instruktion an Francisco Cortés v. 1524.
	 12	AGI, Indif. 415, L. 1, f. 62r– 65r, Kapitulationserweiterung f. Fernández de Oviedo 

v. 18. März 1525, ediert in Vas Mingo, Capitulaciones, S. 213–216, hier 215.
	 13	Dass Cortés’ Berichte und Schmucklieferungen nicht nur bei der Krone, sondern auch 

in der Bevölkerung und v. a. den einflussreichen Eliten Unterstützung erzeugen soll-
ten, zeigt sich an den Adressaten der Geschenke und am temporären Druckverbot der 
Berichte.
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seiner langwierigen Amtsführungsprüfung.14 Zum anderen demonstrierte er 
seine Dienste und schmeichelte einflussreichen Würdenträgern und Funk-
tionären am Hof oder in wichtigen Positionen außerhalb mit Gaben, um 
ihre Zustimmung für sich und seine Anliegen zu gewinnen.15 Mit Bourdieu 
gesprochen versuchte er, ökonomisches gegen soziales Kapital zu tauschen, 
um damit sowohl sein soziales als auch ökonomisches Kapital langfristig zu 
sichern. Neben Berichten über seine Leistungen, exotischen Kuriositäten, 
funkelndem Schmuck und Goldbarren setzte Cortés Interessenvertreter ein, 
die für ihn ›Lobbying‹ betrieben.16 In den Dienst- und Verdienstberichten, 
die auf Cortés’ Aufruf hin entstanden, verschmolzen soziales Kapital und 
Leistungsschilderungen, indem Zeugen die Angaben bestätigen mussten. 
Dennoch stellen die Berichte kein Elite-Genre dar, sondern sie sind deshalb 
hochinteressante Ego-Dokumente, weil sie auch von gemeinen Konquista-
doren genutzt wurden.17

Durch diese Anweisungen provozierte Cortés die Genese einer kolonia-
len Ausprägung des Suppliken-Genres, das in der Forschung und den Ar-
chiven meistens mit relaciones-, probanzas- oder informaciones de méritos y 
servicios bezeichnet wird. Zahlreiche Konquistadoren, ihre Witwen und spä-
ter ihre Nachfahren folgten dem Aufruf und begannen, Leistungsberichte 

	 14	Vgl. AGI, Just. 220–223, z. T. ediert in DC 2, S. 201–393; AGI, Patr. 16, n. 2, r. 18, Real 
Cédula v. 31. Juli 1529. Vom 25. Aug. bis 20. Okt. 1520 ließ Cortés durch Juan Ochoa de 
Lejalde in Tepeaca drei Probanzas erstellen, die z. T. ediert sind in DC 1, S. 114–155. Da-
rin bestätigten 49 Zeugen (teils mehrmals die gleichen) zu 104 Fragen seine Ausgaben, 
Dienste und den Schaden durch Pánfilo de Narváez’ Intervention. AGI, Patr. 15, r. 15, 
f. 1r–28v; AGI, Patr. 15, r. 17, f. 1r–257v; AGI, Patr. 15, r. 16, f. 1r–35v. Vom 20. April bis 
5. Mai 1522 ließ Cortés eine weitere Probanza in Mexiko-Stadt erstellen, um sein Vorge-
hen zu begründen und sich gegenüber Velázquez als größeren Diener der Krone zu prä-
sentieren. Vgl. DC 1, S. 221–224; u. DC 1, S. 230f., Brief v. Cortés an Karl V. v. 15. Mai 
1522. Zur Bemühung, das königliche Gold in der Flucht aus Tenochtitlan (›noche tris-
te‹) zu retten, vgl. z. B. CDIAO 27, S. 508–513.

	 15	Vgl. AGI, Patr. 180, r. 88, f. 1176r–1187r, Frachtbrief zu Edelmetall v. 19. Mai 1522, z. T. 
ediert in DC 1, S. 232–238; AGI, Patr. 180, r. 88, f. 1190r–1191v, Frachtbrief v. 22. Juni 
1522, ediert in CDIAO 12, S. 253–268; DC 1, S. 239–241, Liste zu Empfang v. Edelme-
tall und (Feder-)Schmuck in Sevilla [v. 1522?]; DC 1, S. 242–249, Frachtbrief zu (Feder-)
Schmuck [v. 19. Mai 1522?]; DC 1, S. 412–415, Frachtbrief zu Schmuck v. 25. Sept. bis 
1. Okt. 1526.

	 16	Vgl. DC 1, S. 102–104, Bericht v. Martín Cortés an die Krone v. März 1520; DC 1, 
S. 416–422, Brief v. Cortés an seinen Vater v. 26. Sept. 1526.

	 17	Konzeptionell zu Ego-Dokumenten vgl. Schulze, Ego-Dokumente; u. die neueren Stu-
dien der DFG-Forschergruppe ›Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive‹. Vgl. 
z. B. Ulbrich/Greyerz/Heiligensetzer, Mapping.
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in dem vage vorgegebenen Verfahren zu verfassen bzw. sich ausstellen zu 
lassen.18 Cortés popularisierte das Supplikationswesen in Spanisch-Amerika 
und institutionalisierte es zugleich. Bereits im Mittelalter hatten Supplikan-
ten von königlichen Gnaden, insbesondere für Boden, Beweisdokumente 
ihrer ›méritos y servicios‹ erstellen lassen.19 Vorbild für die Informaciones wa-
ren vermutlich die peticiones de gracia y merced des spanischen Adels gewesen, 
welche die Konquistadoren so veränderten, dass die Bittschriften anhand des 
Fragebogens und der Zeugenaussagen die von ihnen geschilderten Dienste 
und Verdienste bestätigten.20 Königliche Gnaden gehörten wie erwähnt zu 
den Regalien, die in Kastilien primär die Kammer von Kastilien (Cámara de 
Castilla) verwaltete.21 Die wachsende Dokumentenflut aus Spanisch-Ame-
rika bearbeitete ab den 1520er Jahren der Indienrat, der sich aus dem Kas-
tilienrat ausgegliedert hatte.22 Im distanzherrschaftlichen Setting spielte das 
Supplikationsverfahren eine konstitutive Rolle.23 Wie funktionierte es also?

3.1.2	 Dienst- und Verdienstberichte. 
Standardisierung eines staatsbildenden Verfahrens

Das mehrstufige Verfahren begann mit einer Petition (petición), mit der der 
Petent die Audiencia bat, das Verfahren zu eröffnen.24 In den ersten Jahren, 
also bevor im Dezember 1528 die erste Audiencia in Neuspanien eintraf, 
nahmen die Kronbeamten vor einem Amtsschreiber die Bittschriften ent-

	 18	Allerdings nicht von Johann Dekkers, weil dieser 1525 oder 1526 in Honduras starb. Vgl. 
Thomas, Who, S. 390.

	 19	Weckmann, Herencia, Bd. 1, S. 347.
	 20	Córdoba Ochoa, Guerra, S. 72.
	 21	Thompson, Economía, S. 283. 1559 schlug Fadrique Cerió Furiol vor, einen Gnadenrat 

(consejo de mercedes) für Philipp II. einzurichten, was dieser nicht umsetzte. Brendecke, 
Imperium, S. 56. 1701 bis 1823 wurde ein Index über die Berichte an den Kastilienrat ge-
führt. Vgl. AHN, Cons., L. 2743.

	 22	Die Standardwerke zum Indienrat sind Schaefer, Consejo; Schäfer, Indienrat.
	 23	Die Bedeutung der IMS für die spanische Krone betonte z. B. Philipp II. in einer Cé-

dula Real v. 28. Sept. 1587 an die Audiencia in La Plata, Charcas, ediert in CDIAO 18, 
S. 180–186; zuvor schon Brendecke, Council, S. 239.

	 24	Dieser Abschnitt basiert neben der eigenen Analyse der Archivalien im AGI, AGN, 
AGS, AHN und BME auf Adorno, History, S. 159f.; Folger, Writing, S. 29–35; Parry, 
Audiencia, S. 154–160. Letzterer hat das Verfahren am detailliertesten beschrieben, ob-
wohl alle drei kaum die frühe Entstehungsphase berücksichtigen.
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gegen. War es dem Prätendenten unmöglich, persönlich zur Audiencia zu 
gehen, konnte er einen Interessenvertreter (procurador) schicken. Die Petiti-
on enthielt einen summarischen Bericht (relación, vgl. Abb. 15) der Dienste 
und Verdienste des Supplikanten. Manchmal waren ein Fragebogen (interro-
gatorio vgl. Abb. 16) und eine Liste möglicher Zeugen gleich angefügt, in der 
Regel kamen sie aber erst in einer zweiten Petition ergänzend zur Relación 
hinzu. Evaluierte die Audiencia die Petition(en) positiv, durften die Zeugen 
präsentiert werden, um einzeln unter Schwur entlang des Fragebogens von 
einem Rechtsgelehrten (relator) befragt zu werden. Ein Amtsschreiber hielt 
die Antworten der Zeugen meistens ohne Wiederholung der Fragen fest. 
Falls die Zeugen schreiben konnten, signierten sie ihre Aussagen selbst (fír-
molo de su nombre) oder sie setzten ihre Namenszeichen (rúbrica oder señal), 
ansonsten unterschrieben stellvertretend zwei Anwesende.25

Die Zeugenaussagen hießen probanza (vgl. Abb. 17) und zusammen mit 
den ihr vorangehenden Dokumenten (petición bzw. relación, interrogato-
rio und Präsentation der Zeugen) wurden sie von den Supplikanten, später 
von der Audiencia als información an den Indienrat geschickt.26 In der Re-
gel schloss die Información mit einer Beglaubigungsfloskel sowie der Unter-
schrift und dem Namenszeichen des Schreibers. Manchmal – wohl vor allem 
bei den apostillenartigen Abschriften für den diversen Gebrauch des Suppli-
kanten – verifizierte ein Notar die Schriftstücke mit einem zusätzlichen kur-
zen Beglaubigungsschreiben (vgl. Abb. 18).27

Mangels Sachkenntnis zu Spanisch-Amerika verlangte der Indienrat, dass 
die Audiencia der Información eine auf eigenen Untersuchungen beruhen-
de verschriftlichte Meinung als gutachterliche Stellungnahme (parecer) bei-
lege, worauf noch eingegangen wird. Am spanischen Hof beriet der Indien-
rat mündlich über den Fall und verfasste eine Konsultation (consulta), die 
dem König vorgelegt wurde. Dieser antwortete auf den Vorschlag mit an den 

	 25	Zum Alphabetisierungsgrad unter den Konquistadoren vgl. Kap. 1.5.
	 26	So z. B.: »[der ordentliche Alkalde] me lo mande dar escripto en linpio sygnado çerado e 

sellado en publica forma en manera que haga fe como provança fecha en la dicha rason 
a perpetua rey memoria poniendo en ella vuestra merçed su abtoridad e decreto judiçial 
para que mas enteramente haga fee«, AGI, Méx. 203, n. 5, f. 1r, IMS Martín Vázquez 
v. 1525.

	 27	Oder weitere Schreiber beglaubigten die Dokumente am Ende der Informacón im glei-
chen Schriftstück. Vgl. Abb. 18. Vgl. z. B. den Auftrag an den Amtsschreiber zur Anfer-
tigung von je nach Bedarf vielzähligen Abschriften seiner IMS f. Rodrigo Gómez Dávila 
v. 1534. AGI, Patr. 55, n. 1, r. 6, f. 9r.
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Abb. 15: Relación aus IMS Alonso Gallego, 1529, AGI, Patr. 54, n. 6, r. 4, f. 1r
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Abb. 16: Fragebogen aus IMS Juan de Cabra, 1533, AGI, Patr. 55, n. 1, r. 4, f. 5v
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Abb. 17: Auszug der Probanza der IMS Bartolomé Román, 1527, AGI, Méx. 203, n. 7, f. 7r
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Abb. 18: Beglaubigung in IMS Juan de Vargas, 1532 (1622), AGI, Patr. 54, n. 8, r. 4, (2) f. 39r 
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Rand geschriebenen Notizen, aus denen der Indienrat den Entschluss bzw. 
die Handlungsanweisung ableitete und als Real Cédula zurückschickte.28

Die Dauer des Verfahrens hing von diversen Faktoren ab, wie der Anzahl 
der Fragen und Zeugen oder des Zeitpunkts der nächsten Schiffsüberfahrt. 
Während die Einreichung der Petition und die Erlaubnis zur Verfahrens-
eröffnung gleichentags stattfinden konnten, begann die Zeugenbefragung 
meist in den folgenden Tagen und dauerte entsprechend der Anzahl und 
Verfügbarkeit der Zeugen von ein paar Tagen bis mehrere Wochen oder gar 
Monate  – allerdings mit Unterbrechungen.29 Der Transport von Mexiko-
Stadt zum knapp 400 Kilometer entfernten Hafen von Veracruz nahm circa 
zwei Wochen und die Schifffahrt nach Sevilla je nach Zwischenstopps und 
Wetterverhältnissen rund vier Monate in Anspruch. Abhängig vom Aufent-
haltsort des reisenden Hofs in Spanien trafen die Suppliken dort rascher 
ein.30 Zwischen der Ausstellung der Konsultation des Indienrats, der Ant-
wort des Königs und der die Antwort wiederholenden Real Cédula verging 
ein halber bis ein ganzer Monat. Mit einem der nächsten Schiffe ging die 
Verfügung zurück nach Mexiko-Stadt. Westwärts überquerten die Schiffe 
den Atlantik aufgrund der Winde und Strömungen schneller, so dauerte die 
Seeroute im Schnitt nur knapp drei Monate.31 Allein der Transport – ohne 
die Wartezeit in den Häfen – nahm mindestens acht bis neun Monate in An-
spruch und die jeweilige Fallbearbeitung wenige Monate bis über ein Jahr. 
Insgesamt vergingen zwischen der Verfahrenseröffnung und dem Eintreffen 
der Entscheidung der Krone gut ein bis drei Jahre.32 Das Warten lohnte sich 
aber in der Regel, was eine Erklärung dafür sein könnte, dass die nötige Ge-
duld dazu aufgebracht wurde.

Mit der zunehmenden Zahl der Suppliken begann die Krone, das Ver-
fahren für Spanisch-Amerika zu standardisieren. Weil vielerlei Bittsteller mit 
unlauteren Berichten direkt an die Krone gelangten, verfügte sie am 5. Juni 
1528, dass die Suppliken zuerst einer lokalen Justizinstanz vorgelegt werden 
mussten und diese sie mit einem Parecer zur »Qualität und Verfassung der 
Person«33 zu kommentieren hatte. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-

	 28	Zur Kommunikation am Hof vgl. weiterführend Brendecke, Imperium, S. 160–163.
	 29	Vgl. AGI, Patr. 54–82.
	 30	1561 wurde Madrid zum festen Regierungssitz des Hofs. Brendecke, Imperium, S. 90f.
	 31	Für die atlantischen Meeresströmungen und Winde sowie für die Dauer der Seewege 

siehe Reinhard, Unterwerfung, S. 64, 343f.
	 32	Oudijk/Restall, Conquista indígena, S. 51.
	 33	»relaciones siniestras, y callando la verdad del hecho« u. »para que informado del nego-

cio diga su parecer, y de la calidad y condicion de la persona que lo pidiere: y si nos ha 
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derts hatten Städte, Dörfer und Bürger das Recht, ihre Berichte neben der 
Audiencia auch bei anderen Richtern und ordentlichen Alkalden (alcaldes 
ordinarios) zu erstellen.34 In der Audiencia musste zwingend ein Oidor per-
sönlich und kein sonstiger Rechtsgelehrter oder Amtsschreiber die Dienste 
und ›Missdienste‹ (méritos y deméritos) des Supplikanten überprüfen.35 Da-
bei sollten die ehrenvollsten Zeugen befragt werden, denen der Oidor den 
Schwur zur Schweigepflicht abzunehmen hatte und die stets die Wahrheit 
sagen sollten. Der Bittsteller durfte die Zeugenaussagen nicht zu hören be-
kommen.36 Für das Verfahren der Informaciones musste er der Audiencia 
eine Gebühr zahlen.37 Die technischen Details passten sich aber immer wie-
der der kolonialen Situation an.

In den 1570er Jahren, als die Conquista weitgehend abgeschlossen und 
viele der ersten Konquistadoren der karibischen und neuspanischen Phase 
schon gestorben waren, erließ die Krone unter Philipp II. (1556–98) noch-
mals eine ganze Reihe von Anweisungen, wie die Akteure der Conquista und 
ihre Nachfahren belohnt werden sollten. Richtungsweisend waren die Or-
denanzas de descubrimiento y población vom 13. Juli 1573, in denen vor dem 
Hintergrund der Kritik an der Brutalität der Konquistadoren in den Kapitu-
lationen statt Eroberung nur noch ›Befriedung und Besiedlung‹ (pacificación 
y población) geschrieben werden sollte.38 Der Tenor der Anweisungen lautete, 
dass die ›ältesten Siedler‹, also die ersten Siedler und Konquistadoren, und 
ihre Nachfahren für ihre Dienste und Verdienste belohnt und gegenüber 

seruido, para que junto con la peticion o suplicacion la parte a quien tocare la pueda traer 
y presentar ante nos«, Real Cédula v. 5. Juni 1528, zit. nach Encinas, Cedulario, Bd. 2, 
S. 175. In der Real Cédula v. 11. Jan. 1536 erneuerte die Krone die Forderung. Encinas, 
Cedulario, Bd. 2, S. 176.

	 34	Real Cédula v. 17. April 1553 (1586, 1590, 1596 u. 1631 erneuert), Recop. 1, lib. 2, tít. 33, 
ley 18. Von 1587–90 durften nur die Audiencias Informaciones entgegennehmen. Real 
Cédula v. 29. Mai u. 28. Sept. 1587, Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 10.

	 35	Real Cédula v. 25. Juli 1565 (1566, 1578, 1580 u. 1602 erneuert), Recop. 1, lib. 2, tít. 33, 
ley 3.

	 36	Real Cédula v. 28. Sept. 1587 (1618 u. 1622 erneuert), Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 4.
	 37	Vgl. z. B. AGI, Patr. 54, n. 8, r. 3, f. 2v, IMS Nuño Pinto v. 1532.
	 38	AGI, Indif. 427, L. 29, f. 67r–93v. Zerstreut ediert in Recop. oder en bloc, aber mit Tran-

skriptionsfehlern und einer versetzten Nummerierung ediert in Encinas, Cedulario, 
Bd. 4, S. 232–246. Zur Eliminierung des Begriffs conquista siehe Recop. 2, lib. 4, tít. 1, 
ley 6. Bereits in den IMS aus den 1520er Jahren wurde ständig »conquistar y apaciguar« 
oder »conquista y paçificaçion« verwendet. Vgl. z. B. AGI, Méx. 203, n. 2, f. 1r–11r, IMS 
Juan Rodríguez de Villafuerte v. 1525.
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anderen Siedlern bevorzugt werden sollten.39 Die Favorisierung der ersten 
Konquistadoren und Siedler hatte die Krone wie gezeigt schon 1531 propa-
giert.40 Wie dies technisch umzusetzen war, lässt sich der königlichen Ver-
fügung vom 26. September 1575, die ebenfalls auf Vorläufer aus der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts zurückgeht, entnehmen:

Es ist unsere Gnade und unser Wille, dass diejenigen belohnt werden, die uns bei der 
Entdeckung, Befriedung und Besiedlung von Las Indias dienten. Und damit sie ihre 
Auszeichnung besser bekommen können, […] befehlen wir den Vizekönigen und 
Präsidenten, dass sie Gelegenheiten, [die Entdecker, Befrieder und Siedler, V. H.] in 
ihren Sachen und Fällen zu belohnen, wahrnehmen können.41

Dazu sollten die Supplikanten Leistungsberichte erstellen. Wörtlich hieß es:

Diejenigen, die beanspruchten, belohnt zu werden, mögen in der Audiencia des Dis-
trikts Berichte ihrer Verdienste und Dienste erstellen. Mit Vorladung unseres Fiskals 
und gesichtet und übermittelt mögen sie [die Amtleute, V. H.] Gnaden erlassen und 
in unserem Namen diejenigen belohnen, die am meisten Verdienste hatten, wobei 
die Abstufung aus dem Gesetz 14. tít. 2. lib. 3. eingehalten werden sollte.42

Diesem Gesetz vom 22. November 1538 zufolge galt es, bei mehreren Prä-
tendenten mit gleichwertigen Verdiensten die Nachfahren der ersten Entde-
cker zu bevorzugen. Danach kamen die ›Befrieder‹ und Siedler sowie dieje-
nigen, die in der Neuen Welt geboren worden waren. Begründet wurde dies 
folgendermaßen:

Denn es ist unser Wille, dass die Kinder und Eingeborenen (naturales) dieser [Pro-
vinzen] dort beschäftigt und belohnt werden, wo ihre Vorfahren uns gedient hatten. 

	 39	»Tendremos quenta de fauorezer, haçer merced a los nuestros descubridores, pobladores 
y pazificadores, y con sus hijos y deçendientes, mandandoles dar salarios, tierras de pasto 
y labor, y estançias«, zit. nach León Pinelo, Recopilación, Bd. 2, S. 1756.

	 40	Real Cédula v. 17. Febr. 1531, León Pinelo, Recopilación, Bd. 2, S. 1762.
	 41	»Es nuestra merced y voluntad, que sean gratificados los que nos hubieren servido en el 

descubrimiento, pacificacion y poblacion de las Indias. Y para que mejor puedan con-
seguir el premio, sin agravio de los mas beneméritos, mandamos á los Vireyes y Pre-
sidentes, que en las ocasiones de poderlos gratificar en las cosas, y casos, que lo pueden 
hacer, conforme á nuestros poderes, é instrucciones, guarden esta órden.« Real Cédula 
v. 26. Sept. 1575, zit. nach Recop. 2, lib. 4, tít. 6, ley 7.

	 42	»Los que pretendieren ser gratificados dén informaciones de sus méritos y servicios en la 
Audiencia del distrito, con citacion de nuestro Fiscal, y vistas, y conferidas hagan mer-
ced, y gratifiquen en nuestro nombre á los que tuvieren mas méritos, guardando en la 
graduacion la ley 14. tít. 2. lib. 3.« Real Cédula v. 26. Sept. 1575, zit. nach Recop. 2, lib. 4, 
tít. 6, ley 7.
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Und zuerst werden die Verheirateten belohnt. Und wir übertragen [der Audiencia] 
das [weitere] Urteil über die höhere Abstufung der Dienste in der Befriedung.43

So sollten die Rechte der ältesten Siedler und Eroberer bei der Vergabe kö-
niglicher Gnaden nicht beeinträchtigt werden.44 Schon im römischen Recht 
galt für Verträge, dass sie nicht zu Lasten Dritter geschlossen werden dürf-
ten. Obwohl auch in den Kapitulationen ab 1526 stets stand, dass die Indi-
genen keine Sklaven, sondern Freie seien und ihnen kein Schaden zugefügt 
werden dürfe, wurden diese Vorschriften durch die bevormundende Enco-
mienda-Argumentation oder den Topos rebellierender Indios umgangen.45 
Es existiert aber eine Reihe von Informaciones, die von indigenen Eliten 
oder später auch von Mestizen initiiert wurden. Insofern partizipierten auch 
Indigene am Supplikationsverfahren.46 Festzuhalten bleibt, dass für die Be-
lohnungsverfahren der Logik der Verteilungsgerechtigkeit gefolgt werden 
sollte und dabei die ersten Konquistadoren und Kolonisten zu favorisieren 
waren.47

Die wichtigste Hürde, die ein Supplikant in dem Verfahren zu nehmen 
hatte, stellte die Erlaubnis der Audiencia dar, eine Información erstellen zu 
dürfen. So trat Rodrigo de Castañeda »mit der nötigen Ehrfurcht vor Ihre 
Gnaden«48, dem ordentlichen Alkalden Antonio de Carvajal, den er wie er-
wähnt darauf hinwies, dass er in allen oder den meisten Kriegen und Erobe-
rungen Neuspaniens gedient habe. Dann bat er den Alkalden, ihn zu emp-
fangen und ihm zu gestatten, eine Probanza seiner Leistungen zu erstellen. 
Bevor sich die Audiencia generell entschied, prüfte sie, ob der Supplikant 
eine verdienstvolle Person (benemérito) war und ob er schon einmal könig-

	 43	Real Cédula v. 22. Nov. 1538, Recop. 1, lib. 3, tít. 2, ley 14.
	 44	Real Cédula v. 30. Dez. 1571 (1592 erneuert), Recop. 1, lib.3, tít.13, ley 19.
	 45	Vgl. die Ordenanzas de descubrimiento v. 17. Nov. 1526, die fortan den Kapitula-

tionen angefügt wurden. AGI, Indif. 415, L. 1, f. 86v–94v; vgl. weiterführend Duve, 
Sonderrecht.

	 46	Vgl. Cunill, Uso; u. Hinz, Stadt.
	 47	Praktiziert wurde dies bereits in der karibischen Phase der Conquista, so z. B. von Pedra-

rias Dávila 1519 in Panama. AGI, Just. 1042, n. 1.
	 48	»muy noble señor antonio de caravajal alcalde ordinario en esta çibdad de tinuxtitan por 

su magestad rodrigo de castañeda con el acatamiento debido paresco ante vuestra merced 
y digo que por quanto yo he seruido a su magestad en todas las guerras e conquistas desta 
nueva españa […] e porque yo quiero hazer vna provança en razon de los dichos mis se-
ruicios ad perpetuam rrey memoria [sic …] pido e suplico me reçiba ante sy para hazer la 
dicha mi provança […] e para ello el muy noble ofiçio de vuestra merced ynploro«, AGI, 
Patr. 55, n. 1, r. 1, f. 2r, IMS R. de Castañeda v. 1533.
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liche Gnaden erhalten hatte.49 Dazu befragte sie informell die lokalen Be-
wohner und sah die Register der erteilten Gnaden durch.50 Die Reputation 
und das soziale Standing des Bittstellers waren hierbei wichtiger als die be-
schriebenen Taten.51 Indem die Audiencia ein Verfahren eröffnete, beschei-
nigte sie dem Supplikanten bereits, dass sie ihn für eine verdienstvolle Per-
son (benemérito) und somit für belohnungswürdig hielt. Verfügte die Person 
nicht über diese ›Qualität‹ und Dienste, war die Audiencia angehalten, das 
Verfahren gar nicht erst an den Hof weiterzuleiten.52 Dies bedeutet, dass die 
Zulassung zum Verfahren ausschlaggebender war als das Supplikationspro-
zedere selbst. Außerdem muss festgehalten werden, dass die Entscheidung 
weitgehend die Amtleute in Spanisch-Amerika trafen bzw. vorschlugen und 
der Indienrat und der König den Entschluss nur formal fassten.

Der Parecer, die einem Gutachten ähnliche Stellungnahme der Audien-
cia, spielte für den Ausgang des Verfahrens eine wichtige Rolle, weil darin die 
Entscheidung bereits angelegt war. Offiziell entschied aber der König, der 
einzelnen Punkten der Konsultation als gewissermaßen vorgefertigte Ent-
scheidung des Indienrats zustimmte oder sie verwarf. Den Parecer hatte einer 
der Oidoren von eigener Hand zu schreiben und der Präsident, der Fiskal 
und die anderen Oidoren mussten ihn unterzeichnen. Zudem sollte er das 
Datum enthalten und nicht an den Supplikanten ausgehändigt werden.53 
Inhaltlich hatte die Audiencia in der Stellungnahme festzuhalten, ob sie das 
Anliegen unterstütze oder ablehne, von welcher ›Qualität‹ der Prätendent 
sei, wie er der Krone gedient oder geschadet habe, was er bereits an Geld, 
Ämtern und Hilfsgeldern erhalten habe und in welcher Höhe er eine Beloh-
nung, Rente oder einen Preis verdienen würde (Abb. 19). Die Audiencia soll-
te gleich vorschlagen, aus welchen Töpfen die Belohnung finanziert werden 
könnte, ohne die Staatskasse zu belasten. Formal sollte der Parecer ein ›ganz 
vollkommenes, kurzes Schreiben mit bedeutungsschweren Worten von Sub-

	 49	Schon die zweite Audiencia begann die erteilten königlichen Gnaden zu registrieren. 
Später sollten die Oidoren direkt in die Pareceres schreiben, womit die Bittsteller bereits 
belohnt worden seien. Vgl. Real Cédula v. 23. Nov. 1562, ediert in Encinas, Cedulario, 
Bd. 2, S. 178.

	 50	Folger, Writing, S. 30. Der Schreiber des Gouverneurs sollte ein geheimes Buch über alle 
Supplikanten führen. Recop. 2, lib. 4, tít. 6, ley 7, Real Cédula v. 26. Sept. 1575.

	 51	Zum Unterschied zwischen historiografischer und juridischer Textproduktion in der 
Conquista vgl. Adorno, History; Adorno, Polemics; González Echevarría, Myth.

	 52	»personas de calidad y servicios« bzw. »mérito, calidad y servicios«. Recop. lib. 2, tít. 33, 
ley 8, Real Cédula v. 10. Nov. 1578 u. 24. Okt. 1590.

	 53	Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 5, Real Cédula v. 7. Aug. 1566 (1587, 1594 u. 1600 erneuert).
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Abb. 19: Stellungnahme der Audiencia von Mexiko-Stadt zu IMS Alonso Luarca, 1548, AGI, 
Patr. 58, r. 3, f. 14r
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stanz ohne Präambel und ohne Schmeicheleien‹ sein. Dieses konnte auch 
separat von der Información an den Hof geschickt werden, wobei noch ver-
merkt werden sollte, ob ein Oidor mit dem Supplikanten verwandt oder ver-
bandelt war.54 Von den Stellungnahmen sollte ein Register geführt werden, 
falls einmal eine Kopie hätte erstellt werden müssen.55 Die Audiencias waren 
ab 1561 generell angehalten, über die Bürger, deren Dienste und Belohnun-
gen Buch zu führen und dem Indienrat Kopien davon zuzuschicken.

Der Indienrat sah sich angesichts der an ihn herangetragenen Bittschrif-
ten bald überfordert. Er teilte der Audiencia sein Dilemma folgendermaßen 
mit:

Es geschieht oft, dass Personen, die in Las Indias wohnen, uns um königliche Gna-
den zu Sachen von dort [= Las Indias] supplizieren kommen. Und weil wir hier [am 
spanischen Hof ] weder Information über die Qualität der supplizierenden Person, 
ihre Verdienste und Eignung noch über die erbetene Sache haben, kann er nicht ge-
bührend befriedigt werden.56

Die Handlungsunfähigkeit führe dazu, dass willkürlich entschieden werde, 
wie welche Untertanen zu belohnen seien. Dies könnte dem Bild des gerech-
ten Königs schaden und das Vertrauensklima, in dessen Rahmen die Idee der 
Verteilungsgerechtigkeit angewandt wurde, vergiften. Arndt Brendecke hat 
gezeigt, dass sich die Krone im Kontext ihrer wachsenden kolonialen Territo-
rien deshalb bemühte, nach außen stets informiert zu wirken (somos informa-
dos) und über alles vollständige Kenntnis (entera noticia) zu besitzen.57 Hin-
sichtlich des Supplikationswesens verlangte dies folglich, dass die Audiencia 
der Krone zusätzliche Informationen zuspielte:

	 54	»dén siempre su parecer en pro, ó en contra, declarando la calidad de la persona que pre-
tende, y espresando lo que supieren, ó sintieren de los sugetos, en que cosas, y como nos 
han servido, ó deservido, que merced se les ha hecho en dineros, oficios, ayudas de costa, 
ó en otra forma, que cantidad de renta, premio, ó gratificacion merecen, y en que consig-
nacion se le podrá dar […] que no toque en nuestro Real hacienda, y sobre todo apuren 
la cerdad, disponiéndola con grande entereza, brevedad y palabras graves y de substan-
cia, sin preámbulos, ni encarecimientos«, Real Cédula v. 23. Nov. 1561 (1566, 1600, 1610, 
1622 erneuert), zit. nach Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 6.

	 55	Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 6, Real Cédula v. 7. Juli 1571.
	 56	»Muchas veces acaece que personas que residen en las Indias vienen a suplicarnos que 

les hagamos merced de algunas cosas de las de allá, y por no tener acá información, así 
de la calidad de la persona que lo suplica y sus méritos y habilidad como de la cosa que 
se pide, no se puede proveer con la satisfacción que convendría;« Recop. 1, lib. 2, tít. 33, 
ley 1, Real Cédula v. 1542 (1588, 1596 u. 1605 erneuert), zit. nach Sánchez-Arcilla, Or-
denanzas, S. 111.

	 57	Brendecke, Imperium, insbesondere S. 31–71 u. 79–85.
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Deshalb befehlen wir, dass diese Person der Audiencia dort ihre Supplik vorweist und 
sich die erwähnte Audiencia über die Qualität der Person und über die Sache infor-
miert und einen Bericht davon verschlossen und versiegelt mit ihrer Empfehlung 
an den Indienrat schicke, damit mehr Klarheit darüber bestünde, wie am besten ge-
handelt würde.58

Es wurde nicht offen kommuniziert, aber traf faktisch zu, dass der Audiencia 
mit den Empfehlungsschreiben implizite Entscheidungskompetenzen über-
tragen wurden. Wie Brendecke gezeigt hat, beeinflusste sie in dieser Position 
als gate-keeper die politischen Entscheidungen der Krone durch ihre Selekti-
on und Stellungnahme.59

Diese Anweisungen gehören in den größeren Kontext der erwähnten 
empowering interactions gestellt. Die Krone beanspruchte zwar die letztin-
stanzliche Entscheidungshoheit über die Belohnung ihrer Vasallen in Spa-
nisch-Amerika für sich, gleichzeitig war sie auf lokales Wissen angewiesen. 
Durch die Partizipation am Verfahren der Informaciones ermächtigten sich 
sowohl die Krone, die lokalen Justizinstanzen als auch die Supplikanten in 
ihren Positionen gegenseitig. Insofern war das Verfahren schon rein durch 
seinen technischen Ablauf für den staats- bzw. imperiumsbildenden Prozess 
konstitutiv.60 Aber auch inhaltlich stärkte es die Bande zwischen den Un-
tertanen und der Krone inklusive ihrer kolonialen Institutionen. Die Va-
sallen demonstrierten dem König ihre Dienste und Verdienste in der Er-
wartung, von diesem Gunsterweisungen zu erhalten. Indem die Krone die 
Treue ihrer Untertanen primär mit Privilegien für die kolonialen Gebiete, 
wie Ämter, Steuerreduktionen, Encomiendas oder Renten aus Corregimien-
tos etc., belohnte, verteidigten die Kronbeamten und Kolonisten den könig-
lichen Herrschaftsanspruch in situ. So bildete das Verfahren der Informacio-

	 58	»por ende mandamos que la tal persona manifieste en la audiencia, allá, lo que Nos en-
tiende suplicar, para que la dicha audiencia se informe así de la calidad de la persona 
como de la cosa; y envíe la tal información cerrada y sellada, con su parecer, al nuestro 
Consejo de las Indias para que con esto se tenga más luz de lo que convendrá a nuestro 
servicio que se provea.« Recop. 1, lib. 2, tít. 33, ley 1, Real Cédula v. 1542 (1588, 1596 
u. 1605 erneuert), zit. nach Sánchez-Arcilla, Ordenanzas, S. 111.

	 59	Dazu weiterführend Brendecke, Imperium, S. 205–212.
	 60	Zu den weitreichenden Kompetenzen der lokalen Instanzen vgl. Recop. 1, lib. 3, tít. 2. 

Die beschriebene Konstellation ließe sich unter dem neuen Begriff der ›Triangulierung‹ 
aus der kulturhistorischen Verwaltungsgeschichte fassen. Er bezieht sich auf die Drei-
eckskommunikation zwischen dem Fürsten, der obrigkeitlichen Verwaltung und den 
Untertanen. Vgl. Brakensiek, Einleitung, S. 12. Für den kolonialen Kontext entwickelte 
zuvor schon Brendecke, Imperium, S. 177–187, ein auf der Vigilanz der Untertanen be-
ruhendes Kommunikationsdreieck.
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nes den Modus, mit dem sich die Gnadenökonomie operationalisieren ließ. 
Die ›Beute‹ im weiteren Sinne entsprach – abgesehen von Nobilitierungen 
etc. – inhaltlich der bereits durch die Anführer unmittelbar verteilten Beute, 
nämlich primär Encomiendas. Der Verteilvorgang in der Gnadenökonomie 
unterschied sich aber signifikant, denn die ›Beute‹ wurde über ein adminis-
tratives Verfahren zugewiesen. Und die Verteillogik wich insofern ab, als Be-
lohnungsansprüche nicht wie in der Beuteökonomie durch rein materielle 
Leistungen erhoben werden konnten, sondern dem Prinzip der iustitia distri-
butiva folgend auch politische Verdienste der Person berücksichtigt wurden.

3.1.3	 Die Tücken der Texte. Textaufbau, Textkorpus 
und die Konsequenzen für ihre Analyse

Die informaciones de méritos y servicios verbanden Elemente einer Petition 
mit jenen eines formal beglaubigten Berichts. Diese zweiteilige Struktur 
erzeugte eine Spannung zwischen Eigeninteressen und objektivem Wahr-
heitsanspruch. Im ersten Teil deklarierte der Supplikant seine Dienste und 
Verdienste und im zweiten sollten die Zeugenaussagen diese als wahr bestäti-
gen.61 Die Informaciones oszillierten aber mit einer gewissen Funktionalität 
zwischen Fakten und Fiktion. Im Kontext der Distanzherrschaft ging es der 
Krone nicht darum, die Behauptungen der Supplikanten auf ihren Wahr-
heitsgehalt zu prüfen, als vielmehr die Treue des Vasallen aufrechtzuerhalten. 
Durch die Aussicht auf und die tatsächliche Belohnung durch königliche 
Gnaden spornte die Krone ihre Untertanen zum Verfassen von Informacio-
nes an und förderte implizit bestimmte Narrative, auf die weiter unten ein-
gegangen wird.62

Arndt Brendecke unterschied für die Quellen aus Spanisch-Amerika zwei 
Texttypen: den, der Handlungen beschreibt und den, der Sachlagen doku-
mentiert.63 Die Informaciones per se setzten sich nach diesen Kriterien aus 

	 61	Adorno zeigt diese Spannung auch bei Bernal Díaz’ Historia verdadera auf. Vgl. Adorno, 
Polemics, S. 175–179; vgl. zudem Aguirre Salvador, Mérito.

	 62	Brendecke, Imperium, S. 201–208, sah die Vorteile dieser spontanen Kommunikation 
für die Krone zum einen in ihrer stabilisierenden Funktion für das distanzherrschaftli-
che Kommunikationsdreieck, zum anderen darin, dass die Krone ihre Entscheidungen 
somit vordergründig auf Sachlichkeit gestützt fällen konnte.

	 63	Brendecke, Imperium, S. 202f.
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einem knappen Handlungsvorschlag – der Bitte um (bestimmte) Gratifika-
tionen – und einer viel umfangreicheren Dokumentation der Sachlage zu-
sammen. Letztere sollte zeigen, dass die erbetene Belohnung gerechtfertigt sei 
und dass die Krone, wenn sie diese genehmigte, sachadäquat handelte. Die 
Beweiserbringung sollte in dem Fall die Belohnungswürdigkeit, ja -notwen-
digkeit demonstrieren und vor allem der Krone korrektes Handeln nahelegen.

Die Informaciones bestanden – wie dargestellt – aus diversen und dis-
paraten Dokumenten, wovon der summarische Bericht (relación), die Zeu-
genpräsentation, der Fragebogen (interrogatorio) und die Zeugenaussagen 
(probanza) die essenziellen Bestandteile bildeten. Die Relación umfasste ein 
bis zwei Seiten und enthielt die zentralen Dienste und Verdienste des Sup-
plikanten sowie Hinweise dazu, warum königliche Gnaden erteilt werden 
sollten und teilweise auch gleich welche. Die Relación wurde von einem 
Schreiber für den Supplikanten verfasst, manchmal von einem Prozessver-
treter vorgetragen, aber sie stellte den Ort im Text dar, an dem der Bittsteller 
zum Sprechen kam.64 Das Interrogatorium, der mindestens drei und durch-
schnittlich zehn bis 15 – zum Teil auch über 30 – Fragen aufführte, wieder-
holte oft nur die Schilderungen aus der Relación in Frageform und brachte 
meist keine neuen Erkenntnisse über den Supplikanten. In der Probanza, 
dem mit meistens 20 bis 40 Seiten längsten Teil der Informaciones, äußerten 
sich dann die Zeugen und fügten manchmal durchaus weitere Details oder 
Neuigkeiten hinzu.

Die Zeugenaussagen bildeten in jedem Fall den umfangreichsten Teil 
einer Informacion. Auch wenn sie aufgrund des Verfahrens oft redundant 
wirken, können sie durchaus spannend und individuell ausfallen. Zu Be-
ginn der Zeugenbefragung wurde mit den generellen Fragen (preguntas ge-
nerales) nach Alter, Dauer des Aufenthaltes in der Neuen Welt sowie der 
Bekanntschaft mit den Supplikanten die ›Qualität‹ der Zeugen eruiert. 
Außerdem mussten die Zeugen versichern, dass sie weder mit den Sup-
plikanten verwandt waren noch von ihnen bestochen worden waren.65 Der 
Fragebogen enthielt die Aussagen aus der Relación, an deren Anfang es je-
weils so oder ähnlich hieß, »ob der Zeuge wisse oder gesehen oder es sagen 

	 64	Francisco Tellez trug z. B. die Relación von Francisco de Granada in dessen Namen vor. 
Vgl. AGI, Patr. 55, n. 6, r. 1, f. 1r, IMS Francisco de Granada v. 1529.

	 65	»no es pariente de nynguno de ellos ny fue sobornado ny dadivado para ello«, AGI, 
Patr. 150, n. 2, r. 1, f. 2v, IMS Jerónimo de Aguilar v. 1520.
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gehört habe, dass …«66. Die Zeugen bestätigten meistens den Frageninhalt, 
manchmal, indem sie ihn wiederholten, oder, seltener, in eigenen Worten. 
Oft hieß es knapp, dass der Zeuge wisse, dass es so gewesen sei, wie in der 
Frage beschrieben. Worauf die Zeugen in der Regel gefragt wurden, woher 
sie das wüssten, was diese unterschiedlich beantworteten: Augenzeugen sag-
ten, weil sie anwesend gewesen seien („porque […] se hallo en todo«67) oder 
sogar spezifische Beiträge zur Tat geleistet hatten: Nuño de Guzmán bestä-
tigte zum Beispiel, dass Alonso de Contreras gewisse Indios von Guzmán 
zugeteilt bekommen habe, was der Zeuge wisse, weil er selbst dieser Guz-
mán sei, der Contreras die Indios gegeben habe.68 Oder sie gaben schlicht 
zur Antwort, dass sie das Ereignis gesehen hätten (»porque este testigo lo 
ha visto«69). Andere hatten es nur von Dritten gehört (»oyo desir por muy 
notorio«70) oder es galt als allgemein bekannt (»es publico e notorio«71). 
Manchmal sagte der Zeuge offen, dass er es nicht wisse: »a la setena pregun-
ta dixo que no la sabe«72.

Die Beweise stützten sich somit auf unterschiedlich zuverlässige Quellen. 
Weitere Beweismittel, wie Bescheinigungen von Encomiendas, wurden in 
Einzelfällen vorgelegt.73 Hervorzuheben ist aber, dass die Inhalte der Zeu-
genaussagen weniger ausschlaggebend für die Entscheidung über die Supplik 
waren als lediglich konstitutiv für das Verfahren. Dieses verlief ex parte, das 
heißt Beweise wurden nur von einer Seite – den Supplizierenden – vorge-
bracht und nicht, wie in einem Gerichtsprozess, von beiden Parteien. Zwar 
forderte die Krone von der Audiencia in diversen Fällen einen geheimen 

	 66	»si sabe o vido este testigo o oyo dezir que«, AGI, Patr. 63, r. 12, f. 2v, IMS Diego de 
Colio v. 1560.

	 67	Der Zeuge Pedro Pascual sagte z. B.: »a la sesta pregunta dixo que la sabe como en ella 
se contiene preguntado como lo sabe dixo que lo vio segund e como la pregunta lo dize 
porque como dicho tiene se hallo en todo segund e como la pregunta lo dize saluo que el 
cauallo que dize la pregunta que se le a [–]ego no lo vio pero oyo dezir por muy notorio 
y que sabe que podia perder en el tiempo que alla estuvo mas de dozientos pesos«, AGI, 
Patr. 56, n. 3, r. 2, f. 7v, IMS Pedro Jerónimo v. 1542.

	 68	»porque este testigo es el nuño de guzman que le proueyo de los dichos yndios«, AGI, 
Patr. 55, n. 4, r. 5, f. 9v, IMS Alonso de Contreras v. 1537.

	 69	AGI, Patr. 55, n. 2, r. 3, (2) f. 14r, IMS Antonio Sedeño v. 1539. Oder »que le vido serbir«, 
AGI, Patr. 55, n. 3, r. 3, f. 3v, IMS Juan de Burgos v. 1536. Oder »porque asi lo vido«, 
AGI, Patr. 55, n. 4, r. 5, f. 10r, IMS Alonso de Contreras v. 1537.

	 70	AGI, Patr. 56, n. 3, r. 2, f. 7v, IMS Pedro Jerónimo v. 1542.
	 71	AGI, Patr. 58, r. 3, f. 6r, IMS Alonso Luarca v. 1548.
	 72	AGI, Patr. 54, n. 2, r. 1, f. 4v, IMS Antonio de Villarroel v. 1525.
	 73	Vgl. z. B. die oben abgebildete cédula de depósito: Abb. 12.



	 Gnadenökonomie� 323

oder zumindest ›amtlichen‹ Bericht, eine información de oficio, als vorder-
gründiges Kontrollverfahren. Dabei wurden aber primär die Reputation und 
das soziale Standing des Supplizierenden überprüft. Entscheidender als die 
inhaltlichen Bezeugungen diverser Taten war das soziale Kapital im Sinne 
Bourdieus, das sich in der Auswahl der Zeugen manifestierte. Ein gutach-
terliches Empfehlungsschreiben des Vizekönigs konnte dem Gesuch zusätz-
liches soziales Kapital verleihen (vgl. Abb. 20). Die Audiencia eröffnete ein 
Verfahren nur dann, wenn sie den Eindruck gewann, dass der Bittsteller über 
genügend sozialen Rückhalt für sein Anliegen verfügte.74

Die Quellenlage spiegelt nur die erfolgreichen Gesuche wider. Dieje-
nigen, die von der Audiencia oder seltener von der Krone abgelehnt wur-
den, gingen an die Bittsteller zurück. Diese versuchten es entweder später 
erneut – möglicherweise mit einem veränderten Zeugenkorps – oder ließen 
es bleiben, wodurch die Supplik für die Nachwelt verloren ging. Der Tau-
tologie zum Trotz hat das methodische Auswirkungen auf die vorliegende 
Arbeit: Weil ausschließlich erfolgreiche Informaciones überliefert sind, ge-
staltet sich die Quellenlage entsprechend einseitig. Folglich lassen sich die 
Frage, wie die Krone in den einzelnen Fällen entschied, und mögliche An-
schlussfragen nur unbefriedigend beantworten; zum Beispiel nach welchen 
Kriterien sie entschied, welche Taten sie belohnte und wie. Weil außerdem 
die größere Entscheidungsmacht bei den lokalen Audiencias lag, verlieren 
die genannten Fragen bzw. Antworten an Relevanz. Deshalb wird in dieser 
Studie darauf verzichtet, die Entscheidungsfindung und die Antworten der 
Krone eingehender zu behandeln.

Ab dem späten 16. Jahrhundert wurden die Informaciones vor der Über-
sendung an den Indienrat in einheitlicher Handschrift, ohne Abbreviatu-
ren und Durchstreichungen und mit gleichmäßiger Zeilenzahl pro Blatt ho-
mogenisierend abgeschrieben.75 Rückblickend verfälscht das die äußerliche 
Erscheinung dieser Berichte, wie das auch die vielen Abschriften von In-
formaciones tun, die aus Supplikationsverfahren von Nachfahren der Kon-
quistadoren stammen. Sie scheinen homogener, als sie ursprünglich waren. 
Insbesondere die wieder eingereichten Supplikationen von Angehörigen der 
Konquistadoren führen den Betrachter auf den ersten Blick hinters Licht. 
Denn die Nachfahren ergänzten die Informaciones ihrer Ahnen mit einer 
oder mehreren eigenen und supplizierten so für die Dienste und Meriten 

	 74	Adorno, History, S. 159.
	 75	Folger, Writing, S. 30.
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Abb. 20: Empfehlungsschreiben des Vizekönigs Antonio de Mendoza für Luis Marín, 1532, AGI, 
Patr. 54, n. 8, r. 2, f. 1r
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ihres Vaters, Großvaters etc. um Gnaden. Im Indienarchiv in Sevilla sind 
diese Berichte meistens nach dem Datum des letzten Behördengangs ein-
geordnet. Daraus resultiert erstens, dass die Supplik zum Beispiel des Groß-
vaters nicht unter dem Jahr zu finden ist, in dem dieser sie verfassen ließ; und 
zweitens, dass solche unter einer Signatur geführten Informaciones meis-
tens erheblich ausführlicher ausfallen, weil sie mehrere Suppliken vereinen. 
Während ein durchschnittlicher Bericht 20 bis 30 Seiten umfasst, können 
jene der Nachfahren durch Akkumulierung diverser Informaciones mehrere 
Hundert Seiten enthalten.

Im Indienarchiv befinden sich insgesamt 1.752 Informaciones in der Sub-
serie Informaciones de méritos y servicios unter Patronato 50 bis 168 für die 
Jahre 1514 bis 1694. Für Neuspanien liegen 634 Informaciones für die Zeit 
zwischen 1524 und 1640 in Patronato 54 bis 89; nur zu Peru gibt es mit rund 
718 Berichten mehr.76 Hinzugezählt werden müssen die ›privaten‹ und die 
›amtlichen‹ Berichte, die unter informaciones de oficio y parte untergebracht 
sind. Mit Letzteren prüfte die Audiencia insgeheim das soziale Standing und 
die Anliegen eines Supplikanten. Addiert ergäben sich für Neuspanien min-
destens 1216 Leistungsberichte bzw. mindestens 1626, wenn die Informa-
ciones aus Guadalajara und Guatemala für das 16. Jahrhundert integriert 
würden. Nur gerademal sechs Suppliken aus der Neuen Welt sind im Indi-
enarchiv in Sevilla für die Zeit vor 1524 enthalten. Die früheste stammt von 
einem Kleriker aus Panama, der 1514 vor seiner Abreise nach Spanien seine 
Dienste als Feldgeistlicher bestätigt haben wollte.77 Bezüglich Neuspaniens 
liegen zwei frühe vor; die eine zu den Diensten des berühmten Übersetzers 
Jerónimo de Águilar von 1520, die aber sehr kurz ausfiel.78 Und die von Die-
go de Ordaz von 1521, die dieser auf dem Weg nach Spanien beim Aufenthalt 
in Santo Domingo am 26. September 1521 erstellen ließ.79

Dieses Kapitel hat gezeigt, dass auf Initiative von Cortés in der Erobe-
rung Neuspaniens ein Paradigmenwechsel in der Ausführung der Beutever-
teilung stattfand. Obwohl die zu verteilenden Güter – mit Ausnahme der 
Adelstitel und diversen Ehren – die gleichen blieben wie zuvor, waren der 

	 76	Vgl. AGI, Patr. 50–168, Informaciones de méritos y servicios v. 1514–1694.
	 77	AGI, Patr. 150, n. 1, r. 1, Pedro Sánchez v. 29. Aug. 1514; AGI, Patr. 50, r. 1, f. 1r–10v, IMS 

Bernardino de Quesada v. 1516; AGI, Patr. 50, r. 2, IMS Rodrigo de Bastidas v. 1521; 
AGI, Patr. 92, n. 1, r. 2, f. 1r–8v, IMS Lorenzo Martín v. 1523.

	 78	AGI, Patr. 150, n. 2, r. 1, f. 1r–4r, IMS Jerónimo de Águilar v. 1520. Siehe darin die Flos-
kel zur Unbestechlichkeit: »ny fue sobornado ny dadivado para ello«.

	 79	AGI, Santo-Dom, 9, n. 5, f. 1r–20v, IMS Diego de Ordaz v. 1521, ediert in CDIAO 40, 
S. 74–132.
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Modus und die Logik neu. Fortan wurde die Verteilung der Beute im weite-
ren Sinne über ein administratives Verfahren abgewickelt. Dieses folgte dem 
Primat der Verteilungsgerechtigkeit und konnte individuell initiiert werden. 
Erst durch den Aufruf von Cortés wurde die Gnadenökonomie für die Kon-
quistadoren, Siedler und ihre Nachfahren relevant. Davor lief die Beutever-
teilung unmittelbar über den Anführer oder einen Kronbeamten. Wer also 
nichts oder zu kleine Anteile bekommen hatte, zog weiter und erhoffte sich 
in der nächsten Entrada mehr Erfolg. Weiter ist klar geworden, dass es sich 
bei den Informaciones um eine komplexe und vielseitige Quellengattung 
handelt, deren Potenzial erst punktuell genutzt worden ist. Schließlich birgt 
dieses Quellenkorpus neben der teils schweren Lesbarkeit inhaltliche und 
äußere Tücken, die es bezüglich Methodik zu berücksichtigen gilt.



3.2	� »Im Dienste Ihrer Majestät«.  
Narrative Strategien

Wie gelang es den Konquistadoren, sich und ihre Taten, die aus einer Beute-
gemeinschaft hervorgingen und bekanntlich aus Gewalt gegenüber der loka-
len Bevölkerung bestanden, vor der Krone als belohnungswürdig darzustel-
len? Sie verfassten dazu die erläuterten informaciones de méritos y servicios. 
Diese Dienst- und Verdienstberichte boten die Chance, sich so zu präsentie-
ren, als würden die Leistungen und Meriten der Person ausgezeichnet, wobei 
mithin die soziale Vernetzung und adäquaten Narrative honoriert wurden. 
Das heißt, die Supplikanten verwiesen in den Informaciones auf ihre ver-
dienstvollen Taten und die ›Qualität‹ ihrer Person, wofür sie die Krone nach 
der Logik der Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva) mit Gnaden be-
lohnen sollte. Weil die Krone aufgrund des distanzherrschaftlichen Rahmens 
die Aussagen nur begrenzt überprüfen konnte, entschied faktisch – wie er-
wähnt – die Audiencia vor Ort. Diese hatte zu eruieren, ob die lokale Ge-
meinschaft die Forderungen stützte oder nicht. In der Konsequenz mussten 
die Supplikanten im Verfahren zum einen durch die Zeugen beweisen, dass 
sie ausreichend sozial vernetzt waren und zum anderen das passende Narra-
tiv finden, das sie dank ihrer Dienste und Verdienste als belohnungswürdig 
darstellte.

Die Phänomene der Selbststilisierung (self-fashioning) und der Ver-
schmelzung von Fakten und Fiktion in den Informaciones wurden in der 
Forschung bereits erkannt.1 Diese narrativen Strategien wurden aber bisher 
erst ungenügend mit dem Konzept der iustitia distributiva verknüpft und 
in den Kontext der Staats- bzw. Imperiumsbildung gestellt.2 Dieses Kapitel 
nimmt dezidiert funktionalistische und semantische Ansätze aus der Patro-
nageforschung und aus der Sprechakttheorie auf, wonach Rhetorik nicht zu 
positivistisch zu lesen sei, weil sie eine bestimmte Funktion erfülle. Um ihre 
Ziele zu erkennen, müssen Sprechakte rhetorisch verstanden und historisch 

	 1	Vgl. Adorno, History; Folger, Writing; Gamboa, Encomienda.
	 2	Als Ausnahme hat Brendecke, Imperium, S. 54–57 ihre Besonderheit im kommunikati-

ven Setting aufgezeigt.



328	 Beute und Conquista

eingeordnet werden.3 Darum möchte ich in diesem Kapitel anhand der 
Dienst- und Verdienstberichte in einem ersten Schritt zeigen, mit welchen 
Topoi und Narrativen ostentativ Leistung dargestellt wurde und wie sie sich 
in die Gnadenökonomie der Krone einordneten. In einem zweiten Schritt 
untersuche ich, wie entlang der Forderungen nach Distinktion, die aus die-
sen Erzählmustern hervorgingen, unterschiedliche Kategorien von Verdienst 
entstanden. Drittens demonstriere ich, wie die Ansprüche auf königliche 
Gnaden auf den ersten beiden Schritten aufbauten und welches Leistungs-
verständnis sich daraus ableiten lässt.

Ziel ist es, die semantischen Gehalte der Begriffe ›Dienst‹ und ›Qualität‹ 
einer Person im Kontext der Forderungen nach Belohnung auszuleuchten. 
Dadurch wird erkennbar, dass die Gnadenökonomie gegenüber der Beute-
ökonomie nicht nur formal über ein aufwändigeres administratives Verfah-
ren abgewickelt wurde, das den Umweg über den spanischen Hof machte. 
Vielmehr folgte ihre Belohnungslogik strikter dem Konzept der Verteilungs-
gerechtigkeit, das neben den materiellen Leistungen den Status der Suppli-
kanten einbezog. Die Analyse hilft zudem, die Konzeptionen von Leistung, 
Verdienst und (Verteilungs-)Gerechtigkeit im kolonialen Setting zu verste-
hen. Somit erhärtet sich meine These, dass die Darstellungen von Diensten 
und Verdiensten sich an der Belohnungslogik der Gnadenökonomie orien-
tierten. Gleichzeitig prägten sie diese und das damit verbundene Supplika-
tionsverfahren samt den involvierten Institutionen. So entwickelten sich 
einerseits bestimmte Erzählmuster, die die Krone zu belohnen hatte und an-
dererseits erforderten die Darstellungsformen den Auf- und Ausbau kolonia-
ler (Verwaltungs-)Instanzen. Die dabei generierte Kommunikation zwischen 
Krone und Konquistador, also die Rechenschaftsablegung über erbrachte 
Dienste und die Erweisung königlicher Gnaden, hatte, wie ich zeigen werde, 
reziprok ermächtigende Konsequenzen und wirkte sich konstitutiv für die 
Etablierung der kolonialen Herrschaft aus.

	 3	Verfolgt werden hier besonders die beiden divergierenden Ansätze von Arthur Herman 
und Jay Smith, vorbildlich verknüpft in Ziegler, Trauen, S. 28f. Vgl. Herman, Language; 
u. Smith, Language Games.
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3.2.1	»A su costa y minsión«. Ostentation der Leistung

Welche Leistung zählte als Dienst und wie musste sie dazu dargestellt wer-
den? In den Informaciones präsentierten die Konquistadoren und weitere 
Supplikanten ihre Leistungen unterschiedlich, und dennoch lässt sich eine 
Reihe von Topoi und Narrativen erkennen. Diese bezogen sich zum einen 
auf die Taten während der Eroberung, die das Territorium der Krone und 
Kirche erweiterten und die Zahl ihrer Vasallen und Gläubigen vermehrten 
sowie auf anschließende Taten, die zur Besiedlung, Bevölkerung, Bewirt-
schaftung und ›Zivilisierung‹ der eroberten Gebiete bzw. zur Erhöhung der 
königlichen Steuereinnahmen beitrugen. Zum anderen wurden auf die Per-
son bezogene Verdienste als Leistungen angefügt – insbesondere die Treue 
zur Krone und der adlige Stand  –, die überdies die Diskrepanz zwischen 
Status und Lebensstandard und somit den Bedarf aufzeigen sollten, damit 
die Notwendigkeit königlicher Gnaden offensichtlich würde. Denn gemäß 
dem Konzept der Verteilungsgerechtigkeit war der König verpflichtet, seine 
Untertanen nicht nur entsprechend ihren Diensten und Verdiensten zu be-
lohnen, sondern auch zu schützen. Darauf wird im dritten Abschnitt genauer 
eingegangen. Zuvor sollen aber die Topoi und Narrative zur Ostentation der 
Dienste in den Informaciones aufgezeigt werden.

Ein erster Topos, der in alle Dienst- und Verdienstberichte der Konquis-
tadoren Eingang fand, bildete die Aussage, dass man an der Eroberung, Be-
friedung und Besiedlung Neuspaniens beteiligt gewesen sei und damit der 
Krone – und oft Gott – gedient habe.4 Häufig wurden Provinzen (wie Pá-
nuco) oder Orte (wie Tlaxcala) einzeln aufgelistet. Später wurden zuneh-
mend pauschal ganze Regionen (wie Guatemala) genannt. Teilweise behaup-
teten die Konquistadoren gar, an allen Eroberungen beteiligt gewesen zu 
sein.5 Wenn möglich wurde reklamiert, an der Einnahme Tenochtitlans teil-
genommen zu haben oder zumindest ins Land gekommen zu sein, bevor die 

	 4	Die Quellenbelege in diesem Teil der Arbeit entstammen meiner systematischen Ana-
lyse der IMS und sind als exemplarisch zu verstehen. Gott oder ›unser heiliger Glaube‹ 
kamen nicht immer vor, aber ›diente Ihrer Majestät/Hoheit‹ kam immer vor: »yo e se-
ruido a su magestad en la conquista«, AGI, Méx. 203, n. 16, f. 1r, IMS Juan de Santa Ana 
v. 1531; »con zelo de seruir a dios y a su rey aumentando la fee y su corona real«, AGI, 
Patr. 54, n. 3, r. 2, f. 15r, IMS Nuño de Guzmán v. 1526. Karl V. oder Isabella von Portu-
gal wurden i. d. R. nicht namentlich adressiert. Der Dienst galt pauschal der Krone, was 
sich von feudalen Dienstverhältnissen unterscheidet.

	 5	»he servido a su magestad en todas las conquistas e guerras que en ella se an hecho«, AGI, 
Méx. 95, n. 5, f. 51r, IMS Francisco Flores v. 1526.
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Stadt gefallen war.6 Damit markierte man einerseits die Dauer des Dienstes, 
aber vor allem das Verdienst, zu den Konquistadoren der ersten Stunde zu 
zählen. Daraus ging der Topos der ›Ersten Eroberer‹ (primeros conquistado-
res) bzw. der ›Alten Siedler‹ (pobladores antiguos) hervor, der als Distinktions-
kategorie einen prominenten Platz in den Gnadengesuchen einnahm.7 So 
wurde stets angegeben, wann und mit welchem Anführer man nach Neu-
spanien gekommen sei.8 Dies konnte auf den Bittsteller selbst oder seine(n) 
Vorfahren oder verstorbenen Ehemann zugetroffen haben. Der Unterschied 
wird weiter unten thematisiert, während für dieses Kapitel stets bedacht wer-
den muss, dass Supplikant und Konquistador nicht zwingend dieselbe Per-
son waren.

Mit einem fast omnipräsenten Topos wurde die erbrachte Investition ge-
nannt. Der Konquistador habe mit der eigenen Person (con su propia persona) 
»auf eigene Kosten und aus freiem Willen«9 (a su costa y minsión) ohne jeg-
lichen Lohn (sin salario alguno) gedient.10 Gegebenenfalls wurde hinzugefügt, 
dass die eigenen Waffen und Pferde (con sus armas y caballo) sowie Diener 
und Versklavte mitgebracht worden seien.11 Pedro González de Nájera sagte 
zum Beispiel, dass er mit seiner eigenen Person, zwei Dienern und einem 
Sohn, die er alle bis zur Unterwerfung von Mexiko-Stadt auf seine Kosten 
unterhalten habe, stets mit Waffen und Pferd gedient habe. Weiter führte er 
an, dass er während der Eroberung am Kinnbacken verwundet wurde und 

	 6	»se hallo en el çerco e toma de ella [Mexiko-Stadt]«, AGI, Méx. 203, n. 7, f. 1v, IMS Bar-
tolomé Román v. 1527.

	 7	»fue de los primeros conquistadores y pobladores«, AGI, Méx. 95, n. 6, f. 65r, IMS Diego 
de Porras v. 1525.

	 8	»pase a estas partes con el señor gobernador fernando cortes y [h]e ayudado a conquistar 
esta tierra que espezial [sic] me halle en la conquista de esta gran ziudad de tenuxtitan y 
en todas las otras conquistas que en esta dicha nueva españa se an hecho«, AGI, Patr. 54, 
n. 3, r. 1, 2, f. 38r–v, IMS Francisco Rodríguez Magariño v. 1526.

	 9	»yo servi a su magestad con my persona e armas e cavallos a mi propia costa e mision«, 
AGI, Patr. 55, n. 5, r. 2, f. 4v, IMS Alonso de Reguera v. 1538.

	 10	»fuy a su magestad a mi costa syn llevar salario ninguno tiniendo lo mas del dicho tienpo 
cargo de jente«, AGI, Patr. 54, n. 8, r. 3, f. 2r, IMS Nuño Pinto v. 1532; »a su costa sir-
vio [Diego de Colio] sin le dar por ello salario alguno porque no se daba a otros«, AGI, 
Patr. 63, r. 12, f. 4r, IMS Diego de Colio v. 1560; »he servido a mi costa sin sueldo que por 
el dicho mi serviçio se me aya dado«, AGI, Patr. 55, n. 1, r. 4, f. 5v–6r, IMS Juan de Cabra 
v. 1533.

	 11	»antonio de villarroel sirvio […] trayendo en la dicha conquista e guerra dos o tres caval-
los e otros tantos moços a su dispensa e costa«, AGI, Patr. 54, n. 2, r. 1, f. 2v, IMS Antonio 
de Villarroel v. 1525; »con sus armas y cavallo y esclavos a conquistar y paçificar«, AGI, 
Méx. 95, n. 44, f. 322r, IMS Juan de Espinosa v. 1540.
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dass ein Bruder sowie drei Cousins, die ihm gehorchten und er mitgebracht 
habe, von den Indios getötet worden seien. Damit markierte er, dass er durch 
deren Tod einen Teil seiner Investitionen verloren hatte. Außerdem habe er 
bis zu diesem Tage sehr stark gelitten und sei erlahmt, wovon er sich nicht so 
bald wieder erholen würde.12 Francisco Flores, ein weiterer Supplikant, gab 
an, für die Eroberung von Mexiko ein Pferd gekauft zu haben. Dieses sei 
während der Flucht aus Tenochtitlan bei der ›Brückenschlacht‹ getötet und 
er selbst schwer verwundet worden.13 Mit dem Topos der Eigenfinanzierung 
stellten die Supplikanten klar, dass sie der Krone Belohnungswürdiges ge-
leistet hatten, das es vor dem Hintergrund der Verteilungsgerechtigkeit noch 
zu entlohnen galt. Deshalb wurde die Investition stets mit dem Dienst an 
der Krone verbunden, was im dramatischsten Fall bedeutete, dass der Kon-
quistador »im Dienste Ihrer Majestät«14 starb, wie beispielsweise die Witwe 
von Miguel de Palma Elvira López schrieb. Mit der Ergänzung durch Kriegs-
ausrüstung, Pferde und Gefolge demonstrierten die Bittsteller einerseits, dass 
ihre Investition mehr als nur die eigene Person beinhaltete, dadurch also ent-
sprechend umfangreichere königliche Gnaden verdiente. Zumindest ebenso 
wichtig war aber, dass sie damit andererseits implizierten, adelig zu sein, weil 
sie sich Diener und Sklaven hielten und die exklusiven Privilegien für Waffen 
und zum Reiten genossen.15 Am 15. Oktober 1522 gestattete die Krone wie 
erwähnt allen ›Ersten Konquistadoren und Siedlern‹ auf Antrag und nach 
seiner amtlichen Prüfung, Waffen zu tragen. Der Verweis auf die eigenen 
Waffen signalisierte folglich, zu diesem exklusiven Kreise zu gehören.16

Schäden und Verluste durch Verletzungen oder Todesfälle der Pferde und 
der Menschen wurden in der Regel explizit erwähnt. Dies obwohl verlustig 

	 12	»con su propia persona y con vn su [sic] caballo y dos moços y vn hijo suyo que mantenia 
y mantuvo a su costa […] el qual seruiçio hizo de la manera dicha e con armas e cauallo«, 
AGI, Patr. 54, n. 5, r. 1, f. 3r–4r, IMS Pedro Gómez de Nájera v. 1526.

	 13	»conpro vn cavallo castaño […]. el dicho cavallo se lo mataron los yndios en la puente de 
la matança en la noche que salieron huyendo […] francisco flores salio muy mal herido 
de vn barazo e de otras cossas heridas que le dieron«, AGI, Méx. 95, n. 5, f. 52r, 61r, IMS 
Francisco Flores v. 1526.

	 14	»mi marido fue conquistador de los primeros y el murio en serviçio de su magestad«, 
AGI, Méx. 95, n. 8, f. 75r, IMS Miguel de Palma durch Elvira López v. 1526.

	 15	Den Indios durften hingegen keine Pferde gegeben oder verkauft werden. Puga, Provi-
siones, S. 23, 42.

	 16	Real Cédula v. 15. Okt. 1522, wiedergegeben in AGI, Patr. 54, n. 1, r. 1, f. 2r–v, IMS 
Diego Soto v. 1524. Die Krone wiederholte diese Bescheinigung in der Real Cédula 
v. 27. Okt. 1530 mit dem gleichen Wortlaut, begrenzte darin aber die Gültigkeit auf die 
Neue Welt. Vgl. León Pinelo, Recopilación, Bd. 2, S. 1760.
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gegangene Pferde und gravierende Verletzungen wie gezeigt bereits aus der 
Beute als Kriegsschäden zu entgelten waren und schon die Siete Partidas 
ein detailliertes Tarifsystem enthielten, demzufolge dem Betroffenen je nach 
Verletzung oder Todesfall eine bestimmte Menge maravedís aus der Beute zu-
standen.17 Die demonstrierten Schäden belegten zudem die herausragenden 
Dienste und den verdienstvollen Status, womit umfangreichere königliche 
Gnaden erwartet werden konnten. Juan de Cabra berichtete detailliert, wie 
er in Diego de Camargos Expedition nach Pánuco in den Kämpfen gegen die 
Bewohner Pánucos dreifach verwundet und der Arm verstümmelt wurde, 
wobei er fast gestorben sei und noch immer Feuerstein von einem Pfeil im 
Fleisch habe.18 Die Ostentation von Verletzungen unterstützte den Anspruch 
auf königliche Gnaden, einerseits weil das für seinen Herrn vergossene Blut 
die Treue des Vasallen bewies und andererseits weil nachhaltige Schäden den 
Untertan gegebenenfalls dermaßen beeinträchtigten, dass er nicht mehr ei-
genständig für seinen Lebensunterhalt aufkommen konnte. Dies zwang die 
Krone aufgrund ihrer Schutzpflicht zum Handeln und machte eine Art Ve-
teranenrente erforderlich.

Auf die Verdienste der Person gerichtete Topoi zeichneten das Bild des 
supplizierenden Untertanen als guten und treuen Diener (buen y leal servi-
dor) des Königs oder Gottes, das heißt als guten Christen (buen cristiano). 
Beispielsweise nannte sich Diego de Colio einen »treuen Diener der Krone«, 
der nach der Eroberung Tenochtitlans auch bei der Eroberung von Tepeaca, 
Panuco und Jalisco »katholisch« (católicamente), also vorbildlich und gewis-
senhaft gedient habe.19 Der Krone die Treue zu demonstrieren, war gerade 

	 17	Vgl. Kapitel 2.1.2 zur Beuteverteilung. Das Tarifsystem schrieb vor: Bei Kopfverlet-
zungen kam es darauf an, ob die Wunde von Haaren verdeckt werden konnte und ob 
ein Knochen entfernt werden musste. Für Verkrüppelungen orientierte sich der Betrag 
daran, ob es Hand, Augen, Nase (je 100 mrs), Ohr (40 mrs), Arm oder Bein (bis Ellen-
bogen bzw. Knie 120 mrs), Daumen bis kleiner Finger (50, 40, 30, 20 bzw. 10 mrs, alle 
Finger 80 mrs) oder Vorderzähne (je 40 mrs) betraf. Part. 2, tít. 25, ley 2. Im Todesfall 
sollten 150 mrs für die Seele eines caballero oder entsprechend seinem testamentarischen 
Wunsch eingesetzt werden und bei einem peón 75 mrs. Part. 2, tít. 25, ley 3.

	 18	»en la guerra […] hirieron a mi el dicho juan de cabra de tres heridas las dos que me die-
ron en vn braço de las quales llegue a punto de muerte e otra en vn lado del cuerpo [h]e 
quedado manco del braço donde me hirieron e avn oy en dia tengo dentro en la carne vn 
pedernal de la flecha con que me hirieron«, AGI, Patr. 55, n. 1, r. 4, f. 4v–5r, IMS Juan de 
Cabra v. 1533.

	 19	»en todo sirvio a su magestad catolicamente […] y en todo ello lo hizo muy bien como 
leal e servidor vasallo de su magestad«. Andrés de Tapia bezeugte, dass Colio ein guter 
Richter, guter Christ und Hidalgo sei: »a sido muy buen juez e hecho justiçia derecha-
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im distanzherrschaftlichen Setting besonders wichtig – und zwar für beide 
Seiten: So wie die Krone auf treu dienende Vasallen angewiesen war, genos-
sen diese im Gegenzug Schutz und Gnaden.20 Indigene Eliten oder ganze 
Städte präsentierten sich einzeln oder kollektiv als loyale Diener, allen voran 
der wichtige Allianzpartner Tlaxcala, dem 1535 der Titel »die treue Stadt von 
Tlaxcala«21 erteilt wurde. Die Konzeptionen eines guten Vasallen als loyal, 
gewissenhaft, christlich, gesittet und rechtschaffen lassen sich in Anklagefäl-
len überprüfen, wenn zum Beispiel Cortés in seiner Amtsführungsprüfung 
von seinen Gegnern für außerehelichen Sex, Glücksspielerei, Mord an seiner 
Frau, Machtmissbrauch, Illoyalität zur Krone oder Misshandlung der Indios 
diffamiert wurde.22 Ebenfalls auf das gute Benehmen und die christliche Ge-
sinnung bezogen war der Topos, dass man die (anvertrauten) Indios stets gut 
behandelt habe. Damit bewiesen die Bittsteller, ihrer Missionierungspflicht 
als Encomenderos nachgekommen zu sein und priesen sich gleichzeitig als 
geeignete Gnadenempfänger an, denen die Krone ohne Skrupel Indios an-
vertrauen konnte.23 So supplizierte Juanes de Tolosa um das Corregimiento 
von Mezquituta unter anderem mit dem Hinweis, dass er adelig und gläubig 
sei sowie Indios bekehrt und unter die Herrschaft der Krone gebracht habe.24

Weil die Bittschriften jeweils im Kolonisierungskontext entstanden, zähl-
ten nicht nur Kriegsleistungen, sondern auch solche zur langfristigen Macht-

mente a las partes […] y este testigo le tiene por onbre muy onrrado y buen xpiano«, AGI, 
Patr. 63, r. 12, f. 5r u. 4r, IMS Diego de Colio v. 1560.

	 20	»sienpre se a mostrado seruidor de vuestra [magestad…] porque el es hijodalgo en renu-
meraçion [sic] de sus seruiçios le haga merced porque el esta en voluntad de permanesçer 
en la tierra en seruiçio de vuestra [magestad]«, AGI, Méx. 95, n. 3, f. 15bis, IMS Gutierre 
de Badajoz v. 1523–26.

	 21	»La Leal Ciudad de Tlaxcala«, Real Cédula v. 22. April 1535. Weiterführend zu Tlaxcala 
vgl. Hinz, Stadt; Hernando de Tapia sagte über seinen indigenen Vater, Tapia Tacateale, 
dass dieser als Anführer der Indios der Krone in der Conquista treu gedient habe und 
dabei umkam: »mi padre a servido lealmente a vuestra magestad«, AGI, Méx. 95, n. 24, 
f. 209v.

	 22	Vgl. AGI, Patr. 17, r. 24, (3), f. 6r–23v, Relación de cargos v. Cortés v. 1529.
	 23	Isabellas I. († 1504) Testament zufolge sollten die indigenen Bewohner in Las Indias kei-

nen Schaden erleiden und im christlichen Glauben unterrichtet werden. Recop. 2, lib. 6, 
tít. 10, ley 1. Danach erließ die Krone div. Beschlüsse zum Schutz der Indios und droh-
te den Encomenderos mit Strafen. Vgl. Real Cédula v. 26. Juni 1523, ediert in Recop. 
2, lib. 6, tít. 10, ley 4; Real Cédula v. 20. März 1532, ediert Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 37; 
Real Cédula v. 20. Nov. 1536, ediert in Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 3. Die Praxis sah für die 
tributpflichtigen Indios bekanntlich düsterer aus. Vgl. van Deusen, Global Indios.

	 24	AGI, Patr. 80, n. 5, r. 1, f. 4v–5r, IMS Juanes de Tolosa v. 1594, ediert in Enciso Contre-
ras/Reyes Veyna, Tolosa, S. 82, 87.



334	 Beute und Conquista

etablierung und Ressourcengewinnung. Die Supplikanten wiesen darauf hin, 
dass sie ein bewohntes Haus (casa poblada), eine Frau, möglichst viele Kinder 
sowie Waffen und gegebenenfalls Pferde hatten. Das führe zur ›Befriedung‹ 
des Landes und erhöhe die königlichen Steuereinnahmen (en aumento de la 
caja real).25 Damit demonstrierten sie, dass sie die von Cortés und der Krone 
propagierten Pflichten für Bürger von Spanisch-Amerika, die auf die Besied-
lung, Bevölkerung, Bewirtschaftung und Verteidigung der eroberten Gebie-
te abzielten, erfüllten.26 Im Gegenzug berechtigte sie das wie erwähnt dazu, 
Encomiendas, Wohn- und Landparzellen zu besitzen sowie diverse Steuer-
privilegien zu genießen. Juan de Cabra hielt in seiner IMS von 1533 fest, dass 
er einer der ersten Bürger von Mexiko-Stadt sei, dort sein Haus mit Frau und 
Kindern habe und zudem Pferd und Waffen besitze.27 Francisco de Solís er-
wähnte in seiner Petition für ein Wappen am 19. Mai 1545 seine 14 Kinder.28 
Es galt folglich nicht nur als Bürgerpflicht, sondern als Dienst an der Kro-
ne, Häuser und Städte zu bauen, sie zu bewohnen und in einer Ehe Kinder 
zu zeugen, die die Besiedelung der Gebiete intensivierten, sowie Pferde und 
Waffen bereitzuhalten, um das Territorium zu verteidigen.29 Letzteres war 
ja eine ans Siedlungs- und Bürgerrecht gekoppelte Bedingung.30 Außerdem 

	 25	»en seruiçio de su magestad y acreçentamiento de su corona real e avmento de nuestra fee 
y en benefiçio de la tierra de la nueba españa y naturales de ella«, AGI, Patr. 54, n. 3, r. 2, 
f. 1r, IMS Nuño de Guzmán v. 1526; Real Cédula v. 15. Okt. 1522, ediert in DC 1, S. 259; 
u. AGI, Méx. 95, n. 58, f. 386r–390r, Brief v. Fr. de Terrazas an Krone v. 1544.

	 26	Vgl. die oben erwähnten Ordenanzas v. Cortés v. 20. März 1524, DC 1, S. 277–283. Die 
Encomenderos mussten auf ihren Wohnparzellen Häuser aus Stein bauen. Real Cédu-
la v. 4. Mai 1534, ediert in Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 9. In einer Real Cédula v. 31. März 
1583 konkretisierte Philipp II. , dass das Haus bewohnt und im Hauptort (cabecera) der 
Encomienda zu sein habe. Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 10.

	 27	»soy de los primeros vecinos de esta çibdad [Mexiko-Stadt] e que tengo mi casa en ella 
e soy casado e tengo mi muger e hijos e asi mesmo si saben que tengo caballo e armas« 
AGI, Patr. 55, n. 1, r. 4, f. 5r–v, IMS Juan de Cabra v. 1533.

	 28	ENE 14, S. 159.
	 29	Francisco Téllez ließ dies in einer kollektiven IMS von einer ganzen Gruppe von Kon-

quistadoren bezeugen: »despues que asi conquistaron y tomaron la dicha çibdad de me-
xico y tierra segun dicho es quedaron y poblaron en ella y sin perseuerado e perseueran 
en la ayudar a sustentar y han sido e son vecinos y moradores de ella de asiento con [—] 
cosas y biuiendas y todos o los mas de ellos con sus mugeres e hijos que tienen en la dicha 
nueva españa syrviendo a sus magestades y en la republica como tales vecinos y morado-
res y pobladores de ella«, AGI, Patr. 56, n. 2, r. 1, f. 3v, IMS Francisco Téllez u. a. 1541.

	 30	Die Waffen und Pferde konnten durch alardes von den Behörden kontrolliert werden. 
Bei Vernachlässigung oder Kriegsdienstverweigerung sollten die Indios konfisziert wer-
den. Real Cédula v. 11. Aug. 1552, ediert in Recop. 2, lib. 6, tít. 9, ley 4.
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markierten all die genannten Punkte (geleistete und bestehende) Unterhalts-
kosten und somit sowohl erbrachte Dienste wie auch einen größeren Bedarf 
als der einer Einzelperson ohne Pferd, Waffen und ›volles Haus‹.

Physische und psychische Belastungen durch Arbeit, Hunger, Not und 
(Lebens)Gefahren wurden ebenfalls meist pauschal als Dienst-Topos darge-
stellt.31 Auf der Expedition ins Südmeer mit Cortés erlitten alle Beteiligten 
»viel Arbeit, Hunger und Durst«32. Während konkrete Verletzungen oder 
Verstümmelungen wie erwähnt materiell aus der Beute zu entschädigen wa-
ren, markierten Notlagen außer dem Dienst der investierten Mittel und der 
bewiesenen Treue gleichzeitig einen Bedarf. Die Siete Partidas beriefen sich 
auf Aristoteles, um die freizügige Großzügigkeit (liberalidad) des Königs von 
der Verschwendung abgrenzend mit aufrichtiger Großzügigkeit (franqueza) 
zu verbinden. Der König sollte demnach denjenigen etwas geben, die es be-
durften und denjenigen, die es verdienten, wobei es aus dem Besitz des Kö-
nigs und nicht von Dritten stammen sollte.33 Vor diesem Hintergrund wird 
verständlich, dass die Verfasser von Suppliken an die Krone darauf achteten, 
neben ihren Diensten und Verdiensten auch ihren Bedarf an der geforderten 
Gnade plausibel zu machen.34 Die Formulierungen, dass man viel Not und 
Hunger gelitten habe oder dass man arm sei und sich nicht unterhalten kön-
ne, tauchen in den meisten Informaciones auf.35 Sie signalisierten die Diskre-
panz zwischen dem bedürftigen Ist- und dem adäquaten Soll-Zustand eines 
Konquistadors und diese Ostentation des Bedarfs begründete ihrerseits den 
Anspruch auf Gnade mit.

	 31	»estuve con el dicho marques en vna ysla [gemeint war das heutige Baja California] en 
la qual tuvimos muchos trabajos hanbre y guerra y estuvimos a puntos [sic] de p[— pe-
recer?] por la dicha hanbre que padeçimos y es [— público?] e notorio«, AGI, Méx. 204, 
n. 3, f. 3r, IMS Juan Garrido v. 1538.

	 32	Der Zeuge Juan de Ocampo bestätigte die Not: »pasaron mucho trabajo hanbre y sed«, 
AGI, Méx. 95, n. 44, f. 325r, IMS Juan de Espinosa v. 1540.

	 33	»E dixo [Aristoteles zu Alexander], que franqueza es dar al que lo ha menester, e al que lo 
meresce: segund el poder del dador, dando de lo suyo, e non tomando de lo ageno, para 
dar lo a otri [sic]. Ca el que da mas de lo que puede, non es franco, mas es gastador: e de 
mas aura por fuerça a tomar de lo ageno, quando lo suyo non le compliere. E si de la vna 
parte ganare amigos por lo que les diere, de la otra ser [sic] le han enemigos aquellos a 
quien lo tomare.« Part. 2, tít. 5, ley 18. Bemerkenswert ist hier, dass die enteignete lokale 
Bevölkerung de facto nicht als Rechtssubjekt galt, denn ansonsten verkörperte sie ja die 
Dritten, die nicht geschädigt werden durften.

	 34	Vgl. AGI, Méx. 1064, L. 1, f. 60r, Relación der Personen aus Neuspanien, v. ca. 1542.
	 35	»padeçiendo muchos travajos y neçessidades«, AGI, Patr. 55, n. 2, r. 2, f. 2r, IMS Alon-

so Gómez Hidalgo v. 1535. »syn tener repartimiento de yndios ni de que me sustentar«, 
AGI, Patr. 55, n. 1, r. 2, f. 1r, IMS Luis de Soto v. 1533.
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Viele Konquistadoren behaupteten, dass sie arm und verschuldet seien, 
was oft zutraf, wie an ihren Hypotheken erkennbar ist. Dennoch sollte dies 
als Topos in den Supplikationsdiskurs eingeordnet werden. Wie erwähnt 
musste ein Empfänger von Gnaden diese nötig und verdient haben. Ent-
sprechend zielten die Bittschriften darauf ab, bei den Amtleuten genau die-
sen Anschein zu erwecken.36 Als Folge lesen sich die Dienst- und Verdienst-
berichte als Geschichten verdienstvollen Einsatzes für die Krone, der aber 
nie adäquat belohnt worden sei, was die Protagonisten in prekäre Notlagen 
gebracht habe. Diesen Narrativen positivistisch zu folgen und die Conquista 
Neuspaniens als Misserfolg der einzelnen Konquistadoren zu deuten, wäre 
vor diesem Hintergrund zu kurz gegriffen.37

Diverse Indio-Konquistadoren und indigene Eliten demonstrierten ihre 
Dienste und Verdienste gleichermaßen wie die Spanier. Obwohl sie teilwei-
se eher um die Befreiung von Tributpflichten als um die Zuteilung von En-
comiendas supplizierten, finden sich bei ihnen ähnliche Ostentationsnar-
rative.38 Dies wird einerseits in den indigenen Kodizes und den bekannten 
Quellen betreffend die Rolle Tlaxcalas als Allianz sichtbar, andererseits und 
bisher weniger erforscht in Gerichtsfällen und den Informaciones.39 Ein 
Sohn Moctezumas, Don Martín Nezahualteculuchi, und weitere Exponen-
ten aus der Elite Tenochtitlans forderten 1532 beispielsweise Tributrechte für 
ihre geleisteten Dienste.40 Sie argumentierten, dass sie und ihre Väter oder 
Großväter bestimmte Siedlungen und Provinzen erobert bzw. als Tributemp-
fänger besessen hätten, was Cortés anerkannt habe. Von Alonso de Estrada 

	 36	»en que gasto el patrimonio que avia adquirido de sus padres«, AGI, Patr. 55, n. 2, r. 2, 
f. 2r, IMS Alonso Gómez Hidalgo v. 1535.

	 37	Den aktuellen Forschungsstand prägend, übernimmt Grunberg das Selbstbild der Kon-
quistadoren als Bedürftige zu unkritisch. Grunberg, Univers, S. 75–79.

	 38	Der Herr von Coyoacan, Juan Indio, erstellte z. B. 1536 eine IMS, in der er seine Diens-
te und Verdienste sowie die seines Vaters und seiner Brüder in den Eroberungen Mexikos 
und Honduras’ aufführte. AGI, Patr. 55, n. 3, r. 4, f. 1r–2r; vgl. weiterführend Cunill, Uso.

	 39	Die Kodizes demonstrierten oft Dienste und Verdienste einer indigenen politischen En-
tität in der Conquista, sowie ihre historischen Herrschaftsrechte oder Steuerprivilegien. 
Vgl. Códice de Huamantla v. 1592 (unpag.), http://www.wdl.org/es/item/3244/; u. Chi-
malpáhin Quauhtlehuanitzin, Relaciones. Schon 1529 ließ die Krone die Dienste der 
Tlaxcalteken prüfen, um sie ggf. vom Encomienda-System zu befreien. Vgl. AGI, Méx. 
1088, L. 1, f. 38r–39r, Real Cédula v. 10. Aug. 1529. Vertreter von Tlaxcala supplizier-
ten 1562 die Umsetzung der Versprechen von Tribut- und Dienstfreiheit. AGI, Méx. 
94, n. 10. Zudem sollte die Stadt neu den Titel »muy noble y muy leal« erhalten. Vgl. 
AGI, MP-Esc. 6, Wappen f. Mateo Garcia Xicontecalpopoca v. 1538 (1746); vgl. AGI, 
Méx. 748.

	 40	AGI, Méx. 95, n. 24, f. 209r–210v, IMS Indios principales v. Mexiko-Stadt v. 1532.

http://www.wdl.org/es/item/3244
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und der ersten Audiencia seien sie hingegen enteignet worden. Um dies zu 
widerrufen, bemühten die Indigenen die gleichen Topoi wie die Spanier, 
allen voran jene, dass sie und ihre Vorfahren der Krone treu gedient hätten 
und es ihnen jetzt an Essen fehle.41 Neben der Not und den Diensten spiel-
ten sie auch die Karten der geleisteten Arbeiten sowie der exzeptionellen Ver-
dienste: Don Diego Huauichl, Herr von Ecatepec, verwies darauf, dass er 
mit Cortés nach Honduras gegangen sei, »wo ich große Arbeiten verrichten 
musste«42. Und Don Juan Toayhuichl sagte:

Ich bitte Ihre Majestät, mir die erwähnten Dörfer Chiapa und Tlahuitomisco als 
Gnade zu erteilen. Denn sie gehörten meinen Eltern und Großeltern und ich habe 
Ihrer Majestät in der Eroberung Guatemalas gedient. Und jetzt habe ich nichts, wo-
von ich mich unterhalten könnte, obwohl ich einer der höchsten Herren und Herr-
scher Neuspaniens bin.43

Der Kontrast zwischen sozialer Stellung in der indigenen Elite und dem ma-
teriellen Prekariat wird auch hier demonstrativ hervorgehoben.

Interessanterweise supplizierten am 6. Januar 1552 auch Vertreter von 
Tlacopan, also einem Mitglied des ehemals feindlichen Aztekischen Drei-
bundes darum, dass ihnen acht bis neun estancias zurückgegeben sowie der 
Stadttitel, ein Wappen und zwei pueblos (Xiquipilco und Tlallachco) zuge-
sprochen würden. Sie begründeten dies damit, dass sie nie hätten Tribute 
zahlen müssen und Cortés und seinen Leuten nach der Vertreibung aus Te-
nochtitlan geholfen hätten.44 Die Herren von Tlatelolco/Santiago kritisierten 
in einer Petition an die Krone, dass ihre Stadt stets zusammen mit Tenochtit-
lan als Ciudad de Mexico behandelt würde, obwohl Tlatelolco seit 140 Jahren 
ein eigenes señorío bildete. Dadurch hätten sie untertänige Länder verloren, 
die sie mit der gleichen Argumentation zurückverlangten, wie die Spanier 

	 41	»somos los mas pobres de ella syn tener vn pan que comer […] que suplicamos a vuestra 
magestad que mirando esto e los serviçios que nosotros e los dichos nuestros padres le 
emos hecho y esperamos haser«. Und einer dieser Herren, Don Pablo Tacatlale, sagte: 
„mi padre los conquisto e gano y no tengo que comer«, AGI, Méx. 95, n. 24, f. 209r–v.

	 42	»fui a honduras […] donde pase grandes trabajos«, AGI, Méx. 95, n. 24, f. 209v.
	 43	»suplico a vuestra magestad me mande haser merçed de los dichos pueblos [Chiapa und 

Tlahuitomisco] pues fueron de mis padres e avuelos e yo e servido a vuestra magestad en 
la conquista de coatemala y pues no tengo de donde me pueda sustentar seyendo como 
soi de los mas prinçipales e señores de la nueva españa«, AGI, Méx. 95, n. 24, f. 209v.

	 44	Die Krone befahl, die Frage der Ländereien zu klären und ihnen ein Wappen zu erteilen. 
1561 bat Tlacopan die Krone erneut, ihr die vorspanischen Besitzungen zurückzugeben. 
AGI, Méx. 94, n. 10; AGI, Méx. 96, r. 1; AGI, Méx. 168; alle ediert in Vila Vilar/Sarabia 
Viejo, Cartas México, S. 222f.



338	 Beute und Conquista

ihren Bedarf an Sklaven oder anvertrauten Indios begründeten: Sie könnten 
sich sonst nicht unterhalten, um der Krone zu dienen.45 So kann festgehalten 
werden, dass die indigenen Supplikanten die ostentative Rhetorik hinsicht-
lich der Dienste adaptierten. Umgekehrt entstanden ebenso hybride Osten-
tationsverfahren, wenn die Spanier mesoamerikanische Kodizes, Landkarten 
und piktografische Tributlisten oder Verwaltungseinheiten als Beweisdoku-
mente in Gerichts- oder Supplikationsprozessen verwendeten.46 Die Rollen 
der Übersetzer oder der spanischen Schreiber, die die Suppliken verfassten, 
können an dieser Stelle nicht vertieft werden. Es sei aber bemerkt, dass die 
Schreiber sicherlich zumal durch ihren Duktus zur Bildung und Standardi-
sierung dieser Topoi beigetragen haben.47

Die Zeugen nutzten in den Probanzas die Gelegenheit, eigene Leistun-
gen und Verdienste zu demonstrieren, was ihnen in einer Gemeinschaft, in 
der das öffentlich und allgemein Bekannte (público y notorio) wichtiger als 
die Wahrheit war, für spätere Informaciones helfen konnte.48 Häufig brach-
ten sich die Zeugen selbst ins Geschehen ein, besonders wenn nachgefragt 
wurde, wieso der Zeuge das Ausgesagte wisse (preguntado como lo sabe). 
Wenn dieser dann sagte, dass er selbst anwesend gewesen sei oder es persön-
lich gesehen habe, mussten ihm implizit der gleiche Dienst oder das gleiche 
Verdienst wie dem Bezeugten zugesprochen werden. Das führte zwar nicht 
unmittelbar dazu, dass auch der Zeuge Gnaden erwiesen bekam, denn er 
hatte nicht darum suppliziert, aber es nutzte ihm potenziell für eine etwai-
ge eigene Probanza, weil dafür seine Reputation vor Ort zählte. Vermutlich 
demografisch bedingt, findet sich in den Informaciones bis zur Mitte des 
16. Jahrhunderts oft die Begründung, der Zeuge habe es selbst gesehen, wäh-
rend er es später zunehmend nur gehört hatte, es nur glaubte oder es schlicht 
›allgemein bekannt‹ (público y notorio) war.49 Juan de Mansilla bezeugte die 

	 45	AGI, Méx. 95, n. 37, f. 267r–v, IMS Indios principales v. 1537.
	 46	Der Huexotzinco Codex zeigt z. B. die Kriegsleistungen von Huejotzingo für Nuño de 

Guzmán in der Eroberung von Neugalicien. Er entstand für einen Gerichtsprozess von 
Cortés gegen die Erste Audiencia und ihre exzessiven Tribute. LoC, Harkness Collec-
tion, Huexotzinco Codex, f. 1, 8.

	 47	Neue Erkenntnisse zur Rolle der Schreiber im IMS-Verfahren verspricht die Dissertati-
on von Antonio Real Botija über die Amtsschreiber auf den Philippinen. Aus den 1990er 
Jahren vgl. Guajardo Fajardo y Carmona, Escribanos; u. Herzog, Mediación; vgl. zudem 
Gómez Gómez, Secretarios.

	 48	Zur Bedeutung der kollektiven Meinung für die Autorität von Chroniken und IMS vgl. 
Adorno, Polemics, S. 6–9.

	 49	»porque este testigo [Juan Ramos de Lares] se allo presente a lo contenido en la dicha 
pregunta e vio lo en ella contenido por sus ojos«. Diego de Coria bestätigte nur, es gehört 
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Ankunft des Konquistadors Francisco de Orozco in Neuspanien, indem er 
bestätigte, in der gleichen Armada und Compania von Cortés gekommen 
zu sein.50 Juan de Espinar sagte, dass Gutierre de Badajoz als Anführer seine 
Leute während der Eroberung Tenochtitlans angetrieben habe, was er wis-
se, weil er selbst Fähnrich in der capitanía von Badajoz gewesen sei.51 Beide 
Zeugen hielten mit ihren Aussagen fest, dass sie ebenfalls zu den Ersten Kon-
quistadoren gehörten und Espinar sogar eine herausragende militärische Po-
sition ausgeübt hatte.

Mehrheitlich schilderten die Supplikanten ihre Taten, als hätten sie sie al-
lein verrichtet. Sie blendeten die anderen anwesenden Spanier – und beson-
ders die alliierten Indios – aus, um die eigene Leistung zu betonen. Höchs-
tens der Anführer entkam dem diskursiven Ausschluss, weil dieser wiederum 
einen Marker für rechtskonformes Verhalten verkörperte.52 Nur wenn die 
anderen Akteure die Leistung des Supplikanten steigerten, etwa weil er ihr 
Anführer, Retter oder Herr etc. war, fanden sie Erwähnung  – allerdings 
meist pauschal als »ein paar Leute«, »bestimmte Spanier« oder »fünfzig Män-
ner«.53 Die Beteiligten mussten andernfalls ignoriert werden, denn schließlich 
zielten die Informaciones darauf ab, königliche Gnaden für den Bittsteller 

zu haben: »este testigo oyo dezir lo contenido en la dicha pregunta a muchas personas«, 
AGI, Méx. 95, n. 5, f. 57v u. 59r, IMS Francisco Flores v. 1526; Bernardino Vázquez de 
Tapia sagte: »cree este testigo que fue a algunas entradas«, AGI, Patr. 54, n. 2, r. 1, f. 5r, 
IMS Antonio de Villaroel v. 1525; »es publico e notorio en estas partes«, AGI, Patr. 150, 
n. 5, r. 1, f. 9r, IMS Diego de Ordaz v. 1533.

	 50	»este testigo vino en la misma armada e conpania del dicho señor governador«, AGI, 
Méx. 203, n. 1, f. 3r, IMS Francisco de Orozco durch Bruder Juan de Villaseñor v. 1525. 
Juan de Mansilla erstellte im November 1525 eine eigene IMS und erhielt 1530 ein Cor-
regimiento zugeteilt. AGI, Méx. 95, n. 4, f. 32r–49v, IMS J. Mansilla v. 1525; AGI, 
Patr. 275, r. 14, f. 1r–v, Konzession Corregimiento.

	 51	AGI, Méx. 95, n. 3, f. 24v, IMS Gutierre de Badajoz v. 1523–26.
	 52	Einzelne Ausnahmen gibt es v. a. aus den frühen Jahren (1520er). Martín Vázquez z. B. 

benutzte mehrheitlich erste Person Plural statt wie üblich Singular und integrierte so die 
anderen Konquistadoren: »todos los dichos quinientos [sic] honbres que con el gouerna-
dor pasamos truximos los mantenimientos e armas aquestas de que pasamos mucho tra-
bajo e cansançios«, AGI, Méx. 203, n. 5, f. 2r, IMS Martín Vázquez v. 1525.

	 53	»servi en la dicha conquista con algo de gente que el señor capitan general me dio e me 
hizo capitan de ella«, AGI, Méx. 95, n. 3, f. 19v; »me dio cargo de capitan de çincuenta 
onbres« u. »el dicho señor gobernador nos ynbio a mi e a gonzalo de sandobal al con çier-
tos españoles al pueblo de los vergantines«, AGI, Méx. 203, n. 2, f. 2r–v, IMS Juan Rod-
ríguez de Villafuerte v. 1525. Für den diskursiven Ausschluss anderer Akteure in Cortés’ 
Briefen an Karl V. kritisierte ihn Pedro de Alvarado. González Sánchez, Homo, S. 79f. 
Zur Ich-Bildung in Cortés’ Residencia vgl. Manzo Robledo, Yo.
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und nicht für die ganze Konquistadorengruppe zu erwirken. Sonst sähe sich 
die Krone möglicherweise verpflichtet, allen Beteiligten Gnaden zu erteilen, 
die sich dann für den Einzelnen verringern könnten.54 Ein gewisses Korrek-
tiv bildeten die Zeugen insofern, als sie ihre eigene Beteiligung an den de-
monstrierten Leistungen einbrachten. Dadurch wurde implizit das Bild der 
übersteigerten, alleinigen Leistung des Supplikanten relativiert. Ebenso kor-
rigierten die Zeugen übertriebene Dienste, zum Beispiel dass man in allen 
Eroberungen und Beutezügen in Neuspanien gedient habe, oder wenn die 
Antragsteller mehr Pferde, Diener oder Sklaven angaben, als sie tatsächlich 
mitgeführt hatten. Die Zeugen bestätigten dann nur, dass sie an weiteren 
Eroberungen und Entradas beteiligt gewesen seien oder dass sie ein Pferd 
besessen hätten, den Rest der Frage aber nicht zu beantworten wüssten.55 
Die Leistungen wurden in den Relaciones der Informaciones überzeichnet, 
damit sich der Supplizierende als herausragender Diener von den restlichen 
Untertanen der Krone abhob und dafür entsprechende königliche Gnaden 
beanspruchen konnte. Die inhaltliche Korrektur der Zeugen war weniger 
entscheidend als die Tatsache, dass sie das soziale Kapital verkörperten und 
so dennoch die Supplikation stützten. Die Krone belohnte daher ihre Vasal-
len nicht ausschließlich für die erbrachten Leistungen, sondern mithin für 
die soziale Vernetzung und passenden Narrative.

3.2.2	»Primer conquistador«. Forderung nach Distinktion

Der Interimsschatzmeister, Diego de Soto, verwies in seiner Probanza vom 
16. September 1524 darauf, dass er »einer der Ersten Siedler und Konquis-
tadoren«56 Neuspaniens sei und als solcher das Waffenprivileg für sich be-
anspruchen wolle. Die Krone hatte nämlich wie erwähnt den ersten Siedlern 
und Konquistadoren Neuspaniens 1522 diverse Rechte und Privilegien – da-

	 54	Vgl. zur Verteilungsgerechtigkeit Kap. 1.1.2.
	 55	Auf die Behauptung Antonio de Villaroels v. 1525, in allen Eroberungen Neuspaniens 

mit zwei bis drei Pferden und ebenso vielen Dienern gedient zu haben, antwortete der 
Zeuge Pedro de Solís: »lo vido yr a otras entradas que se hizieron e lo vido andar a cavallo 
e lo demas no sabe«, AGI, Patr. 54, n. 2, r. 1, f. 4v.

	 56	»el es de los primeros pobladores e conquistadores de estas partes e pobladores de ellas e 
como tal quiere gozar de la dicha libertad e previllegio [sic]«, AGI, Patr. 54, n. 1, r. 1, f. 1r, 
IMS Diego de Soto v. 1524.
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runter das Tragen von Waffen – zugesichert.57 Um eine Art Waffenschein zu 
erhalten, mussten sie vor einem Amtmann bezeugen, dass sie die Waffen nur 
zur Selbstverteidigung verwenden würden. Die Krone schuf durch diese Pri-
vilegien implizit Anreize für die ›Ersten Siedler und Eroberer‹, sich selbst so 
zu bezeichnen und sich als solche ausweisen zu können.58 Aber wem gebühr-
te es, sich zu dieser ambivalenten Kategorie zu zählen? Wer definierte sie und 
auf welchen Kriterien beruhte sie?

Schon in den ältesten überlieferten Dokumenten der Spanier aus Me-
xiko bezeichnen sich die Akteure als ›erste Konquistadoren und Siedler‹. In 
der Petition an den Stadtrat von Veracruz vom 20. Juni 1519 nannten sie sich 
zwar »conpañeros veçinos e estantes«59, aber in der vermutlich wenige Tage 
zuvor verfassten Instruktion an die Interessenvertreter Francisco de Montejo 
und Hernández Puertocarrero definierte sich die Gruppe als »primeros con-
quistadores e pobladores«60. Frappanterweise stand bereits hier die Selbst-
bezeichnung als Erste Konquistadoren und Siedler im Kontext der Beloh-
nungslogik, denn für ebendiese Personen sollten die Interessenvertreter bei 
der Krone um bestimmte königliche Gnaden bitten: Die Krone möge ihnen 
erbliche Encomiendas und Regimientos sowie Steuer- und Handelsprivile-
gien zusprechen und die königlichen Ämter, Wohn- und Landparzellen an 
sie verteilen.61 Es sei bemerkt, dass die Expeditionsbeteiligten bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nichts außer Strandabschnitte ›erobert‹ hatten, obwohl sie 
der Krone schrieben: »das ganze Land oder der Großteil davon ist schon er-
obert und untersteht dem Dienst Ihrer Hoheit«62. Insofern versuchten sie, 
sich für künftige Dienste bereits königliche Gnaden und den exklusiven Sta-
tus der Ersten Eroberer und Siedler zu sichern. Die Kategorie war bereits aus 
früheren Eroberungen in Panama oder auf Kuba vertraut und half, bei der 
Verteilung von Land und Indios im Sinne von Anciennität die Erstankömm-

	 57	Vgl. Real Cédula v. 15. Okt. 1522 in AGI, Patr. 54, n. 1, r. 1, f. 2r–v, IMS Diego Soto 
v. 1524; vgl. ebd. f. 3r den von Cortés ausgestellten Waffenschein für Soto.

	 58	So verwies González de Nájera auf sein Anrecht, sich »vno de los prençipales y primer 
conquistador [sic]« zu nennen und die Pflicht der Krone, ihn zu belohnen. AGI, Patr. 54, 
n. 5, r. 1, f. 2v, IMS Pedro González de Nájera v. 1526; »soy de los primeros e buenos 
pobladores e conquistadores de ella«, AGI, Méx. 203, n. 5, f. 1r, IMS Martín Vázquez 
v. 1525.

	 59	AGI, Méx. 95, n. 1, f. 1r.
	 60	AGI, Just. 223, ediert in DC 1, S. 79f.
	 61	AGI, Just. 223, ediert in DC 1, S. 79–84.
	 62	»esta tierra […] toda o la mayor parte ya conquistada e debaxo de la seruidunbre de sus 

altezas«, AGI, Méx. 95, n. 1, f. 3r.
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linge von Nachzüglern zu unterscheiden.63 Außerdem sprachen bereits die 
mittelalterlichen Siete Partidas den jeweils Ersten bei der Erstürmung einer 
Festung oder einer Stadt besondere Belohnungen zu.64 Erster zu sein, de-
monstrierte eine herausragende Leistung, die korrelierend besondere Beloh-
nungsansprüche rechtfertigte.

Im April 1519 kamen mit Cortés rund 600 Personen an die totonakische 
Küste, die sich später eindeutig zu den Ersten zählen konnten.65 Sie blieben 
aber nicht die Einzigen mit diesem Anspruch. Bis zum Fall Tenochtitlans am 
13. August 1521 folgten in 16 verschiedenen Expeditionen weitere ca. 1.600 
Konquistadoren, die sich Cortés anschlossen, während nur wenige zurück 
auf die Antillen gingen.66 In der Forschung werden in der Regel diese 2.100 
bis 2.200 Personen als ›Erste Konquistadoren‹ bezeichnet, wovon bisher 1175 
identifiziert sind.67 Weil aber die Selektion durch den quellenbedingten Aus-
schluss der Frauen, Sklaven, Taíno und der indigenen Alliierten unscharf 
bleibt, interessiert hier stärker die Genese des Topos aus Sicht der Zeitzeu-
gen, von denen mindestens 766 spanische Konquistadoren die Eroberung 
Mexikos überlebten.68 Damit soll zudem eine in der Forschung immer wie-
der auftauchende, aber der Empirie widersprechende Einteilung widerlegt 

	 63	Die Krone wies die regierenden Hieronymitenmönche auf Hispaniola an, den »Ersten 
Konquistadoren« Kubas die Parzellen und Ländereien als Gnade zu erteilen. AGI, Indif. 
419, L. 6, f. 594v–595r, Real Cédula v. 21. Dez. 1516. Ein ähnlicher Befehl zu Panama: 
AGI, Pan. 234, L. 4, f. 165r, Real Cédula v. 18. Sept. 1531.

	 64	Den Ersten, der in eine Festung eindrang, sollte der König mit 100.000 mrs auszeich-
nen. Part. 2, tít. 26, ley 19; Part. 2, tít. 27, ley 7.

	 65	Die Zahlen bewegen sich in den Quellen zwischen 400 (Cortés’ 2. Brief an Karl V.), 
rund 500 (Bernal Díaz: 508 plus 100 Seeleute, Fernández de Oviedo: 500 plus sieben 
Anführer, Juicio de residencia: 530, López de Gómara: 550 inkl. 50 Seeleute) und 600 
(Diego Velázquez). Die Forschung geht von rund 600 aus. Thomas, Who, S. xiv–xv. Die 
Petición al cabildo enhtält 344 Unterschriften und Platz für 45–50 weitere auf dem abge-
rissenen Teil. Martínez Martínez, Veracruz, S. 128f. Grunberg identifizierte zusätzlich 
über 150 und vermutet eine Dunkelziffer von 200–300 Taínos, für die aber niemand 
über Einzelfälle hinaus Beweise hat.

	 66	Gesichert sind zehn Namen. Vgl. DC 1, S. 195; u. Grunberg, Dictionnaire, S. 144f. Fol-
gende Anführer brachten weitere Personen nach Mexiko: 1519 Francisco de Salcedo 35, 
Francisco de Garay 19 u. 66, 1520 Martín de Calahorra 5, Pánfilo de Narváez 966, Her-
nando de Medel 6, Pedro Barba 5, Rodrigo Morejón de Lobera 21, Juan Suárez 3, Julián 
de Alderete 56, Juan Burgos 19, Juan de Nájera, Francisco de Rosales, Antonio de Car-
mona, Francisco de Saavedra, Juan de Córdoba u. Luis Fernández de Alfaro je 1, 1521 
Luis Ponce de León 29. Thomas, Who, S. xv.

	 67	Grunberg, Universo, S. 95.
	 68	Grunberg, Univers, S. 384–407.
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werden. Sie wird aus Bernal Díaz del Castillo et alii abgeleitet und unter-
scheidet die Leute von Cortés als ›alte‹ gegenüber jenen von Narváez etc. als 
›neue Konquistadoren‹.69

1527 ordnete die Krone wie erwähnt an, dass die Ersten Konquistadoren 
und Siedler bei der Beute- und Landverteilung Neuspaniens zu favorisieren 
seien.70 In den sechs Jahren seit dem Fall Tenochtitlans waren weitere Spa-
nier ins Land gekommen und hatten an den verschiedenen Eroberungszügen 
teilgenommen. Entsprechend unklarer war es geworden, welche der Spanier 
zu den ersten Konquistadoren gehörten und folglich privilegiert werden soll-
ten, was die Krone 1531 abermals anordnete.71 Vor dem Hintergrund der 
vielen Konfiszierungen und Umverteilungen von Encomiendas durch die 
Interimsregierungen und die erste Audiencia versuchte die zweite Audien-
cia, sich einen Überblick über die chaotische Situation zu verschaffen. Am 
27. November 1531 ordnete sie eine Art Zensus an, eine Bestandsaufnahme 
aller Bürger, Aufenthalter (estantes), Konquistadoren und Siedler von Mexi-
ko-Stadt sowie von Neuspanien in einer Liste (memoria). Sie sollte die Na-
men, den ›Zivilstand‹ und ›Qualität‹ der Personen enthalten sowie Angaben 
zu ihrem Besitzverhältnis und inwiefern sie schon belohnt worden waren. 
Per Ausrufer (pregonero) sollte dazu aufgefordert werden, dass sich die Leute 
melden kämen. Der Alkalde García Holguín, der comendador und alguacil 
mayor Diego Hernández Proaño sowie die beiden Regidoren Francisco de 
Santa Cruz (ehemaliger Beuteverteiler) und Francisco de Terrazas erhielten 
die Aufgabe, die Leute zu registrieren, da sie als Konquistadoren – außer 
Proaño – alle kannten und über ihre Dienste und Verdienste sowie etwaige 
Belohnungen Bescheid wüssten.72 Unterstützt werden sollten die Amtleute 
von Francisco Rodríguez Magariño, dem bachiller Alonso Pérez, Francisco 
Verdugo und Gutierre de Badajoz, alle einflussreiche Bürger, die vom Stadt-
regiment ausgewählt worden waren. Vor dem Schreiber der Audiencia, Mi-
guel López de Legazpi, dem späteren Eroberer der Philippinen, schworen sie 

	 69	So z. B. bei Hinz, Hispanisierung. Ähnlich bezeichnete Valencia y Himmerich diejeni-
gen als »primeros conquistadores«, die mit Cortés nach Mexiko gekommen waren und 
unterschied sie von den bloßen »conquistadores«, die später mit den anderen Schiffen 
kamen. Weiter trennte er die Siedler in »pobladores« und »pobladores antiguos«, wovon 
Letztere ihm zufolge bereits vor der Expedition nach Mexiko auf den Großen Antillen 
gelebt hatten. Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 267–297.

	 70	Vgl. Puga, Provisiones, S. 43.
	 71	AGI, Méx. 1088, L. 1 bis, f. 63v–64r, Real Cédula v. 17. Febr. 1531.
	 72	AGI, Patr. 68, n. 1, r. 8 (3), f. 37r–v, IMS Melchor de Alavés durch Sohn Fr. de Alavés 

Avendaño v. 1567.
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am Montag den 27. November 1531, ihre Aufgabe unparteiisch auszuführen 
und begannen diese am Tag darauf.73 Daran zeigt sich bereits, dass die Zu-
gehörigkeit zur Gruppe der ›Ersten Konquistadoren und Siedler‹ in den In-
formaciones als Beweis für die Verdienste und Berechtigung, privilegiert zu 
werden, verwendet wurde.

Diverse weitere Listen wurden erstellt: Um ein vollständigeres Bild zu be-
kommen, befahl die Krone am 20. März 1532 eine ähnliche Bestandsaufnah-
me der indigenen Eliten und ihrer Besitzverhältnisse, also welche pueblos de 
indios welchen Herren zugeteilt waren und Tribute leisteten.74 Am 12. Febru-
ar 1533 übergab der Bischof von Mexiko der Audiencia eine Liste (memoria) 
der verheirateten Männer im Bistum, deren Frauen abwesend waren.75 Am 
18. September 1538 bestätigte die Krone 20 Konquistadoren und 16 Siedlern 
Mexikos, dass im Todesfall ihre Indios statt an die Krone an die Frau oder 
Kinder des Encomenderos weitergegeben würden. Unter den Empfängern 
dieser Bescheinigungen befanden sich Gutierre de Badajoz, Francisco Rod-
ríguez sowie Francisco de Santa Cruz, die wie erwähnt die Bestandsaufnah-
me der Bewohner Neuspaniens samt derer ›Qualitäten‹ gemacht hatten.76 
Francisco Téllez warnte die Krone noch 1534 vor möglichen Unruhen und 
sinkenden Steuereinnahmen in Neuspanien, weil kein repartimiento general 
durchgeführt wurde, stattdessen seien viele Konquistadoren enteignet wor-
den und würden Neuspanien verlassen. Er bat darum, einen Bericht über die 
Lage des Repartimiento zu verfassen und beschrieb die Schäden, die durch 
das Unterlassen einer generellen Neuverteilung der Encomiendas für die 
Konquistadoren entstehen würden.77

In einem Brief vom 20. Dezember 1537 berichtete Miguel Díaz de Aux 
dem Indienrat, dass er gegen seinen Willen von einer wachsenden Gruppe 
von 20 bis 90 gewöhnlichen Konquistadoren als fähigste und angesehenste 

	 73	AGI, Patr. 68, n. 1, r. 8 (3), f. 37v–38r.
	 74	AGI, Méx. 1088, L. 2, f. 38r, Brief v. Königin Isabella an Audiencia in Mexiko-Stadt 

v. 20. März 1532.
	 75	Die Liste enthält 428 Männernamen ggf. mit Beruf, 17 Frauennamen und 44 nach Mi-

nen aufgeteilte Männernamen. ENE 15, S. 141–155.
	 76	AGI, Patr. 277, n. 4, r. 142, f. 1r–4r, Real Provisión v. 18. Sept. 1538. Darin ist auch die 

Real Provisión v. 26. Mai 1536, in der die Indios den Spaniern als Siedlungsanreiz erb-
lich zugeteilt wurden, enthalten (1r–v). Die Namensliste (3r–4r) ist ediert in ENE 15, 
S. 218–227. Badajoz hatte 1537 zudem eine zweite IMS erstellt, vgl. AGI, Méx. 203, 
n. 32, f. 1r–24v.

	 77	ENE 15, S. 160–162, Petition Francisco Téllez. Am 15. Juli 1534 genehmigte der Indien-
rat die Información.
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Person zu deren Interessenvertreter gewählt worden sei. Er sollte für sie am 
Hof um die Zuteilung von Encomiendas und die Anerkennung ihrer Ver-
dienste supplizieren gehen, was er eigentlich ablehnte, weil unter ihnen ei-
nige reich und die meisten für ihre Dienste schon belohnt worden seien 
und außerdem befürchtete er durch eine Neuverteilung der Encomiendas 
Unruhen und »Krieg« unter den Spaniern. Nachdem er dennoch 15 Mona-
te lang das Geld für die Reise gesammelt, aber das Schiff verpasst hatte und 
das Geld zurückzahlen musste, übertrugen die Konquistadoren den Auftrag 
an den erwähnten Francisco Téllez.78 Nach dessen ›Lobbying‹ am Hof beauf-
tragte die Krone am 5. September 1539 den Vizekönig Antonio de Mendoza, 
in Erfahrung zu bringen, wer zu den wahren Konquistadoren Neuspaniens 
gehörte. Er sollte eine Liste mit ihren Namen und der »Qualität ihrer Per-
son« an die Krone schicken, damit diese diejenigen Konquistadoren mit In-
dios belohnen konnte, die keine besaßen.79 Daraufhin ließ Mendoza im Ver-
lauf von fast eineinhalb Jahren Listen erstellen, die er am 11. Mai 1542 an die 
Krone schickte. Die erste unter ihnen enthielt nur diejenigen Konquistado-
ren, die Francisco Téllez beauftragt hatten, für sie zu supplizieren.80 Mendoza 
machte in den Listen zusätzlich Angaben zu den familiären und ökonomi-
schen Verhältnissen der Personen sowie Vorschläge, in welchem Maß die 
Krone sie belohnen sollte. Auf dieser Grundlage befahl die Krone, denjeni-
gen Konquistadoren und Siedlern Indios aus den königlichen Corregimien-
tos zuzuweisen, denen solche zustanden.81 Dieses Vorgehen regte zu vielen 
neuen Informaciones der Bewohner Neuspaniens an, weil sie sahen, dass 
den Ersten Konquistadoren und Siedlern Indios zustanden und sie folglich 
als solche anerkannt werden wollten. So trug diese Untersuchung erheblich 
dazu bei, dass sich die Konquistadoren und ihre Nachfahren den privilegier-
ten Status politisch sichern konnten.

	 78	ENE 3, S. 230–233.
	 79	BME, Ms. &.II.7, f. 423r, Bericht v. Mendoza an Karl V. v. 11. Mai 1542. Himmerich 

y Valencia interpretierte das Vorgehen noch zu stark aus der Perspektive der Krone als 
deren »List«, um unter dem Vorwand der gerechten Belohnung eine Bestandsaufnahme 
der Besitzverhältnisse der Encomenderos zu machen, um das Encomiendasystem auf-
zulösen. Himmerich y Valencia, Encomenderos, S. 301.

	 80	BME, Ms. &.II.7, f. 423r–428r.
	 81	Die Listen finden sich in BME, Ms. &.II.7, f. 423r–428r; 429r–444v; 445r–450r; 

451r–454v; 455r–456r; vereinzelt ediert in ENE 14, S. 58–60; ENE 14, S. 139f.; ENE 14, 
S. 148–155; und außer der letzten komplett als »geheimer Bericht der Konquistadoren« 
in González Leal, Relación, S. 29–95.
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Bereits zeitgleich zu Mendozas Befragungen verfasste Francisco Téllez 
einen kollektiven Leistungsbericht von 87 Konquistadoren, die um Enco-
miendas und weitere Gnaden baten.82 Unter den Zeugen befanden sich il-
lustre Konquistadoren wie Hernán Cortés, Nuño de Guzmán und Andrés de 
Tapia sowie der frühere Oidor Mexikos, Juan de Salmerón, die alle zwischen 
dem 28. Februar und 9. Juli 1541 in Madrid aussagten. Bedeutend ist vor al-
lem, dass die Krone im Anschluss an den Bericht von Mendoza am 1. Mai 
1543 aus der Información von Francisco Téllez die Definition übernahm, 
wer zu den Ersten Konquistadoren gehörte. Gestützt auf Téllez, erklärte sie:

Zu den Ersten Eroberern von Neuspanien erklären wir diejenigen, die beim Gewin-
nen und Zurückerkämpfen von Mexiko-Stadt dabei waren und diejenigen, die als 
erstes ins Land kamen, als es am Anfang entdeckt und erobert wurde.83

In der Konsequenz wies die Krone die Audiencia von Mexiko-Stadt weiter 
an, die zu den Ersten Konquistadoren zählenden Personen nach den könig-
lichen Vorgaben privilegiert zu behandeln. Dies erklärt, warum in den In-
formaciones die Ankunft in Neuspanien vor dem Fall Tenochtitlans sowie 
die Anwesenheit bei seiner Eroberung – wie oben gezeigt – so betont wur-
den. Beide Aussagen markierten die Zugehörigkeit zu den »wahren Kon-
quistadoren« und signalisierten – wie der Topos der ›Ersten Eroberer‹ – be-
sonders belohnungswürdige Verdienste bzw. den Anspruch auf Privilegien. 
Es muss aber betont werden, dass die Kategorie der Ersten Konquistadoren 
nicht durch die Definition der Krone entstand, sondern umgekehrt: Die 
Krone hielt nur offiziell fest, was die Konzeptionen der Akteure in Neuspa-
nien vorgaben.84 Diese offizielle politische Sicherung des Status ermöglichte 
es, die Belohnungsansprüche im Rahmen der Gnadenökonomie langfristig 
geltend zu machen.

Bereits unmittelbar anschließend teilte die Krone einer Reihe Erster Er-
oberer und ihren Witwen oder Kindern neue Encomiendas oder Renten so-

	 82	AGI, Patr. 56, n. 2, r. 1, f. 1r–44r, IMS Francisco Téllez u. a. 1541.
	 83	»declaramos por de los primeros conquistadores de la dicha Nueva España los que se 

hallaron en ganar y recobrar la dicha ciudad de México y los que primero entraron en la 
dicha tierra al principio que se descubrió y conquistó«, Real Cédula v. 1. Mai 1543, zit. 
nach Konetzke, Colección 1, S. 220.

	 84	»Por cuanto Francisco Téllez, por sí y en nombre de los conquistadores de la ciudad de 
México, me ha hecho relación que por las informaciones que ante nos ha presentado, 
nos ha constado que los que habían sido en ganar y conquistar la dicha ciudad, habían 
sido los verdaderos conquistadores della y de la dicha Nueva España y nos habían hecho 
mayor y mejor servicio que los que después habían ido a ella,« zit. nach Konetzke, Colec-
ción 1, S. 220f.
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wie das Recht zu, ihre Besitzungen an ihre Frauen oder Erben im Todesfall 
weiterzugeben.85 Diese Maßnahmen liefen den Abschaffungsbestrebungen 
von Encomiendas aus den Leyes Nuevas zwar zuwider, doch glichen sie die 
Besitzverhältnisse den Belohnungsansprüchen im Sinne der Verteilungsge-
rechtigkeit an. Die Krone befahl außerdem, dass die Encomiendas mit exzes-
siv hohen Zahlen an Indios bestimmter Encomenderos überprüft und diese 
bei Bedarf reduziert werden sollten.86 Francisco Tello de Sandoval, der Inqui-
sitor von Toledo, kam als Inspektor (visitador) am 8. März 1544 nach Me-
xiko-Stadt, um die Umsetzung der Neuen Gesetze zu überwachen. Er stellte 
eine Junta aus Bischöfen, Prälaten und Vertretern der Städte zusammen, be-
richtete der Krone am 19. September 1545 seinen Eindruck und kehrte nach 
Spanien zurück, nachdem er die Neuen Gesetze für nicht umsetzbar erklärt 
hatte.87

Der Topos der ›Ersten Eroberer und Siedler‹ war die fundamentalste und 
populärste Distinktionsform. Während er einem Großteil der in Neuspanien 
residierenden Konquistadoren oder ihren Angehörigen zu Encomiendas ver-
half, waren symbolische Ehren viel weniger verbreitet. Nur 71 Konquista-
doren supplizierten erfolgreich um einen Wappenschild bei der Krone.88 
Das entspricht weniger als zehn Prozent der überlebenden Ersten Konquis-
tadoren. Der Status der Ersten Eroberer und Siedler brachte 1573 aber al-
len Zugehörigen sowie ihren Nachfahren weitere Privilegien ein. Philipp II. 
sprach – wie erwähnt – in seinen Ordenanzas vom 13. Juli allen Hauptsied-
lern (pobladores principales) in Las Indias sowie ihren Nachfahren den Adels-

	 85	BME, Ms. &.II.7, f. 455r–456r, Liste der erteilten Gnaden an Konquistadoren v. 13. Mai 
1544 bis 9. Sept. 1545; BME, Ms. &.II.7, f. 431r–433r, fünf Listen v. Frauen, Witwen u. 
Kindern v. Konquistadoren mit u. ohne Encomienda.

	 86	Dieses Gesetz v. 20. Nov. 1542 betraf u. a. Juan Infante, Diego de Ordaz, Maestre Roa, 
Francisco Vázquez de Coronado, Francisco Maldonado, Bernardino Vázquez de Tapia, 
Juan Jaramillo, Martín Vázquez, Gil González de Benavides. Bécker, Política, S. 313f. 
Die Anordnung wurde wiederholt: AGI, Indif. 737, n. 54, Consulta v. 20. April 1543.

	 87	Zu den Bischöfen gehörten Juan de Zumárraga von Mexiko-Stadt, Vasco de Quiroga 
von Michoacán, Bartolomé de las Casas von Chiapas sowie die von Tlaxcala, Oaxaca 
und Guatemala. Bécker, Política, S. 323–326; Schäfer, Indienrat, S. 95; AGI, Méx. 68, 
n. 12, r. 34, f. 2r–7v, Brief v. Fr. Tello de Sandoval an Karl V. v. 19. Sept. 1545.

	 88	Grunberg, Universo, S. 101; vgl. AGI, MP-Esc. 3–29, 34–47, 52–57C, 64, 68–74, 79, 
227, 310. Für die Beschreibungen der Wappen vgl. die Dokumente unter AGI, Patr. 169, 
n. 1; weiterführend vgl. Válgoma y Díaz-Varela, Heráldica; u. Paz y Meliá, Nobiliario, 
S. 344–355.



348	 Beute und Conquista

status als »Hijosdalgo de solar conocido«89 zu. In den Ritterorden von Santia-
go, was weiteres symbolisches Kapital bedeutet hätte, wurden hingegen nur 
wenige aufgenommen.90 Meine spekulative Erklärung hierfür wäre, dass in 
der Conquista Spanisch-Amerikas die Ritterorden eine kleinere Rolle als in 
Europa oder der portugiesischen Expansion spielten.

Von den indigenen Alliierten und ihren Nachfahren schafften es als Kol-
lektiv vor allem die Tlaxcalteken, privilegiert zu werden – wenn auch erst 
in den 1580er Jahren.91 Für die Stadt Tlaxcala erhielten sie und eine Reihe 
anderer Städte schon früher ein Wappen.92 Der Status der Ersten Erobe-
rer und Siedler schloss die indios amigos hingegen grundsätzlich aus. Ihnen 
war es im ganzen 16. Jahrhundert generell untersagt, Pferde zu reiten oder 
Waffen zu besitzen.93 In den Supplikationen argumentierten sie daher nicht 
mit der Zugehörigkeit zu den Ersten Konquistadoren, sondern damit, dass 
sie Cortés und den Spaniern geholfen hätten sowie vor allem mit dem pri-
vilegierten sozialen Status, den ihre Vorfahren vor der Conquista genossen 
hätten, also mit Arbeits- und Steuerfreiheit sowie Herrschafts- und Besitz-
ansprüchen über bestimmte Tributeinheiten.94 Einzelne indigene Prinzipale, 
wie der indigene Herrscher (gobernador) von Mexiko-Stadt Diego Teguez-
quiti, erhielten gleichwohl Wappenschilder.95

Aus dieser Darstellung ergibt sich, dass die Konquistadoren von ihrer 
Beteiligung an der Eroberung Tenochtitlans das Distinktionsmerkmal der 
Ersten Eroberer ableiteten. Diesen sozialen Status ließen sie sich mittels In-
formaciones von der Krone bestätigen und verbanden ihn vor dem Hinter-

	 89	Recop. 2, lib. 4, tít. 6, ley 6. Die euphemistische Wortwahl meint neben Siedlern ebenso 
die Konquistadoren.

	 90	Für einen interessanten erfolgreichen Fall vgl. AGI, Indif. 737, n. 113, 1r–10v, Consulta 
zu Alonso de Montemayor v. 10. Jan. 1555.

	 91	Vgl. Recop. 2, lib. 6, tít. 1, ley 34, 40–45, Privilegierung der Tlaxcalteken.
	 92	AGI, MP-Esc. 6, Wappen v. 1538; AGI, MP-Esc. 168, Wappen Tzintzuntzan v. ca. 1595; 

AGI, MP-Esc. 202, Wappen Coyoacan v. ca. 1554.
	 93	Real Cédula v. 19. Juli 1568 (Reitverbot), ediert in Recop. 2, lib. 6, tít. 1, ley 33; Real Cé-

dula v. 17. Sept. 1501 (1536, 1551, 1563, 1566, 1567 u. 1570 wiederholtes Waffenverbot), 
ediert in Recop. 2, lib. 6, tít. 1, ley 31. Weiterführend Villella, Lords.

	 94	»aviendo sido su aguelo y los indios sus sujetos de los primeros que se ofreçieron al ser-
viçio de su Mag[esta]d«, AGI, Méx. 110, n. 1, r. 8, f. 1r, IMS Joachin de San Francisco 
Motezuma v. 1588, zit. nach Oudijk/Restall, Conquista, S. 83. In Guatemala lebende 
Gruppen forderten 1571 für die Beteiligung ihrer Vorfahren in der Conquista Landrech-
te und Tributbefreiungen, vgl. AGI, Just. 291, n. 1, r. 1, f. 505v, Mexica, Tlaxcalteken u. 
Zapoteken vs. Fiscal v. 1564–1578.

	 95	AGI, MP-Esc. 179, Diego Teguezquiti ca. 1546.
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grund der Verteilungsgerechtigkeit gleichzeitig mit (größeren) Ansprüchen 
auf königliche Gnaden. Insofern sicherten sie sich durch die offizielle An-
erkennung als Erste Konquistadoren sowohl spezifische Privilegien als auch 
das Anrecht auf Encomiendas oder spätere Renten. Indem solche Rechte oft 
für zwei Leben vergeben wurden, aber auch weil aus den Taten das Verdienst 
des Konquistadors gemacht wurde, konnten ihre Nachfahren ebenfalls aus 
ihren Meriten Kapital schlagen. So ließ sich der Anspruch auf Privilegien 
perpetuieren – wie im Folgenden vertieft werden wird.96

3.2.3	»Ad perpetuam rei memoriam«. 
Perpetuierung des Belohnungsanspruchs

Bevor auf die Frage der Perpetuierung der Belohnungsansprüche eingegan-
gen wird, müssen zwei Punkte geklärt werden. Erstens die Frage, was den 
Ostentationsnarrativen zufolge als eine gerechte Belohnung gedeutet wurde 
und zweitens, inwiefern sich diesbezüglich die Belohnungslogik der Beu-
teökonomie von der der Gnadenökonomie unterschied. Wie oben gezeigt, 
schrieb die erfolgsabhängige Ergebnisbeteiligung der Eroberungszüge jedem 
Konquistador einen seinen Leistungen entsprechenden Anteil aus der Beute 
zu. Weil sie aber ihre Eroberungstaten gegenüber der Krone als Dienste de-
monstrierten, standen ihnen weitere Belohnungen in Form von königlichen 
Gnaden zu. Diese sollten nach dem oben erläuterten Konzept der iustitia dis-
tributiva vergeben werden, demzufolge den verdienstvolleren Untertanen ein 
proportional größerer Anteil an den gemeinen Gütern zustand. Den König 
verpflichtete das moralisch, die berichteten Dienste und Verdienste der Kon-
quistadoren gebührend zu belohnen, weil er als höchster Richter weltlicher 
Angelegenheiten die Herstellung von Gerechtigkeit verantwortete.97

Diese doppelte Belohnungslogik führte dazu, dass ein Konquistador die 
Anteile, die er für seine Leistung aus der Beute erhalten hatte, in den Bitt-
gesuchen gegenüber der Krone oft verschwieg. Denn durch die diskursive 
Verschleierung der Beute erhöhte sich der Handlungsdruck auf die Krone. 
Wenn davor zugeteilte Anteile in Form von Encomiendas oder Ämtern er-

	 96	Zur Verbindung kolonialer Schreibkultur mit sozialer Mobilität vgl. Rocha Wanderley, 
Méritos.

	 97	Zur Figur des Königs als Richter vgl. Nieto Soria, Fundamentos, S. 159–164.



350	 Beute und Conquista

wähnt wurden, dann nur um zu demonstrieren, dass man verdienstvoll sei 
und einem seither die Belohnung wieder abhandengekommen oder sie un-
zureichend sei. Daraus ergab sich offensichtlich ein Belohnungsdefizit. So 
markierten die Supplikanten in den Informaciones ostentativ einen Kontrast 
ihrer herausragenden Leistungen und Qualitäten ihrer Person gegenüber der 
bedürftigen Lage, in der sie sich befänden, um am Schluss den König zu bit-
ten, den Missstand durch Gnaden zu beheben. Juan Jaramillo beschrieb zum 
Beispiel im Bericht von circa 1542, wo sein verstorbener Vater Alonso Jara-
millo überall gedient habe (Hispaniola, Tierra Firme, Tenochtitlan und neu-
spanische Provinzen, Fluss Grijalva, Oaxaca, Pánuco und Honduras) und 
dass ihm zur Belohnung dafür Xilotepec anvertraut worden sei. Nun sei er 
aber verheiratet, »verschuldet und zerstört«, habe ein bewohntes Haus und 
unterhalte seine Waffen, viele Pferde und die Familie.98 Die drastische Wort-
wahl vertiefte die Kluft zwischen den zahlreichen Diensten und seinem mi-
serablen Zustand. Die damit markierte Diskrepanz brachte die Krone im 
Kontext der Verteilungsgerechtigkeit in Zugzwang, weil die Dienste und 
Verdienste der Jaramillos noch nicht adäquat belohnt worden waren.

Vor diesem Hintergrund wird die narrative Strategie, die – bewusst oder 
nicht – in den Informaciones eingesetzt wurde, erkennbar. Diego de Colio 
ließ in einer Probanza bestätigen, dass er einer der Ersten Konquistadoren, 
inklusive der damit verbundenen Leistungen, dass er ein Hidalgo von alt-
christlicher Abstammung sowie eine ehrenhafte Person mit einer großen Fa-
milie und den entsprechenden Unterhaltskosten sei. Weil seine Indios von 
Ixcatlan ihm aber nur einen geringen Tribut (120 kupferhaltige Pesos (de 
tepuzque), 50 fanegas Mais und 80 Truthühner) lieferten, sei er arm. Der 
Zeuge und prominente Konquistador Andrés de Tapia formulierte die Un-
gerechtigkeit so: »Es ist ein Jammer, einen so ehrenhaften Mann wie Diego 
de Colio, der Ihrer Majestät so lange gedient hat, so arm zu sehen«99. Weiter 
sagte Tapia aus:

Diego de Colio ist verheiratet mit einer sehr ehrenhaften Frau und er [Tapia] ist sich 
sicher, dass er große Not leide, so ehrenhaft wie er ist und mit so vielen Kindern und 
Enkelkindern. Er [Tapia] sieht, wie ehrenhaft er lebt und nicht weiß, wie er sich un-

	 98	»esta adeudado y destruido y que es casado y tiene su casa poblada con sus armas y mu-
chos cauallos y familia«, AGI, Méx. 1064, L. 1, f. 60r, Relación der Personen in Neuspa-
nien v. ca. 1542.

	 99	»es lastima ver vn onbre tan onrrado e que tanto tienpo a que a servido a su magestad tan 
pobre como esta por causa de no le rrentar como dicho tiene los yndios sino muy poco«, 
AGI, Patr. 63, r. 12, f. 4v, IMS Diego de Colio v. 1560.
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terhalten soll außer mit viel Arbeit und indem er sich fürs Nötige verschulde, um 
seine Frau und Kinder zu versorgen.100

Tapia bestätigte also die Diskrepanz zwischen Colios bedürftigem Zustand 
und seinen Diensten und Verdiensten. Hervorzuheben ist hier, dass seine 
Armut an der Qualität seiner Person und seiner Dienste gemessen wurde. 
Es handelte sich also nicht um eine absolute Armut nach objektiven Maßstä-
ben, sondern um eine relative. Nur hinsichtlich seiner Dienste und Verdiens-
te konstatierten die Zeugen die Tribute als mangelhaft und ihn als arm.101 
Außerdem zeigt dieses Beispiel, dass es auf die Deutung aus dem sozialen 
Umfeld ankam, ob ein Bedarf bestand oder nicht.

Um zu beweisen, dass man ein Hidalgo war und königliche Gnaden ver-
diente, bedurfte es der sozialen Vernetzung – ausgedrückt durch die Zeugen-
aussagen und das Gewähren durch die kolonialen Instanzen sowie seltener 
durch Empfehlungsschreiben.102 Diese Praktiken zeugen vom Phänomen des 
Skandalons, demzufolge die Krone oder ihre Amtleute erst dann regulierend 
einschreiten mussten, wenn etwas in der Gemeinschaft eine zu große Irrita-
tion bzw. zu viel Protest hervorrief. Im Umkehrschluss bedeutete dies, wer zu 
den Hidalgos oder den Ersten Konquistadoren gehören wollte, musste dafür 
sorgen, dass ihn sein soziales Umfeld dafür hielt.103 In den Informaciones fin-
den sich entsprechend zahlreiche Zeugenaussagen, dass der Supplikant für 
einen Hidalgo gehalten werde, weil er sich immer so verhalten habe und die 

	100	»diego de colio es casado con vna muger muy onrrada e que tiene por çierto que pades-
çera mucha nesçesidad seyendo onrrado como es e con tantos hijos e nietos e que le vee 
que bibe onrradamente e no sabe como se puede sustentar sino es con mucho trabajo o 
enpeñandose en lo nesçesario para sustentarse y a su muger e hijos«, AGI, Patr. 63, r. 12, 
f. 4v.

	101	Andrés de Tapia: »seyendo de la calidad que el dicho diego de colio es y los serviçios que 
a hecho es muy poco [die Tributeinnahmen]«; Zeuge Alonso de la Serna: »esta pobre el 
dicho diego de colio sigun su calidad e los grandes serviçios que a su magestad a hecho y 
tiene mucha costa«, AGI, Patr. 63, r. 12, f. 4r u. 5r, IMS Diego de Colio v. 1560.

	102	Der Anführer Francisco de Orduña begründete in einem Empfehlungsschreiben für 
Jerónimo López eine Belohnung als angebracht, weil López sein Freund sei und seine 
Dienste es verdient hätten: »por que el es mi amigo y por que sus serviçios lo mereçen 
que vuestras merçedes le señalen algund repartimiento«, AGN, HJ 515, leg. 288, exp. 2, 
f. 1r, Brief an stellvertretende Regierung v. 1525.

	103	Für die IMS von Bernardino Vázquez de Tapia bestätigte die Audiencia in ihrer Stel-
lungnahme, dass die supplizierenden Söhne Tapias für ehrenvolle und adlige Personen 
gehalten würden: »aqui son conosçidos los dichos hijos bernardino vazquez y su herma-
no por hombres honrrados y prinçipales y tenidos por hijos dalgo«, AGI, Patr. 79, n. 3, 
r. 1, f. 303v.
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Zeugen ihn stets mit seinen Waffen und seinem Pferd gesehen hätten.104 Wer 
also um königliche Gnaden supplizieren wollte, musste erstens ein passendes 
Narrativ verfassen und zweitens Zeugen finden, die dieses grundsätzlich un-
terstützten und damit der Krone signalisierten, dass die Gemeinschaft prä-
mierende Reaktionen der Krone gutheißen würde. Meist implizit, aber zum 
Teil auch explizit bestätigten die Zeugen in den Informaciones, dass sie es 
für angebracht hielten, dass die Krone den Bittsteller belohne. Juan González 
de León bezeugte zum Beispiel 1538, dass der erwähnte schwarzafrikanische 
Konquistador Juan Garrido würdig sei, von der Krone viele Gnaden zu er-
halten, weil er als Erster in Neuspanien Weizen und weitere Gemüsesamen 
gesät habe.105 Insofern kann gesagt werden, dass in den Verfahren der Infor-
maciones Narrative und soziale Vernetzung belohnt wurden.

Im Verlauf des 16. Jahrhunderts wandten indigene Supplikanten die glei-
chen Topoi in den Informaciones an wie die Spanier. Um eine gerechte Be-
lohnung zu fordern, berief sich etwa Joachin de San Francisco Motezuma 
1588 auf die Taten seines Großvaters und dessen Untertanen, die der Kro-
ne als Erste ihre Dienste angeboten hätten: »Es ist gerecht und nötig, dass 
sie so ausgezeichnet werden, dass ihr Dienst und ihre Treue in ewiger Er-
innerung bleiben«106. Er kannte nicht nur die gängigen Supplikationsnar-
rative, sondern hatte auch eine klare Vorstellung, wie eine gerechte Beloh-
nung auszusehen hatte, denn er bat die Krone, seinen Ort Tepexi von allen 
Tributen zu befreien.107 Hier lässt sich erneut vor Augen führen, dass die Be-
lohnungslogiken der Spanier mit denen vieler mesoamerikanischer Stadt-

	104	Zeuge Diego Melena: »este testigo ha conoçido e conoçe bibir al dicho pedro de villaroel 
[…] con su casa muger y hijos como hijo dalgo segund que el por tal lo tiene y que […] 
sienpre le ha visto bibir en abito de honbre de bien […] y que le tiene por hijo dalgo el y 
todas las personas que de el tienen notiçia segund su trato y conversaçion«. Zeuge Gon-
zalo Julián: »villarroel sienpre conquisto y ayudo a conquistar esta dicha ysla fernandina 
con su persona bienes y armas y cavallo como hijo dalgo que el por tal lo tiene«, AGI, 
Patr. 54, n. 3, r. 4, f. 3v u. 4r, IMS Pedro de Villarroel v. 1526.

	105	»este testigo vido senbrar al dicho juan garrido dos granos de trigo de donde ay todo 
quanto trigo ay en esta nueba españa e que asy mismo este testigo le vido senbrar otras 
ortalizas de que vino mucho probecho a muchos españoles e que por este [sic] es dino 
[sic] que su magestad le haga muchas merçedes«, AGI, Méx. 204, n. 3, f. 6r, IMS Juan 
Garrido v. 1538.

	106	»es cosa justa y devida que sean gualardonados de manera que quede perpetua memoria 
de su serviçio y lealtad // A v[uestra] A[lteza] supp[li]ca le haga m[e]r[ce]d de franquear 
y libertar el pueblo de Tepexi de todos los tributos Reales y personales«, AGI, Méx. 110, 
n. 1, r. 8, f. 1r, IMS Joachin de San Francisco Motezuma v. 1588, zit. nach Oudijk/Re-
stall, Conquista, S. 83.

	107	AGI, Méx. 95, n. 24, 209r–210r, Memorial der Indios principales v. 1532.
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staaten kompatibel waren. De iure forderten sie oft eine Tributbefreiung, von 
der de facto primär die gobernadores, also die Nahua-Herrscher (tlatoque), 
profitierten, weil sie die Tributabgaben (tequitl) der indigenen Unterschicht 
(macehualtin) nicht mehr an den Encomendero oder den Corregidor weiter-
geben mussten. Die macehualtin hatten aber weiterhin alle 80 Tage eine be-
stimmte Menge an Abgaben an ihre Oberhäupter zu entrichten.108 Insofern 
supplizierte die indigene Elite im Endeffekt um weitgehend Identisches wie 
die spanischen Bittsteller – nämlich um Tributrechte und soziale Besserstel-
lung. Die Kompatibilität der Belohnungslogiken und die Kooperationsbe-
reitschaft der indigenen Elite spielten eine grundlegende Rolle für die Etab-
lierung und Persistenz der spanischen Dominanz in Neuspanien.109

Eine so konkrete Belohnung, wie sie San Francisco Motezuma forderte, 
schlug auch Alonso de Mata in seiner Petition vom 26. Februar 1552 vor: 
Nachdem er alle Topoi von Diensten für sich geltend gemacht und seine er-
bärmliche gesundheitliche Verfassung beschrieben hatte, bat er die Krone, 
ihm jährlich 1.000 Pesos de oro de minas aus den königlichen Corregimien-
tos der Provinzen Peaca110 oder Huejotzingo zuzusprechen. Beide Fälle zei-
gen, wie im Informaciones-Verfahren der Krone konkrete Handlungsanlei-
tungen ›von unten‹ vorgeschlagen wurden.111 Es gab also sowohl Suppliken, 
in denen der Bittsteller seine Vorstellung von einer gerechten Belohnung 
bezifferte und andere, in denen allgemein um königliche Gnaden oder Ge-
rechtigkeit gebeten und deren Quantifizierung der Krone überlassen wurde. 
Gleiches gilt für die Angaben der Investitionen: Juan de Espinosa führte auf 
der Erkundungsexpedition mit Cortés im Südmeer neben guter Kriegsaus-
rüstung zwei Pferde und zwei Versklavte mit, die er alle dabei verlor. Er ver-
anschlagte dabei seine Investitionen auf über Tausend maravedís, während 
viele andere Supplikanten nur pauschale Dienstangaben machten, ohne die-
se in einer monetären Taxonomie festzulegen.112

	108	Weiterführend hierzu Miranda, Tributo.
	109	Eine umfassendere Studie hierzu wäre wünschenswert.
	110	»Peaca« hat nie existiert, vermutlich war Tepeaca gemeint.
	111	»a su costa e minsión fué en la conquista e pacificación della [Neuspanien, V. H.], donde 

recibió muchas heridas e trabajos y hambres e necesidades de que muchas veces llegó a 
punto de muerte«, »padezco mucha necesidad y probeza [sic, V. H.], tanto que no tengo 
un pan e soy ya tan viejo e hecho pedazos en el servicio de vuestra alteza […], fuí uno de 
los hombres que se señalaron en la tomada de México; estoy sin dientes ni muelas e en 
mi boca quebrado por ambas iladas«, zit. nach ENE 6, S. 144f.

	112	»para la tal jornada [ins Südmeer] el dicho juan de espinosa llevo y enbaro muy buenos 
dos cavallos y armas y esclavos y otros muchos petrechos de guerra que valdrian mas 
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Damit ist ein zentraler Punkt erreicht, denn im Unterschied zur Beute-
ökonomie argumentierten die Konquistadoren in den Informaciones nicht 
mehr primär in rein ökonomischen Dimensionen. Es stand ihnen nicht ein-
fach ein zu ihrem Beitrag proportionaler Anteil aus der Beute zu. Zwar ent-
stammten die Ansprüche auf Indios, Ländereien etc. der Eroberungsleis-
tung und somit der Beutelogik, doch gegenüber der Krone rechtfertigten 
sie ihre Ansprüche neu auf politischer Ebene. Ihr Dienst für die Krone und 
ihr Verdienst als Erste Konquistadoren enthielten zwar materielle Investitio-
nen, aber diese konnten der Krone nicht ohne Weiteres in Rechnung gestellt 
werden. Es bedurfte der Ostentation der Taten als Dienste und Verdienste, 
die der Krone die Treue der Untertanen manifestierte oder es musste eine 
Diskrepanz zwischen der Qualität der Person und jener der Lebensumstän-
de plausibel gemacht werden. Beide Situationen verpflichteten den König 
moralisch dazu, Gnadenerweise als Auszeichnungen oder Abhilfe auszuspre-
chen. Indem sich die Konquistadoren die Anrechte auf Encomiendas, Ämter 
und Privilegien von der Krone legitimieren ließen, sicherten sie sich ihren 
politischen und teils sozialen Status. Dieser berechtigte sie nicht nur zum 
permanenten faktischen Ausbeuten der lokalen Bevölkerung und Ressour-
cen, sondern bot zudem die Gelegenheit, den Anspruch bzw. das Anrecht 
auf diese Privilegien über Generationen hinweg zu perpetuieren. Das war 
rhetorisch bereits in den Petitionen angelegt: Damit der König ihre Diens-
te und Verdienste für immer erinnern würde, »ad perpetuan rey memorian 
[sic]«113, lautete die Floskel, mit der die Supplikanten um die Abfassung einer 
Información baten.

Die Nachfahren von Konquistadoren, die Belohnungsansprüche erho-
ben, übten im Prinzip eine bei kastilischen Kriegern bereits lange existieren-
de Rechtspraxis aus. Die Siete Partidas hielten sinngemäß hierzu Folgendes 
fest: Wer im Kampf für Gott starb, kam ins Paradies, wer für seinen König 
und zur Verteidigung des Landes kämpfte und starb, gewann ewigen Ruhm 
für sich und sein Geschlecht.114 Das heißt, dass die Familien der Konquista-
doren einen seit dem Spätmittelalter festgeschriebenen Rechtsanspruch gel-
tend machten. Hier erschließt sich zudem einer der Gründe, weshalb die 
Mehrheit der Informaciones von den Hinterbliebenen und Nachfahren 
verfasst wurde. Zwar hatten diese Supplikanten die Dienste und Verdiens-

de mill pesos de oro los quales cavallos y esclavos se le murieron en la dicha ysla«, AGI, 
Méx. 95, n. 44, f. 322r, IMS Juan de Espinosa v. 1540.

	113	AGI, Patr. 55, n. 5, r. 2, f. 4r, IMS Alonso de Reguera v. 1538.
	114	»ganar nombradia e firmedumbre para si e su linaje para siempre.« Part. 2, tít. 25, ley 3.
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te für die Krone nicht selbst geleistet, dennoch stand ihnen aufgrund der 
Blutsverwandtschaft ›Ehre‹ zu und diese sollte sich durch königliche Gna-
den in Form von Titeln, Ämtern, Renten, Encomiendas oder dergleichen 
manifestieren.115 Auf der argumentativen Ebene gingen die Angehörigen der 
Konquistadoren von dem leistungsorientierten Belohnungssystem der Beu-
teverteilung im Verfahren der Informaciones wieder zur aristokratischen Be-
lohnungslogik über und begründeten ihren Anspruch mit ihrem Status statt 
mit Taten. In diesem Phänomen, das hier nur skizziert werden kann, sehe ich 
einen wichtigen Pfeiler der politischen Ökonomie hinsichtlich der Etablie-
rung der Kolonialmacht. Indem die Angehörigen und Nachfahren der Kon-
quistadoren die – größtenteils lokal verankerten – Privilegien zu erben oder 
bei der Krone einzufordern vermochten, bestanden ökonomische und sozia-
le Anreize, um in den eroberten Gebieten zu bleiben und diese im Namen 
der Krone zu halten.116

Die Reziprozität der Gnadenökonomie hatte für die Spanier den symbio-
tischen Effekt, dass den Untertanen ein sozialer Aufstieg ermöglicht wurde 
und sie Erträge aus Minen und Landwirtschaft oder Tribute, Arbeitsdienste, 
Renten oder Löhne aus Encomiendas und Corregimientos beziehen konn-
ten. Für die Krone brachte es neben den Steuereinnahmen den Vorteil, dass 
die Encomenderos und Bürger das neue Territorium mit seinen Bodenschät-
zen und der geostrategischen Lage  – spätestens nach der Etablierung des 
Asienhandels über den Pazifik – verteidigten.117 Die Verwaltung und Vertei-
digung wurden zudem primär aus den neu eroberten Ressourcen finanziert. 
Gleichzeitig ›veredelten‹ sie – aus spanischer Perspektive – durch die Bewirt-
schaftung des Bodens und der Minen sowie durch die ›Zivilisierung‹ bzw. 
Besiedlung mit Christen und durch die Verbreitung der christlichen Kultur 
das Land. Dies erweiterte wie gesagt das Reich der Krone und der Kirche, 

	115	So erbat z. B. Juan de la Mezquita die Verfahrenseröffnung, um als legitimer Sohn von 
Martín de la Mezquita königliche Gnaden zu erbitten: »El bachiller juan de la mizquita 
[sic] vezino desta çiudad digo que a mi derecho conviene se me reçiba ynformaçion de 
como soy hijo ligitimo de ligitimo matrimonio naçido de martín de la mezquita vezino 
que al presente es de la çiudad de antequera del valle de guaxaca vno de los primeros con-
quistadores de esta çiudad de mexico e nueva españa e de la calidad e meritos de mi per-
sona porque pretendo suplicar a su magestad me haga alguna merçed«, AGI, Méx. 208, 
n. 25, f. 1r, IMS Juan de la Mezquita v. 1565.

	116	Ruiz Guadalajara sah in dieser Art Milizsystem den Grund, warum die Krone kein ste-
hendes Heer in Neuspanien brauchte. Ruiz Guadalajara, Costa, S. 136.

	117	Zur Galeón de Manila vgl. Bernabéu Albert/Martínez Shaw, Océano. Zur Finanzierung 
der Carrera de Indias insgesamt vgl. Bernal, Financiación.
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vermehrte Vasallen und Gläubige und erhöhte die Einnahmen aus quinto 
und dem Kirchenzehnt (diezmo) sowie aus anderen Steuern.118 Während sich 
die Eliten der Indigenen mit den Spaniern zum Teil arrangierten und bis 
auf die Tributabgaben politische Autonomie beibehielten, musste die breite 
Masse der mesoamerikanischen Bevölkerung den Spaniern neben den Na-
turalabgaben Arbeitsdienste leisten sowie gegen die eingeschleppten Keime 
kämpfen.119 Die dramatische demografische Katastrophe sowie die Zusam-
menarbeit der indigenen Eliten begünstigten die Etablierung der spanisch 
dominierten Machtverhältnisse. Damit haben wir den Bogen von der narra-
tiven Ebene zurück auf die praxeologische geschlagen, um die Konsequen-
zen zu umreißen, die durch die politische Ökonomie der Conquista geprägt 
wurden.

Rekapitulierend kann gesagt werden, dass eine gerechte Belohnung stets 
relativ war und entweder konkret definiert oder lediglich pauschal gefor-
dert wurde. Im Unterschied zur Beuteökonomie errechnete sich der Anteil 
nicht strikt proportional zu den getätigten Investitionen, sondern ergab sich 
im Rahmen der Verteilungsgerechtigkeit aus der Gnade des Königs. Um in 
dieser Logik möglichst verdienstvoll oder gnadenbedürftig zu wirken, zeich-
neten die Supplikanten in ihren Informaciones eine möglichst große Dis-
krepanz zwischen ihrem Verdienst und ihrer Position. Dies erhöhte den 
moralischen Druck auf die Krone, durch Gnadenerweise Gerechtigkeit her-
zustellen. Neben der Pflicht hatte der König seinerseits ein generelles Interes-
se daran, auf die Forderungen einzugehen, um die Treue dieser Untertanen 
aufrechtzuerhalten und sie und andere zu weiteren herausragenden Diensten 
zu animieren.120 Aus der Reziprozität dieser Beziehung ergaben sich sowohl 
materielle als auch symbolische Anreize für die Konquistadoren und Siedler, 
in der Neuen Welt zu bleiben und diese für sich und die Krone zu verwal-

	118	Vgl. AGI, Méx. 95, n. 58, f. 386r–390r, Bericht v. Francisco de Terrazas an die Krone v. 
Ostern 1544. Das Argument der Missionierung griffen v. a. die Indigenen und Mestizo-
Nachfahren auf, wie z. B. die Kinder von Juan Jaramillo und Doña Marina, die als ›Dol-
metscherin‹ zur Konversion vieler Indios beigetragen habe. »por su buen dezir e razonar 
y graçia que tenia con los yndios naturales desta tierra fue cabsa que se tornasen xpianos 
mucha parte de los naturales desta nueva españa y se pusiesen debaxo del dominio y se-
ñorio de su magestad«, AGI, Patr. 56, n. 3, r. 4, f. 13r–v, IMS Doña Marina v. 1542.

	119	Die größte Autonomie in Zentralmexiko behielt Tlaxcala. Vgl. Martínez Baracs, Gobier-
no. Zum demografischen Rückgang vgl. zuletzt Reinhard, Unterwerfung, S. 314–316.

	120	Die Kommunikationskanäle zum Hof generell offenzuhalten und die darüber geregelte 
Beteiligung an den gemeinen Gütern zu ermöglichen, sah bereits Arndt Brendecke als 
einen Schlüssel zur Distanzherrschaft im spanischen Kolonialreich. Vgl. erneut Bren-
decke, Imperium, S. 57.
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ten und zu verteidigen. Außerdem ist zu bemerken, dass sich die Bittsteller 
ihre Rechte an Ehren und Encomiendas auf politischer Ebene sicherten. Sie 
waren dadurch zwar an das eroberte Gebiet gebunden, konnten dafür aber 
ihren Beuteanspruch in Form von Encomiendas perpetuieren.

In diesem Kapitel hat sich somit gezeigt, dass das adäquate Supplika-
tionsnarrativ die Anspruchsbegründung auf drei Ebenen durchführte: Die 
Ostentation der einzelnen (1) Taten als Dienste erlaubte den Anspruch zum 
einen auf königliche Gnaden und zum anderen auf Distinktion. Zusätzlich 
bestärkten die (2) Verdienste und der distinkte Status vor dem Hintergrund 
der Verteilungsgerechtigkeit die Forderung nach Gnaden. Schließlich beleg-
ten die Supplikanten mit ihren Leistungen, dass sie zu den Ersten Konquis-
tadoren gehörten, als verdienstvoll galten und trotzdem (3) Not litten. Die 
Krone musste folglich Gerechtigkeit herstellen, indem sie die Dienste be-
lohnte und das Missverhältnis zwischen der ›Qualität‹ des Vasallen und sei-
nem Lebensstandard aufhob. Entscheidend waren dabei weniger die tatsäch-
lichen Dienste und Verdienste als vielmehr das passende Narrativ und die 
soziale Vernetzung.





Fazit

Die Formen, welche die Conquista letztlich annahm, resultierten zu einem 
wesentlichen Teil aus der Antwort auf das Problem der Beuteverteilung im 
neuspanischen Raum. Das hier als ›politische Ökonomie der Conquista‹ mo-
dellierte Konzept umfasst die spezifische Verflechtung politischer und öko-
nomischer Anreiz- und Belohnungsschemata, welche die Verhaltens- und 
Äußerungsmodalitäten der Akteure richtungsweisend beeinflussten. Ergän-
zend zum Transfer direkt quantifizierbarer Werte berücksichtigt es als ›Beu-
te im weiteren Sinn‹ auch auf eroberten Ressourcen beruhende Privilegien 
wie Tributrechte. Das Konzept der politischen Ökonomie der Conquista er-
öffnet einen schärferen Blick auf das Gesamtbild der Voraussetzungen, Ver-
fahren und Ausprägungen der Beuteverteilung einschließlich ihrer Akteure, 
Institutionen und Praktiken. Damit löst es den blinden Fleck der bisherigen 
Forschung auf, die das Phänomen etwa mit Hinweisen auf christlich-feu-
dale Dienstverhältnisse oder frühkapitalistische Strukturen weder suffizient 
noch widerspruchsfrei beschrieben hat. Diese Studie liefert nicht nur Er-
kenntnisse hinsichtlich der Beute und ihrer Verteilung, sondern außerdem 
eine neue Erklärung für den welthistorischen Vorgang der Conquista insge-
samt. Es ist deutlich geworden, dass Prinzipien und Praktiken der Beutever-
teilung alle Phasen eines Eroberungsunternehmens entscheidend prägten. 
Dem Zustandekommen, der Durchführung, der Auflösung und nicht zu-
letzt den Folgen eines Konquistadorenzugs lag stets die Frage der Beute und 
ihrer Verteilung zugrunde. Dies war zwar nicht der einzige, in der Summe 
aber der entscheidende Aspekt, welcher die Motive des einzelnen Akteurs 
und die sich entwickelnden Dynamiken bestimmte. Die Antworten darauf 
unterschieden sich je nach institutionellen, räumlichen und zeitlichen Kon-
texten. Sie werden hier als Ergebnisse zusammengefasst und kurz in die For-
schung eingebettet.

Im Vorfeld eines Eroberungsunternehmens bestimmte die Frage, wie die 
potenziellen Erträge zu teilen waren, die Vereinbarungen zwischen der Kro-
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ne und dem Capitulante.1 Die Krone verlangte in der Regel 20 Prozent 
der Bodenschätze als königlichen Fünften, gewährte diverse Steuerreduktio-
nen und stellte weitere Privilegien, zum Beispiel Ämtertitel, in Aussicht. Die 
Kapitulationen hielten die spanische Joint-Venture-Struktur fest, der zufol-
ge die Krone das Unternehmen nur legitimierte, während die partikularen 
Lizenznehmer es initiierten, finanzierten und durchführten. Die Kontrakte 
folgten dem Schema einer Zug-um-Zug-Leistung. Das bewahrte die Krone 
vor Konzessionsverpflichtungen, bevor der Capitulante seine Leistung er-
bracht hatte. Eine zweite Vertragsklausel reduzierte das Risiko der Krone, in-
dem die zu verteilenden Tributrechte und Ländereien aus den neu gewonne-
nen Gebieten zu stammen hatten. Selbst bei der Vergabe von Adelstiteln und 
Ämtern musste die Krone keine Eigenmittel aufwenden, sondern schöpfte 
die Löhne und Renten aus den eroberten Territorien. Überdies minderte die 
Vergabe von Titeln auch das symbolische Kapital der Elite in Spanien nur 
in geringem Maße. Die Nobilitierten blieben nämlich hauptsächlich in der 
Neuen Welt und bildeten eine neue lokale Elite.2 Die Quintessenz lautete 
aus Sicht der Krone: »in unserem Namen und auf Eure Kosten«3.

Die Expeditionsteilnehmer mussten für ihren Unterhalt selbst aufkom-
men. Im Gegenzug sahen sie sich berechtigt, die Indigenen auszubeuten und 
zu unterdrücken. So trugen die ›Kosten‹ am Ende (neben der Umwelt) größ-
tenteils die mesoamerikanische Bevölkerung – mit Ausnahme kollaborieren-
der oder kooperierender Eliten. Nach römischem Recht durften Verträge 
eigentlich nicht zum Schaden Dritter abgeschlossen werden. Das wurde hier 
mit dem Verweis auf das Recht der Eroberung oder der Verteidigung ge-
gen aufständische Indios (indios alzados) und somit dem Führen eines ›Ge-
rechten Kriegs‹ (bellum iustum) umgangen – oder indem die Konquistado-
ren/Encomenderos die Gesetze und Appelle zum Schutz der Indios schlicht 
ignorierten. An diesem Punkt versagen die herkömmlichen rechtsgeschicht-
lichen und ökonomischen Vertragstheorien. Sie greifen angesichts des Ge-

	 1	Im Unterschied zur Methode des »claiming by naming« (vgl. Day, Conquest, S. 49–68) 
wurde der Anspruch auf etwas nicht erst durch dessen Neubenennung, z. B. La Espa-
ñola für Haiti, erhoben. Bereits davor wurden durch die Kapitulation die Besitzrechte 
eines oft gänzlich unbekannten Objekts festgelegt. Zu kolonialen Aneignungsformen 
vgl. Marenco, Aneignung. Speziell zu Neuspanien Hinz, Hispanisierung, S. 227–244.

	 2	Ein Klassiker zur Statuserhöhung der Spanier in der Neuen Welt ist Lohmann Villena, 
Americanos. Einen iberisch-imperialen Vergleich der Eliten in Brasilien, Neuspanien und 
Peru liefert Raminelli, Límites. Zur Nahua-Elite weiterführend Chipman, Children. Zur 
genetischen Veränderung der sich bildenden kreolischen Gesellschaft vgl. Earle, Body.

	 3	Die Wendung findet sich in einigen Kapitulationen, zit. nach Damler, Imperium, S. 505.
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waltfaktors und der Rolle der Indigenen zu kurz. Die Kapitulationen bilden 
folglich eine Vertragsform sui generis.4 Sie entstanden bekanntlich auf Ini-
tiative des Lizenznehmers und enthielten außer einer Gewalt implizierenden 
Begrifflichkeit (pacificación, rescate etc.) ein Zeitkonzept mit gestaffeltem Be-
lohnungsschema eines weitgehend unbekannten Ertrags.5

Der potenzielle Ertrag war für die Spanier in der Neuen Welt noch weni-
ger bekannt als bei Plünderungszügen im iberischen Raum. Ansonsten glich 
die Organisation dieser Unternehmen jenen der Reconquista. Die tradierten 
mittelalterlichen Normen und Beutepraktiken schufen zusammen mit den 
Erfahrungen aus den Repartimientos in der frühen karibischen Phase den 
epistemischen Rahmen, innerhalb dessen die Akteure ihre Erwartungen und 
Ansprüche bildeten. Die Frage der Beuteverteilung prägte im Vorfeld eines 
Eroberungsunterfangens folglich auch die Ebene zwischen dem Capitulante/
Generalkapitän und den gemeinen Konquistadoren (in spe). Diese erhielten 
keinen fixen Lohn, sondern schworen dem Anführer Treue und Gehorsam 
gegen das vage Versprechen, dass jeder seinen Anteil aus der Beute erhalten 
werde. Wenn das Versprechen nicht nur mündlich gegeben wurde, registrier-
te ein Schreiber bei der Mobilisierung in einer Liste die Namen der Beteilig-
ten und ihre Beiträge, also die Anzahl ihrer Waffen, Pferde und Gefolgsleute.

Die Belohnung war als erfolgsabhängige Ergebnisbeteiligung definiert. 
Sie orientierte sich an der Verteilungsgerechtigkeit (iustitia distributiva) und 
berücksichtigte ›verdienstvollere Personen‹: Denjenigen mit Schusswaffen, 
Pferden, Dienern, Sklaven oder Ämtern standen proportional größere An-
teile aus der Beute zu als den gemeinen Konquistadoren. Herausragende 
Dienste konnten zudem durch ›Boni‹ (mejorías) speziell belohnt werden, was 
die Konquistadoren zu besonderen Leistungen antrieb und dem Anführer 
einen gewissen Spielraum gab. Abgesehen von dieser Flexibilität und einer 
latenten Begünstigung des engeren Kreises um den Anführer waren die An-
teile für die Beteiligten im Voraus kalkulierbar.

Die Konquistadoren rechneten zudem damit, dass sie über ihren Beu-
teanteil hinaus in einem zweiten Schritt von der Krone belohnt würden. 
Diese Erwartungen gründeten in der kastilischen Gnadenökonomie. Sie sah 
vor, dass der König seinen Untertanen für ihre Dienste Gnadenerweise er-
teilte, und zwar ebenfalls nach dem Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit. Es 
bestand also die Aussicht auf mittel- und langfristige Statuserhöhung qua 

	 4	Vgl. erneut Pietschmann, Estado, S. 254; vgl. Rumeu de Armas, Luz, S. 181.
	 5	Zu Parallelen von Bottom-up-Initiativen bei Capitulantes und arbitristas vgl. Bren

decke, Arbitrismo.
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Ehre, Nobilitierung oder sonstige Privilegien. Die Belohnungen enthielten 
folglich nicht nur direkt quantifizierbare, sondern auch soziale und poli-
tische Werte, wie etwa Herrschafts- und Ehrentitel, die sich in der Regel 
wiederum in ökonomisches Kapital ummünzen ließen. Somit beruhten die 
Vereinbarungen zwischen den Beteiligten eines Conquista-Zugs auf gestaf-
felten Anreiz- und Belohnungsschemata. Diese waren konstitutiv für die 
Eroberungsunternehmen.

Des Weiteren prägte die Frage der Beuteverteilung die Organisation, die 
(Mikro-)Dynamik und die geografischen Itinerare der einzelnen Konquista-
dorengruppen. Die Beteiligten schlossen sich zum Beutemachen zusammen 
und zogen dorthin, wo sie Bereicherungsmöglichkeiten und die Gelegenheit 
erwarteten, sich als ›verdienstvolle Person‹ zu erweisen. Die Belohnungslo-
giken vieler indigener Stadtstaaten waren mit den spanischen kompatibel, 
was die interethnischen Allianzbildungen erleichterte. Auch die Interessen 
der Kirche und Missionsorden ließen sich mit dem Eroberungsunterfangen 
grundsätzlich vereinbaren, da dieses die Verbreitung des Christentums in der 
Neuen Welt, neue Pfründen und Einnahmen durch den Kirchenzehnt mit 
sich brachte.6 Die Grundstruktur der Beuteökonomie, dass jeder Einzelne 
desto mehr erhielt, je größer die Beute ausfiel, mobilisierte nicht nur viele 
Akteure. Sie bewirkte zudem, dass die Beteiligten das Ziel verfolgten, mög-
lichst ertragreiche Ressourcen zu akquirieren  – seien dies Edelmetalle, zu 
versklavende oder zu opfernde Kriegsgefangene oder zu besteuernde und zu 
christianisierende Untertanen.

Das Ziel der Gewinnmaximierung erzeugte ein perpetuierendes und ex-
pansives Moment, das als Beutespirale beschrieben werden kann. Für die 
Eigenfinanzierung der Beuteunternehmen verschuldeten sich viele Beteilig-
te bei Anführern oder ökonomisch bessergestellten Konquistadoren. Da die 
Beuteanteile für die gemeinen Konquistadoren außer in Cajamarca zu ge-
ring ausfielen, als dass sie die Schulden hätten begleichen können, blieben 
sie meistens abhängig von den Anführern und Gläubigern. Zu kleine Beu-
teanteile und die damit verbundene Verschuldung zwangen die Konquista-
doren, sich auf neue Eroberungszüge zu begeben. Die Beutespirale wurde 
aber ebenso durch große Erträge angetrieben, wenn diese in die Ausrüstung 
neuer Raubzüge investiert wurden. Im Unterschied zu den gängigen Wirt-
schaftstheorien finanzierte hier nicht das ›Zentrum‹ ein Unternehmen zur 

	 6	Sowohl zu den Allianzbildungen als auch zu den Finanzierungsformen der Missionare 
während der Conquista wären über Einzelfälle hinausgehende Studien erfreulich.
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Ausbeutung der ›Peripherie‹, sondern die personellen und materiellen Mittel 
stammten größtenteils aus den überseeischen Territorien selbst. 

Dass das expansive und perpetuierende Moment zur Kolonisierung Neu-
spaniens führte, ergab sich vor allem aus dem Charakter der Beute und dem 
rechtlichen Rahmen. Die Beute bestand in erster Linie nicht aus Gold und 
Silber, sondern aus Ländereien und Encomiendas oder gefangenen Indios. 
Indigene durften aber nur in Ausnahmefällen nach Europa gebracht werden, 
die Ausfuhr versklavter Indios war verboten. Auch die Arbeitsdienste oder 
Tributabgaben aus den Encomiendas konnten kaum exportiert werden. Bei 
Letzteren handelte es sich mehrheitlich um Naturalien, die verderblich oder 
für die langen Transportwege sowie den europäischen Markt ungeeignet wa-
ren. Die Tribute in Gold und Silber fielen zu gering aus, als die Ex-Konquis-
tadoren ihre Encomiendas und lokalen Privilegien hätten aufgeben können, 
um mit vollen Taschen nach Spanien zurückzukehren. Wollten die Konquis-
tadoren von ihren Beuteanteilen profitieren, mussten sie in den eroberten 
Gebieten bleiben – dies umso mehr, weil die Encomiendas, Landparzellen 
und der Bürgerstatus den Konquistadoren mit Auflagen vergeben wurden, 
zum Beispiel Siedlungspflicht, Bereitschaft zum Kriegsdienst, Unterweisung 
der Indigenen in der christlichen Religion etc. Der immobile Charakter der 
Beute stärkte als Pull-Faktor die expansive Dynamik, die zu kolonialer Per-
sistenz und zur perpetuierten Ausbeutung der Indigenen führte.

Um die eigenen Anteile zu sichern, bemühten sich die Konquistadoren 
darum, die Krone an der Beute partizipieren zu lassen – statt wie Piraten die 
Schätze unter sich aufzuteilen. Anhand der Abgabe des königlichen Fünften 
wurde ein legaler Beutezug von einem illegalen unterschieden. Die Umwand-
lung von Raub zu ›Recht‹, also von Beute als Raubgut zu legalem Eigentum 
oder einem legalisierten Rechtsanspruch, funktionierte über ein administra-
tives und teils metallurgisches Verfahren, bei dem der königliche Fünfte er-
hoben und registriert wurde. Dazu ernannten die Konquistadoren aus ihren 
Reihen Amtleute, welche die Beute brandmarkten (Sklaven) oder schmol-
zen und prägten (Edelmetalle). Insofern hatte die Abgabe des Quinto Real 
eine reziprok ermächtigende Funktion: Sie bestätigte die Autorität der Kro-
ne, die ihrerseits die Anführer und Konquistadoren sowie deren Beuteanteile 
als rechtmäßig anerkannte. Außerdem legitimierte die Entrichtung des Fünf-
ten nicht nur die Taten der Konquistadoren, sondern signalisierte der Krone 
gleichzeitig den ihr erwiesenen Dienst. Dies wiederum war im Kontext der 
Gnadenökonomie wichtig für die angestrebte Sicherung des sozialen und po-
litischen Status. Ob tatsächlich 20 Prozent abgetreten wurden, sei dahinge-
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stellt. Hervorzuheben ist, dass die ›gerechte‹ Verteilung und die langfristige 
Sicherung der Beute ein gewisses Maß an Verwaltung erforderten, und dass es 
die Konquistadoren waren, die den Aufbau kolonialer Institutionen initiier-
ten. Somit handelte es sich hier um ein empire building ›von unten‹.

Nach der Eroberung Tenochtitlans trat Cortés seine Belohnungsverant-
wortung an die Krone ab, als ihm 1524 die zu verteilenden Ressourcen vor 
Ort ausgingen. Er veranlasste ungenügend prämierte Konquistadoren, beim 
König um eine Kompensation zu supplizieren. Dadurch erhielt die Kro-
ne ein Instrument zur Bekämpfung neofeudalistischer Tendenzen. Um die 
Unabhängigkeit der Konquistadoren und Siedler zu begrenzen, musste die 
Quelle von Belohnung und Bestrafung am spanischen Hof liegen. Sozialer 
Aufstieg war daher mittel- und langfristig nur über den (Um‑)Weg des Hofes 
möglich.7 Die Encomiendas wurden meist auf ein oder zwei Leben befristet 
vergeben, verbunden mit der Klausel, dass der Besitz des Encomenderos von 
der Gunst der Krone abhing. Somit konnte er jederzeit eingezogen werden, 
wodurch die Krone die Beutehoheit behielt bzw. die Option, die eroberten 
Güter erneut zu verteilen. Dennoch war sie auch nach der Entsendung von 
Kronbeamten auf die Präsenz und Kooperation der Ex-Konquistadoren als 
Encomenderos und Siedler angewiesen. Sie verteidigten die eroberten Ge-
biete, trieben die Indigenen in die Minen und auf die Plantagen und verkör-
perten dadurch den Herrschaftsanspruch der Krone in Spanisch-Amerika.

Mit dem Übergang von der Beute- zur Gnadenökonomie verlagerte sich 
der Belohnungsanspruch der Konquistadoren von der ökonomischen auf die 
politische Ebene. Die Ansprüche gingen zwar aus der Eroberungs- und Beu-
telogik hervor, doch die Supplikanten sicherten sich ein mittel- und langfris-
tiges Anrecht auf Belohnung, indem sie sich ihren sozialen Status als ›Erste 
Konquistadoren‹ von der Krone bestätigen ließen. In den entsprechenden 
Dienst- und Verdienstberichten (informaciones de méritos y servicios) schilder-
ten die Konquistadoren ihre Leistungen und baten pauschal um königliche 
Gnaden oder konkret um Encomiendas, Renten, Ämter-, Herrschafts- oder 
Ehrentitel. In dieser kolonialen Ausprägung des kastilischen Supplikations-
wesens kam es zu einer Standardisierung der Berichte in Form von Topoi 
und Narrativen, die jeweils von Zeugen bestätigt werden mussten. Die in 
einem administrativen Verfahren hergestellten Suppliken erweckten den 
Eindruck, dass die Krone Dienste und Verdienste belohnen würde, wobei sie 
mithin passende Narrative und soziale Vernetzung auszeichnete. 

	 7	Vgl. dazu schon Brendecke, Imperium, S. 339f.
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Nachfahren und Witwen von Konquistadoren supplizierten in noch hö-
herem Maße als die Konquistadoren selbst. Dabei verschob sich der seman-
tische Gehalt von Dienst von einer meritokratischen wieder zurück zu einer 
aristokratischen Interpretation: Statt für die eigenen Taten sahen sich Fami-
lienangehörige für ihr Geschlecht als belohnungswürdig an und forderten 
für die Dienste ihres Ahnen königliche Gnaden. Diese Perpetuierung trug 
zur dauerhaften Besiedlung der eroberten Territorien und damit zur Fort-
führung kolonialer Verhältnisse bei.

Zuletzt sind auf der diskursiven Ebene drei Hauptpunkte festzuhalten: 
1) Im Vorfeld einer Eroberungsexpedition rief die Ungewissheit über Cha-
rakter und Umfang der erhofften Beute einen inkludierenden Duktus her-
vor, um möglichst alle potenziellen Erträge in die Vereinbarungen mitein-
zubeziehen. 2) Für die Überlieferung einer Quelle war entscheidend, ob sie 
eine legitimatorische Funktion hatte, die über den gruppeninternen Kon-
text hinausging. Das erklärt, warum die Quellenlage für die Phase nach den 
Eroberungen am umfangreichsten ist: Nachdem die mobile und flüchtigere 
Beute verteilt worden war, hatten die Konquistadoren und ihre Nachfahren 
ein großes Interesse daran, dass die Krone im Kontext der Gnadenökonomie 
über ihre Taten informiert werde. Deshalb verfassten sie ihre Dienst- und Ver-
dienstberichte, die im Erfolgsfall von der Krone archiviert wurden. 3) Auch 
die Gerichtsprozesse der Konquistadoren wurden nur in Ausnahmefällen um 
mobile Beute geführt. In der Regel ging es um Encomiendas. Das zeigt, dass 
die Konquistadoren ihre Beutepraktiken an die jeweilige koloniale Situation 
anzupassen wussten. Fortan erkämpften sich die Konquistadoren ihre Beloh-
nung nicht mehr mit dem Schwert, sondern stritten oder supplizierten um 
sie mittels passender Narrative. Somit lässt sich der Kreis zu Diego Muñoz 
Camargo schließen, der seine ausführliche Beschreibung Tlaxcalas Philipp II. 
überbrachte und von diesem mit umfangreichen Privilegien belohnt wurde. 

Die vorliegende Arbeit ließe sich noch in manche Richtung weiterfüh-
ren. Für eine etwaige Modellierung einer Theorie der politischen Ökonomie 
der Eroberung liefert sie für den spanisch-amerikanischen Fall bereits ein 
klares Ergebnis. Gleichzeitig bietet sie eine neue, empirisch fundierte Erklä-
rung für die Frage, was die Conquista begründete und wie aus ihr Kolonia-
lität hervorging: Chevalereske Abenteuerlust, missionarischer Eifer oder po-
litischer Wille der Krone haben den Vorgang lediglich unterstützt. In erster 
Linie waren es die spezifischen politischen und ökonomischen Anreiz- und 
Belohnungsschemata, welche die Conquista und die Etablierung kolonial-
herrschaftlicher Institutionen formten.
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los primeros conquistadores Anno 1534. Con privilegio real en Seuilla por Bartolomé 
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Medellín  239
Mejía, Gonzalo de  221, 261, 282
Mekka  56, 60
Melchior (indigener Übersetzer)  98f.
Melgarejo de Urrea, Pedro  266
Melilla  245
memoria (memorial)  114f., 127, 194, 

196, 205f., 212, 232, 343f.
Mendoza  217f.
Mendoza, Antonio de  133, 180, 233, 

271, 276, 324, 345f.
Menschenjagd  16, 128, 145, 161, 

170, 175f., 182
mercedes reales (siehe Gnade)
Mesoamerika  36, 97, 126, 139, 140, 

141, 145f., 236
Metztitla  140
Mexiko-Stadt  37, 110, 119, 120, 125, 

135, 151, 171, 173, 181, 186, 
193, 199, 213, 215f., 219, 221f., 
225, 226, 231f., 239, 241–245, 
247, 263, 266, 268, 270f., 278, 
288f., 291, 302, 305, 312, 317, 
330, 334, 343, 346–348   

Meza Matamoros, Francisco de  246

Mezquita, Juan de la  355
Mezquita, Martín de la  355
Mezquituta  333
Michoacán  89, 140, 148, 171, 

186–189, 191, 193, 199, 201, 
208, 212, 213, 219, 225, 230, 
236, 238, 241, 253, 263, 265, 
281, 282, 284, 287, 292, 347   

Minen  68, 92, 126, 172, 177–182, 
198, 233, 251f., 254–257, 265, 
274, 277f., 348, 355, 364 

Mission  29, 49
Missionar  172, 181f., 241, 362
Missionierung  51, 79, 96, 129, 179, 

228, 266, 333, 356, 365
Misteken (siehe Mixteca)
mita  16, 179, 230
Mixteca  140, 151, 236
Moctezuma Xocoyotzin  141
Moctezuma/Motecuhzoma, Isabel  148
Mohammed  60f.
Molukken  82f., 90, 95f., 241, 245, 

247, 253
Monjaraz, Andrés  119, 275
Montejo, Francisco de  97, 99, 100f., 

107, 124, 226, 237, 240–242, 
250, 266, 275, 284, 341 

Montesinos, Antonio de  46, 47
Morales, Juan de  220
Morejón de Lobera, Rodrigo  342
Morla, Francisco de  241
Motín  196
Muñoz Camargo, Diego  4, 11–13, 

148f., 365 
Murcia  56, 71
Murcia, Andrés de  204, 208
Muslim  49f., 53–61, 64, 66–72, 76, 

170, 175 
Muttalib b. Hāshim, ‘Abd al  60

naboría  177f., 280
Nahua  11, 14, 37, 51, 139, 140, 148, 

151, 175, 216, 353
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Nájera, Juan de  342
Narváez, Pánfilo de  99, 115, 116, 119, 

121, 131, 158, 238, 242, 280, 
305, 342, 343

Neugalicien  135, 151, 220, 240, 242, 
338

Neugranada  15, 181
Nezahualteculuchi, Martín  336
Nicaragua  18, 116, 127f., 186, 191, 

193–195, 197–199, 201, 212, 
252, 269

Nicuesa, Diego de  95
Niederlande  66
Niño, Andrés  90, 96, 194
Niño, Domingo  230
Nobilitierung  24, 30, 163, 297, 320, 

362
Nochistlan  227
Nombre de Dios  176
Nueva Galicia (siehe Neugalicien)
Nueva Vizcaya  240
Núñez, Francisco  101
Nuñez de Balboa, Vasco  14, 82, 287
Nuñez Sedeño, Juan  126f.
Nusayr, Musa ibn  69

Oaxaca  88, 187, 193, 225, 227, 231, 
233, 239, 241, 347, 350

Ocampo, Gonzalo de  270
Ocampo, Juan de  335
Ocaña, Diego de  132
Ochoa de Lejalde, Juan  280, 290, 305
Ocotelolco  140
Ocotepec  109
Oestreich, Gerhard  29
Ojeda, Alonso de  95, 99, 157
Ojeda, Cristóbal de  220, 275
Olid, Cristóbal de  99, 100, 120, 171, 

186f., 224, 238–241, 250
Oliver, Antonio de  110
Oñate, Cristóbal de  285
Ophir  160
Oran  245

Ordaz, Diego de  91, 99, 101, 120, 
127, 241f., 247, 250, 254, 325, 
347

Ordenanzas de buen gobierno  136, 223, 
302

Ordenanzas de descubrimiento 96, 97, 
313, 315

Ordenanzas de Tlaxcala  105, 107, 121, 
133, 158

Orduña, Diego de  234
Orduña, Francisco de  190, 259, 263, 

351
Orihuela  69
Orozco y Tovar, Francisco de  239
Ortega, Juan de  265, 270
Ortíz, Cristóbal  127
Osmanen  80
Osorio, Baltasar de  240
Otomí  140
Otumba  229
Ovando, Nicolas de  50, 131, 160, 193
Ozumacintla  245

Pacanda  171
Pacheco Pereira, Duarte  82
Palacios, Juan de  127
Palästina  55
Palma, Miguel de  331
Palos  241
Panama  18, 35, 74, 82, 88, 95, 128, 

170, 176, 182, 186, 191, 194, 
197–199, 203, 213, 222, 233, 
269, 287, 315, 325, 341, 342

Pánuco  89, 98, 109, 135, 177, 225, 
236, 239, 241, 265, 329, 332, 350 

Pasamonte, Miguel de  131, 182
Pascual, Pedro  322
Pátzcuaro-See  171
Paz, Matías de  47
Paz, Rodrigo de  231, 250, 270, 277
Pazifik  14, 76, 80, 82, 93, 107, 111f., 

236, 240–242, 253, 355
Pedro IV.  57
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Pepeticpac  140
Pérez de Arteaga, Juan  109
Pérez de Quesada, Hernán  205
Pérez, Alonso  343
Pérez, Antón  135
Peru  11, 16, 52, 106, 163, 170,  

179, 181, 198, 199, 230, 233,  
236, 242, 244–246, 247, 293,  
325

Peter der Einsiedler  54
Philipp der Schöne  96
Philipp II.  12, 19, 30, 52, 129, 163, 

181, 251, 257, 306, 313, 334, 
347, 365

Philippinen  36, 79, 95, 236, 245, 
338, 343

Pisa, Rustichello da  162
Piura  201
Pizarro, Francisco  11, 15, 88, 94, 163, 

191, 198, 199–201, 203, 204, 
208, 214, 238, 246, 249, 254f., 
269, 287 

Pizarro, Gonzalo  201
Plutarch  159
politische Ökonomie  17, 24, 28, 163, 

355f., 359, 365
Polo, Marco  162
Ponce de León, Juan  88, 94f., 131
Ponce de León, Luis  231f., 270f., 303, 

342
Popocatepetl  254
Porcallo de Figueroa, Vasco  261,  

281
Porras, Diego de  126
Portugal  79, 80f.
Präislam  41, 58, 60, 77
primeros conquistadores  12, 32, 74, 

131f., 137, 222, 229, 232, 245, 
247, 301, 313–315, 330f., 339, 
341–351, 354, 355, 357, 364

Puebla  151, 221, 225
Puente, Alonso de la  176, 194, 198
Puerto de Caballos  240

Puerto Rico  131f., 192
Puertocarrero, Hernández  100, 101, 

108, 124f., 275, 341

Quevedo, Juan de  71
Quiahuiztlan  116, 140, 269
Quiñones, Antonio de  266, 281
quinto real  31, 36, 42f., 58, 61, 68, 

92, 101, 121, 125, 157, 159, 198, 
262, 265, 276, 279–282, 284f., 
291f., 363

Quiroga, Vasco de  271, 347

Ramírez, Diego  109
Ramírez de Fuenleal, Sebastián  271
Ranchear  170
Rangel, Rodrigo  240, 245
Raub  33f., 44, 46, 55, 76, 153, 157f., 

164, 183, 185, 363
Reconquista  18, 22, 30, 35, 41–43, 

58, 68f., 70f., 72, 74, 76, 79, 153, 
156, 161, 164, 167, 170, 179,  
183, 185f., 194, 213f., 224, 293, 
361 

requerimiento  43, 47–51, 76, 140, 
147, 177 

repartimiento  42, 47, 64, 69–72, 87, 
129–132, 133f., 136, 153, 156, 
160, 164, 167, 172, 176, 177–180, 
185, 213, 221, 222, 224, 228, 
232, 233f., 244, 252, 292f., 335, 
344, 351, 361

rescate  34, 68, 145, 157f., 159, 169, 
172, 176, 293, 361 

Ribera, Juan de  266, 284
Río Grande (Río Magdalena)  204, 

205
Rivera  109, 220
Rodríguez, Cristóbal de  220
Rodríguez, Hernán  110, 111, 160
Rodríguez de Alarconcillo, Juan  191, 

194, 197
Rodríguez de Fonseca, Juan  263
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Rodríguez de Villafuerte, Juan  186, 
239, 250

Roldán Jiménez, Francisco  226
Román, Bartolomé  310
Rosales, Francisco de  342
Rubios, Palacio de  47
Rügenslawen  59

Saavedra, Francisco de  342
Saavedra, Hernando de  221
Saavedra Cerón, Álvaro de  241, 253
Sahagún, Bernardino de  141, 144f., 

272
Salamanca  52
Salamanca, Juan de  37, 220
Salazar, Gonzalo de  115, 231, 263
Salcedo, Francisco de  100, 116, 241, 

342
Salcedo, Juan de  193, 249
Salcedo, Pedro de  255
Salinas, Jerónimo de  231
Salmerón, Juan de  271, 346
Sámano, Juan de  102, 124f.
San Cristobal de la Habana  115
San Francisco Motezuma, Joachin de  

352f.
San Ildefonso  135, 225
San Juan (siehe Puerto Rico)
San Juan de Ulua (siehe Veracruz)
San Martín, Juan de  206
Sancti Spíritus  107
Sandoval, Francisco Tello de  347
Sandoval, Gonzalo de  230, 238f., 241, 

245
Sanlúcar de Barrameda  96
Santa Clara, Antonio de  125
Santa Cruz, Francisco de  111, 187, 

190, 343f.
Santa Fe  83, 202 
Santa María de la Victoria  240
Santa Marta  74, 126, 135, 170, 176, 

186, 191, 201, 204, 206, 210, 
211, 213

Santiago de Cuba  98
Santiago de la Buena Esperanza  162
Santiesteban del Puerto  239
Santo Domingo  98, 132, 193, 263, 

268, 270f., 278, 290, 325
Santo Domingo, Alonso de  98
Saragossa  56f., 82
Schatzmeister (siehe tesorero)
Segura, Rodrigo de  227f.
Segura de la Frontera  227, 270
Sepúlveda, Juan Ginés de  52
Serrano de Cardona, Antonio  107f., 

263, 330
Sevilla  33, 56, 69, 71, 114, 247,  

259, 267, 283f., 301, 312,  
325

Siedler  15, 87, 94, 130–132,  
135f., 173, 177f., 185, 215,  
220, 222–224, 229f., 248, 251, 
256f., 265, 284, 298, 313–315, 
326, 330f., 340f., 343–345,  
347f., 356, 364

Simancas  268
Simmel, Georg  28
Sinú  202
Sixtus IV.  80
Sklaven  24, 59, 95, 126–128, 135, 

142, 145, 156, 158, 170, 171, 
174, 176f., 182, 187, 192, 196, 
197, 216, 238, 251, 255, 265, 
278, 281, 291, 315, 331, 338, 
340, 342, 361, 363 

Soconusco  240
solares  156, 185, 214, 219, 221, 223, 

234, 290
Solís, Francisco de  120, 334
Solórzano Pereira, Juan de  52
Soto, Diego de  187, 253, 263, 284, 

340, 341
Soto, Hernando de  201, 249
Spanier  15, 31, 37, 42, 47f., 51, 52, 

72, 74, 76, 79f., 97, 99, 101,  
108, 119, 131, 139–141, 144, 
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145–152, 154, 159, 171f., 173f., 
176–181, 187, 196, 201, 215, 
219, 225, 229–231, 233, 237, 
239, 243, 246–248, 250, 252f., 
256, 262, 265, 272, 280f., 283, 
287, 290, 293, 297, 336–339, 
341, 343, 344, 345, 348, 352, 
355f., 361

Spanisch-Amerika  37, 58, 62, 67f., 
73, 84f., 108, 114, 132, 179, 181, 
233, 247, 252f., 257, 259, 269, 
272, 277f., 289, 293, 306f., 312, 
316, 319f., 334, 348, 364f.

Spätscholastiker  26, 53
St. Jakob der guten Hoffnung  111, 

160, 163
Staatsbildung  27, 29, 32, 86, 214, 

252, 259f., 267, 268, 298, 327, 
364

Suárez, Juan  342
Supplikation  12, 28f., 31f., 109, 150, 

152, 251, 294, 298, 301, 306, 
315f., 318, 323, 328, 336, 338, 
340, 348, 352, 357, 364

Tabasco  99, 100, 147, 240, 243
Taifas/ta’ifa-Reiche  56, 68, 72
Taíno  97, 176, 180, 342
Talatupan  240
Talmanalco  254
Talotaquepec  109
Tamara  172
Tangaxoan Tzintzicha  186
Tapia, Andrés de  111, 332, 346, 350, 

351
Tapia, Cristóbal de  263
Tapia, Hernando de  333
Tarasken  140, 148, 171, 186f.
Tecuichpo (Ichcaxóchitl)  226
Teguacan  227
Teguantepec  109, 187, 282, 292
Teguezquiti, Diego  348
Téllez, Francisco  245, 334, 344–346

Téllez, Juan  194, 196–198, 199 
Tenochtitlan  25f., 37, 41, 44, 97, 

108–110, 115f., 122, 133f., 
139–141, 144, 149–151, 158, 
163, 180, 193, 219f., 238, 241f., 
245, 248–250, 259, 263, 269, 
280–282, 290, 292, 302, 304, 
305, 329, 331f., 336f., 339, 342f., 
346, 348, 350, 364  

Tepeaca  109, 139, 149, 249, 281, 
290f., 305, 332, 353

Tepexi de la Seda  151, 173
Tepeyahualco  154
Terrazas, Francisco de  343
tesorero  93, 123, 131, 176, 182, 187, 

194, 198, 200, 206, 210, 220,  
253, 255, 259–263, 265f., 271, 
276, 280–282, 284, 291, 303,  
340 

Texcoco  97, 108, 109, 115, 140, 229, 
281, 292

Thomas von Aquin  26, 45f., 53, 100
Tierra Firme  16, 37, 74f., 91, 95, 

127f., 132, 181, 194, 201, 223, 
238, 254, 350

Tiltepec  227
Tizatlan  140
Tlacopan  97, 140, 337
Tlacosautitlan  261
Tlahuitomisco  337
Tlallachco  337
Tlatectla  245
Tlatelolco  140, 144, 337
Tlaxcala (Tlaxcallan)  4, 11–13,  

44, 97, 105, 107, 109, 121,  
139, 140, 141, 147, 148f., 153, 
329, 333, 336, 347, 348, 356,  
365

Tlaxcalteken  108, 140, 148, 149, 150, 
152, 336, 348

Tlecuilhuatzin, María Luisa  148
Tlehuexolotzin, Gonzalo  148
Tlemcen (Tremecen)  245
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Toayhuichl, Juan  337
Toledo  50, 56, 58, 347
Tolosa, Juanes de  333
Tordesillas  81
Torre, Juan de la  250
Torre, Luis de la  250
Totonaken  98, 139, 147f., 150
Totonakische Küste  18, 76, 100, 116, 

119, 164, 172, 342
Trinidad  106, 186
Túmbez  163
Turicato  110, 230
Türken  198
Tustepec  236, 245, 291
Tututepec  191, 227, 239, 245
Tzintzuntzan  170, 171, 172, 187,  

225

Ungarn  54
Uraba, Golf von  126
Urandén  171
Urban II.  53f.
Uruapán  230
Utlatlan  253
Utuyo  171

Valencia  56
Valenciano, Juan  206
Valera, Diego de  26
Valladolid  48, 52, 162
Vallecillo, Juan de  240
Valverde y Álvarez, Vicente de  48
Vargas, Diego de  70
Vázquez, Hernando  220
Vázquez, Martín  11, 339, 347
Vázquez, Melchior  107, 111
Vázquez de Ayllón, Lucas  88
Vázquez de Coronado, Francisco  347
Vázquez de Tapia, Bernardino  99, 

163, 221, 261, 263, 270, 280, 
282, 339, 347, 351

Vejer  69, 71
Velasco, Luis de  276

Velázquez, Antonio  131
Velázquez de Cuéllar, Diego  80,  

85, 89, 92, 98, 100–103,  
107, 114–116, 119, 120,  
121, 124–127, 130, 147,  
240, 261, 262, 288, 304, 305,  
342

Velázquez de León, Juan  241, 284
Venezianer  55
Veracruz  18, 98, 100, 116, 119, 121, 

123, 153, 158f., 190, 203, 212, 
214, 225, 239f., 243, 245, 247, 
261, 263, 267–269, 278, 312,  
341

Veragua (Ducado de Veragua)  88,  
198

Verdugo, Francisco  343
Verteilungsgerechtigkeit  

(siehe iustitia distributiva)
Verteilpraktiken  30f., 42, 186, 213, 

215, 226
Vertrag von Tordesillas  81
Villa Alta  227
Villa de Triunfo de la Cruz  240
Villa Rica de la Veracruz  

(siehe Veracruz)
Villalobos (Fiskal)  110
Villalobos, Aldonza de  94
Villalobos, Marcelo de  94
Villalobos, Pedro de  255
Villanueva, Alonso de  226
Villar, Antonio de  176
Villaroel, Antonio de  

(siehe Serrano de Cardona, 
Antonio)

Villarroel, Pedro de  352
Villehardouin, Gottfried von  56
Villoria, Juan de  202
Vitoria, Francisco de  51, 52
Vizcaino, Pedro  37

Wappen (siehe escudo de armas)
Weber, Max  28f., 261, 298
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Weiditz, Christoph  162
Westgoten  69

Xicalango  253
Xicotencatl, Lucía  148
Xicotencatl, Vicente  148
Xilotepec  350
Xiquipilco  337

Yopi  140
Yukatan  85, 98f., 105, 107, 233, 

240–242, 301

Zacatula  186, 225, 239, 247, 253, 265
Zapoteken  152, 187, 236, 239f.
Zapotitlan  227
Ziyad, Tariq ibn  69
Zuazo, Alonso de  79, 231
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